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VORWORT

schlägt man i-n älterer Literatur zum Thena Flurbereinigung
unter dem Sti.chwort ökologi-e oder Landespflege nacht so wi.rd
man nur selten fündig und darüber hinaus mit sehr spärlichen
Darstel].fingen belohnt . Inzwischen hat ein Wertewandel i-n Be-
völkerungr Pol i-tik und Wirtschaft stattgefunden, welcher sich
i.nhaltl i.ch. aber auch ganz primär begrifflich auf das Wesen
der Flurbereinigung niedergeschlagen hat und dessen Entwick-
lung keineswegs abgeschlossen ist
In den Jahren nach dem 2. We].tkrieg var es zunächst einmal
Aufgabe der Flurbereinigung dazu beizutragen, daß die Nah--
rungsversorgung sichergestellt ist. später mußte sie entspre-
chend der fortschrei.lenden Mechanisierung in der Landwi.rt-
schaft tätig werden. Die Feldflur wurde buchstäblich berei-
ni.gt, Inhalt und Begriff stiimunten ilberein. Doch angesichts
der immer rasanter fortschreitenden Verarmung und Verödung
unserer Kulturlandschaft war es nötig, Begriff und ]nha].t neu
zu bestimmen. da nun zunehmend auch ]andespf].egerische Ten-
denzen aufkamen. Ui.t der Begriffswahl Neuordnung des ländli-
chen Raumes wurde gut gewäh]-t. denn der Begriff ste].It auch
di.e uni.versalität der neu definierten Aufgaben heraus: Zwar
sollen nach wi.e vor an erster Stelle Arbeite-und Produkte.ons
bedingungen in der Landwi.rtschaft verbessert verden, aber dle
Neuordnung des ländlichen Raunen si-eht auch in einem erheb-
lichen Maße Zi.ele der Landespflege und der ökologi-e vor
so ist es nicht verwundern-ch i.nnerhalb des Fach-und Aufga-
benbereichen der Neuordnung des ländle.chen Raumes eine Di-
plomarbeit zum Thema: Mögl i-chkeiten und praktische Beispiele
der Ausweg.sung von Trackenbi.otopen i.n Rhei.nland-Pfalz zu fin-

Sinn di.eßer Arbeit i.st es, neben der umfangreichen Literatur
die es in Rheinland-Pfalz über diverse Bi.otope gibt, auf die-
se andere Art von Biotopen hinzuweisen, welche nicht minder
schützenswert si.nd, wi.e noch zu sehen sein wird. Daneben sal-
zen Zi.e].e und Möglichkeiten des Schutzes und der Entwicklung
seitens der Behörden erläutert, sowie Erfahrungen und Ergeb-
nisse zusannengestellt und dokumente-ert werden. Es ware wun-
schenswert wenn der Leser am Ende zu demselben Ergebnis käme
wie der Autor, daP es sich nämlich bei den Trockenbi.otopen
um ei.nen lei.der viel zu ]-anya vernachlässi-sten und daher un
so nehr schützenswerten Landschaftsbestandtei]. unserer Land-
schaft handelt

den



Danken möchte ich sämtlichen Flurbereinlgungsbehörden insbe-
sondere den Kulturäntern für di.e oft vorzügliche Unterstüt-
zung und Zusammenarbeit
Ich möchte daneben noch darauf hinweisen, daß die vorliegende
Diplomarbeit der übersi.chtl i.chkeit und Anschaulichkeit wegen
in zwei. Bänden vor].legt. womit eine Trennung i.n Text-und An-
lagenband vorgenommen \funde .
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Te i.l l :

Ei.nftlhrung



].. Einleitung

Bei den Recherchen zu der vorliegenden Diplomarbeit war es
zunächst einmal ein Zi.el, si.ch ein umfangreiches Bi.Id von der
Themati.k anhand ei-nes ausführlichen Literaturstudiuns zu ver-
schaffen. Es ist ]a nicht gerade selbstverständlich. daP die
Allgemeinbildung ein solch spezi.e]-les und relati.v unbekann-
tes. weil weitestgehend unbeschriebenes Thema abdeckt. Um
auch dem i.n erster Li.ni.e oft ni.cht sachkundigen oder ni.cht
genug eingearbeiteten Leser den schnellen Ei.nstieg zu er--
leichtem ist ein einführenden Kapp-te] uner].äßlich.
Es soll hierbei zunächst der Bi.otopbegriff im allgemei.nen
und der TrockenbiatOPbegriff ausführlich und i-m besonderen
erläutert werden. da dieser Themenkreis si-ch durch die ge-
sammten Tei.le der Arbeit zieht, also einen Grundtenor bildet
Dennoch nuß eine gewisse Grundkenntnls vorausgesetzt werden.
sa kann und soll z.B. an dieser Stelle nicht allgenei-n auf
Grundlagen und Bedeutung der Neuordnung des ländlichen Raumes
eingegangen werden, da der interesse-ente leser diese Grund
kenntnisse mi.tbringen muß und im allgemeinen auch wird.
Sinn di.eber Einleitung i.st es aber auch. anschließend an dle
kurzen Ausführungen im vorwort einen Ausb]-ick auf die folgen--
den Teile der Di.plomarbeit zu geben, obwohl diese jeweils am
Anfang des entsprechenden Teiles nochmals erläutert werden.

Neben den Grundlagen in Form allgemeiner Begriffsbesti.m-
mungen zur Themati.k i.n di.eßen Teil werden i-n 2. Teil i.nsbe-
sonders Ziele und Möglichkeiten der Bodenardnung auf recht-
].scher Grundlage zur Erhaltung, Entwicklung und Neuschaffung
von Trockenbi.otopen zu di.skuti.eren sei-n. In einem weiteren
Tei.l Ballen dann Ergebnisse und Erfahrungen der Kulturämter
bezüglich obiger Zi.ele und Möglichkeiten gegenübergestellt
werden. bevor eine photadokunentati.on ausgewählter Biotope
erfolgen kann. Abschließend werden anhand verschiedener BO-
denordnungsbei.spiele Erhaltungs, icklungs-und Neuschaf-
fungsmaßnahnen anhand der Situatlonsvergleiche alt-neu er-
].äutert. Die Ergebnisse sollten am Ende in Fern eines Resu-
mees bewertend dargestellt werden, so daß ei.n Fazi.t gezogen
werden kann .



2 Begriffsbestiinnung Biotop

Der vi.e].lei.cht wichtigste Begri.ff der vorliegenden Anbei.t ist
der Begriff des Biotopen. Doch was bedeutet dieser Begriffe
wi.e lautet seine Defini.ti.on?
sch].ägt nan in einem guten Lexikon nacht so lautet die Ant-
wort karg und schlagwortartig: nLebensraum"(Lit(35)) . Etwas
genauer und unfangreicher ist da schon di-e Antwort eines Bi-o-
].ogie-Fachlexi-kong. So koimimt der Schüler-Duden Biologie (Llt
(17)) zu dem Ergebnlsr daP "für die physikalischen und che-
nischen Gegebenheiten (der anorganische Antei-l) H der Ausdruck
Biotop verwendet wird. Vollends transparent und exakt defi-
ni.ext ist der Begri.ff Bi.stop nach Linder (Lit(34)) . Hierbei
versteht man unter einem Biotop:"Den Raun ei-nes Systemsp in
we].ehem eine Bi.ozönose (=Lebensgemeinschaft) existiert. des-
sen Licht. Wärne und Wasserverhältni.sse, sowie des Gehaltes
an Mineralstoffen. Sauerstoff und C02 innerhalb dieses Rau-
mes.n Ei.ne ähn]-lebe Dea.nlti.on findet man bei Klötzli(Lit
(27)) und im Fischer öko-Alnanach (Lit(i8)).
Setzt man sich mi.t der Defini-bon näher auseinander. so
stel].t man fest, daß das Biotop nur die abi.oti.sche, also die
unbelebte. Umwelt ftlr die biotische Lebewelt, die Biozonoser
darstellt. Landläufig wird jedoch häufig mit dem Begriff Bio-
top beides gemeint, einmal der abioti-sche Lebensraum und da-
mit verbunden di.e dort lebende Tier-und Pflanzenwelt. Ein
Feuchtbiotop ist eben ei.n Teich mit Wasserpflanzen und Frö-
schen. nennt man. Tatsächlich jedoch wurde soeben ein Ökosys-
tem beschrieben. d.h. wenn vi.r FeuchtbiotoP sagen und dani-t
belebte und unbelebte umwelt neigen, wäre der Begriff Ökosys-
tem Teich oder Bach ri-chti.g. Da aber der fälschlich benutzte
Begriff und die damit verbundenen Assoziati.omen weit verbrei
tet si.nd. soll dieser auch hier verwendet werden. Zu ähnli-
chen Ergenissen konnt auch di.e Literatur. (Lit(2))
Mi.t der Bedeutung des Biotopbegriffes vor Augen können nun
wei.tere Erklärungen folgen, welche schon langsam in di.e Rich
tung des eigentlichen Themas zi.eien.

2 . 1 Das Trc>ckenbiotoP

Nachdem nun der Bi.otopbegriff näher erläutert wurde, kann man
den Gesamtbegri.ff in verschiedene Farmen von Biotopen auftei--
len. welche sich anhand bestiiminter Faktoren von einer anderen
Biotopform unterschei.den . Es entstehen so Begriffe wi.e :
Feuchtbiatope, Waldbiotope aber auch TrockenblotoPe

?



Wi.e berti.ts erwähnt ist der negri.ff des Trockenbi-atopes in
Relation zu anderen Bi-otoparten wie z.B. der dea Feuchtbla-
topes recht unbekannt und $o ist es nicht verwuDderllcnp aap
auch die Literatur si.ch mit brauchbaren und exakten Defini-
tionen zu diesem Thema ausschwei.gt. Selbst der Begriff des
Trockenbi.otopes wird kaum erwähnt. Ei.nzig der Arbeitskreis
forstliche Landespflege beschreibt als Trockenbiotop: "Lebens
räume unterschi.edl i.cher Pflanzen-und Tiergemeinschaften. . .de
ren Vorkommen auf neür oder wadi.ger schlecht wasserversorqte
Standorte begrenzt i.st.u(Lit(2)) Das hierbei auch das Kli.ma.
der Boden und sansti.ge Ei.nflüsse ei-ne Rolle spi-eien, kommt
dabei fast zu kurz und sc>ll daher im weiteren erläutert ver-
den

2 .1. 1 Standortbesti.mnende Faktoren für TrockenbiotoPe

Unter Standortfaktoren sollen an dieser Stelle anschließend
an den vorangegangenen Abschnitt die Faktoren verstanden ver-
den, welche allgemei.n ei.n Bi.stop und im Besonderen ein Trak-
kenbi.stop zu einem solchen machen. SO ist sicher nicht nur
die schlechte Wasserversorgung ausschlaggebend für den Stand-
art ei.nes TrockenbiotoPesr gerade weil die Wasserversorgung
selbst von anderen ursächlichen Größen abhängt
Als einer der wichti.asten standortfaktoren ist hi.er das K]-Ina.
insbesondere das regionale, örtliche und. je nach BiotaPtyPr
das Mikroklina zu nennen. Di.eyes setzt sich hauptsächlich aus
den zwei Faktoren TelüperatUr und Ni.ederschlag zusamnen. Hier-
bei i.st ei.nersei-ts die JahresdurchschnittstemPeratur und di.e
maxi.malen Temperaturschwankungen und andererseits der Jahres-
ni.ederschlag entscheidend. Eine z.T. ausftlhrliche Betrachtung
des KI imafaktors bezügl i.ch spezieller TrockenbiotoPe er'
scheint vielen Autoren unerläßlich (Lit(lO) l (32) r (41) ) - Den-
noch lassen di.ese klimatischen Faktoren alleine kei.ne konkre-
te Abgrenzung eines Trockenbiotopes (etwa ab einer bestimmten
Temperatur oder unterhalb eines bestimmten Jahresniederschla-
ges) zuz da si.e nur einen Tei.l eines heftiges zusammenspielen-
der und sich gegenseitig tlberspielender Faktoren sind, von
denen als zweiter das Re]-i.ef zu nennen wäre. Unter Re].ief Ist
hier dle physiognomie, d.h. die Beschaffenhei.t des Aussehens
der Landschaft zu verstehen, welches oft zusammen nit der
geographischen Lage als weiteren Faktor genannt wird und
meist stark mi.t ei.nen vi.enten Faktors der Geologie wechsel-
wirkt. Dies ist auch verständlich, da Klimaeinflüsse aus der
charakteristischen Geologie eines Gebietes ein charaktere.sti.
scheü Rel i.ef formen. Auch bezüglich dieser Faktoren gibt es
detaillierte Ausführungen bis hin zu Beschreibungsmethodi.ken 3



wi.e der physisch-geographischen Methodik zur Landschaftsbe
wertung (Lit (44) ) .
Ein wei.teuer sehr wichtiger standortfaktor i.st der des Bc}-
dens . llierbei ist die Bodenart einerseits und im besonderen
der jeweilige Bodentyp anderersei.ts von großer Bedeutung.
Auch hierbei gi.bt es, in Zusammenhang mit Biotopbestimmungen
ausfilhrliche Untersuchungen (Lit(24)) bi.s hin zu sehr de-
tail].letten vi.ssenschaftl lehen Abhandlungen (bodenphysikal i.-
sche und bodenchenische Methoden (Lit(3ö))) . wichtig ist da-
bei. festzustellen, daß der Bodentyp allein sehr viel präzi-
ser als alle anderen Standortfaktoren ei-n TrockenblotoP an-
zeigen kann, da er ja im Prinzip ein Verwltterungsprodukt der

chselvirkung zwischen Klima und Ausgangsgestein (Geologie)
ist, also eln Charakteristikun bestimmter Klima-und Gesteins-
verhältnisse ist. so kann z.B. auf einem staunassen Gleyboden
schwert i.ch ei.n Trockenrasen exi-stoeren.
Die beiden letzten noch erwähnenswerten Faktorenr nämlich
Luft und Wasser (Li-t(44)) sollen an dieser Stelle bewußt un-
terschlagen werden, da sie in anderen Faktoren wie etwa Klima
und Boden untergebracht sind.
Abschließend Soll noch ei.neal gesagt werdend daß wohl die Fak'
toren Klima. Geologe-e, Relief und geographische Lager sowie
Boden entscheidend für die Charakterisierung von Trockenbla-
topen si.nd. Konkrete Beschreibungen dieser Faktoren bezüglich
bestimmter Biotoptypen sind zu einen späteren Zeitpunkt ange-
bracht

2 . 1. 2 Bestimmungs-und Abgrenzungsproblematik für Trocken
biotope

Obwohl die Berti.mnungsfaktoren erläutert sind, so i.st es doch
recht schwi.eng daraus eln Trockenbi.stop erkennen und abgren-
zen zu können. SO ist z.B. das Pendant zum TrockenbiotoPr das
Feuchtbi.stop, sehr vie]- ei.nfacher zu charakterisi-area. Es be-
darf letztendlich zur Bestimmung ei-nes Trackenbiotc>pes zu'
sätzlich zur Kenntni.s der abi-otischen Bestiinmungsfaktoren
noch eines gehörigen Spezialwissens bezügli.ch Fauna und Flora
von TrockenbiotoPen um diese richtig einordnen zu können. So
ist z . B. die Festlegung berti.ämter Zeigerorgani.snen zwingend
nötig . Auf die typischen Lebensgemeinschaften wird noch vei.--
ter einzugehen sei.n.
Neben der thematischen Biotopabgrenzung bereitet die räunliw
che Abgrenzung von Trockenbi.otopen auch erhebliche prablene

nd das Feuchtbi-stop See oder Bach sehr scharf räunlich
abgegrenzt werden kann, ist dies nur bei sehr wenigen Trok-
kenbiotopen möglich, da die übergänge zu anderen Bi.otopen 4



meist sehr fließend si.nd. Auch greifen bei TrockenbiotoPen
oft mehrere Biotoptypen ineinander Über oder Überlagern sich
sogar, so daP zunächst äuPerl i.ch grundverschieden aussehende
Bi.otoptypen eben durch diese verzahnung ein großes zusammen-
hängendes Trockenbi.stop bilden, womit sich dann auch die Fra-

stel].t, Inwieweit dieser Gesamtkomplex zu dokunentleren
Ist, oder aber er in sei-ne Ei.nzelfragmente (di.e Biotoptypen)
aufgeteilt werden so]-].. Da die Li.teratur jedoch taeistens eine
Darstellung ei.nzelner Biotoptypen vorsi-eht und dies auch eher
einem systenatlschen Denkansatz entsprichtP soll di.es auch
hier getan werden.

2 . 2 Trockene iotoptypen

Ei.ne Type.si.erung von Biotopen wi.rd aufgrund vorangegangen be-
schriebenen abioti-scher Standortfaktoren und aufgrund vorhan-
dener und vorgefundenen Tier-und Pflanzengemeinschaften vor-
genommen. Bei- der Typisi.errang von Trockenbi.otopen konnt prl-
när dem zweiten Teil die größere Bedeutung zu, was man schon
an der Typenbeschrelbung si.eht, obwohl di-e abiotischen Stand-
ortfaktoren auch nicht außer acht gelassen werden.
Die nachfolgende Aufl i.stund der TrockenbiOtoPtyPen entstand
aufgrund ei.ngehender Literaturstudien, muß jedoch keineswegs
vollständig sein. Da in einiger Literatur ein sogenannter
Bi-otopsteckbri-ef oder ähnlich Systematik zur Beschreibung des
Biotope verwandt wird (t.i.t(4) , (6) , (40) 1 (51)) möchte auch ich
die für diese Darste[[Ung re]-evanten Teile in einer ähnli.chen
Systenati.k angebenr da dies sehr anschaulich ist. Ohne dem
Teil 4 der Arbeit vorgreifen zu wollen. i.st dabei auch die
Unterstützung der Erläuterungen durch entsprechendes Bi.Idma-
terial angebracht

2 . 2 . ]. Trockenwälder

Nur wenig Literatur über TrockenbiatoPe beschäftigt sich mj-t
den Trockenwäldern als TrockenbiotoPtyP. Etwas ausführlicher
gehen nur ei-feige Autoren auf den Begri.ff Trockenwa].d ein.
{Lj-tt2) , (6) , (23)) Unter dem Begriff Trockenwälder versteht
man: nnaturnahe Wa]dgese]-lschaften auf mäßi.g trockenen und
trockenen Standorten unterschi-edllcher Nährstoffversorgung"
(i.it€2)) . Si-e zeichnen sich durch einen reichstrukturi.enten
Gehölzbestand mi.t lichtdurchlässi.gen Kronen und einem oft



].ückigen und krüppellgen Wuchs aus, wodurch am Boden eine
reichhaltige Vegetation zugelassen wi.rd. (Lit(ö)) Ihre größte
Verbrei.tung hatten si-e in der nacheiszeitlichen Warmzeit
(6Qoo-loop v.Chr.) . (Lit(6) ) Man unterscheidet mehrere Arten
von Trockenwäldern. (siehe auch Anlage l-l)

Trockenbuchenwälder

VORKOMMEN/CHARAKTER: Auf Hängen mit flachgründigen kalk
basenrei.chen Böden. Zeichnen si.ch durch di.e Buche a].s Haupt-
baumart aus. Je nach Art des Trackenbuchenwaldes hoher bis
geringer BodenbevUChS.
AUSPRÄGUNGEN : Seqgen-Trockenhang-Buchenwald
Buchenwald . Blaugras-Steilhang-Buchenwald
FAUNA/FLORA: l i.chtl i.ebende Waldbodenlnsekten, Klee.nsäugetiere
Orchi.been, kleinere Sträuchern Trockenrasen

Ei.ben-Steilhang-

Trockenheitsertragende(wärmellebende) ElchenmlsChwälder

VORKOMMEN/CHARAKTER: Auf Sonnenhängen jovi.e. je nach Art, auf
basenarmen, trockenenf meist ebenen Böden. Zeichnen sich durch
die Eiche als mei.st donini.erende Hauptbaumart aus. Durch die
li.côte Krone und den ].eckigen Wuchs ist reichhaltige Boden-
fauna und flora möglich.
AUSPRÄGUNGEN : Elsbeeren-Ei.chenni-schwall. Flaumei.chenwa]-d , Fln-
gerkraut-Eicheninischwald, Traubeneichen-Trockenwald
FAIINA/FLORA: Kleinsäugeti.ere. Waldqrille, Hirschkäfer, Els
beete, Fingerkraut, wucherblume

Wärmellebende und saure Kiefernwä].der

VORKOMMEN/CHARAKTER: Auf sehr trockenen, nährstoffarmen
Standorten. Zeichnen sich durch die Ki-eier als fast einziger
BestandsbaUmart aus . Lockerer Kronenschluß, daher gute BO-
denvegetatian
AUSPRÄGUNGEN: Moos-Ki.efernvald. Flechten-Mc>os-Kiefernwald
FAUNA/FIDRA: Ziegenmelker. Ki.efernschvärmer. Hei.dekraut, Hei-
kel-Preiselbeere , Heide--Segne



2 . 2 . 2 Trockengebüsche

Noch karger als nit der Literatur über Trockenwälder ist es
un di.e der rrackengebüsche bestellt. (Li.t(2) , (6)) Diese tut
sich auch schwer mi-t der Definition von Trockengebüschen.
(siehe auch Anlage 1-2)

VORKO)BIEN/CHARAKTER: Auf Kalkbödenr sowie auf basenreichen,
trockenen Böden. Koimmen meist verzahnt mit den Trockenväldern
vor. lassen selbst jedoch nur wenig Licht auf den Erdboden
fallen. dadurch bescheidenere Badenvegetati-c>n. Anders als eln
Wald weisen sie kaum Schichtung auf und i-hr Bestand i-st meist
ni.cht älter als IS Jahre
AUSPRÄGUNGEN: Schieben-Liguster-Gebüsch. Berberitzen-Gebüsch ,

Zwergkirschen-Gebüsch
FAUNA/FLORA: Mauswlesel , Neuntöter. B]-i-ndschlei.che , Weißdornr
Schiebe , Wildrosenarten

2 . 2 . 3 Magerrasen

Das größte Literaturspektrun bezüglich TrackenbiotoPe er-
streckt sich auf das der Magerrasen. Dies hängt wohl dani.t
zusammen. daß dieser relati.v lei.cht zu bestimmen ist und da-
rüber hinaus ei-nes der artenreichsten Biotopen überhaupt dar-
stellt. Vielfach vi.rd auch oft der Begriff Trockenrasen ver-
wendet und damit die ganze Pa].ente der Rasengesellschaften
mageren Standorte gemei-nt. Tatsächlich ist der Trockenrasen
nur ei.ne der verschiedenen Magerrasenarten, welche sich vom
Felsrasen bi.s zu den sogenannten Zwergstrauchheiden erstrek-
ken. Letztere werden auch oft getrennt von Magerrasen a].s
extra Trockenbiotaptyp behandelt (Lit(2)) sind aber ohne vel'
peres auch hier einzuordnen, was auch die Literatur beweist.
( Lj-t (5) , (6) , (25) )
Per Definition könnte man den Biotaptyp Magerrasen kennzelch
nen als: nbreites Spektrum von Wildgrasfluren auf flachgrün-
di.gen, nährstc>ffarmenr trockenen bis wechse].trockenen Böden"
Clio(s)) sie si-nd meist Sekundärbiotoper also Biotope aus
Menschenhand. da sie durch Waldrodung und anschließender Be-
weidung entstanden sind. (Lit(5) , (6) ) überläßt man sie der na
türlichen Sukzession. so vertuschen sie zunächst, bevor sle
i.m Entstadlum wieder zu Wald werden (K].Imaxstadiun) . Ledig-
].i.ch an Standortenf an welchen die gegebenen Faktoren di-e
sukzession ni.cht zulassen, fi.öden vir dauerhafte nattlrliche
Magerrasengesellschaften. Dies soll aber nicht heißenr daß 7



die sekundären MagerraSen etwas künstliches', gar sten.les
sind. sie haben lediglich ihre Entstehung dem Menschen zu
verdanken .
Man unterscheidet einige Arten von Magerrasengesellschaftenr
welche man selbst wieder als Bi.otoptypen bezeichnen könnte
Hierbei. wurde umfangreiche Literatur miteinbezogen. (Lit(2) ,
(4) , CS) ,(ö) ,(i4) ,(iö) ,(2i) ,(23) ,(28) ,(30) ,(32) ,(33) .(4i) ,
C47) ,(49) ,(50) .(54)(siehe auch Anlage 1-3)

Zwergstrauchheiden

VORKOMMEN/CHARAKTER: Zwergstrauchheiden trockener Ausprägung
findet man meist auf trockenenp badensauren Standorten (sehr
bekannt ist die Lüneburger Hei.de) . Man versteht darunter
neiße mi.t Zwergsträuchern bestandene baumlose Magerrasen. Di-e
sträucher können dabei auf ein Minimum reduziert selnp so
daß der Begri.ff fast in den des Trockenrasens tlbergeht
AUSPRÄGUNGEN: Zwergginsterheide, Flügelginsterheide, sandgin
sterheide, Wacholderheide
FAUNA/FLORA: Heidelerche , Sandbi-ene , Heuschrecke, Heidekraut
Hablchtskraut

Borstgrasrasen

VORKOMMEN/CHARAKTER: Der Barstgrasrasen trockener Ausprägung
ist an standorten mit stark versauerten. verdichteten und
nährstoffarnen Böden ansässi.g. Dem Namen nach dani.niert hier
mei.st das Borstgras und die F].äcker sind weitestgehend
strauchfrei .
AUSPRÄGUNGEN: Kreuzblumen-Bortgrasrasen
FAUNA/FI,ORA: zahlreiche Käferarten, Raubwürger, Borstgrasr
Seggenarten

Steppenrasen

VORKOMMEN/CHARAKTER! Di.e Steppenrasen kommen hauptsächlich
In Gegenden mit trockenenr flachgrtlndigen und basenreichen

vor. Insbesondere herrscht dort meist eine ausgeprägte
Sommertrockenheit vor. In ihrem Aussehen ähneln sie den
Steppen osteuropas und Asi-ens.
AUSPRÄGUNGEN: Federgras-Steppenrasen
FAUNA/FLORA: zahlreiche Schmetterlingsarten, Grashüpferp Fe-
dergras, Steppenwolfsnilch

a



Halbtrockenrasen

VORKOMMEN/CHARAKTER: Halbtrackenrasen gedeihen auf etwas
tlefgrilndigeren. jedoch trockenen und nährstoffarmen Böden .
Halbtrockenrasen entstanden fast i.maer durch nenschl i.chen
Eingri-ff und verden entweder gemäht oder beneidet. Si.e seel
len eine Mi.schulg aus Steppenvegetati.on ei.nerselts und Gras
vegetation andererseits dar
AUSPRÄGUNGEN : -----
FAUNA/FLORA: NeuntÖter, Zauneidechse , Bienenarten, Trespenr
wolfsmi.lchsgewächse

Trockenrasen

VORKOMMEN/CHARAKTER: Bei diesem Begriff, welcher von einigen
Autoren anstatt des Begri.fies Magerrasen verwendet wi.rd , muß
ei.ne Zwei.teilung vorgenonmen werden. Grundsätzlich muß hier-
bei zwischen Trackenrasen an Ka].kstandorten und an Standorten
mit starkem si.].lcateinfluß (Sand) unterschieden werden. Eini-
ge Li.teratur sieht sogar eine jewei-is getrennte Aufführung
beider Arten vor. vas hi.er zu veit führen würde. Durch dle
zunehmende Nährstoffarmut und sch].echte Ti.efgründigkeit des
Bodens zeichnet sich der Trockenrasen durch einen sehr ni.ed-
rigen. oftmals ltlckenhaften Wuchs aus .
AUSPRÄG[JNGEN : Ka]ktrockenrasen, sandtrockenrasen oder auch
Sandrasen
FAUNA/FLORA: Laufkäferarten. verschi.ebene Ei.dechsenarten ,
Erd ge, viele Flechten und Moose

Felsrasen

VORKOMMEN/CHARAKTER: Normalerweise läßt sich der Felsrasen
als weitere Art unter obigen Trockenrasen einreihen. Wegen
der allerdings extremen vegetati-ansbedingungen soll er jedoch
getrennt erwähnt werden. Er koennt auf FelsbändernP Köpfen und
schutthalden vor. Hier herrschen extrene Berti.ngungen bezüg-
lich Wasserversorgung und Temperatur. Man darf sich ihn nicht
als flächendeckenden Rasen i.m herkömmlichen Si.nne denken,
sondern vi.elmehr in Form bandförmiger Strukturen .
AUSPRÄGUNGEN : -----
FAUNA/FLORA: wärmeliebende Insekten, verschiedene Eidechsen-
arten, Mauerpfefferarten, kurzhalmige Gräserarten

9



2 . 2 . 4 Binnendünen

Binnendünen gehören für Pflanzen-und Tierwelt zu den extrem-
sten Standorten. Si.e sind recht selten und daher besonders
schützenswert. Di-e dort vorkommende Tier-und Pflanzenwelt
i.st meist sehr gut auf diese Bedingungen eingestellt. (Lit(2))
Folgende geschrei.Dung läßt si-ch aus der Li-teratur entwickeln.
(Lit(2) ,(10) ,(30))(siehe auch Anlage 1-4)

yORKOlIMEN/CHARAKTER: Dle aus Flugsanden bestehenden Dünen
wurden während der letzten Eiszeiten angeweht, während di.e
Meeressanddünen terti.ären Ursprunges sind und di.e Schwenn-
sanddünen sich bis in unsere zeit gebildet haben. Hat die
natür].i.che Sukzession gut gegriffen, so können auf diesen
nährstoff-und wasserarnen und zuweilen sehr trocken-heißen
Standorten empfindliche Sandrasengesellschaften (siehe Trek
kenrasen) bis hi-n zu Zwergstrauchheiden entstanden sei-n. Um
sie aber von den Biotoptyp Trockenrasen abzugrenzen, sollen
hi.er die noch nicht. oder nur punktue]]. gewachsenen Dtlnen
als eigener Biotoptyp verstanden werden.
A(JSPRÄGUNGEN: F]-ugsanddünen, Schwemnsanddünen. Dünen ter--
ti.älter Meeressande
FAUNA/FLORA: sandlaufkäferarten, Aneisenarten, Amen.senlöwe r
Moosel Flechten , kurzsti.e].ige Gräser

2 . 2 . 5 Steinfluren

In der verwendeten Literatur finden sich hierfür mehrere Be-
giffe gleicher oder nur leicht unterschiedlicher Bedeutung.
so finden wir dle Bezeichnungen: Rohboden, steg.nschüttungen,
schutthalden.(Lit(4) ,(6) , (30) )(si-ehe auch Anlage 1-5)

VORKOMMEN/CHARAKTER: Grundsätzlich ist hierbei zwi.schen na-
türlichen Steinfluren und sekundären Steinfluren zu unter-
scheiden. SO kommen natürliche steinfluren in stark erosions-
gezeichneten Gebt.eien (nattlrl i.che Abbruchkanten. Flußschot-
terrückstände) verf während künstlich geschaffene Steg-nflu-
ren . wie Steg.nschutthalden, Steinlesewälle und Steinbrüche
pralcti.sch tlberall vorkommen können. Bei der Charakterisie-
rung i-st innerhalb der steinfluren zu unterscheidenp ob es
si.ch un ebene, oder eher genen.gte bls stelle Steinfluren han'
dell und ob es sich in der Konsistenz un Lockermaterial i.n
ständiger Bewegung, oder eher festsi.tzendes Material handelt.

'a



Ähnlich der reinen Bi-nnendünen handelt es sich bei den Stein-
f].raren um extrem trc>cken-heiße, nährstoffarme Standorte, velw
che nur punkt-oder fini.enförmi-g von Fauna und Flora besiedelt
si.nd. So kommt hier die MagerrasenausPrägung des Felsrasens

AUSPRÄGUNGEN: Rohböden, Steinschüttungen, Steg.niesen, Block-
schutthalten
FAtJNA/FLORA: säntliche Ei.dechsenarten. Schlangenarten, wärne-
l i.elende Insekten, Mooser Flechten, kurzstie].ige Gräser des
Felsrasens

vnr

2 . 2 . 6 Felsen/Felsfluren

Da zwischen Fe]sf].uren und Steinfluren dc>ch einige Unter-
schiede bestehen. soll den Felsfluren ein ei.jenes Kapitel ge--
wi.znet werden. Beschreibungen von Felsfluren beschränken sich
auf nur wenige Stellen. (Lit(4) , (30)) (siehe auch Anlage 1-6)

VORKOMMEN/CHARAKTER: Felsen und Felsfluren si-nd größtenteils
natürlichen Ursprungesr z.B. als Folge der Wassererosxon
(Flußtä].er) . Sie sind oft stark geneigt und in ihrer Konsi.s-
tenz gegenüber den Steg.nfluren fest. so daß sie eine kompakte
Einheit bi.Idea. Je nach Lage bilden si.e sehr trocken-heiße
Standorte aus .
AUSPRÄGUNGEN: Ei.nze]fe]-sen. Felsketten, (Gebirgsketten) r
Felsterassen
FAUNA/FI-ORA: sämtliche Eidechsenarten, Vogelarten, Es kann
sich der schon beschriebene Felsrasen als type.sche Vegetation
ausbi].den .

2 . 2 . 7 Trockenmauern

Normalerwei.se fallen TrockenmaUern eigentlich wegen ihrer be
grenzten flächenmäßigen Ausdehnung aus den eigentlichen Trek
kenbiotoptypen heraus. Da jedoch im wei-nbaulich geprägten
Rheinland-Pfalz ei.n großes Potential an Trockenmauern exis-
tiert. so].].en diese auch entsprechend berücksichti-gt werden.
es ergibt sich daher auch ein recht gutes Potential an i.i-
teratur.(Lit(4) 1(5) ,(15).(22) ,(29).(43)p(48))(si.ehe auch
Anlage 1-7)



VORKOMMEN/CHARAKTER: Trockenmauern kommen insbesondere als
Stützmauern oder Begrenzungsmauern vor. Die größte Bedeutung
best.then dabei. i.n Rhei.nland-Pfalz die Weinbergsmauern. Trok-
kenmauern weisen grundsätzl i.ch ei.ne Besonderhei-t auf: Es han
ddt sich stets um sekundäre, also durch Menschenhand ge
schaffens Trockenbiotope. Diese könnens wie die Weinbergsmau
ern. zweckgebunden sei.n. oder der Landespflege wegen errich-
tet werden. Auch Größe und Art des Materi.als und dessen Ver-
arbeitung, also der Aufbau der Mauern kann verschieden sein.
Künste i.ch aufgeschütte Steinhrälle zählen dabei jedoch eher
zu den Steinfluren. Gerade in neuester Zeit hat sich. beztlg-
lich der Bauweise von Weinbergsmauern mit Bi.otopcharakter
ei.ne wahre Wissenschaft entwickelt. Die Trockenmauer selbst
ste].It, ähnlich der Felsf]ur einen re]ati-v ].ebensfeindlichen
Raum dar mit extremen Temperatur und Wasserverhältni-ssen .
AUSPRÄGUNGEN: Gerade bei. den Welnbergsmauern gibt es vi-e].e
verschiedene Arten der Ausführung: verfugte/unverfugte Trok-
kenmauern. Gabionen, liolzwände , Krainerwände
Daneben gibt es noch freistehende Gabionen, Zyklc>penmauer-
verke u . v . a .

FA(JNÄ/FLORA : diverse Eldechsenarten, Anei.sen, Bienenr Mauer--
pfeffer, Moc>se, Flechten

2 . 2 . 8 Sonstige Strukturen

Unter sonstigen Strukturen sollen an dieser Stelle Trocken-
biotope aufgeführt werden. welche wegen ihrer Seltenheit und
Ei.nmallgkeit nicht in bereits bestehende Biotoptypen ei-nge-
ordnet werden können, oder, und das ist der Hauptgrund, le-
diglich Kleinstrukturen bi.Iren. also i.n gewisser Wei.se
Kleinsttrockenbiotape .(si.ehe auch Anlage 1-8)
Der Einmaligkeit wegen sind hier ver].assene Gebäude und
hauptsächlich mi.l i.täri.sche Anlagen zu nennen CLit(33)) , wel-
che z .T. als Trockenbi.stop i-nteressante Lebensgemeinschaften
beherrbergen .
Daneben können dies bestimmte Formen von Steilböschungen
sein. wi.e si.e als Sand-oder Bi-nsböschungen besonders in nörd
l i.chen Rheinland-Pfalz und in der Eifel vorkonmen.
Auch ältere gepflasterte Wege können unter den Begri.ff Trok-
kenbiotop fallen.
Di.e Reihe ].lege sich je nach bekannter, ortstyplscher Beson-
derheit noch fast beliebig weiterverlängern, weshalb die Auf
llstung sonsti.ger Trockenbi-otopstrukturen offen blei.ben nuß ,
viellei.cht als eventuelle Anregung der Bestimmung weiterer
Trockenbiotapstru kturen .



Tei.1 2

Trockenbiotope und Boäenornung - Ziele
und Möglichkeiten



1 . Einleitung

Nachdem nun der Trockenbiotopbegriff so erschöpfend erläu-
tert wurde. daP si.ch der Leser ein Bild der Sachlage machen
kann. so].l als nächstes auf Ziele und Möglichkeiten ei-nge-
gangen verden, Trockenbiotope als wertvolle Landschaftsbe-
standteile zu erhalten. Dabei geht es nicht nur un Schutz
und Erhaltung, sondern auch un di.e Pflege und Entwicklung,
sowie die Neuschaffung von Trockenblotopen .
Wie immer, wenn es um solche Maßnahmen, wi-e die angesprochene
Erhaltung, Entwi.cklung und Neuschaffung von Trockenbiotopen
geht. hängen Ziele und vor allem nögl i.chkeiten stark von vor-
gegebenen Normen ab. Als prilüäre Notar unter deren Aspekten
angesprochene Ziele und Möglichkei-ten zu untersuchen sind,
wurde bereü.ts in der Aufgabenstellung zu di-estr Anbei.t das
Flurbereini-qungsgesetz genannt. Wi.e si.ch allerdi.ngs sehr
schnell herausstel[te, hingen Zie].e und Möglichkeiten des
Biatopschutzes, der Erhaltung und Neuschaffung von Biotopen
auch sehr stark von wei.teren Gesetzen ab. so ist es uner].äß-
l i.ch auch das Bundesnaturschutzgesetz ni.t Bundesartenschutz-
verordnung , das LandespflegegesetZ , sowie benachbarte Rechts-
gebiete mit ei-nzuschl i.eßen, um sich ein abgerundeten Bi.Id
verschaffen zu können. Natürli-ch darf dabei die Rolle des
Flurberei.nigungsgesetzes und dani.t auch der Flurbereini-dung
allgemein nicht vergessen werden. Sie soll an entsprechender
Ste].le ausführt i.ch di.skutiert werden.
Es zeigt si.ch allerdings schon hi-er, daß Bi.otopschutz,
und Neuschaffung keine Sache der Flurbereinigung alleine ist,
sondern eher ei.ne multi.laterale Aufgabe verschiedenster Stel-
len und Organe. Ei.nen Konsens zu finden. ist dabei, auch an-
gesichts der miteinzubeziehenden Bürger wöhrl i.ch nicht ein-
fach, muß aber ein Ziel mit höchster Priori-tät sein.



2 . Allgemeines

Wie bereü.ts erwähnt. i.st es, zur Lösung der Problemati.k un-
erläß].ich, neben dem Flurbereini.gungsgesetz noch weitere
Rechtsnormen zu betrachten, welche sich z.T. gegenseitig er-
gänzen, konkurrierend tätig sind , oder Rahmenvorschriften
für jewei-is andere Normen bi.Idea. Auch bleibt das Flurberei-
nigungsgesetz davon ni.cht unbeeinflußt.
Im Folgenden sollen nun kurz di.e entsprechenden Rechtsormen
vorgeste].].t werden, bevor danach. zun besseren Grundverständ
nis, allgeneine Ziele und Grundsätze der Normen bezüglich Na
turschutz und Landespflege dargestellt werden können.

2. 1 Rechtsgrundlagen und grundsätzliche Inhalte

Die an dieser Stelle vorzustellenden Rechtsnormen tragen in-
nerhalb ihrer zustände-gkeiten Behr oder weniger dazu bei., daP
ein i.n sei.ner Gesamthei.t wi.rkungsvolles Natur-und Land-
schaftsschutzgefüge entsteht. welches Grundlage für den Bi-o-
topschutz ist. Ziel ist es, eine kurze, aber umfassende Vor-
stellung der ei-nzelnen Rechtsgrundlagen zu geben, um im wei-
teren Verlauf dieses Teiles der Arbeit darauf aufbauend, De-
tailfragen des Biatopnanagements (-Erhaltung. Entwicklung und
Neuschaffung von Biotopen) klären zu können.
Es sei. noch darauf hingewiesen. daß der Ei-nfachhelt halber
bei der Vorstellung der Gesetzesgrundlagen in folgenden Punk-
ten der Verweis auf das Literaturverzei-chni.s nur einmal
stattfindet, um so für den Rest des Tei.les 2 lästige Wieder
holungen zu vermeiden.

2 . 1. 1 Bundesnaturschutzgesetz und Bundesartenschutzverordnung

Das sogenannte 1. Gesetz über Naturschutz und Landschafts
pflege (Li.t(9) ) , besser bekannt unter dem Namen Bundesnatur-
schutzgesetz {Abk. : BNatSchG) wurde 1976 erlassen und liegt
i.n der Fassung von 1987 vor. Ergänzend bzw. erwei-ternd hi-er-
m. besonders zum 5. Abschni-tt des BNatSchG, muß die soge-

nannte 8. Verordnung zun Schutz wildlebenden Tier Pflan-
zenarten (Lit€7) ) , kurz Bundesartenschutzverordnung (Abk. :

BArtSchV) gesehen werden, welche in der Fassung von 1986 vor'



6 (Förderung durch das Land) und 7 (Aufhebung, Fortgeltung
von Rechtsvorschriften) .
Dennoch darf Fran nicht vergessen, daß das LPfIG des Landes
Rheinland-Pfalz bezüge i.ch Natur-und Landschaftsschutz das
wohl maßgebenste Gesetz darstellt
Ergänzend zu diesen bedeutenden Gesetz wurden ei.dge Landes-
verordnungen (Abk. : LVO (Lit(tO))) und Verwaltungsvorschri.f-
een (Abk. : VV (Li-t(l.S))) eingesehenp auf welche an gegebener
Stelle hi.nzuwei.sen sei-n wird.

2 .1. 3 Flurbereinigungsgesetz

Oas Flurberei.nigungsgesetz (Li.t(37)) (Abk. : FlurbG) hat eine
der längsten Gesetzestraditionen Überhaupt. Prinzipiell kann
man es auf uralte Verordnungen verschiedenere Fürstentümer
und Länder des deutschen Rei.ches aus früheren Jahrhunderten
zurückführen. über weitere Gesetze und Verordnungenr wie z.B.
der RelchsumlegungSOrdnung (RUQ) entstand nach den Krieg das
Flurbereiniqungsgesetz , welches 1976 insbesondere bezüglich
landespflegeri.scher Tendenzen novell i-ert \funde und in der
Fassung vom 12 .2.1991 vor].i.egt
Wesentliche themenrelevante Inhalte sind hier der erste Tei-l,
in welchem Grundlagen der Flurberei-nigung zur sprache kommen,
Bowl.e etwas abgeschwächter der zweite Teil (Die Betet.li.glen
und i.hre Rechte) und besonders der dritte Teil, i.n welchem
di-e Neugestaltung des Flurbereinigungsgebietes dargestellt
ist. Von Bedeutung si-nd ebenfa]]s die Tei].e 4 (Besondere Vor-
schriften) , S (Beschleunigten Zusanmenlegungsverfahren) , 6

(Freiwi.ll i.ger Landtausch) und 7 (Verbindung von F]-urbereini-
gungsverfahren, beschleunigten Zusammenlegungsverfahren und
freiwilligen Landtausch) Eher weniger relevant sind di.e
Teile 8 (Kosten) , 9 (Allgenei.ne Verfahrensvorschri.feen) , IO
(Rechtsbehelfsverfahren) , ll (Abschluß des Flurberei-ni.qungs-
verfahrens) , 12 (Die Teilnehmergemeinschaft nach der Beende.-
dung des Flurberei.ni.gungsverfahrens) und 13 CSchluP-und uber'
gangsbesti-innungen) . Bel den nei.sten Teilen findet eine wei-
tere Untergliederung in Abschni.tte statt. auf welche jedoch
ni.cht länger eingegangen werden soll.
Grundsätzlich muß bei- dem FlurbereinigUngsgesetz gegenüber
den bereits beschriebenen Gesetzen ein Unterschied deutlich
gemacht werden. Während es sich bel BNatSchG und LPf].G um
Gesetze handelt. welche in erster Linie dem Naturschutz und
der Landespflege di.eden, ist dies bei dem Flurberei.ni.gungs-
gesetz nicht der Fall. Durch die Novelle.erung wurde die
Zweckbesti.innung des Gesetzes un den des Naturschutzes und
der Landespflege lediglich ergänzt. Dadurch wurde die Uög-



2 . 2 Allgemeine Zielsetzungen und Grundsätze des Naturschut
zes und der Landespflege aufgrund der Rechtsgrundlagen

Bevor auf konkrete Ziele und Möglichkeiten der einzelnen
Rechtsgrundlagen bezüge i.ch Erhaltung, Entwi.cklung und Neu-
schaffung von Trockenbiotopen eingegangen werden soll , sollte
man zunächst einmal die allgemeinen Zielsetzungen und Grund-
sätze bezügli-ch Naturschutz und Landespflege aus den Gesetzen
erarbeiten, da sich daraus dle speziellen Ziele und Möglich--
kei.ten ableiten und erarbeiten lassen.
Das BNatSchG als RahnengesetZ wäre hier als erstes zu nennen.
Gemäß fl, Abs.l sind als "Ziele des Naturschutzes und der
Landespflege" definiert: "Natur und landschaft sind in best.e-
delten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen
und zu entwickeln. daP
1. die Leistungsfähigkei.t des Naturhaushaltes ,
2 . die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter
3. die Pflanzen-und Tierwelt. sowlo
4. die Vi.elfalt. Ei.gegart und Schönheit von Natur und Land-

schaft
nachhaltig gesichert sind"

Zur Verve.rklichung der entsprechenden Zi-ele verden in { 2, Abs.
1 13 Grundsätze genannt. von denen bezüglich der Thenatik
di.eyes Punktes besonders die Grundsätze:
1. Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes
2 . Erhaltung und Si.cherung unbebauten Bereiche als Vorausset-

zung für die Leistungsfähigkei.t des Naturhaushaltes
9 . sicherung der Vegetation
lo.schutz der Ti.ere und Pflanzen und deren Lebensgenei.nschaf-

ten, soli.e Schutz , Pf].ege, Entvi.cklung und Wi.ederherstel-
lung Ihrer Lebensräume (Biotope) "

von Bedeutung sind.
Da die Bundesartenschutzverordnung, wie bereits erwähnt , nur
den 5. Abschnitt des BNatSchG ergänzt. können aus ihr keine
allgemeinen Ziele und Grundsätze hergeleitet werden.
In Anlehnung an das BNatSchG als Rahmengesetz finden sich im
Landespflegegesetz von Rhei.nland-Pfalz dieselben Zielsetzun-
gen wi.e im BNatSchG wieder (siehe oben) . Das LPfIG hat der
Unlversalgültigkeit dieser Zie].e somit genüge getan und auf
die Rahmenkompetenz des Bundes Rücksicht genommen.
Ebenso steht es um die Grundsätze zur Verwirklichung der
Zi.ele. Auch sie wurden in f2 LPfIG übernommen. Das vom BNat-
SchG eingeräumte Recht zur Aufstellung weiterer Grundsätze
nach $ 2 . Abs.2 wurde vom Land Rhei.n]and-Pfa]-z ni.cht ausge--
schöpft. Dies ist ein Zeichen für eine umfangreiche und
weltsichtiqe Bundesgesetzgebung Man kann also schlußfolgernd
feststellen, daP, bezüglich allgemei-ner Zi.elsetzungen und
Grundsätze. das LPf].G ni.t dem BNatSchG Überei.nstimnt
Neben den Zweck die allgemeinen Produktians-und Arbeitsbe-



l Aufgabe der Raumordnung, die Struktur des Gesamtraunes der
BRD unter Berücksichti.gunn der natürl i.chen Gegebenheiten un-
ter Beachtung bestiltmter Leitvorstellungen zu entwickeln. ZU
den Leltvorstellungen gehört auch der Schutz, dle Pflege und
die Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen. Betrachtet
man si.ch di.e 12 Grundsätze nach ë2. Abs.l, so sind insbeson-
dere die Grundsätze: "
7 . schutz und Erhaltung land-und forstwirtschaftl i-cher Boden-

nutzung, sowie der Kulturlandschaft (Bezug zur Flurberei-
ni.gang)

B. schutz, Pf].ege und Entwicklung von Natur und Landschaft"
für die Betrachtung i-nteressant
Für das Landesplanungsgesetz ge].ten ähnliche Zi.ele und Grund-

Nach ë 1. Abs.4 si.eht das Baugesetzbuch eine Anpassung der
Baulei.tp]äne an die Ziel- der Raunordnung (siehe oben) vor
Gemäß Abs.5 ist es u.a. Aufgabe und Zi.el der Bauleitplanung"
eine menschenwürdige Unweit zu sichern und die natürlichen
Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln". Im selben
Absatz werden Grundsätze der Aufstellung der Bauleltpläne er-
läutert. von denen Nr.7 den Belangen des Unweltschutzes, des
Naturschutzes und der Landschaftspflege Rechnung trägt. womit
auch im BauGB Ziele des Natur-und Landschaftsschutzes ver-
di.rkl i.cht wären .
Abschließend ist zu sagen, daß es bezüglich Natur-und Land-
schaftspflege, wi-e zu sehen, sehr viele grundsätzliche aus-
sagen gibt. Inwieweit di.ese zur Detai.llösung bei.tragen, wird
im nächsten Punkt zu sehen sein.

sätze



3 . Erha].tung, Entwicklung und NeuschaffUng von Trockenbio
toben

Nachdem nun die gesetzli.chen Grundlagen kurz vorgestellt
wurden und daraus allgemeine Ziele und Grundsätze des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege erarbeitet sind, kann nun,
ausgehend von di.eben Grundkenntnissen. eine detaillierte Be-
trachtung der einzelnen Rechtsgrundlagen unter der Aufgaben-
stellung Ziele und Möglichkeiten der Erhaltung, Entwicklung
und Neuschaffung von TrockenbiotoPen erfolgen.
Gtundsätz[ich so]].te hierbei. klargestellt verden, daß die
einzelnen Gesetzgeber kaum extra auf Trackenbiatope abge-
stellte Koenen festgelegt haben, was si-ch bei einer ersten
Durchsicht zeigte. Vielmehr si.nd die einze]nen Passagen a]].-
gemei-ner gehalten und auf Biotope allgemei.n oder nach allge-
mei.ner auf Naturschutz und Landschaftspflege bezogen. jedoch
auch auf Trockenbi.otope im Speziellen anwendbar. Di.e Gültig-
keit für den Aufgabenbereich dieses Tei.les der Arbeit aus den
Gesetzen abzuleiten ist auch eine der Aufgaben dieses Teiles.

Die Untergl i.ederung di-esel Punktes wurde für di.e Bespre-
chung der ei.nzelnen Gesetzesgrundlagen jeweils gleich durch-
geführt, ].ewiglich soll das FlurbG besonders zur Sprache kom--
men. da die Erläuterung der Ziele und Möglichkeiten nach dem
FlurbG di.e ei.geRtI i.che Aufgabenstellung ist, di.e Erläuterung
anderer Gesetze hierzu aber, wie schön begründet, unverzicht-
bar bleibt

3 . 1 Zi.ele und Möglichkeiten nach Bundesnaturschutzgesetz
und Bundesartenschutzverordnung

Mi.t den i.n Punkt 2 angerissenen Zielen und Grundsätzen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege vor Augen, kann nun
näher in das BNatSchG ei.ngesti-eger werden. um die filr die
Thematik der TrockenbiotoPe , oder der Bi.otape allgemein,
entsprechenden Grundlagen zu erarbeiten.

3 . 1 . 1 Zielsetzungen

An dieser Stelle soll nun versucht werden, aus den BNatSchG
heraus spezielle Zielsetzungen bezüglich Erhalt, Entwicklung



Hauptantei]. bilden. Natürlich könnte nan das gesammte Gesetz
und damit säntl i.che Paragraphen als Sanktionen verstehen. un-
ter obiger Bedeutungsgebung aber läßt sich ein Gesetz recht
gut gliedern. Di.e zu di.skutierenden Gesetze werden. soweit
mögliche nach aufsteigenden Paragraphen besprochen.
[Jm sich einen Überblick verschaffen zu können, ist zunächst
einmal wichtig, zuständigkei-ten und Organisationen abzuklä-
ren. Hi.erm macht das BNatSchG nur a]]-gemeine Aussagen, indem
nacht 3r Abs.l die Durchführung des Gesetzes auf dle für Na-
turschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden unter
Wahrung gegenseite.ger Unterstützung mi-t anderen öffentlichen
Behörden (ë 3, Abs.2) und unter Berücksichtigung der Rahmen-
gesetzgebung des Bundes (€4} übertragen wird. Die behördliche
organisation ist demnach also Ländersache. Auf Bundesebene
ist der Mi.nisten für [Jmwelt. Naturschutz und Reaktorsicher-
hei.t zuständig.
Im weitesten Sinne für Schutz, Entwicklung und Neuschaffung
von Biotopen maßgebend Ist gB. welcher i-n Abs.2 den Verursa-
cher bei einen Eingriff in Natur und Landschaft ({8f Abs.l)
verpflichtet, diesen durch Maßnahmen des Natur-und Land-
schaftsschutzes auszuglei.chen. Gegebenenfalls kann ein Ein-
griff sogar ganz untersagt werden ({8r Abs.3) .g.Br Abs.4
stellt klar. daß Eingriffe in Natur und Landschaft aufgrund
eines nach öffentl i.ehem Recht vorgesehenen Fachplanes direkt
mi.t ei.nem landschaftspflegerischen Beglei.tplan planerisch
auszugleichen sind. Dies berührt u.a. konkret dle Belange
der Flurberei-nigung, welche, wegen des zwangsläufigen Ein-
greifens i.n die Natur, gar nicht umhi.n kommt, einen solchen
Plan aufzustellen - ei-n sehr wirkungsvolles Instrunent zum
schutz und insbesondere zur Erhaltung von Biotopen.
Desweiteren wi.chti.g. i.nsbesondere für den Erhalt von Bioto-
penp i.st di.e Tatsache, daß gemäß € 12 di.e Länder im Benehmen
mi.t den entsprechenden Bundesminister Tei.le van Natur und
Landschaft spezi-ellen Schutzkategorien zuweisen können. Dies
sind di.e Naturschutzgebiete (ë13) r kati.onalparke (ë 14} F Land-
schaftsschutzgebiete (ë 15) , Naturparke (ë 16) , Naturdenkmale
(Ë 17) , sowie die geschützten Landschaftsbestandteile (ëte).
Hierbei unterscheiden sich die Kategori.en Im einzelnen durch
die Gebietsgröße, die gesetzliche Schärfe der Handlungsfrei-
heit innerhalb di.esel Gebt.ete, soli.e durch die Art der un-
terschutzstel].enden Behörde
Der schon mehrnals erwähnte 5. Abschnitt des BNatSchG sieht
den Schutz und die Pflege wi.Idlebender Tier-und Pf].anzenarten
In sehr detaillierter Weise vor. Zunächst wird in ë 20b. Abs.l
und 2 den Ländern das Recht gegebene Maßnahmen zur Verdi.rk-
lichung des Arten-und Biotopschutzes zu treffen. Danach wer-
den i.n€ 20cr Abs.l bestimmte Biotaptypen unter Schutz ge-
stellt.'Indem zerstörende, oder beeinträchtigende MaPnahnen
für unzulässig erklärt verden. Xn dieser Stelle im BNatSchG
wi.rd das TrockenblotOP als Biotopart ganz konkret geschützt,

f



da die unterschutzstellung nach e 20c, Ab$.1, Punkt 2 auch
fÜr noffene Binnendünen, offene natürliche Block-und Geröll-
halden. Zwergstrauch-und Wachholderhei.den, Borstgrasrasen f
Trockenrasen. Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte"
also die ganze Palette der Trockenbiotoptypen gilt. Insofern
ist hier die Möglichkeit der sicheren Erhaltung von Trocken-
biotopen gesetzt i.ch festgelegt
Absch].i.eßens ist noch ë 20e, Abs.]. zu nennen. in welchen be-
sonders geschützte Tier-und Pflanzenarten und dani-t zwangs-
läufig auch ihre Lebensräume. welche oft die der Trockenbio-
tope darstellen, vom zustände.gen Bundesminister unter Schutz
gestellt werden können und so erhalten werden können. Di-ese
Unterschutzstellung wird noch ergänzt und konkretisi.ert durch
ël und ë 4 der BArtSchV, welche auch bestimmte schützenswerte
Arten angibt

3 . 1. 3 Planerische Mögt i-chkei.ten

Unter nachfolgenden planerischen Möglichkeiten sollen Pla
nunqsgrundlagen zur Erhaltung, Entwi.cklung und Neuschaffung
von Biotopen verstanden werden. welche per Gesetz festgelegt

In ? 5 und ë 6 BNatSchG si.nd verschiedene Planungsebenen auf-
grund Ihrer Namensgebung festge].egt. SO legen die Land-
schaftspraqralrme und LandschaftrahmenPläne nach ë 5, Abs.l
n die überörtli.chen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirk
l i.chung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
gen fest. Dabei gilt das Landschaftsprogramn für das gesalnnte
Land, während LandschaftsrahmenPläne für Teile des Landes
aufgestellt werden. Daneben müssen dle Belange der Raumord-
nung und der Landesplanung besonders berücksichtigt werden
(jS, Abs.2) , um Komplikationen zu vermelden.
Die für örtl i.che Gegebenhei.ten zuständigen Landschaftspläne
verfolgen dieselben Zielsetzungen obiger Pläne nur in klei-
nerem Rahmen (ëö, Abs.l). Auch bei ihnen müssen Ziele der
Raumordnung, Landesplanung und auf ertl i-cher Ebene sogar der
Bauleitplanung beachtet werden. Wichti.g i.st dabei der Inhalt
des Landschaftsplanes, welcher den vorhandenen Zustand, soul.e
den angestrebten Zustand enthalten soll. Bezügli.ch des ange-
strebten zustandes so]].en ganz konkrete Maßnahmen u.a. "maß-
nahmen zum Schutz und zur Pflege der Lebensgemei.nschaften
und Bi.otope . . . i.m Sinne des fünften Abschni.ttesn, a].so auch
bezügli-ch ? 20c und damit auch der Trackenbiotopef erläutert
werden .

Da die Berti.innung von planausführenden. oder sonstigen Be-
hörden nicht Sache des Bundes ist, (siehe 3.1.2) können di.es



die Länder i.ntern regeln. müssen aber gegenseitig ergänzend
anbei.ten (ë7) .

3 . 2 Zie].e und Mögt i-chkeiten nach Landespflegegestz

wi.e schön beim BNatSchG angesprochen. i.st es wichti-g, sich
zuerst di.e allgemei.nen Zi.e]e des LPf].G bezüglich Naturschutz
und Landespflege i.n Eri.nnerung zu rufen. um dann schrittweise
ins Detail gehen zu können.

3 . 2 . 1 Z ielsetzungen

Da Ins Landespflegegestz, wie bereits erwähnt (siehe 2.2),
dieselben Zielsetzungen des BNatSchG übernommen wurden. er-
übrigt es sich, näher auf dle Grundsätze 9 und 10 als erwei-
terte zielsetzungen für die Erhaltug, Entwicklung und Neu-
schaffung von Bi-otopen einzugehen. da sie auch unep-nge-
schränkt Ziel.setzungen der Landespflege in Rhei.nland-Pfalz
si.nd. (siehe 3 . 1 . 1)
Als sonstige Zielsetzung kann Satz l und 2 des sehr wichti.gen
ë24. Abs.l LPfIG verstanden werden. in welchem es hei.ßt:vlsel
Lene und i.n ihrem Bestand bedrohte, für den Landschaftshaus-
halt. oder für Wissenschaft und Bildung wichtige Arten wi.Id-
wachsender Pflanzen und wi.Idlebender Ti-ere si.nd zu schtltzen.
Ihre Lebensstätten und Lebensgemeinschaften sind zu erhal-
ten.io Di.ese Aussage mi.t starkem GrundsatzCharakter ist prin-
zipiell neben ël und ë 2 LPflG, di.e es hier aufzuführen gilt
die wichtigste. Sonstige grundsätzliche Zielaussagen sind
wahl schon vom BNatSchG erschöpfend abgedeckt

3 . 2 . 2 sanktlonelle Möglichkeiten

An sanktlanellen Möglichkeiten zur Erhaltung, Entwicklung und
NeuschaffUng von Biotopen allgemei.n und Trockenbiotopen spe'
zi.ell bietet das LPfIG auf der Grund].age des BNatSchG eine
Fü].le ergänzender oder ganz und gar neuer Regelungen.
Dem Schema entsprechend sollen zunächst Zuständigkei.ten und
Organisati.oden abgeklärt werden .



Da das BNatSchG dle Zuständigkeit an di.e Länedt zu deren in-
dividualregelung verwiesen hat, muß dies nun iu LPfIG aus-
reichend gerege]-t sei-n. ]n LPf].G fi.ndet si.ch hi.erm der ge--
sachte Abschnitt 4 (Organisation, Zuständigkeiten, Befugnis-
se) . Innerhalb der dreiteil i.gem Vertikalgliederung ni.mmt der
Minister fhr Umwelt Und GeSJndËheit die Stellung der Obersten
Inndespflegebehörde wahr. Die 3 rheinland-pfälzischen Be-
zirksregierungen sind blei.chzeitig obere Landespflegebehörden
und die brei.sverwaltungen. bzw. Stadtverwaltungen der kreis-
frei.en Städte stellen die unteren Landespflegebehörden (ë30r
Abs.l) . Daneben gibt es noch einen i.nterminlsteriellen Aus-
schuß für Umweltschutz (B31) , welcher die Planungen verschie-
dener Ni.nisterien aufeinander abstimmt. In der Stellung einer
besonderen oberen Landesbehörde. ähnlich dem Landesvermes--
sungsant, steht das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbe
aufsicht. welches hauptsächl i-ch durch vissenschaftl i-che Sach-
kompetenz unterstützend wirkt (ë 32) . Neben diesen wichtigsten
Behörden der Landespflege existieren auf allen Ebenen noch
Bei.räte der Landespflege (ë33 und LVO über die Beiräte file
l.andespflege) und es können in bdi.ebi.ger Anzahl von unteren
Landespflegebehörden unit Betraten) ehrenamt].lebe Beauftragte
für Landespflege ernannt werden (? 34 und VV Beauftragte file
Landespflege) . Als Besonderhei.t i.st letztl i-ch di.e van der
Landesregierung auf der Grundlage des ë 29 BNatSchG und ? 37
LPfIG errichtete gemeinnützige Stiftung "Naturschutz Rhei.n-
land-Pfalz" zu nennen, welche Maßnahmen zum Natur-und Land-
schaftsschutz fördert (?43 und Satzung äer Sti-ftung) .
An sankti.onellen Möglichkeiten ist zunächst der ë 3 von Inte-
resse, in welchem die Behörden anderer Stellen gegenüber den
Behörden der Landespflege zur Unterstützung verpflichtet wer-
den (Abs.2) , aber auch umgekehrt (Abs.3) . Abs.4 verpflichtet
die Gemeinden zur Erhaltung bzw schaffung eines nachha].tig
leistungsfähigen Naturhaushaltes. Abs.5 ist ein für die Be-
lange der Flurbereinigung wichti.ger Satz. Es ist dabei den
F].urbereinigungsbehörden möglich, die Geneinde zur Landes-
pflege zu verpflichten. i.odem auch gegen ihren Willen die
gemeinschaftlichen Anlagen (und dante auch oft Bi-otopflächen)
zur (Jnterhaltung übereignet verden.
Die Paragraphen ë 4r ? 5, ë 6 bei.nhalten etwas ausführlicher
die Gedanken des bereits beim BNatSchG erläuterten ? 8 und
sollen hier nicht weiter erläutert verden. Auch ë8. Abs.4
BNatSchG. welcher di.e Flurberei.ni.dung tango.ert. ist inhalt
].i.ch Rechtsgut des LPfIG ( ë 6f Abs.4) .

Ei.ne weitere sankti.amelie Mögt i.chkeit, insbesondere des Bla-
topschutzes, ist die in BNatSchG ëë12 hnte IJnter-
schutzstellung, welche sich inha].nich in den ëë 18-22 LPfIG
wiederfindet. Hier i.st allerdings i-m Gegensatz zum BNatSchG
die Kompetenzfrage geregelt und in denëi 27 und 28 näheres
tiber eine einstweilige Sicherstellung und ein (Jnterschutz-
stellungverfahren geregelt



Das eigent].i-che Kernstück des LPfIG bezügl i.ch Biotoperhal'
tung bi]-det der Ë24f Abs.l und 2. in welchem, ähnlich vie in
i20c BNatSchG der Schutz verschiedener Biotoptypen konkrete,-
siegt wi.rd. Auch hier werden in Abs.2r allerdi.ngs ausführli--
cher, ganz speziell TrockenbicltoPe aufgeführt und bestimmte
erläuterte Hand]-unger verboten, so z. B.
3 . Beeinträchtigung oder Zerstörung der Lebensstätten wi.Id-

wachsender Pflanzen und wi-Idlebender Tierarten
6. Veränderung des charakteristi.schen Zustandes, Beschädi--

gang, Zerstörung von Wachholder-und Zwergstraucl)heiden,
Borstgrasrasen und Arnikatriften

8 . Veränderung des charaktere.stlschen Zustandes , Beschädi-
gung, Zerstörung von Dünen oder Sandrasen

9 . Veränderung des charakteristischen Zustandes, Beschädi-
gung, Zerstörung, Besen.ti.guRT von Felsgebüschen oder
Felsfluren . sowie Trocken, -Enzlan, -oder Orchideenrasen

11 . Veränderung des charakteristischen Zustandesf Beschädi.
gungf Zerstörung. Beseiti.gukg von B]ockschuttha]-den oder
schluchtwäldern

13. Abbrennen der Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, unze--
nutzten Gelände, an Hecken, sowie an Hängen

Da es si.ch hi.er um ausgesprochene Verbote handelt, gelten
Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeit gemäß ë 40f Abs.Ip
womit dem Biotopschutz nachdruck verliehen ist.
Durch Gewährung von Finanzhi.lied können Bi.otope langfristi-g
erhalten. entwi.ckelt oder neugeschaffen werden. Aufgrund die
ser Erkenntnis wird auch die Gewährung von Finanzhi.Iren bel
Projekten der Landespf]-ege durch das LPf]C si.chergeste]-].t
(ë42. Abs.1-4} . Diese Finanzhilfen betreffen auch Belange
der Flurbereini-gang, da im Abs.4 di-e Möqlichkei.t eingeräumt
wird, für landespflegeri.sche MaPnahnen von öffentlichem in-
teresse i.nnerhalb eines Flurbereinigungsverfahrens Mi-ttel be
re i.tzustellen .
Wie anhand der Ausführungen zu sehen i.st, geht das LPfIG be-
züglich der Möglichkei-ten zur Erhaltung, Entw]ck].ung und
Neuschaffung von Biotopen einen konkretisierenden Schritt
wei.ter als das BNatSchG und verdi.chtet so den Katalog ent-
sprechender landespflegerischer Möglichkeiten .

3 . 2 . 3 Planerische Möglichkeiten

Di.e i.m BNatSchG erläuterten Pläne werden im LPfIG in denëë
16.17 konkretisiert. Es wird dabei nur noch von einer Land-
schaftsrahmenplanung und einer Landschaftsplanung ausgegan-
gen. Das im BNatSchG erwähnte Landschaftsprogramm Ist wahl
Bestandteil des LandesentWiCklungsProgrammes und zeigt damit
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di.e besonders starke Bindung zwischen der Raumordnung und
l,andespflege. Di.es zei.gt si.ch auch bei genauer Betrachtung
des ë 16 LPflC, in welchem durch di.e Integration landespfle-
gerischer Zi-elsetzungen i-n den regionalen Raumordnungsplan
eine Zwei.blei.sigkei.t i.n der Landesplanung vermg.eden wird.
Di.eßer regionale RaumordnungsP]an erfü]].t auch di-e Belange
des Naturschutzes und der Landespflege anstelle des Land-
schaftsrahmenplanes. Zun Inhalt eines solchen Planes tragen
Grundlagen der Landespflege bei, welche nach ë 16r Abs.2 auch
Angaben über "schutzwürdi-ge Flächenr insbesondere Biotope
und deren Vernetzungu (Bi.otopkarti-errang) enthalten und so
zur BerilcksichtigUng des Biotopschutzes beitragen. Eine lan
desweite Biotopkartierung, deren Ergebnis jedoch noch nicht
vollständig vorl i-egt. wi.rd derzeit vom Landesamt für Unwelt-
schutz und Gewerbeaufsicht durchgeführt
zusätzlich zu den Belangen des Natur-und Landschaftsschutzes
ist ferner im regionalen Raumordnungsplan eine Umweltverträg-
lichkei.t der Raumplanung zu prüfen. Es zei.gt si.ch schon aus
di.eßen Ausführungen und einer Anzahl von Verwaltungsvor--
schriften zu diesem Thema, wie eng die Zusammenarbeit zwi--
schen Landespflege und Landesplanung ist.
Analog zu den abi.gen Erläuterungen werden di.e Grundsätze der
Landschaftspflege auf örtlicher Ebene nicht in einem extra
Landschaftsplan dargestellt, sondern in den Flächennutzungs-
plan integri-ert (?lVr Abs.l) . Eine Festsetzung und Durchfilh-
rung erfolgt dann in den Bebauungsplänen. Voraussetzung für
eine Integration in die Bauleitplanung sind auch hier "Er-
hebungenp Analysen und Bewertungen des Zustandes von Natur
und Landschaft und deren voraussi.chtl i.che Entwicklung unter
Berücksichtigung der bestehenden Nutzungen" (#17, Abs.2). Im
einzelnen si.nd auch dad.n landespflegerische Zi-elvorstellun-
gen enthalten, wie z.B. " den anzustrebenden Zustand von Na-
tur und Landschaft. sowie notwendige Schutze-Pflege-und Ent-
wicklungsmaßnahmen" , welche ganz konkret auf den BiotapschUtZ
abzi.eien. Auch bei einem Baulei-tplan i.st die Unweltverträg-
li.chkelt des angestrebten Zustandes zu prüfen (ë17. Abs.4).

Wi.e aus den obigen Ausftlhrungen zu ersehen, ist Im Lan-
despflegegesetz eine Fülle planen-scher Möglichkeiten u. a.
auch zur Sicherunqp Entwicklung und Neuschaffung von Bio-
topen ausgeftlhrt. Man muP hierbei- bedenken, daß nur Haupt-
punkte angesprochen wurden. Würde nan di.e Detai.Is landesn
pflegerischer Planung erläutern, so würde dies eine komplet-
te Diplomarbei.t füllen.



3 . 3 Zi.ele und Möglichkeiten nach den Flurberei.ni.gungsgesetz

mit der Besprechung dieses Punktes i.st der eigentliche Haupt-
punkt des Teiles 2 erreicht, heißt es doch, daß in der Arbeit
Ziele und Möglichkei.ten der Erhaltung. Entwicklung und Neu-
schaffung von Biotopen nach dem Flurbereini.gungsgesetz zu er-
läutern sind. Der Verzahnung der einzelnen Gebiete wegen war
es jedoch unerläßlich, auch diesem in gebührenden Umfange
Rechnung zu tragen. Ei.ne Erläuterung oben angesprochenen Zie-
le und Möglichkeiten nach dem FlurbG soll i.n Anschluß hieran
in ausfilhrlicher Weise folgen. Auch bei nachfolgender Detail-
betrachtung kann an die. bezüglich des FlurbG allgemein er-
läuterten Zielsetzungen und Grundsätze (siehe 2.2) gedanklich
angeknüpft werden.

3 . 3 . 1 Zielsetzungen

wi.e schon mehrma].s besprochen, ni-mmt das Flurbereinigungsge-
setz bezüql ich der vorangegangenen Rechtsgrundlagen eine Son-
derstellung ei.n, da es kei.n ausschließlich auf Naturschutz
und Landespflege abzielendes Gesetz ist. Dennoch, und das
wurde ebenfalls deutlich, lassen sich sehr wohl allgemeine
Grundsätze und Zielsetzungen für Naturschutz und Landespfle-
ge aus di-esel Gesetz abtei.ten, da, vie bereits erwähnt, der
Gesetzgeber gehalten war. durch die damals neuen Naturrechts-
normen (BNatSchG und LPfIG) auch das FlurbG entsprechend an-
zupassenp um Konflikte zu mi-Hinteren.
Doch vi.e si.eht es mlt Zi.elsetzungen speziell für di-e Erhal-
tung, Entwicklung und Neuschaffung von Trockenbiotopen aus?

Wi.e immer nan das FlurbG durchforsten wird, man vi.rd kei-
ne speziellen Zielsetzungen finden. Immer wieder konnt man
letztendli.ch auf ë 1, bzw. ergänzend ë 37 zurilck, aus welchem
man nun versuchen muff auch spezielle, auf die Themati.k be-
zogene Zielsetzungen zu extrahieren .
Nach ë l FlurbG kann ländlicher Grundbesitz u.a. zur Förde-
rung der allgemeinen Landeskultur und Landentwicklung neu

ordnet verden. In diesen Begri.feen spi.eger si.ch natürlich
auch der Begriff der Landespflege wiederp denn die Förderung
der Landeskultur und LandentvicklUng kann nicht, allee.ne
schon der hi.erarchischen Rahmengesetzgebungsweise wegen
ni,cht. ohne die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der
Landespflege und des Naturschutzes gesehen werden. Insofern
sind die Ziele der Landespflege und des Naturschutzes nach
BNatSchG und LPfIG und deren Grundsätze auch hi.er anzuwenden,

79



auch wenn sie nicht gesondert erwähnt sind. Entsprechende
Ziele und Grundsätze wurden i.n den vorangegangenen Punkten
bereü.ts er].äußert
Gemäß ë 37, Abs.2 bestätigt sich der oben erläuterte Sachver-
halt. Hier hei.ßt es näml i.ch: nDie Flurbereini.gungsbehörde hat
bei der Durchführung der Maßnahmen nach Abs.l (Neugestaltung
des Flurbereinigungsgesbietes) die öffentlichen Interessen
zu wahren. vor allem den Erfordernissen . . . des Naturschutzes
und der Landschaftspflege . .. Rechnung zu tragen!'. Damit ist
klar. daß eine besondere Berücksichtigung des Naturschutzes
und der Landschaftspflege auch eine besondere Rücksichtnahme
auf Ziele und Grundsätze der Landespflege bedeutet und sonia
weitergedacht. di.e übernahme entsprechender Zi-ele und Grund-
sätze spezie]] auch zur Erha].tung, Entwicklung und Ueuschaf-
fung von Biotopen in die ]andespf].egerische Kanponente der
Flurbereinigung bedeutet. Die Flurbereinigung als Wahrer der
Ziele und Grundsätze der Landespflege auch bezügli-ch des Bio-
topbegri.fies - eine Vorste]]ung di.e zwar nahen i.elend ist, Je-
doch anhand des Gesetzes auch unternauert werden mußte

3. 3. 2 Eignung von FlurbereinigungsVerfahren zur Durchsetzung
von Zi.eien des Bi.atopmanagements

Wie bereits erläutert. kann aufgrund des FlurbG davon ausge-
gangen verden, daß di.e Zi.e]-e und Grundsätze des Naturschutzes
und der Landespfleger speziell auch auf das Biatapmanagement,
also die Pflege. den Schutz und die Neuschaffung von Biotopen
bezogen, für das FlurbG maßgebend von BNatSchG, bzw. LPfIG
beeinflußt und berti.mnt werden. Es stellt si.ch demnach die
Frage, warum das Instrument der Flurbereinigung eines der
geeignetsten Instrumente zur Erhaltung, Entwicklung und Neu-
schaffung von Bi-otopen i-st, l i.egt doch der Gedanke näher, daß
BNatSchG und insbesondere LPfIG. bzw. entsprechende Behörden
und Stellen. aufgrund ihrer Faehgesetzgebung sehr viel eher
oder ausschliePlich solche Aufgaben wahrnehmen könnten. An
den sankti.onellen ader planen.schen Möglichkeiten. sowie an
der Behördenstruktur kann es eigentlich nicht liegen, da di-e-
se sicherlich vi-el spezieller auf landespflegerische Maßnah-
men eingestellt si.nd, als di.e Flurbereinigung. Auch i-st der
Eingri.ff in das Eigentum Dritter zur Durchsetzung z.B. bi.o
toperhaltender Maßnahmen ausreichend geregelt
Eine Antwort auf di.ese Fragen und Problemstellungen gibt z.B.
der Rat der Sachverständigen ftlr Umweltfragen in einem Son-
dergutachten zum Thema "Umweltprobleme der Landwirtschaft"
(Lit€S3) ) , welches zwar von dem darüber berichtenden Autor
zu der Themati.k Bi.otopvernetzung in der Flurberei.nlgung



(Lit(S3)) erläutert wurden jedoch auch auf die vorliegende
Thenatik anwendbar ist, was noch zu sehen sein wird. SO kommt
dieser Sachverständigenrat zu dem Schluß, es sei "zunächst
Aufgabe der Naturschutzbehördenn , aufgrund deren gesetzlicher
Aufträge. "BI-otopverbundsystemen . und damit auch Biotope ,
umittels der Landschaftsplanung zu entwickeln und zu verwirk-
li.cheng' ."Dies gelte grundsätzlich auch für die kleinflächige
Verkntlpfung der ökologischen Vorrangflächen" , also auch flIP
Kiel-nbi.otope, nicht etwa und darauf wird hierbei angespi.elt,
nur für die Ausweisung von Naturschutzgebieten und ähnlichem.
Zu dem Schluß, daß Naturschutzbehörden di.e Aufgaben des Bi-o-
topnanaqements an besten wahrnehmen können, wäre man schon
eingangs gekommen. Darüber hinaus empfielt der Rat jedoch
sich n bei der Umsetzung des Biotopverbundesn, also auch je-
der anderen Bi.otopprojekte, "gegenüber den Landwi-Feen des
Instrumentes der Flurberei.ni.dung" zu berti-enev. welches im
weiteren auch konkret begründet wird .
Biotope sind standortgebunden, besonders bezüglich vernetzter
Biatopsysteme und vorgesehener miteinzubri-ngender Flächen . Es
kann jedoch dabei. zu einer Ungerechtigkeit in den Anzügen an
Flächen oder Nutzungseinschränkungen bezüglich verschiedener
Landwi.rte kommen, da der eine mehr, der andere weniger Fläche
für ein bestimmtes Biotc>p abgeben muß. Die Flurbereinigung
aber ist. so der Sachverständigenrat: 'fein erprobten Instru-
ment. un durch den Austausch von Flächen. sowie durch Aus-
glei.chsbeiträge eine im Ergebni.s gerechte Lastenverteilung
herbeizuführenn . also auch zur Konfliktminimierung beizutra-
gen. Weiter kommt der Rat zu dem Ergebnis, daß die Flurberei.
nigung gegentlber den Naturschutzbehörden die größere Erfah-
rung und das qualifiziertere Personal best.tzt.n un die Bio-
topverknüpfung" und analog auch die Blotoperhaltung, Entwick-
lung und Schaffung "parzellenscharf durchzusetzen und di.e
Verhandlungen ni-t den betroffenen Landwirten zu führen"
Di.es i.st ein Grund, der sehr einleuchtend ist. da die Flur-
bereinigung bezüglich Flächenmanagement die entscheidende
Fachbehörde i.st. Di.es ist ]a auch kraft Gesetzes ihre spe-
zielle Aufgabe. Noch zwei wei.tele Begründungen scheü.nen dem
Rat wichti.g zu sein. Da der Wege-und Gewässerp]-an "qewisser-
maPen das Gerüst für die Umstrukturierung der Agrarland-
schaftiv bildet. bi.etet es sich an, das Biotopmanagement 'izur
Vorgabe für die Neuvertei.].ung der Agrarflächen zu machen"
Desvei.teren können schon innerhalb abi.gen Planes bestitnmte
Flächen für die Erhaltung, Entwicklung und Neuschaffung von
Biotopen vorab ausgeschi.eden verden. Dies kann allerdi.ngs
nur i.n ei.nem verträglichen Anbei.l geschehen .
Aus a]].e diesen Gründen ist zu ersehen, daß gerade die Flur-
bereini-dung ein sehr gutes, weil probates und erfahrenesr
Mittel des Bi.otopmanagenents i-st



3.3 3 Sanktionelle Möglichkeiten

Da gezeigt wurde. daß die Flurbereinigung ein geeignetes mi.t
tel zun Schutz, zur Entwicklung und zur Neuschaffung von Blo-
topenr kurz, zun Biotopnanagenent darstellt. muP eine solche
Berechti.dung auch durch ein mundi.ertes Gesetzeswerk untermau-
ert werden. Hierbei sollen zunächst die sanktionellen Mög-
].lchkeiten. also die Ge-und Verbote, Verordnungen, Berti.amun
gen, welche das FlurbG anbietet. analysiert werden.
Auch hi.er sollen zunächst Zuständigkeiten. Behörden und Or-
ganisationen geklärt, bzw. aufgeführt werden. wie in allen
Verwa].tungsbereichen des Landes Rheinland-Pfalz fi-ndet auch
innerhalb des Apparates der Flurbereini-gang eine dreiteilige
Vertikalgliederung Anwendung. Oberste Flurbereini-gungsbehörde
ist das Mi.nisterlum für Landwirtschaft. Wei.nbau und Forsten
mi.t den Minister als obersten Beamten. Die drei oberen Flur-
berelni-gunqsbehörden sind an den drei Bezirksregierungen l-n
entsprechenden Referaten angesiedelt CKoblenz z.B. Ref.51 und
53) und di.e 9 Kulturämter (Nebenstellen inclusi-ve) bilden die
unteren Flurberelnigungsbehörden. Im Si.nne eines Landesver--
messungsamtes, oder eines Landesamtes für Umweltschutz und
Gewerbeaufsicht gibt es außerhalb und zusätzlich zu di.ehem
Apparat prinzi.piell kei.ne besondere Landesbehörde, jedoch gcr-
beitet die Flurbereinlgungsverwaltung eng mi.t der Luftbild-
und Rechenstelle in Mainz zusanmen. Wei.tere Organisationen,
wi.e Beiräte und Beauftragte sowie Verbände. gibt es in den
Sinne innerhalb der Flurberei-nigung ni-chtP da kraft Flurbe-
reinigungsgesetz dle BiJ;gukg von entsprechenden Organisatio-
nen an Ort und Stelle, d.h. in jedem Flurbereinigungsverfah- . .D, .l
ohnehin festgqgetzt i.st. {TeilnehmergemeinsChaften, Sachver- J+l 'ii%{
ständigenkoinnission zur Wertermittlung, Feldgeschworene usw.) ?
Es zei-gt si-ch aber ei.ne enge Zusammenarbeit mi.t anderen Std
len. z.B. auch stark mit den Vernessungsverwaltungen. den
Amtsgerichten. den Landespflegebehörden, den Kormürtuna]verwa]-
tungen usw. . Auf rechtlicher Seite si-nd die Vervaltungsge-
richtsebenen für Belange Innerhalb von Flurbereinigungsver-
fahren zuständig. Während die Bezirke:l!:gierungen als obere .€.Ca l
Behörden die Aufgabe von Sprl4Ehstellen wahrnehmen. ist Im
obersten Vervaltungsgeri.cht eln Senat als Flurberei.ni.gungs-
gericht tätig.
Li.est man die 13 Teile des FlurbG durch, so findet man, wle
schon öfter erwähnt. kei.nerlei konkrete hinweise bezügl i.ch
schutz, Entwicklung und Neuschaffung von Bi-otopenr wie etwa
In ë 20c BNatSchG oder ë24 LPfIG. Dennoch sind entsprechende
gesetzliche Grundlagen durchaus im FlurbG enthalten, si.e
liegen nur nicht so auf der Hand und nüssen daher aus dem
Kontext erarbeitet werden .
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so kann gemäß Ë 4 die Flurberei.nigungsbehörde ei.ne Flurberei-
nigung "anordnen und das Flurbereinigungsgebiet feststellen,
wenn sie die Flurberei.ni-dung für erforderlich . .. hält". In-
nerhalb dieses Ermessensspielraumes wäre es denkbar. daß
auch bi.otoperhaltende und sonsti.ge Maßnahnen eine Rolle zur
Einleitung eines Flurbereinigungsverfahrens spielen können,
da es ja Zweck der Flurberei.ni.gunn nach Ë l ist u.a. zun Zwek-
ke der Landeskultur und Landentwicklung, also auch der Lan-
despflege. ist ein bestimmtes Gebiet neu zu ordnen.
Auch kann nach Ë 7, Abs.l und 2 das Flurbereinigungsgebi.et
sehr flexibel gestaltet verden.
Da ja ein Tei.l des Zwecks der Flurbereinigung i.n der Förde--
rung der Landesku].tur und Entwi.cklung besteht. kann bei der
Abgrenzung des Flurbereini.gungsgebletes auch darauf Rücksi.cht
genommen werden und somit z.B. Flächen für bestiRnte landes-
pfleqerische Erhaltungs, wzntwi-cklungs-oder Neuschaffungsnaß -
nahmen. also auch das Bi.otopnanagement. ni.tei.nbezogen werden.
Daneben können bestimmte Gebiete von vorne herein ausge-
schlossen werden und geringfügige Gebietsänderungen (?8) kön-
nen von der Flurbereini.gungsbehörde alleine angeordnet wer-
den - ein Faktun mi.t besonderer Bedeutung insbesondere für
das Biotopmanagement, wa es nanches Mal nur um kleinere Ge--
bi.ete geht
Cenäß ? 18, Abs. l wird die Teilnehmergemeinschaft schon vorab
Cvor ë 42) in di-e Pfl i.cht genommen, die späteren gemei.nschaft-
lichen Anlagen nherzuste]]-en und zu unterhalten", sowie di-e
nerforderlichen Bodenverbesserungen durchzuführen". Da, wie
noch zu sehen sein wird, Biotope oft innerhalb der gemein-
schaftlichen Anlagen zu finden sind. bedeutet di-e obi.ge Aus-
sage auch, daP Bi.otope neu geschaffen werden können ader
durch die Unterhaltunqpflicht erhalten werden können . Nach
Abs.2 können von den Ländern und damit auch von bestimmten
Behörden noch weitere Befugnisse und vor allem Aufgaben an
di.e Tei.Inehmergemei.nschaft weitergegeben verden .
Aufgrund ë 26c, Abs l kann ein Verband der Tei.Inehmergemein-
schaften. aber auch, falls dieser nicht existiert, jede ande-
re Stelle dani.t beauftragt werden, vor Anordnung einer F]-ur-
bereinigung geli.sse Vorarbeiten zu übernehmen. "sowie flIP
Zwecke der Flurbereinigung (also gemäß ? l auch zur Landes--
pflege) Grundstücke zu erbrerben". Hiermit wird ebenfalls ein
Biotopschutz qewährlei.stet. i.ndem z .T. schutzwürdi.ge Flächen
aufgekauft werden können. Dasselbe gilt für ei-nen Gesamtver-
band (ë 26e, Abs . l} .
Ein zentraler Paragraph zur Unterstützung des Bi-otopmanage-
ments stellt f34 dar. SO ste].].t di.eßer ei.ne Art Verfügungs-
und Veränderungssperre dar, da Grundstilcks-und Nutzungsände-
rungen der Genehmlgungspfl i.cht unterstellt werden. So dilrfen
nach Abs.l und 2 z.B. "Hangterassen und ähnliche Anlagen
nur mit Zusti.mmung der Flurberei.ni.gungsbehörde .. . wesentl i-ch
verändert oder beseitigt werdend'. Hangtefassen sind oftmals



Orte. an welchen TrockenbiotoPe existieren, womit diese daher
geschützt verden. Nur in Ausnahmefällen und nur, sofern nicht
Belange des Naturschutzes und der Landespflege. also auch des
Bi.otopmanagements, beeinträchtigt werden, dürfen u. a. Hecken
oder Feldgehölze (also mithin auch die Komponente der Trok-
kengebüsche) beseitigt werden. Ei.n Verstoß wi.rd nach g 154,
Abs. l als Ordnungswidrigkeit angesehen und filhrt unvelger-
].ich zur Wiederherstellung (Abs.2) oder Ersatzpflanzung (Abs.
3) , womit das Biotoppotential i-nnerhalb des Gebietes erhalten

Ei.n weiterer wichtiger Paragraph, welcher in seiner allgemel--
nen Bedeutung schon erläutert wurde, aber auch bezügl i.ch des
Biotopmanagements von Wichti.gkeit ist, ist der ë 37. So ist
das Flurberelnigungsgebiet unter Wahrung der Interessen der
allgemeinen Landeskultur und Landentwlcklung, also auch Im
Interesse des Biotopschutzes und der Biotoppflege, neu zu
gestalten. mit Abs.2 wi.rd si.chergestellt, daP die Interessen
anderer Stellen. wi.e auch des Naturschutzes und der Landes
pflege zu wahren sind, was praktisch nur im Benehmen nit den
entsprechenden Behörden geschehen kann. da sie die entspre-
chende Fachkenntnis mitei-nbringen .
Innerhalb des ë 38 wi.rd di.e Flurbereinigungsbehörde dazu ver-
pflichtet, i.n Zusammenarbei.t mi.t anderen Behörden und Orga-
ne.san.omen allgemeine Grundsätze für di.e zweclcmäßiqe Neuge-
staltung des Flurbereinigungsgebietes aufzustellen. Da zweck
mäßig nach ? l bedeutet, auch die Landespflege angemessen zu
berücksi.chai.gen . werden hier im wei-testen Sinne Grundsätze
zum Verfahren mit Biotopen aufgestellt. Dies wird auch i.m
wei.toren Verlauf des Textes des ë38 deutlich, innen bei. der
Aufstellung di-eßer Grundsätze i-nterdisziplinär u.a. nlt den
Vorplanungen des Naturschutzes und der Landespflege vorne--
Bangen werden muß
Dadurch. daß nach ë 39 auch "einem gemeinschaftl i.chen Inte-
resse di.elende Anlagent' zu schaffen sind, "sowei.t es der
Zweck der F].urbereinigung erfordert", i.st auch im weitesten
Si.nne ein Biotopschutz und vor allem eine Biotopneuschaffung
darin mitenthalten, da als gemeinschaftliches Interesse heu-
te auch der Biotopschutz verstanden werden nuP.
Durch dle Maßgaben nach ë40 kann schli.ePlich Land in neri-n-
gem Umfange u.a. für Anlagen, die dem Naturschutz und der
Landespflege di.enev, direkt i.m Flurbereinigungsverfahren be-
reitgestellt werden. So könnten z.B. Kleinblotape sofort nach
Aussage des ë 40 per FlurbereinigungsPlan dem entsprechenden
Eigentümer zugeteilt werden.
Aufgrund des Planes über die gemei.nschaftl i.chen und öffent-
li.chen Anlagen innerhalb des ?41 (siehe 3.3.4) besitzt di-e
Teilnehmergenei.nschaft im Anschluß an ë 42 die Aufgabe/ die
gemeinschaftlichen An].aßen. wi.e schon i.m €18 angedeutet, aus-
zubauen und bis zu einer eventue].len übergabe, z.B. an di.e
Gemeinde babs.2) , zu erhalten. Durch die im WUG enthaltene
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Landespflege wird so durch ë42 die Erhaltung alter oder neu-
geschaffener Bi.otope ei-nschl i.ePlich deren Entwicklung ge-
währlei.steg
ë4S, Abs.l gestattet zur Erfüllung des Zwecks der Flurberei

nigung allerdings u.a. auch Eingriffe in Naturdenkmale, Na-
turschutzgebiete, geschützte Landschaftsteile und geschützte
Landschaftsbestandteile. Bei wesentlichen Eingriffen i-st je
doch die Genehmi.dung der zuständigen Landespflegebehörde nö--
tig. so daß ein eventueller Ei.neri-ff in bestehende Biotope
auf das Notwendigste beschränkt werden soll. Dabei i.st auch
stets die Ersatzlandbeschaffung in Erwägung zu ziehen.
Neben ? 40 könnte auch ë47, welcher einen allgemeinen Land-
abzug für gemeinschaftliche Anlagen und besonders auch ei.-
nen erhöhten Landabzug für Unvorhergesehenen erlaubt, zur
Biotopberei.tstellung bei.tragen .
Ei.nen stark b]otoperha].tenden und fördernden Charakter be-
st.tzt ë 50, welcher den Empfänger einer Landabflndung dazu
verpf].achtet, u.a. i'Bäume, Feldgehölze und Hecken, deren Er-
haltung aus Gründen des Naturschutzes und der Landespflege

geboten i.sui zu übernehmen.
Eine weitere Möglichkeit der Flurberei-ni.gang den Aufbau und
Erhalt von Bi-otopen zu unterstützen, besonders aber neue
Flächen ftlr die Biotopneuschaffung bereitzustellen, läßt
?52 zu, indem der Teilnehmer auf eigenen wunsch ganz oder
teilweise anstatt ni.t Land, ni-t Geld abgefunden verden kann.
so läßt si.ch innerhalb ei.nes Flurbereinigungsgebietes in Zu-
sammenhang nit dem Austausch von Grundstücken sogar eine re-
gelrechte Biatopplanung erstellen. Das dieses sa gewonnene
Land auch im Sinne des ?l des FlurbG verwendet wird (dani-t
auch zu Zwecken der Landespflege) , garantiert ?S4. Abs.2,
in dem sogar eine Aufnahne der Berti.mmungsgebung in den
Flurberei.nlgungsplan verlangt wird .
Nach der Aufstellung des Flurbereinigungsp].ines (@58) f auf
dessen Beiträge zun Biotopmanagement noch einzugehen sein
wird (si-ehe 3.3.4) und dessen Unanfechtbarkeit, treten ge-
mäß ë 62. bzw. bei der vorläufigen Best.tzei.zwei.sung gemäß
ëös und ë66, die neuen Eigentümer an die Ste].].e der alten.
Damit findet auch ein Eigentunsübergang bezüglich der als
Biotope ausgewi.ebenen Grundsttlcke an die entsprechenden
Fachbehörden und Organisationen. oder die Gemeinde statt,
was von nun an ein fachgerechten Biotopnanagenent sicher-
Rt.el l t



3 . 3 . 4 Planen-sche MÖgl i-chkeiten

Prinzipiell ist das gesammte Flurberei.ni.gungsverfahren ein
planerischen Verfahren. Insofern hätten alle unter 3.3. 3 ge-
nannten Möglichkeiten auch an dieser Stelle aufgeftlhrt wer-
den können. Dennoch gibt es i.nnerhalb ei.nes Flurbereinigungs-
verfahrens einige hauptsächlich planerische Abschnitte. deren
Möglichkei-ten zur Bi.otoperhaltung, Entwicklung und Neuschaf-
fung nun erläutert werden sollen.
Zunächst wäre da die agrarstrukturelle Vorplanung (AvP) zu
nennen, bei welcher gemäß ?5f Abs.2 und 3 die zuständigen Be-
hörden zu unterrichten und zu hören sind, worunter demnach
auch di.e Landespflegebehörden bezüge i.ch der Bi.otopthemati-k
fallen würden. Diese Stellen sind jedoch i-nnerhalb dieser Art
von GegenstromprinziP i-hrerseits verpflichtet, auch die Flur-
bereinigungsbehörde von Planungen zu untern-alten. welche das
entsprechende Gebiet konkret treffen. File den Fall des Na-
turschutzes und der Landespflege sind dabei dle entsprechen-
den LandschaftsrahmenPläne und Landschaftspläne mit ins Kal-
kül zu ziehen .
Ei.ne zentrale Planung i-nnerhalb der Flurbereinigung stellt
der Plan über di.e gemeinschaftlichen und Öffentlichen Anlagen
dar. wi.e er im ë41 F].urhg farmuli-ert i.st. Dabei. ste].It die
Flurbereinigungsbehörde "einen Plan auf tiber dle gemein-
schaftlichen und öffentl i-chen Anlagen, i-nsbesondere über die
Einziehung, Änderung oder Neuausvei.sung öffentl i.cher Wege
und Straßen, sowie über die wasserwirtschaft].lehen, bodenver-
bessernden und landschaftsgestaltenden Anlagenl; . Dieser Plan
wird demnach Wege-und Gevässerplan mi.t landschaftspflege-
ri.schen Begleitplan genannt. Dani.t wird seitens der Flurberei--
nigungsbehörde den Anforderungen des e 8, Abs.4 BNatSchG, bzv.
ë6, Abs.4 LPfIG genüge getan. welche bei Eingriffen i.n di.e
Natur und Landschaft aufgrund ei.nes Fachplanes ebenfalls ei-
nen Fachplan. d.h. den ]andespf].egerischen Begleitplanr ver-
langen, um di-e Auswi.rkungen des Vorhabens auf den Naturhaus-
halt. soli.e die von der entsprechenden Behörde geplanten Er--
satzmaßnahmen beurteilen zu können. Da dies also die Verdi.n
dung zwischen Flurberei.ni.gungsrecht und LandespflegereCbt
darste].It. fließen in diesen landespflegerischen Begleitplan
sämt].lebe Gedanken des LPfIG bezüge ich Biotopmanagement ei.n .
(siehe vorangegangene Punkte über Ziele und mögt i.chkeiten
der Inndespflege) wird der Plan file gut befunden und kann
abst\liebend festgestellt werden. so ist zu vermuten, daß
aufgrund der i-nterdlszi.pl i.Häfen Zusammenarbei.t ei.n größtnög-
l i.chef Maß an biotopschützenden, pflegenden und neuschaffen-
den Maßnahmen eingearbeitet wurde. So konnten gegebenenfalls
schutzwürdi.ge Bi.otope den öffentl i.chen Anlagen ebenso zuge-
tei.It werden, wie angrenzende F]-ächen zur Vergrößerung des
Biotopen oder Vernetzung mit anderen Biotopenr oder andere



Flächen zur Bi.atopneuschaffung .
Als Plan des gesainhten Flurbereinigungsverfahrens überm.mnt
der sogenannte FlurbereinigUngsPlan nach ë58 auch den obi-
gen Wege-lund Gewässerplan mi.tsamÄt dem landespflegerischen
Begleitplan. Damit wird die Bedeutung der Landespflege noch
mais bekräfti-gt. Dadurch, daP der FlurbereinigungsPlan "file
Festsetzungen, die Im gemeinschaftl i.chen Interesse der Be-
tet.listen oder im Öffentlichen Interesse getroffen werden,
die Wi.rkung von Geneindesatzungen" hat (pS8f Abs.4) , vi.rd
für die Si.cherunq von Bi.otopen die Möglichkeit einer sat-
zungsmäßigen Unterschutzstel].ung und dani.t wirkungsvollen
Erhaltung eröffnet (Lit(53)) . Der FlurbereinigungsPlan kann
auch sonstige Ei.gentüner verpflichten, für di.e Pflege und
Unterhaltung der sie betreffenden Bi.otope aufzukommen. Es
besteht sogar die Möglichkeit dies als Ceneindesatzung zu
beschließen. um diesem so Nachdruck zu verleihen (Li.t(53)).

Es ist also erst.chtlich. daß auch seitens der Planung
in der Flurbereinigung Mögt i.chkei.ten bestehen, Z]e]-e der
Erhaltung, Entwicklung und Neuschaffung von Biotopen zu
real isieren .

3 .3. 5 Möglichkei.ten verschi.eßener Verfahren nach dem Flur
bereü.nigungsgesetz

Da es neben dem Regelflurberei.ni.gungsverfahren noch weitere
?iqyen van Flurberei-nigungsverfahren nit den i.innen eigenen
Möglichkeiten des Bi-otopmanagements gibt, soll ihnen ei.n ei.
genen Punkt geli.dmet werden.
Zunächst sollen die verschiedenen Mögt i.chkeiten von Flurbe--
reinigungsverfahren nach dem FlurbG elnnal aufgezählt verden.

Da wären zunächst einmal das Waldflurbereini-gungsver-
fahren. das vereinfachte Flurbereini.gungsverfahren, sowie
das sogenannte Unternehmensverfahren zu nennen. Diese 3 im
4. Teil des FlurbG besprochenen Verfahren sind im weitesten
Sinne Regelflurberei.ni.jungen mit besonderem Charakter. Im
wei.nbaul i.ch genutzten Rheinland-Pfalz könnte man noch das
Verfahren der Weinbergsflurbereinigung mit hinzuziehen. Als
regelrecht verschi.ebene Arten von Flurbereinigungsverfahren
kann man das besch].eunigte Zusammenlegungsverfahren , sohle
den freiwilligen Landtausch bezeichnen. Abschließend blei.bt
nc>ch die Mischung aus Flurbereinigungsverfahren, beschleunig-
ten Zusanmenlegungsverfahren und fre]wi.]].item Landtausch
übrig .
Für Waldgrundstücke gelten die ë?84.85 des FlurbG. Da ?84 den
?]. des FlurbG erweitert, innen die Dea.ni.bon des ländlichen
Grundbesitzes auch auf Waldgrundstücke ausgedehnt wird, gilt
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somit ohne Ei.nschränkungen die gesammte Palette der Möglich-
keiten des Biotopnanaqements auch i.n Waldgebi-atem innerhalb
der Waldflurbereini-dung. Damit sind die Möglichkeiten des
schutzes z.B. von Trockenwäldern auch mit den Mitteln der
Flurberei.ni.gukg gegeben.
Das verei.Draehte Flurbereinigungsverfahren nach € 86 FlurbG
ist. wie der Name schon sagt, mit weniger Aufwand verbunden,
wie das Regelverfahren, weil berti.amte Maßnahmen vereinfacht
oder zusannengefaßt, bzw. ganz wegge]-assen werden können.
(Aufstellung WuG, öffentl ichs Bekanntnachungen) Das Verfahren
kommt zur Anwendung " um die durch Anlegung. Änderung oder
Beseitigung von Ei.senbahnen, straßenbahnen. Straßen, Wegen,
Gewässern ader durch ähnliche Maßnahmen für dle allgemeine
Landeskultur entstehenden oder entstandenen Nachteile zu be-
seiti.gen oder um ... notwendi-ge Maßnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege .. . zu ermöglichen". mi.t einem sol-
chen Verfahren können also ganz primär Belange des Biotopma-
nagements wie Erhaltungs.l.IEntvicklungs- und vor allen Neu-
schaffungsmaßnahmen unters tützt werden, da z.B. das Wegfal-
len einer Ei.senbahnstrecke Land frei.setzt, welches landes--
pflegerisch verwendet werden kann.
Grundlage eines Unternehmensverfahrens nach ë 87 FlurbG i.st
ein bestimmtes geplantes Unternehmen (Raumordnung, Landespla-
nung) , welches Land i.n großen Umfang beansprucht und eine
entsprechende Enteignung unumgäng].ich nacht. Um die so für
einen bestimmten Personenkreis, aber auch ftlr die allgemei-ne
Landeskultur und damit die Landespflege entstehenden Bela!-
tungen zu vertei.len, wi.rd der Landverlust durch hi.nzunahme
ei.nes größeren Kreises von Grundstückseigentünern innerhalb
di.esel Verfahrens ausgeglichen . Unter solchen Unternehmen
sind in erster Li.ni.e überregi-onale Projekte. wie Autobahnen
oder Flugplätze zu verstehen. GenäP des Ausglei.chungsgrund-
satzes für die Landeskultur gehen demnach z.B. kei-ne Bio-
topflächen verloren. da aus einem solchen Verfahren wieder
neu Flächen entstehen. Ei-ne gute Chance für neue Blotappla-
nungen und.ßchaffungen. Es ist auch in gewisser Weise denk-
bar den ?87 auf den Naturschutz selbst anzuwenden, indem das

!rnehmen ei.n Projekt des Naturschutzes darstellt. etwa
ei.n größeres Bi-stop.
Bei.R beschleunigten Zusammenlegunqsverfahren liegt, wie der
negri.ff schon andeutet. das Gewicht auf dem Zeitfaktor. Ole
Ziele des ë l des Rege].verfahrens sollen hi-er nmöglichst
rasche erreicht werden, wobei di.e voraussetzung daftlr eln
gewissesr gut stukturiertes oder zunächst nicht benöti.gtes
Wege-und Gewässernetz i.st. Im Gegensatz zu e l FlurbG steht
allerdings die Formulierung des ë 91, daß ni.cht die Förderung
der Arbeite-und produktionsbedingungen und der allgemei.nen
Landeskultur Zi.el des Verfahrens ist. sondern daß das Ver-
fahren auch ausschließli.ch ei.ngelei.tet verden kaner "um not-
wendi.ge Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
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zu ermögli.cheng'. Dies bietet die Möglichkei-t eines auf das
Biotopmanagement konzentrierten Verfahrens, vas auch durch
?93 inhaltli-ch bekräftigt wi.rd. Jedoch dort mit der Ein-
schränkung verbunden, daß ein dem Naturdund Landschaftsschutz
dienendes Verfahren zugleich i.n dem Interesse der Betrof-
fenen sei.n muP. Da bei der prakti-schen Durchführung der Zu--
sannenlegung ein WuG mit landespflegerischen Begleitplan
nicht vorhanden ist, müssen bei Maßnahmen des Natur''\und Land-
schaftsschutzes di.ese i.m Zusammenlegungsplan nachgewiesen
werden. (?97)
Der freiwillige Landtausch Ist verfahrensmäßig noch ei-nfa-
cher. Nach ë 103a, Abs.2 kann er "auch aus Gründen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege durchgeführt verden" , ist
a[so i.n diesem Fa]].e nicht an sonsti.ge Bedingungen gebunden.
In Allgeneinen wird er in relativ kleinem, überschaubaren
Rahmen. d.h. mit wed-gen Tauschpartnern stattfinden. Da i.m

Prinzip keine Neuordnung des Gebietes stattfindet, entfallen
fast alle Bestimmungen des Regelverfahrens. Wegen der Unkom-
pliziertheit des Verfahrens bi\gFe es sich z.B. für Natur-
schutzbehörden an. zwecks schneller Unterschutzstellung klei-
nerer Bi-otoper soli.e zur besseren Biotopvernetzungl di.eyes
Verfahren anzuwenden .
Es i.st alba abschließend zu sehen, welche vielfältigen Mög-
lichkeiten der Erhaltung, Entwicklung und Neuschaffung von
Biotopen bezügl i.ch der verschiedenen Verfahrensarten zur ver-
fügung stehen.

3.3 .6 Grenzen der Flurbereinigung Innerhalb der Landes
pflege

Wi.e aus den vorangegangenen Punkten ersichtli-ch, ist di-e
Flurbereinigung ei.n ganz vorzüglichen Instrument der Landes-
pflege dank ihrer nannigfaltlgen Möglichkei.ten des Biotop--
managements innerhalb verschiedenster Verfahren. Dennoch
stößt auch di-e Flurbereinigung diesbezüglich an Grenzen. di.e
es hier zu besprechen gi-it.
Zunächst einmal stößt die Flurbereinigung bezüglich der
Flächenbereitstellung sehr schnell an bestiimiitlte Grenzen. (Li.t
(53)) so kann ni.cht von den Landwirten eine, i-n PrInzIp un'
begrenzte Flächenberei-tstellung für geneinschaftliche oder
öffentliche Anlagen, unter welche entsprechende Biotope fal-
].en würden. verlangt verden. da gemeinschaftliche Anlagen
auch ein Ei.geninteresse der Landwi.rte voraussetzen und inso-
fern nur dann akzeptabel sind, soweit sie der entsprechenden
Landwirtschaft dienen können (z.B. Wallhecläen) (Lit(s3)) . Da
raus ergo-bt si.ch .daß es sich bei der F]ächenbere]tste]-lung
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für Biotope nur un recht klee.ne Flächen und dazu noch an
ganz berti.Unten Örtlichkeiten handeln kanne welche aber oft
den Anforderungen an das Biotopmanagement in diesen Gebiet
nicht gerecht werden können. Angebracht wäre also eine Nove].
li.erung des FlurbG bezüglich Mehrabgaben an Land für be--
sti.amte Naturschutzbund Landespflegemaßnahmen. Dies bedeutet
aber einen Konf].i.kt ni.t der wertglei.chen Aba-ndung, was zu
ei.ner Ablehnung der Flurbereinigung führen kann . Befriedi--
mende Lösungen sind daher schwer zu finden.
Ein weiteres Problem i.st das der Finanzierung (Lit(S3) ) . Da
die Tei.Inehnergemelnschaft ni.cht für die Flnanzi.erung von
Biotopen herangezogen werden kannfaus welchen sle prinzl'
piell keinen Nutzen zieht, stellt sich die Finanzierungsfra-
ge. Daher müßten di.e entsprechenden Naturschutzbehörden und
Organisationen der Landespf[ege so].che Biotope finanzi.epen.
Di.ese fühl.en sich aber oft angesichts des Flurbereinigungs-
verfahrens nicht recht zuständig oder wollen selbst sehr
stark planerisch täte.g verden. Hier ist es nun wichtig, die
Fi.nanzi.erunqshilfen zu bündeln, un wi.rkungsvoll i.n Sinne des
Bi-otopmanagements handeln zu können .
Dennoch kann schlußfo]gernd festgeste].].t werden, daß das Bio
topmanagement. also di.e Erhaltung, Entwicklung und Neuschaf-
fung von Biotopen sichern.ch i.n Rahmen der Mögli.chkeiten des
Flurberelnigungsgesetzes so gut wi-e möglich zu verwirklichen
versucht wird .

3 . 4 Ziele und Möglichkei.ten aufgrund sonsti.ger Rechtsgrund
lagen

zum Abschluß di-esel Kapp.fels sollen wiederum anknüpfend an
al].gemeine Zielsetzungen und Grundsätze des Naturschutzes
und der Landespflege auch noch konkrete Möglichkeiten der
sonstigen Rechtsgrundlagen zur Sprache kommen. Da entspre-
chendes nur kurz umrissen werden so]]., erübri-gt sich eine
weitere Untergliederung.
An konkreten Zi.elsetzungen bezüglich des Biotopmanagements ,
also der Erhaltung, Entwicklung und Neuschaffung van Bio-
topen. muß auf die bereits er]äuterten a].].gemeinen Zielset-
zugen hingewi.eßen werden, welche auch auf Biotope konkret
bezogen werden können. Darüber hinaus exi.stoeren wej\3stge--
hemd J:eine speziellen Zielsetzungen, da entsprechende Gesetze
eine andere Hauptgewi.chtung besitzen und nur i.n zwei.ter Linie
den NatulÜLJtandschafts -lund dani-t auch Bi.atopschutz vorsehen.
boni.t diesem durch die Formulierung allgemeiner Zielsetzungen
und Grundsätze gentlge getan ist.
Ebenso muß das Grundgesetz aus der bi.otopspezi.fischen Diskus-
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sion schon an di.esel Stelle herausgenommen werden, da es sol-
che Di.nge ni-cht regelt. Es wurde ja nur deshalb angesprochen,
um dle Kompetenzverteilung Bund-Länder, welche sich auch auf
das Naturschutzrecht erstreckt, zu erläutern.
Da Maßnahmen im Raunordnungsgesetz eher planerischen Charak-
ter besitzen, dies auch zun großen Tei.l für das BauGB gilt,
wären an sanktionellen Möglichkeiten des Biotc>pmanagements
nur ë 35 BauGB zu nennen. bei welchem Biotope im Außenberei.ch
ei.ner Si.edlung vor der Bebauung dadurch geschützt werden, in-
dem dabei die Belange des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege nicht beeinträchtigt werden dürfen. Auch sind dabei
Maßnahmen zur "Verbesserung der Agrarstruktur" (Flurbereini-
gung) besonders zu berücksi.chtigen. Interessant sind schlleß-
li.ch nc>ch die ëë187 1 BauGB. in welchen der Zusainnenhang
und vc>r allem die Abstimmung von städtebaulichen Maßnahmen
mit Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur geklärt wer-
den. Das di.ese Abklärung auch die landespflegerische Kompo-
nente beinhaltet , dürfte selbstverständl i.ch sei.n.
Bezüge i.ch planerischen Möglichkeiten sieht das ROG eine Pla-
nung vor. welche Ziele der Raumordnung mit denen des Nature
schutzes und der Landschaftspflege so eng verbindet. daß dies
in ei.nem Plan verwirk].icht werden kann. Entsprechend gelten
i6 und ë6a ROG. wobei die Art der Planung bezüglich Natur-
und Landschaftsschutz schon unter Punkt 3.2.3 besprochen wur-

Auch auf ört].scher Ebene gilt die Vereinigung von Raumord--
nungsplan und Naturland Landschaftsschutz , weshalb auch hi.er
auf Punkt 3.2.3 verdi.eßen werden kann. Dennoch sollte kurz
erwähnt werden, daß di-e Be].arge des Naturschtzes und der Lan-
despflege und damit auch die Möglichkeiten des Biotopmanage-
ments Inhalt des Flächennutzungsplanes (ëSr Abs.2, Nr.lo Bau-
GB) , sowie des Bebauungsplanes (ëSr Abs.l. Nr.20) sind.
Hi.ernie dürfte, an Schluß des Teiles angelangt. ein umfassen
der Ei.nblick in rechtliche Zielsetzungen und Möglichkeiten
beztlglich der Erhaltung, Entwicklung und Neuschaffung von
Biotopen gelungen sein. Zur Übersi.chtlichkeit sollen säntli
che themenrelevanten Paragraphen bezüge i.ch Zi.ele und Möglich-
keiten der Erhaltung, Entwicklung und Neuschaffung von Trok-
kenbiotopen der verschi.ebenen Rechtsgrundlagen tabellarisch
dargestellt werden. (siehe Anlage 2-1)
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Teil 3

Erfahrungen und Ergebnisse
der Kulturämter



1 . Einleitung

Da nun i.m Verlauf der vorliegenden Arbeit zunächst ei.nnal der
Trockenbic>topbegriff eingehend bestimmt Wurde und anschlie-
ßend Möglichkeiten und Ziele zur Erhaltung, Entwicklung und
Neuschaffung solcher Biotope auf der Grundlage der berühren--
den Rechtsgebiete aufgezeigt Wurden. i.st es nun an der Zeit.
zu prtlfen. wi.e es tatsächl i.ch uin die Vervirkl i.chung der Zie
le, bzv. Ausschöpfung der Möglichkei.ten steht. Genauer ge-
sagt sollen dabei di.e bi.sherigen Erfahrungen und Ergebni.sse
der Kulturämter gesammelt verden, um sie mit den bestehenden
Zielen und vor allem Möglichkeiten zu vergleichen und sie
diesen gegenüberzuste[[en. Dies sa]]. ft]r das Land Rhelnland-
Pfalz mit einer gewissen Systemati.k geschehen. womit sich
eine Bestandsaufnahme anbi.etet, welche mögl i-abst die Voll-
ständigkeit zu Zi.el hat
Aufgrund dessen muP daher jedoch zunächst einmal ein tiber
blick tiber das Land Rheinland-Pfalz in natürlicher. vie
auch argani-satirisch-po]itischer Art erfo].gen.
In dem danach folgenden Hauptteil des Kapitels sollen dann
die Erfahrungen und Ergebnisse der Kulturämter i.n Farm einer
Art Bestandsaufnahme aufgeführt verden. wobei ei.nleltend da-
zu einige vorbereitende Täte.gkeiten zuu besseren Verständnis
erläutert verden sollen .
Nach dieser Bestandsaufnahme gemäß der jeweiligen Kulturänter
und deren Bezirke muß noch einnal, um den Kreis schließen zu
können, ein Vergleich bzw. ei.ne Gegenüberstellung der von
den Ämtern genutzten Möglichkeiten zun Biotopnanagement mi.t
den in 2 . Teil erläuterten theoretischen Mögl i.chkei.ten erfol-
gen, un dem Leser am Ende eine nög]-ichst Vollständige Themen-
bearbei.tung bieten zu können.



2 . Das l,a nd Rheinland--Pfad z

Wi.e bereits in der Einleitung angesprochen und auch erläu-
tert, soll, des besseren Verständnisses der nachfolgenden
Punkte di.esel I'ellen wegen. zunächst einmal ei.n überblick
über das Bundesland Rhei.nland gegeben werden. Dieser
überblick bei.nhaltet eine Trennung in eine natürl i.che Glie
derung des Landes, wi.e auch ei.ne admi.nistrative GI i.ederung
bezüglich der zu untersuchenden Flurbereinigungskomponente

2.1 Natür]]che G].federung des Landes

Wenn nan eine Arbeit über Trockenbiatope i.n Rheinland-Pfalz
schrei.bt, sa muß nan sich auch der natürlichen Gliederung
des Landes annehmen. Hierbei so].l frei.l i.ch nicht ins Detail
gegangen werden. Vielnehr kann nur ei.n tlberblick angebracht
sein. Dabei. wurde neben der naturräuml i.chen Gliederung des
Landes ein Augennerk auf Faktoren vie Geographi-e/Relief,
Geologie/Bodenkunde und KI i.matologie gelegt, welche uns als
Standortfaktoren oder standortbestimnende Faktoren für Bio-
tope i.m allgemeinen und Trockenbi.otope im besonderen aus den
einführenden Teil bekannt sei.n sollten und an di.esel Stelle
nun grob für das gesammte Land charakterisierend dargestellt
verden sollen .

2 .1. 1 Naturräume i.n Rheinland--Pfalz

Das Land Rheinland--Pfalz kann in jeweils ökologisch begrtlnde-
te Raumeinheiten aufgeteilt werden, von denen die erste Ebene
dle Aufteilung in sogenannte Lanäschafts-oder Naturräune i.st
(Lit(40)) Grundlage dieser Untergliederung, welche keineswegs
innerhalb der Literatur stets dieselben Gebietseinheiten be-
schreibt und abgrenzt, kann z.B. das Re].ief, die Gec>graphi.e
oder die Geologie sein. So werden folgende Naturräune in
Rhein]-and-Pfalz beschrieben, (Lit(40)) {siehe auch Anlage 3-1)
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Westerwald/Taunus
Ahr-/Mittelrhei.n-/Moseltal
Eifel
Hunsrück
Pfä l zerwald
Obere Rheinniederung

womit das Land Rhein].and-Pfalz grob natürl i.ch gegliedert wäre
und wobei. diese Gliederung Ausgangspunkt für eine wei.ter tJn-
tergl federung sein kann.

2 . 1 . 2 Geographie/Relief

Unter Geographie soll hier di.e geographische Lage verstanden
werden, wobei das Relief di.e Physi-ognomie, also das Erschei-
nungsbi-Id des Landes Rheinland-Pfalz beschreibt
Geographisch liegt Rheinland-Pfalz im Hauptteil westl i.ch des
8. Längengrades und wird vom 50. Breitengrad in zvei, fast
gleichgroße Hälften zerteilt. In Norden grenzt Rheinland-
Pfalz an Nordrhein-Westfalen, im Osten an Hessen und Baden-
Württemberg und in gilden und Westen schließlich bildet Rhein
land , außer bezüglich dem Saarland, die Staatsgrenzen
zu Frankreich, Luxemburg und Belgien. Insgesamt gehört Rhein
land-Pfalz zu den mittleren bis stldllchen Bundesländern der
Republik. welches auf ein abwechslungsrei.chef Relief sebi i.es
sen l.äßt .

Tatsächl i.ch zeigt Rheinland-Pfalz ei.n recht bewegtes Relief
(Lit(52)) , welches durch di.e großen Flußtäler von Mosel und
Rhein. sowie durch di.e Mittelgebirge Eifel, Hunsrück. Vester
wald, Pfälzer Wald und wed-ger dem Taunus gekennzei.chnet ist
Während die Gebt.ete der oberen Rheinniederung bi.s Mainz, so
wie des Moseltales und Rheintales, inclusive des Neuvieder
Beckens, größtenteils zwischen 60 und 100 bzv. bis zu 200m
tiber NN ].iegenr sieht dies bei den M]tte].gebirgen anders aus
So steigt z.B. die Pfalz von Rheinbogen bei Mainz aus Rich--
tung Süden langsam an und hat i.hre höchste Erhebung nit dem
Donnersberg (687m) , bevor die Pfa]z dann i.n den Pfä].zer Wald
tlbergeht. Dieser geht mit dem Haardtrand Ri.chtung Osten fast
abbruchkantenartig in di-e obere Rhei.nniederung über
Der Taunus, we]cher süd] i.eh der Lahn begi-nnt. er].arge be-
zuglich der Physi.ognoni.e kaum Bedeutung, da die Grenzziehung
Rheinland--Pfalz nur ei.nen kiel.nen Teil mit Höhen zwi.schen
200 und 500m zubilligt
Zwischen Nahe i.m Süden und Mosel im Norden liegt der Huns-



rüc](, welcher fast ausschl i.eßlich Höhen zwischen 20a und 800m
aufweist (Erbeskopf: 816m) . Der südvestliche Teil i.st dabei
besclnders bewegt
Die Eifel wird nördlich durch die Landesgrenze zu Nordrhei.n-
Westfalen geschnitten, der Großteil liegt jedoch in Rhein-
land-Pfalz nit Erhebungen bis tiber 700m (Hohe Acht: 747m) be
sonders im westlichen Bereich der Eifel.
Der Westerwald schließlich wird durch di.e Lahn Im Süden und
di.e Landesgrenzen zu Nordrhein-Westfalen und Hessen gescheit--
ten. wobei. a]].erdings dle höchste Erhebung, der Fuchskauten
(657m), noch in Rheinland li.egt. Das Relief des wester-
waldes ist ni.cht ganz so bewegt vi.e das von Ei.fel und Huns-

Die vorangegangenen Beschrei.jungen bestätigten die ei.ngangs
erwähnte Vermutung von ei-nen zusreilen bewegten Rel i.ef nit
Höhenunterschi.eden von bi.s zu 700m.

2 . 1 . 3 Geologie/Bodenkunde

Di.e Geologie (Lit(S2)) ist ebenso interessant und abwechs-
lungsreich wie das vorangegangen besprochene Relief des Lan

Wei.te Teile des Landes bestehen aus devonischen Schiefer
wi.e z.B. große Teile der Eifel, des Westerwaldes, soul-e Teile
von Hunsrück und Taunus, weshalb diese Tei.le auch den Namen
Rheine.scheü Schieferqebirge tragen. Als kleine oder größere
Flächen sind dabei hauptsächlich i.n der Ei.fel, aber auch im
Westerwald und Hunsrück,vorwiegend tertiäre Basalte, als Fol-
ge intensi.ver Vulkantäti.gkeit ei-ngelagert .
Saal i.ch ei.ner Verwerfungsllnle, di.e bei. Bi.ngen fast senkrecht
den Rhein schneidet, finden wir ei.ne ganz andere Gealagie,
welche im Hunsrück und vor allen i.n der Pfalz aus sogenannten
Beckstein und aus Rhyo].It besteht. Daneben si.nd in der oberen
Rheinni.ederung starke Flußablagerungen, soli.e am Haardtrand
Löß der Wei.chse].eiszeit zu finden. Auch Moränen des Tertiär
kommen dort vor. Im Pfälzer Wald schließli.ch i.st der Bunt-
sandstei.n vorherrschend, der Ri.chtung Frankreich in den so--
genannten Keuper. eine Art Muschelkalk. übergeht.
Als ei.ne Art übergang zwi.schen Geologe.e und Boden sind noch
z .T . umfangreiche Schwemmsandablagerungen längs des gesamten
Rheines , sowie ausgiebige Bias-und Lavavorkommen im Neuwieder
Becken und der angrenzenden Ei.fel zu nennen.
An Böden (Lit(52) ) herrschen i.n fast ganz Rhei.nland-Pfalz die
Braun-J\ind Parabraunerden vor. Lediglich im Hunsrück und in
der Eifel gibt es begrenzte Ausbreitungen von Podsolböden. Da
neben herrschen vom Mai.nzer Becken bis zum Haardtrand Rendzi-
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nen vor und i.n der oberen Rhei-nni.ederung kommen noch einige
Auenböden vor
Es i.st aus vorangegangenen zu sehen, daß Rheinland-Pfalz be
ztlgl i.ch Geologie und Bodenkunde ebenfalls keine uniforne Ge
star besitzt

2 . 1 . 4 KI imatologie

Allee.ne schon wegen dem recht bewegtem Relief ist bezüglich
der KI i.naverhältnisse (Li.t(S2)) Wechselhaftigkeit zu erwar-

So findet man nur i.n den FluPtälern und der oberen Rheinnie
derung Januartemperaturen von im Durchschnitt +2 'C und Durch-
schnittstemperaturen von über 18 'C i.m Juli. In den sonsti.gen
Gebieten von Rheinland-Pfalz liegen die Januardurchschni.tts-
temperaturen zwischen O und -2 'C und die Julidurchschni.tts-
tenperaturen zwischen 14 und 18'C. Nun könnte nan nennen. daP
aufgrund dieser nur relativ geringen Tenperaturunterschiede
gar kein sa wechselhaftes Klima vorliegt. Das dies doch so
ist, soll an Datum des durchschnittlichen Beginnen der Apfel-
blüte deutlich gemacht werden. Während di.ese i.n den Flußtä-
lern und Niederungen bis zun 28.4. mei.st abgeschlossen ist
beginnt si.e in weiten Teilen der mi.ttelgebirge erst Mitte
Mai, in emi.gen ungtlnsti.gen Lagen von Eifel und Hunsrück so-
gar erst nach den 20.S., d.h. fast ei.nen Monat später als in
den tieferen Landeste i.len .

Auch die Ni.ederschlagsvertei.lung i-st recht unterschi.edlich.
Während im Mi.ttelrheingebiet und i.n der oberen Rhenniederung
in Mittel nur 500-600imilü pro Jahr und m2 zu erwarten sind. Ist
dies in den Mittelgebi-rgen mit 600-750mm pro Jahr und i.n ei-
nigen Lagen bi.s zu 1000mm pro Jahr schon fast doppelt so
hoch, was im Prinzip wieder auf Einf]üsse des Re].lees zurück-
zuführen ist
Nachdem nun alle natürl lehen Standortfaktoren besprochen sind,
kann schon jetzt auf ein sehr abgerundeten Bild des Landes
aus natürlicher Sicht geblickt werden.

ten

2 . 2 Admi.ni.strative Gliederung des Landes bezüglich Flurberei
nigung und Landespflege

Als zweite und für di.eßen Teil der Arbeit entschei.aendere
Gliederung des Landes Rheinland alz soll nun di,e admlnls



trab.ve. d.h. verwa].tungsmäßige Gliederung des Landes be-
züglich der Behördenstruktur der Flurbereinigung und Landes
pflege erfolgen. Hierbei entsprechen. wi.e zu erkennen sein
wird, ei.ni.ge Aufgliederungen, besonders di.e höherer Ordnun--
gen. terri.ti.arial, wie auch verb.kal, denen anderer Sparten
der Verwaltung und Polin.k.
Angesichts der noch folgenden Ausführungen, insbesondere be
züg[ich der Bestandaufnahne entsprechend der einze].nen Flur
bereinigungsbehörden. best.tzt ei.ne solche GI i.ederung ihren
eigenen Stellenwert. (si.ehe Anlage 3-2)

2.2.1 Di-e Regt-erungsbezi.rke des Landes

Wie bereits bekannt ist. Rinnt die oberste Flurbereinigungs-
behörde als Landesbehörde der zuständige Minister für Land-
wirtschaft, Wei.nbau und Forsten ein. Daneben gibt es 3 Obere
Flurbereinigungsbehörden, welche für die 3 Bezirke des Lan-
des Rheinland-Pfalz zuständig sind. Es sind di.es die Bezirks-
regierungenp d.h. entsprechende Referate, der Bezirke Kob
lenz, Trier und Rhei.nuessen-Pfalz i.n Koblenz, Tri.er und Neu
stadt an der Wei.nstraße
Den flächenmäPi.g größten, neben zwei. 2 ähnlichgroßen Bezirken,
nimmt der Regierungsbezirk Koblenz ein. Er grenzt Im Norden
an Nordrhein-Westfalen und im Osten an Hessen. Er beinha].tet
überwiegende Tei.le des Hunsrückes und fast die gesamte Vor-
dereifel .

Südlich des Bezi.rees Koblenz findet sich der Regierungsbezi-rk
Rheinhessen-Pfalz, welcher, wi.e der Name schon sagt, die
Pfalz, den Pfälzerwald und di.e obere Rheinni.ederung einnimmt
und so die Grenzen zu Hessen. Baden-Württemberg, Frankreich
und den Saarland bi.Idet
Westlich des Bezirkes Koblenz liegt der kleinste Bezi-rk. der
Regt-erungsbezirk Tri.er, welcher die nordwestl i.chen Tei.le des
Hunsrückes. di.e Obermosel, sowie di.e Eifel und Tei.le der
Scheeifel bei.nhaltet und so di.e Grenze zum Saarland. sowie
zu Luxemburg und Belgi.en bildet
Beim Einrichten der Regierungsbezirke wurde versucht, diese
für den jeweil i.gen Bezi-rk an zentraler Stelle unterzubringen.
Dennoch sind oft Wege von bi.s zu 150km und mehr kei.ne Selten-
hei.t. obwohl Rhei.nland-Pfalz nicht zu den größten Bundeslän-
dern zählt .
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2 . 2 .2 Die Kulturamtsbezirke des Landes

Da die Ku[turämter die uunterenet F].urbereinigungsbehörden
stel].en, ist deren Bezirk die Feing].federung bezüglich der
F].urbereinigung. Zwar besitzen zwei enter Nebenstellen. di.e
se haben jedoch keinen extra Bezirk. Man hat sich dafür ent
sebi.eden innerha].b eines Bezirkes jewei.Is 3 Kulturämter mit
entsprechenden Bezirken anzusiede].n .
So finden wir im Bezirk Koblenz die Kulturänter in Wester-
burg, Mayen ni-t Nebenstelle in Adenau und wimmern mit Neben-
stelle i.n Bad Kreuznach .

Der nördl i.chste Kulturamtsbezirk des Landes i.n Westerburg be-
i.nhaltet das gesamte rechtsrhei.ni.sche Landesgebi.et und damit
auch Westerwald und den auf Rhei.nland entfallenden
Tei.l des Taunus .

Das Kulturamt Mayen begrenzt sei.nen Bezi.rk durch Rhein als
östliche und Mosel a].s süd].i.che Grenze und beinha]tet die
Vordere i. fel .
Als südli.chstes Ant des Bezi.rees Koblenz findet man das Kul-
turamt Si.mmern, welches i.m Norden teilweise von Mosel und
Rhein begrenzt wird und den gesamten Hunsrtlck bis hln zum
Saarland einni.mnt
Innerhalb des Bezirkes Rheinhessen--Pfalz sind die Kulturämter
in Kaiserslautern, Wörns und Neustadt an der Weinstraße an-
lass tg .
Der nördlichste Kulturamtsbezirk. im Norden und Osten be
grenzt durch den Rhei.n und Teile der Vorderpfalz beinhaltend,
ist der des Kulturantes Worms .
An diesen an schließt sich im Süden der Bezi.rk des Kulturam-
tes Neustadt an der Weinstraße, welcher im Osten von Rhei.n
begrenzt wird und den südlichen Tei.l der oberen Blei.nni.ede-
rung, sowie das Haardtgebirge einnimmt.
Wesel ichster Kulturamtsbezirk ist der Bezirk Kaiserslautern,
welcher die Westpfalz umschl i.eßt und dessen westliche Grenze
das Saarland ist .
Zum Bezirk Trier gehören die Kulturämter in Prüm, Trier und
Bernkastel-Kues rammt ihren Bezirken.
Den größten und zugleich nördlichsten Teil des Regierungsbe-
zirken nimmt das Kulturamt Prüm ein. Im Westen wird di.faser
Bezirk durch die Staatsgrenze zu Luxemburg und Belgien be-
grenzt
Der Kulturamtsbezirk Trier grenzt ebenfalls westlich an Lu-
xemburg und südlich an das Saarland.
Der Ku[turamtsbezi.rk i.n Bernke1]:.e]-Kues ist der kiel.feste Ku].
turamtsbezirk des Landes und zugleich derjenige. welche nicht
an eine Staats-oder Landesgrenze stößt. Er beinhaltet Tei.le
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der Obermosel, des Hunsrückes und der Eifel.
Damit wäre die Beschreibung der administrativen CI i.ederung
beendet und der Leser für die Durchforstung des Bestandsver
zeichnisses gewappnet



3. Erfassung der Erfahrungen und Ergebni.sse der Kulturämter
Bestandsaufnahme der Trockenbi.otope

Mit der Kenntni.s der natürlichen und der administrati.ven
G[iederung im Gepäck, kann nun buchstäb].ich die Reise zu den
ei.nze]nen Ku]tüfämtern quer durch Rheine.and-Pfalz beginnen.
Ziel ist es, wie schon erwähnt. Erfahrungen und Ergebnisse
der Kulturänter bezüglich Erhaltung, Entwicklung und Neu
schaffung von Trcjckenbiotopen zu erfassen. um diese dann
abschließend bezüglich der theoretischen Mög].]chkeiten nach
Teil 2 der Arbeit zu analysieren.
Bevor es allerdings richte.g losgehen kann, sollten noch ei.-
dge , ftlr dle Bestandsaufnahme wi.chtige, Festlegungen und
Tätigkei-ten erläutert werden .

3 . 1 Vorbereitende Tätigkeiten

Zu den Tätigkeiten, welche es vorher noch zu erledigen gilt
gehören überlegungen zum IJmfang und den Zielsetzungen der
Erfassungen, sowie bezüglich der Art und Weise. wle die Da-
ten zu erfassen und auszuwerten si.nd. Da solche überlegungen
recht wi.cht]g sind, sail.en ihnen daher ei.ni.ge Zeilen gewid-
met verden .

3.1.1 Umfang und Ziele der Erfassung

Um den Umfang der Erfassungen abgrenzen zu können, sollte zu
nächst noch einmal das primäre Ziel der Erfassung der Erfah-
rungen und Ergebni.sse der Kulturämter ins Gedächtni.s gerufen
werden. Ziel dieser Erfassung ist es, neben der Erfahrungs-
und Ergebnissaininlung selbst, in erster Linie herauszufi.nden,
i.nwi.eweit die theoretisch erläuterten Möglichkeitn des Bio-
topmanagements aus dem 2 . Teil der Arbeit tatsächlich vor
Ort in den einzelnen Flurbereinigungsverfahren der Kultur-
ämter praktiziert und umgesetzt werden. Daneben koimimen Fak-
toren, wie Beschreibung und Kategorisierung der Trockenbi.o-
tope natürlich auch gewisse Bedeutungen zu.
Dani.t stellt sich dann autc>matisch die Frage. wie der Umfang
zu wählen ist, um brauchbare Ergebnisse erhalten zu können.
Wenn hierbei von Umfang dle Rede i.st, so i.n zweierlei Bedeu-
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tung. Zum einen i.st dani.t das Themenspektrum der Erfassung,
also die Möglichkei.t der Erfassung möglichst vielfälti.ger Da
ten gemeint;hierauf wi.rd im weiteren Verlauf der vorbereiten
den t)berlegungen noch detaillierter eingegangen. Zun anderen
ist damit die Menge der Erfassungen gemeint. Hierzu findet
sich di-e Lösung innerhalb der Themenstellung zu di-esel xr-
bei.t. welche eine landesweite Erfassung andeutet. In diesem
Zusammenhang nuß der in der Einleitung di.eyes Kapitels ge-
brauchte Begriff der vollständigkeit relative.ert werden. Na-
türlich ist es innerhalb dieser Arbei.t unnögli.ch und auch
unsinni.g. sänt]]che festgeste].hen Trockenbi.otope aller Ver-
fahren in Rheinland-Pfalz aufnehmen zu vollen. Der Begriff
der Vo].lständigkeit soll eher dahingehend verstanden werden,
daß die Erfassung so vollständi.g sei.n muß, daß si.ch daraus
a[[geneingü[ti-ge und sichere Aussagen ab]-enten ]assen können
Insofern stellt si.ch di.e Frage. vi-e diese Erfassung quanti-
tativ auszusehen hat. Nach langen Überlegungen wurde eine
Erfassung von ca. 100 Trockenbiotopen landeswei.t angestrebt
was einer Anzahl von ca.33 pro Regt.erungsbezi.rk und ca.10-
12 pro Kulturantsbezi.rk entspri-cht und in der Auswertung
und der weiteren Behandlung zu recht guten Aussagen führen
muß, womit nun auch anni.ndest die Frage des Umfanges geklärt
ware

3 . 1 . 2 Erfassungssystemati.k Erfassungskatalog

Nachdem nun zunächst grundsätzliche überlegungen, insbeson-
dere zun quantitativen Umfang der Erfassung geklärt sind,er-
gibt sich nun die Problematik, welche Daten (Vielschichtig-
keit, qualitativer Umfang) wie erfasst werden sollen. Pri-n-
zipiell ergeben sich hierbei zwei Lösungsansätze: 1. Di-e
Erfassung erfolgt über einen Fragebogens 2. Die Aufnahme er-
folgt durch einen Erfassungsbogen in relativ strenger For-
mularform .

Nach langen Überlegungen \funde sich für die zweite Vati.ante
entschieden, was i.m wesentlichen auf die Mögl i-chkei.t zurück
zuftlhren ist, das Erfassungsblatt unnittelbar als Bestandtei.l
der Auswertesystemati.k benutzen zu können, ohne es modi.fi.zie-
ren zu müssen. oder. wie bei einem herkönnlichen Fragebogen,
eine Umgestaltung bezüglich der Auswertesystematik vornehmen
zu Russen .
Als Ergebnis der überlegungen kristallisierte sich das vor-
liegende Formular heraus (siehe auch Anlage 3-3) . Es Ist op-
tisch zunächst i.n 3 Bereü.che geil i-eden, welche zunächst all-
gemeine Daten. danach biotopspezifische und sebi i.eßl i.ch ver-
fahrensspezi-fi-sche Daten enthalten sollen. Di.e verfahrens-
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spezi.fischen Daten si.nd noch ei.neal i.n allgemeine verfahrens-
spezifische und biotoprelevante verfahrensspezifische Daten
auftei.lbar. wi.chtig ist dabei. festzustellen, daß, angesi.chts
des noch zu führenden Diskurses über die tatsächliche Aus-
schöpfung der theoretischen Möglichkeiten des Biotopmanage-
nents, der Erfassungsbogen schon dahingehend geändert ist,
daP einige Punkte (z.B. planerische Maßnahmen) direkt ver-
g[ei.chbar mit den theoretisch er].äuterten Mög]ichkeiten sind,
der Erfassungsbogen also in diesen Punkten auf die Gliederung
der theoretischen Erläuterungen abgesti-mmt wurde. um den ab
schließenden Diskurs zu erler.chtern.
Abschließend blei.bt also zu sagen. daß der vaTI i.elende Erfas-
sungsbogen nun als geei.znet erscheint, die Erfahrungen und
Ergebnisse der Kulturänter bezüglich Biotoperhaltung, Ent-
wicklung und Neuschaffung aufzunehmen.

3 . 1 . 3 Auswertesystematik Bestandskatalog

Wi.e bereits erwähnt, bietet das vorliegende Erfassungsfor
mular den Vorteil direkt. ohne Änderungen. Tei.l einer Aus--
wertesystenatik werden zu können. weiche a].s Bestandskata-
log der im Zuge dieser Arbeit festgestellten Trockenblotope
gelten kann .
Zur Systemati.sierung innerhalb di.eses Kataloges bietet sich,
gemäß der Erfassung,die GI i.ederung nach Kuturamtsbezirken an
Innerhalb eines Kulturantsbezi.rkes erhält jedes Trockenbio-
top eine forte.aufende Nummer. womit es eindeutig zugeordnet
ist und die Systemati.si.erung damit abgeschlossen wäre. da
das einzelne Formular selbst für sich spricht und kei-nerlel
zusätzlicher Erläuterungen bedarf.

3 . 2 Bestandsaufnahme von Trockenbiotopen

Nachdem nun qrundsätzl i.che Überlegungen zur Erfassung und
Auswertung der Bestandsaufnahme getätigt wurden. kann die
Bestandsaufnahme an dieser Stelle aufgeführt werden. Wie
schon erwähnt, bietet sich eine Gliederung in Kulturamtsbe-
zi.rke und innerhalb der Bezirke eine fortlaufende Numerie-
rung der festgestellten Trackenbiotope an.
Daneben so].l am Anfang Jedes (Jnterpunktes (=Kulturamtsbezi.r



kes) eine Beschreibung kulturamtsspezifischer Besonderhei.ten
sowie eine kurze Lagebeschreibung {geographisch-naturräum-
liche Lage) der zur Trockenbiotopaufnahme verwendeten Ver-
fahren erfc>lgen.



3 . 2 . 1 Kulturamt Mayen/Nebenstelle Adenau

Das Kulturamt Mayen besitzt, als eine von zwei Flurberei.ni-
gungsbehörden in Rheinland-Pfalz , eine Nebenstelle. welche
jedoch verwaltungsnäßig zu Mayen gehört und sich in Adenau
bea.ndet
In einen eingehenden Gespräch mit dem zuständigen Landes-
pfleger Herrn Tenbuß, wurden auf dessen anraten, nur Verfgh
ren der neuesten Zeit genommen. da gerade hierbei. di.e Lan-
despflege eine gewo.chti.gere Rolle spielt. Es wurde auch di.e
Mög].ichkeit mi.teinbezogen. Verfahren, welche sich erst i.m
Planungsstadium bea.nden (z.B. tJVP, AvP) , ebenfalls zu be-
rtlcksichtigen .
Aus diesen überlegungen ergaben sich folgende Verfahren:

l

2

3

4

5

Alken in Bereich des Moseltales an der Unternasel unweit
Koblenz
Hatzenport ebenfa].Is i.m Bereü.ch des Moseltales an der
Untermosel unweit Koblenz
Mayschoss-Laach i.m Berti.ch der Ahrta]es bei Ahrwei.].er
Mayschoss als Nachbarverfahren zu Mayschoss Lasch i.n der
gleichen Lage
Treüs-Hürden im Bereich des Moseltales an der Untermosel



LFD NR. : l

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenwald

rHtVeNaltlnq Abt. LnndeSpCleqe

VERFAHREN : Alken
KULTURAMTSBEZIRK
GEMEINDE : Alken

Mayen
GEMARKUNG : Alken

EIGENTÜMER Landesforstverwaltung Abt Landespflege

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIB(JNG) : Mehrere Flächen von Trocken
waldbiotopen: 1 . Ei-chen--Eichenmischwald mit Trockenrasenei.nschl.
2. 3 kleine Halbtrockenwaldstücke z.T. mit abgebenden Obstbestand
(l Parzelle) und geringen Vorkommen an Fels-und Kalkmagerrasen

LAGE DES BIOTOPEN: 1. fast die gesante nördli.che Verfahrensqrenze
i.n einem ca. 50 m breiten Streß.fen. süd bzw. südwestexponiert,
außerha].b der Ortslage 2 . An der östl i.chen Grenze des Weinanbaus
i.n Nord-sim-Richtung vertei]t, südexponierte Lage, außerha].b des

GRößE DES BIOTOPEN; ges ca. 31000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : meist natür]ichen ALTER: ni.cht nachvo].].-
Ursprunges zi.eßbar
MAßNAHMEN DES BIOTOPMANÄGEMENTS : hauptsächlich ErhaltungsmaPnah-
men, da Neuanlage von Trockenbiotopen sehr schwierig

ortes

BEGRt)NDIJNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Teile der Trc>ckenwaldbestände
liegen i-m "Schongebiet" nach Biotapkartierung. Vielfälti.ge Re--
tent[onsräume mit großer Artenvie].faßt
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
nMoselta]. von schweich bis Kob].enzn . Tei.].e der Trockenwaldbe-
stände. Inge in "Schongebiet'i nach Blotopkartierung.
SONST.SCHUTZ-tJ. BETREtJUNGSMAßNAHMEN: kei.ne Schutzmaßnahmen er-
forderlich. jedoch wird das Bi-stop der natürlichen Sukzession
tlberlassen

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren nach $ 1 FlurbG Alken
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS; genäß ël und ë37 FlurbG
cnößE DES VERFAHRENS: 112 ha BETEILIGTE: ca. 400
DAUER: Ei.mei.tung 1986, WuG i.n Ausführung, Ende voraussi.chtl i.ch

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL. DES BIOTOPEN : Als landespflegeri.sche Zi.el-
vc>rstellungen ist im Begleitplan zum WuG die Erhaltung des
Trockenwaldbestandes angestrebt
PLANERISCHE MAßNAHMEN: Bic>topkartierunq, WuG mit landespflege
Fischen Begleitplan, es existiert für dle Verbandsgemeinde Un-
termasel ein Landschaftsplan, dessen Inhalt nachrichtlich in den
WuG übernahmen wurde
GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: si.ehe Landschaftsschutzgebiet
nMoseltaln , Altbesitz: Privat. Ankauf der privaten Flächen durch
di.e Landesforstverwa].tung, Neubesi.tz : Landesforstverwaltung Abt .
Landespflege, (Jnterhaltung: Landesforstverwaltung Abt. Landes-
pfleqe

S5



LFD NR. : 2

IROCKENBIOTOPTYP Trockengebüsche VERFAHREN : Älken

KULTURAMTSBEZIRK
GEMEINDE : Alben

Mayen
GEMARKUNG : Alken

EIGENTUllER Landesforstverwaltung Abt Landespflege

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich un 7 Flächen
welche z.T. auch wärmeliebende Elchenmischvälder beherrbergen,
sowie zahlreiche wärnel i.elende Gebüsche und als Bodenbewuehs die
Magerrasenausprägung des Kalktrockenrasens

LAGE DES BIOTOPEN: Säntliche Lagen südexponiert im nördlichen
Teig des Verfahrensgebietes (nörd[. d. A].kaner Baches) . Eine
Lage unterhalb der Burg Thurandt mit Berührung zur Ortslage
ansonsten Lagen außerhalb des Ortes

GRößE DES BIOTOPEN: ges. ca. 27000 n2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : wahrschei.nl i.ch ALTER: nicht nachvoll
natürlichen Ursprunges ziehbar
MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Es ist eine Erhaltung der Trek
kengebüsche anzustreben und ansonsten das überlassen der nat.
Sukzessi.on. da Neuanlage sehr schwi.erle
BEGRtJNDUNG DER SCHUTZWt)RDIGKEIT: Teile der Trockengebüschbestän
de liegen in ;'Schongebi.etu nach Biotopkartierung, VorkoTnmen sog
iiRote Liste Arten" wi.e zi.ppanmerr große Vogelvlelfalt
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage in Landschaftsschutzgebiet
nMoseltal von Schweich bis Koblenzn , Lage teilweise im itSchon-
gebiet" nach Biotopkartierung
SONST. SCHUTZ-U. BETREUUNGSMAßNAHMEN : außer der kontrollierten
überlastung der natürlichen Sukzession kei.ne

VERFÄHRENSNAME/BEZE[CHN[JNG: Verfahren nach e ] F]urbG A].ken
(Rege].verfahrens
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ? l und ? 37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 112 ha BETEILIGTE: ca. 400

Ende voraussichtli.chDAUER: Ei.n].eitung 19B6, WuG i.n Ausführung,
1998

ZIELSETZUNGEN BEZtIGL. DES BIOTOPES : Als landespflegeri-sche Ziel-
vostellungen ist i.n Beglei.tplan zum WuG die Erhaltung der beste
hemden Nutzung angestrebt. d.h. eine Erhaltung der Trockengeb.
PLANERISCHE MAßNAHMEN : Blotopkartierung, WuG nit landespflege-
rischem Begleitplan. nachrichtliche übernahme des Inhaltes des
Landschaftsplanes der Verbandsgemeinde Unternasel

GESETZLlcnE/SANKTIONELLE nXßNXnMnN: Lage im Landschaftsschutzge-
biet "Moseltaln, Altbesi.tz: Privat, Ankauf der privaten Flächen
durch die Landesforstverwaltung, Neubesitz : Landesforstvervaltung
Abt. Landespflege , Unterhaltung: Landesforstverwaltung Abt. Lan-
despflege

56



LFD NR. : 3

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen VERFAHREN : Alken
KULTURAMTSBEZIRK
GEMEINDE : A].ken

Mayen
GEMARKUNG : AI ken

EIGENTÜMER Landesforstvervaltung Abt Inndespflege / Pri.vat

TROCKENBIOTOPTYP (K(JRZBESCHREIBUNG) : Verschiedene Arten von Ma--
gerrasen. z.B. Felsrasen, Trockenrasen und Halbtrackenrasen, z.
T. i.n Zusanmenhang mit Trockenwaldbeständen als 4 kleine Inseln

LAGE DES B[OTOPES : ]nnerha].b der Trockenva]dbestände an nordwest
lichen Rand des Verfahrens i.n süd bi.s südostexponierter Lage
außerhalb des Ortes

GRößE DES B[OTOPES: ].500--2Q00 m2
ÜRSPR[JNG DES BIOTOPES : unbekannt ALTER : nicht nachvoll-

z i. ebbe r
MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Erhaltungs und Entwlcklungsmaß
mahnen, z.B. Entbuschungen und Haha zur Verdi.nderung der natSukzession
BEGRtJNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Tei.le der Magerrasenbestände
liegen i.n ei.nem nSchongebletl' nach Biotopkartierung, daneben
hohe Artenvi.elfalt i.nnerhalb der Magerrasen
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
PMoseltal von Schwer.ch bi.s Koblenzn , teilwei.se Lage in ei.nem
nSchongebietn nach Biotopkartierung
SONST. SCHUTZ-U. BETREUIJNGSMAßNAHMEN: ggf. Verhinderung der nat .
Sukzession zum Waldkl i.max durch Entbuschungen und Mala

VERFAHRENSNAME/BEZEICHN(JNG: Verfahren nach ë l FlurbG Alben
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë l und ë37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 112 ha BETEILIGTE: ca. 400
DAUER: E]n].eitung 1986, WuG in Ausführung, Ende voraussichtlich
1998

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL. DES BIOTOPEN : Als landespflegerische Ziel
Vorste[[ungen sind ]m Beg]ei.tp]an zum WuG die Erha].tung der
Magerrasenbestände angestrebt
PLANERISCHE maßNAHmEn: Biotopkartierung, WuG mit landespflege
Fischen Beglei.tplan. nachri.chtliche übernahme des Inhaltes des
Landschaftsplanes der Verbandsgemei-nde Untermosel

GESETZLICHE/SANKTIONELLE maßNAHMEN : siehe Landschaftsschutzgebi-et
PtMoseltal'i, Altbesitz: Privat. teilweise Ankauf durch die Lan-
desforstverwaltung, Neubesitz : Landesfarstverwaltung Abt . Lan-
despflege / Privat, Unterhaltung: Landesforstverwaltung Abt
Landespflege / Privat



LFD NR. : 4

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenmauer VERFAHREN : A].ken

KULTURAMTSBEZIRK: Mayen
GEMEINDE : Alken GEMARKUNG : Alken

EIGENTÜMER: Privat/ Gemeinde

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIB(JNG) : Es handelt sich größtenteils
un Trockenmauern aus Naturstein in alter Bauweise. daneben sind
Trockenmauern anderer Bauweisen zu finden (Gabionen. Schwerqe-
wichtsmörtelmauern in naturnaher Ausführung)

LAGE DES BIOTOPEN: fast in gesanten Verfahrensgebiet, z.T. mit
Berührung der Ortslage. der Hauptteil der )(euern sind südexpo-
n l ërt

GRößE DES BIOTOPEN: ca 2500 1fd m
URSPRUNG DES BIOTOPEN: sekundär ALTER: z.T. über ].oo J.

z .T. einige Jahre
mAßnAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Bestehende Trockenmauern sind
zu erhalten, ggf. durch Freistellungen durch Entbuschungen. Neue
Mauern sind möglichst naturnah auszubauen
BEGRÜNDtJNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Vorkommen zahlreicher Insekten .
Ei.dechsen und auch sog "Rate Li-ste ArteniP (Mauerei.dechse) . Auch
erftl].It die Trockenmauer in Weinbergen eine stab.sche Schutzfunk
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage i.m Landschaftsschutzgebiet
PiMoseltal Von Schweich bi.s Koblenz" Teilstücke der Mauern si.nd
in entsprechenden Biotopkartlerungen enthalten
SONST.SCHUTZ TREUUNGSllAßNAHMEN: ständige t)berwachung auch
aus stab.scher Si.cht, ansonsten Vermeidung des Zuwachsens

VERFAHRENSNAME/BEZE[CHNUNG: Verfahren nach ë ] F].urhg A]ken
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë ] und ë 37 F].urbG
GRößE DES VERFAHRENS: 112 ha BETEILIGTE: ca. 400
DAUER: Einleitung 1986, WuG in Ausftlhrung, Ende voraussichtlich
1998

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL. DES B]OTOPES : A].s ]andespf]egeri.sche Zie].
setzungen sind Im Begleitplan zun WUG auch die Erhaltung und
Entwicklung der Trackennauerstrukturen angestrebt
PLANERISCHE MAßNAHMEN; Blatopkarti-erung, WuG mit landespflege-
rischem Beg]-eitplan. nachri.chtliche t)bernahme des Landschafts-
planes der Verbandsgemei.nde Untermosel

GESETZLICHE/SANKTIONELLE mAßNAHmEN : siehe Landschaftsschutzgebiet
Mose[ta[", Ä]tbesi.tz: a]te Mauern größtentei]. Privat, im Zuge

der Flurbereini.dung wurden alte Mauern der Gemeinde zugeteilt
(ë47) , neue Mauern ohnehin in Gemeindeeigentun, Neubesitz: zu
kiel.nen Teilen Privat , ansonsten Gemeinde. Unterhaltung: Privat/
Gemeinde



LFD NR. : 5

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenwald VERFAHREN: Hatzenpc>rt

KULTURAMTS BEZ IRK
GEMEINDE : Löf

Mayen
GmlARKUNG: natzenport

EIGENTt)MER: Privat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) ; Es handelt sich h=lerbei un
einen sog. halbtrockenen Eichen-Hai-nbuchenwald ni-t eingestreutem Traubeneichen-Trockenwald

LAGE DES BIOTOPEN : in nördl i.chen Bereich der Verfahrensgebi.etes
erstreckt si.ch di.ese Form fast Zusammenhängend über die Rücken
und Hänge der Moselberge mi-t meist südexponierter Lage außer-halb des Ortes

GRÖßE DES BIOTOPEN: Eich. 79000 n2. Tr. . 16500 m2
URSPRUNG DES B[OTOPES : natür].ich ALTER: ni.cht bestinnbar

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Insgesamt ist eine Erhaltung
und natürl i.che Sukzession vorgesehen

BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWttRDIGKE[T: Lage innerha].b nhervorragender'i
oder 'ischützenswerterit Gebiete nach Blotopkartierung, reichhal-
tige Bodenvegetation u. a . auch nlt Magerrasenbeständen
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage in Landschaftsschutzgebiet
tMaselta]. von Schweich bis KQblenzu, Lage i.n nhervarragenden"
bzw . iPschützenswerten'i Gebieten nach Bi.otopkarti.erung
SONST. SCHUTZ-U. BETREU(JNGSMAßNAHMEN: Außer der kontro]].herten
tlberlassung der natürl lehen Sukzessi.on keine

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren nach ë l FlurbG Hatzenport
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë ] und ë 37 F].urhg
GRößE DES VERFAHRENS: 85 ha BETEILIGTE: ca. 500
DAUER: Einlei.tung 1984, WuG i.n Ausführung, Ende voraussi.chtlich
1998

ZIELSETZ(JNGEN BEZÜGL.DES B]OTQPES: A].s Zie].e werden im Begleit
plan zum WuG der Schutz der Trockenwaldbestände angestrebt

PLANERISCHE MAßNAHMEN : Biotopkartlerung, WuG mit landespflege
Fischen Begleitplan, Landschaftsplan diesbezüglich ohne Aus-
sagen

GESEI'zLICHE/SANKTIONELLE MAßnAHmEN: si.ehe Landschaftsschutzgebiet
nMose[ta[PI . A].tbesitz: Privat. di.e Zutei]ung erfo]gte a].t wi.e
neu mi.t starkem Zusammenlegungsgrundsatz da kei.ne andere Nutzung
zu erwarten. Neubesitz: Pri.vat, Unterhaltung: Privat

S9



LFD NR. : 6

TROCKENBIOTOPTYP Trockengebüsche VERFAHREN : Hatzenport

KULTURAMTSBEZIRK: Mayen
GEMEINDE : Löf GEliARKUNG : Hatzenport

EIGENTÜMER: Privat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch hierbei um
xerotherme Gebüsche auf felsigen Standorten mi.t Felshelden.

LAGE DES B[OTOPES : in ni.tt].epen Bereich des Verfahrensgebietes .
Sowohl in Ost-West-Ausdehnung, wi.e auch in Nord-Süd-Lage, extren
exponierte Lagen, außerhalb des Ortes. Im äußerst östlichen Be-
reü.ch des Verfahrens befindet sich ei.n größeres zusammenhängendes

GRÖßE DES BIOTOPEN: ca. 19500 n2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : wahrschei.mich ALTER: unbekannt
nat. . aber auch sekundär denkbar
MAßNAHMEN DES B[OTOPMANAGEMENTS ! Es wi.rd ei.ne Erha].tung ange-
strebt. Zusätzlich ist die Bereitstellung benachbarter Flächen
zur Sukzession vorgesehen
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZlfüRDIGKEIT: Lage in "schützenswertenn Ge-
bieten nach Bi.otopkartierung. Vorkommen vieler geschützter Tier-
und Pflanzenarten(Mauereidechse. Zauneldechse)
VQRnANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
Mc>seltal von Schhveich bis Koblenz" ,Lage in "schtltzenswerten

Gebt.eten nach Bi.otopkartierung
SONST. SCHUTZ-U. BETREUUNGSMAßNAHMEN: tJber]assung der kontro].l i.en-
ten nat. Sukzessi.on. Daneben Vergrößerung des Bestandes durch
Bereitstellung benachbarter Flächen als Sukzessionsflächen

Gobi.et

VERFAHRENSNAMB/BEZEICHNUNGi Verfahren nach ! l FlurbG Hatzenport
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß gt und g37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 85 ha BETEILIGTE: ca. 500
DAUER: Ein].eitung 1984, WuG in Ausführung, Ende voraussichtlich
1998

ZIELSETZ(JAGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Im Begleitplan zum WuG werden
di.e Gebüsche als besonders schützenswert beschrieben und die ge-
planten Sukzessi.onsflächen als unverzichtbar bezeichnet
PLANERISCHE MAßNAHMEN: Biotopkartierung, WuG mit landespflege--
Fischen Beglei.tplan, kei.ne di.esbezüqlichen Aussagen des Land-
schaftsplanes

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNaHmEN: si.ehe Landschaftsschutzgebiet
nMose].ta].tt , Altbesitz: Privat, Zutei.lung alt vie neu mit starken
Zusammen[egungsgrundsatz , Neubesitz : Pri.vat. Unterha].tung: Privat
ggf. als Verpflichtung durch die Gemeinde per Satzung denkbar



LFD NR. : 7

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenmauer

N'TIXIRÄHTSBEZTF

VERFAHRENS Hatzenpart
KULTURAMTSBEZIRK
GEMEINDE : Löf

Mayen
GEMARKUNG: Hatzenport

EIGENTtJMER : Gemeinde

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich um Trocken
neueren hauptsächlich alter Ausprägung, aber auch Gabionmauern
und neue, naturnah ausgebaute Mauern (vermörtelte Komponente)

LAGE DES BIOTOPES : Sie durchlaufen das gesamte Verfahrensgebi.et
und bi.Iren hauptsächlich südexponierte Lagen aus. Si.e li.even zu
meist außerhalb der Ortslage

ALTER: neue M. : ca. 5 J
alte M. : über 100 Jahre

MAßNAHMEN DES BlaTOPMANAGEMENTS = Di.e alten Mauern sind weitest-
gehend zu erhalten und zu entwickeln, neugeschaffene Mauern sind
naturnah auszubauen
BEGRtJNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: si-e besitzen enorme Vernetzungs
fukti.omen i.nnerhalb der Wei.nberge. Es finden z.T. brote-Li.ste-
ürten" (Mauereidechse)
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
nMoseltal von Schwelch bi.s Koblenz". Teilweise tangieren die
Trockenmauern die Gebiete nach Biotopkartierung
SONST. SCHUTZ TREUUNGSMAßNAHMEN: ständige tlberwachung aus
statischen Gründen. dabei. Entwicklungsmaßnahmen, vie z.B. ent-
buschungen

GRößE DES BIOTOPEN: ca 9000 Ifd m
URSPRIJNG DES BIOTOPEN : sekundär

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren nach ë l FlurbG Hatzenport
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS; genäP ë l und ë 37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 85 ha BETEILIGTE: ca. 500
DAUER: Einleitung 1984, WuG in Ausführung. Ende voraussichtlich
1998

ZIELSETZUNGEN BEZt)GL. DES BIOTOPES : Erhaltung und Entwicklung der
a].ten und neugebauten Mauern mit stände.ger t)berwachung und riege

PLANERISCHE MAßNAHMEN : Biotopkartierungr wuG ni.t ].andespf]eqe
Fischen Begleitplan, keine diesbezügli-chen Aussagen des Land-
schaftsplanes
GESETZLICHE/SANKTIONELLE UAßUAUMTN: siehe Landschaftsschutzgebi-et
VMoseltalu , Altbesitz: Privat, die alten Mauern wurden größten-

teils in Gemei-ndeeigentum überführt, dle neuen sind ohnehin Ge--
meindeeigentum. ? 47 wurde angewandt , Neubesitz : Gemeinde
Unterhaltung: Gemeinde, zusätzlich wurde eine Stiftung mi.t Sitz
bei. der Gemeinde zur Erhaltung bes . d. Trockenmauern erwogen



LFD NR. : 8

rROCKENBloTOPTYP; Steinfluren5telnl Ihren 'b'LRFAHaEN= HatzenpartVERFAHREN: Hatzenport

KULTURAMTSBEZ IRK
GEMEINDE : Löf

Mayen
GEMARKUNG : Hatzenport

EIGENTÜMER : Gemeinde

TROCKENB[OTOPTYP (K(JRZBESCHREIBUNG) : D]e vorm i.agenden Steinriege].
bestehen aus locker aufgesetzten Steinen am Rand und Schüttunqen
im Inneren der Riegel mit Materi.al zurückgebauter Trackenmauern.
Sle besitzen meist Kc>ntakt zum Trockennauernetz .

LAGE DES BIOTOPEN: Hauptsächlich am neuen Wegenetz im westlichen
Verfahrenstei.l , verkntlpft mit den Trockenmauern i.n südexponierter
Lage außerhalb des Ortes

GRÖßE DES BIOTOPEN : ca . 500 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: ca . 5 Jahre

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Es handelt sich hi.erben um eine
Neuschaffungsnaßnahne, welche der kontrollierten Wei.terentwi.ck-
lung bedarf
BEGRUNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Zusätzlich und in Verbindung
mit den Trockenmauern wurde somit ein weitere Extremstandort
für värmeliebende Flora und Fauna geschaffen
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebi.et
nMoseltal von Schwer.ch bi.s Koblenzu

SONST.SCHUTZ-U. BETREUUNGSMAPNAHMEN: Es müssen zunächst Entwi.ck-
lungsmaßnahnen durchgeführt werden, um diese Strukturen von der
Sukzessi.on freizuhalten, z . B. spätere Entbuschungen

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren nach ë l FlurbG Hatzenport
(Regelverfahren}
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ël und ë 37 FlurbG
cnößE DES VERFAHRENS; 8s ha BETEILIGTE: ca. 500
DAUER: Ei.mei.tung 1984 , WuG i.n Ausführung, Ende voraussi.chtlich
1998

Einleitung 19=4, FIC in AUS[ÜFmrq. Ende VQraU5SiCht]iCh

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Da es sich um ei.ne Neuschaf
rung handel-t. können sämtl i.che Zi.elsetzungen moderner Landes-
pflege Anwendung finden (Vernetzung, Trittsteinbiotope
PLANERISCHE MAßNAHMEN : (Bi.otopkartlerung) , wuG nit landespfle-
gerischem Begleitplan, kei.ne di.esbezüglichen Aussagen des Land
schaftsplanes

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: si.ehe Landschaftsschutzgebiet
nMoselta].!t, die Landbereitstellung erfolgte über den ë 47 FlurbG,
Neubesitz: Gemeinde, (Jnterhaltung: Geneinde, di.e Stiftung ist
auch hierfür zuständig, da die Ri.igel ni-t den Mauern vernetzt



TROCKENBIOTOPTYP: Trclckenwald

LFD NR. : 9

GEMEINDE ; MaySChaSS

VERFAHREN : UVP Mayschoss

KULTIJRAMTS BEZIRK : Mayen
GEMEINDE: Mayschoss GEMARKUNG : Laach

EIGKNTI)MER Neuelgentümer noch ni.cht bestixnltlbar

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich hi.erben. um
z.T. ozeane.sch geprägte Felstrockenwälder in die Ausprägung als
Traubenei.chen Trockenwald. welcher nur geringe Höhe errei.cht und
sich an wed.ger felsigen Standorten mit dem Hainbuchen-Trocken-
vald ve Frische
LAGE DES BIOTaPES: Ist als zusaTmmenhängendes Biotop i.m west-
lichen Teil des Verfahrens auf einer Art Kuppe zu fi.aden. mi.t
sowohl ost-als auch etwas südexponierter Lage außerhalb des
nrt.eR

GRößE DES BIOTOPEN : ca 2000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : natürlich ALTER : unbekannt

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Die Erhaltung der Trockenwald
strkuturen steht unbedi.ngt i-m Vordergrund

BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT : Lage innnerha].b nschützenswer-
ter" Gebiete nach Bi.otopkartierunq, seltene Tier-und Pflanzen-
arten (Mauereidechse) , sowie ausgesprochen mediterrane Strukturen
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebi.et
nRhein-Ahr-Eifeln , tei.zwei.se Lage in "schützenswertenn Gebieten
nach Biotopka rtierung
sonst. SCHUTZ-IJ. BErREUUNCSmAßWXHmUN: Da das Verfahren erst vor
der Einleitung steht, sind noch keine konkreten Maßnahmen
ersichtlich. Nach UVP sind jedoch allgemeine Schutzmaßn. denkbar

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: UVP zum Verfahren nach e l FlurbG
Mayschoss-Lasch(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß 2 l und ë 37
GRößE DES VERFAHRENS: ca. 12 ha BETEILIGTE:
DAUER: Einleitung eventuell 1994

noch ni.cht bek

ZIELSETZUNGEN BEZt)GL.DES BIOTOPEN: Auch hier gibt es noch keine
konkreten zi.elsetzungen. Es ist aber wahrscheinlich, Schutzmaß-
nahmen in sämtl i.che Planungen zu übernehmen
PLANERISCHE MaßNaHMEN : Bi.otopkartierung, Planung vernetzter
Biotopsysteme für den Kreis Aktueller 1:25000, UVS. Landschafts
plan ohne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE mxßnxnnEn: siehe Landschaftsschutzgebi.et
iIRhein-Ahr-Ei.fe]ti , A].tbesi.tz: Pri.vat. denkbar wäre ein Ankauf
di.esel Gobi.ete durch das Land oder eine Zuteilung an dle Gemein-
de und ansch]-legend entsprechende Unterhaltung



LFD NR. ; IO

TROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels
fluren
KULTURAMTSBEZIRK: Mayen
GEMEINDE : MayschossLEIF DE : MaySCh0=S

VERFAHREN UVP Mayschoss-Lasch

GEMARKUNG : Laach

EIGENTÜMER Neuem.gentümer noch nicht bestimmbar

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Man stellt im vesentl i.chen 3
Ausprägungen fest: Einzelfelsen, Felsgruppen sowie Felsvände. Es
entstehen mit Magerrasen und Gebüschgesellschaften typische Fels-
bandfluren. Es treten interessante Mischformen mit auf den Felsen
erbauten Trockenmauern auf .
LAGE DES BIOTOPEN: Im westlichen Bereü.ch des Gebietes und inner-
halb des Felstrockenwaldes nit hauptsächlich extremer und süd-
östl i.ch exponierten Lage außerhalb des Ortes

GRößE DES BIOTOPEN : 600-900 m2
URSPRUNG DES B[OTOPES : natt]r].]ch, ALTER: unbekannt . Mauern
Mauern sekundär z . T . 8 0 Jahre
MAßNAHMEN DES BIOTOPMANÄGEMENTS: Es handelt sich hi.er un Erhal-
tungs , i.m Fa]].e der Fels-Trockenmauermischform um Entwi.cklungs
maßnahmen der entsprechenden Behörde
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWtjRDIGKEIT: teilweise Lage i-nnerha].b tischüt-
zensvertern Gebt.ete nach Bi.otopkartierung , ökologisch und kul-
turhistorisch seltene Formationen der Trockenmauern
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage in Landschaftsschutzgebi.et
nRhein-Ahr-Ei.reIH, teilwei.se Lage in einem iischützensvertenti Ge-
biet nach Bi.otopkartlerung
SONST. SCHUTZ-u. BETREUUNCSnaßNAHMEN: Insbesondere gegen Vertu-
schung und Verfall der Trockenmauern sind Maßnahmen nöte.g (UVP)
Ansonsten kei-ne Maßnahmen nötig (Felsfluren)

VERPXHRENSNXME/BEZEICHNUNG: uvp zum Verfahren nach b l FlurbG
Mayschoss-Lasch (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë ] und ë 37 F].urhg
GRößE DES VERFAHRENS: ca. 12 ha BETEILIGTE:
DAUER: Einleitung voraussichtlich 1994

noch ni.cht bek

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Auch hier gibt es noch keine
konkreten Zielsetzungen. Es ist aber wahrscheinlich, Schutzmaß-
nahnen und Entwicklungsmaßnahmen in dle Planungen zu übernehmen
PLANERISCHE MAßNAHMEN: Biotopkartierunq, Planung vernetzter Bio
topsysteme fur den Kreis Ahrweiler (1:25000) , UVP, Landschafts-
plan ohne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE mAßNAHMEn: siehe Landschaftsschutzgebi-et
nRhein-Ahr-Eifeln ,Altbesitz: Privat. denkbar wäre eine übertra-
gung besonders der Mauerstrukturen in Gemeindeeigentum und eine
entsprechende Unterhaltung der Blotopstrukturen
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LFD NR. : ll

TROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels
fluren
KULT[JRAMTSBEZIRK: Mayen
GEMEINDE : Mayschoss
ULTURA{TSPEZIRK; Mayen

VERFAHREN: Mayschoss

GEMARKUNG: Mayschoss

EIGENTIIMER in der Regel Privatbesitz

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es finden sich Insbesondere
Felswand-und Felsspaltengesellschaften nit der Ausprägung des
Felsrasens, sowie der Felsgebüsche. Auch hier findet man eine
Vernischung mit den Biotoptyp Trockenmauer

LAGE DES BIOTOPEN: in Form einiger Einzelgruppierungen und ver
netzt mit Trockenmauern i.n südexponierter Hanglaqe mit starker
Neigung außerhalb des Ortes

GRÖßE DES BIOTOPEN: ges. ca. l ha
IJRSPRUNG DES BIOTOPEN: Felsen natürlich, ALTER: unbekannt
Trockennauern sekundär
MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Beschränken sich auf Erhaltungs
maßnahmen. Lediglich die Trockenmauerkonpclnente bedarf der kon--
tro].Zielten Entwi.cklung
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWtJRDICKEIT: teilweise Lage in "schützensver
temtt Gebiet nach Blotopkartierung, Vorkommen seltener Tier-und
Pflanzenarten
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage i.m Landschaftsschutzgebiet
Rhei.n fel", teilwei.se Lage i-n ei-nen "schützenswertenti

Gebt.et nach Biotopkartierung
SONST.SCHUTZ-tJ. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Das Gebt.et kann der natür-
l lehen Sukzession überlassen verden. Ledige i.ch dle Trockennauer
strukturen bedürfen der Entwicklung

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren nach ? l FlurbG Mayschoss
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß e l und ë37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS : 77 ha BETEILIGTE:
DAUER: Einlei.tung 1990, Ende unbekannt

ca. 450

ZIELSETZUNGEN Beat)GL. DES BIOTOPEN : An konkreten Zi.elsetzungen
kann man erarbei.ten. daß der Schutz der Biotope i.m Vordergrund
steht, besonders angesichts d. geil. Einstufung als Kulturgut
PLANERISCHE tiapNAHUEn: Bi.otopkartierunq, AvP 1986 , UVP. WuG
noch nicht aufgestellt. Landschaftsplan ahne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE }mpnXnMEn: si.ehe Landschaftsschutzgebi-et
iiRhei.n-Ahr-Eifeln, Altbesi.tz: Pri.vat, es zeichnet si.ch eine
Uberftlhrung der Gebiete in öffentliche Hand ab (kann teilweise
über ë 47 erfolgen) , Neubesi.tz: ggf tei-lweise Geneinde, Unter-
haltung: ggf teilvei.se Gemei.nde



LFD NR. : 12

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenmauern VERFAHREN: Mayschoss

KULTURAMTSBEZIRK: Mayen
GEMEINDE: Mayschoss GEI(ARKUNG: Mayschoss

EIGENTÜMER: i.n der Regel Privatbesitz

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Insbesondere i.n den steilern
Lagen un den Mönchsberg herun fi.nden sich sehr viele Trocken-
mauergese].lschaften Vorwiegend alter Ausprägung

LAGE DES BIOTOPEN: Unterhalb des Mönchsberges in steg.ler südexpo
nierter extremer Lage, dort finden sich auch Quermauern (in
Fallinie) und somit eine regelrechte Vernetzung des Mauersyste-
mes. Di-e Mauern ].legen außerhalb der Ortslage

GRößE DES BIOTOPEN; 19700 m2 Stirnfläche CPlanungsgruppe UVP)
[JRSPRUNG DES BIOTOPEN: sekundär ALTER: bi.s zu einigen

hundert Jahren
mXPKXUMrn DES BIOTOPltANAGEMENTS : Es si.nd Erhaltungs, lcklungs
und Neuschaffungsmaßnahmen angebracht. da 18400 n2 der Mauern
verändert werden sollen, darunter 9400 m2 beseitigt werden
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: tei.zwei.se Lage innerhalb nschüt-
zenswerter;i Gebiete nach Blotopkartierung, Vorkommen seltener
Tier-und Pflanzenarten( Z ipparnmer)
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebi.et
iRhei.n-Ahr Eifel" , teilweise Lage im uschützenswertenn Gebiet
nach Biotopkartlerung
SONST. SCHUTZ-U. BETREUtJNGSMAßNAHMEN: ständige überwachung aus
statischen Gründen, sowie ggf Entbuschungen aus Gründen der
Landespflege

VERFAHRENSNAHE/BEZEICHNUNG: Verfahren nach ? l FlurbG Mayschoss
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß + l und ë 37 FlurbG
cnößE DES VERFAHRENS: 77 ha BETEILIGTE:
DAUER: Einleitung 199Q, Ende unbekannt

ca. 450

ZIELSETZUNGEN BEZüGL.DES BIOTOPEN: Angesi.cats der auch hier ge
planten Ei.nstufung als Kulturgut ist di.e Struktur der Mauern
nicht wegzudenken. Die Vernetzungsstruktur ist zu erhalten
PLANERISCHE Mi\ßNAHMEN: Biotopkartierungf AvP 1986, UVP, WuG
noch ni.cht aufgestellt, Landschaftsplan ohne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHmEn : siehe Landschaftsschutzgebiet
nRhein-Ahr-Eife].t' , Altbesitz: hauptsächlich Pri.vat, es wäre eine
tlberführung der alten Mauerbestände i.n Gemei.ndeelqentum denkbar
(ë47) Di.e neuen Mauern kommen ohnehin in Genen.ndeei.gentun. Neu-
besitz : eventuell Gemeinde . Unterhaltung: eventuell Genen.näe



LFD NR. : 13

TROCKENB[OTOPTYP: Trockenwa].d

EHEIHDE ; TreiB F4 öden reIS

VERFAHREN : Troi.s-Ka rden

KULTURAMTSBEZIRK: Mayen
GEMEINDE ; Tre is GEMARKUNG : Tre is

EIGENTÜMER: 1. Gemeinde 2. Land RPL

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : 1. Es handelt sich hierbei
um die Ausprägung des Hainsi.rasen-Perlgras-Buchenwaldes 2 . Es
handelt si.ch um die Ausprägung des Ei-chen-Hai.nbuchen--Trockenwaldes

LAGE DES BIOTOPEN: 1. südexponierte steile Lage. di.e nördl i.che
Grenze wi.rd durch Grundstücke mit veinbaulicher Nutzung beschrie
ben, außerhalb des Ortes 2. südexponi-ente Lage unterhalb des
Eierberges außerhalb des Ortes

GRößE DES BIOTOPEN: 1. ca.120000 m2 2. ca.15000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : natürlich ALTER: unbekannt

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Da es sich bei beiden Teilen
un schtltzenswerte Gebiete handelt, ist eine Erhaltungsmaßnahme
unerläßl ich .
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Es handelt sich bei.de Male um
typische Trockenwaldausprägungen mit besonderer Bodenvegetation
Daneben erftlllen sie Schutzfunktionen vor Erosionen
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebi.et
Moseltal von Schweich bls Koblenz" , Lage in "schützenswerten

(1) , bzw- "hervorragenden" (2) Gebieten nach Biotopkartierung
SONST. SCHUTZ-U. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Eine Entwicklung Ist nicht
erforderlich, jedoch sollte ein Schutz gewährleistet sein

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren nach ë l FlurbG Treis-
Karden (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë ] und ë37 F].arbg
GRößE DES VERFAHRENS: 3057 ha BETEILIGTE: ca. 2600
DAUER: Einleitung 1979 , vorläufiger Flurbereinigungsplan 1989,
Abschluß 1994

ZIELSETZUNGEN BEZUGL. DES BIOTOPEN : Angesichts der Pri.oritätsstu-
fen der Biotopkartlerung ist eine Erhaltung und ein Schutz der
Biotope unumgängli-ch
PLANERISCHE }tapWXnMEn: Bi.otapkartierungr WuG mit landespflege-
ri.schen Beg]e]tp]an, req. Raumordnunqsp].an \kurde beachtet, Land
schaftsp[an nachri.cht].ich übernommen, Pilotprojekt der nachträg-
].Lehen Einführung eines qua].ifizierten Landschaftsplanes
GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Landshaftsschutzgebi-et
PtMoseltalu. Altbesitz; 1. Gemeinde 2. Privat . Ankauf von 2.
durch das Land RPL, bei 1. Zuteilung alt wie neu, Neubesitz:
1. Gemeinde 2. Land RPL, (Jnterhaltung: 1. Gemeinde 2. Landes-
pflegeverbände
1. GTrelnle 2. L?rd PPL. UrtPrhlltUr;: 1. Ge Binde 2. lande
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LFD NR. : 14

TROCKENBIOTOPTYP Trockengebüsche VERFAHREN : Treüs-Ka öden

KULTURAMTSBEZIRK: Mayen
GEMEINDE : Treüs-Kargen GEMARKUNG : Ka rden

EIGENTUMER Land RPL teilweise Pri.vat (geringer Anteile

TROCKENBIOTOPTYP (KtJRZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch hierbei um
ei-n ganz besonderes Trockengebilschbiotop, welches ei.nmalig i-n
gesammten Moseltal wegen der größten zusammenhängenden Buchs-
baumbestände überhaupt i.st. Oaneben finden sich Elsbeeren. Ber-
beritzen und Li.gustergebüsche ni.t Trackenrasenausprägungen
LAGE DES B[OTOPES : in extrem südexponi.erler Hang]age nörd].ich
des Ortsteilen Kurden außerhalb der Ortslage

GRÖßE DES BIOTOPES: ca. 90000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : natürl i.ch ALTER : unbekannt

liAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Hi.er i.st i.nsbesondere der sel
tene Bestand unter schutz zu stellen und zu erhalten.

BEGRÜNDUNG DER SCHUTZ\lüRDIGKEIT
seltenen floristischen Bestand

Di.es ergo-bt si.ch aus dem extrem

VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN : Lage im Landschaftsschutzgebiet
nMoseltal von Schweich bis Koblenz'v , Lage innerhalb eines
nschützenswertentt Gebietes nach Biotopkartierung, geplantes NSG
SONST . SCHUTZ-U. BETRE(JUNGSMAßNAHMEN: Hierbei handelt es sich in
erster Li.ni.e um Schutzmaßnahmen, daneben um Entwicklungsmaßnah-
men gegen fortschreitende Sukzession
VERFXnRENSNAME/BEZEICHNIJNG : Verfahren nach ë l FlurbG Treü.s-
Karden (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß e l und ë 37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 3057 ha BETEILIGTE: ca. 2600
DAUER: Ei.n]ei.tung 1979 , vor].äufiger Flurbereinigungsplan 1989
Abschluß 1994

ZIELSETZUNGEN BEZtJGL.DES BIOTOPEN: Auch hier ist der Biotopschutz
unumgänglich. Nebenflächen sind als Pufferzonen auszuweisen

PLANERISCHE MAßNAHMEN : Biotopkartierung, WuG mit landespflege-
rischem Begleitplan, reg. Raumordnungsplan wurde beachtet. Land-
schaftsplan wurde nachrichtlich übernc>mmen, Pi.lotprajekt ei-nes
nachträgl i-ch eingeführten qualifizierten Landschaftsplanes
GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Landschaftsschutzgebi.et
iMose[ta[n , A]tbesitz: ursprüng].ich Privat. es so].] ei.n Ankauf

mit Landeshausha].tsmitteln geschehen. Neubesi.tz : Land RPL,
Unterha].tung: zunächst Gemeinde, später Land RPL, es findet sich
noch ei.n geringer Antei] an Privatbesitz i.nnerha].b der Biotop-fläche



LFD NR. : 15

TROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels
fluren
KULTURAMTS BEZIRK: Mayen
GEMEINDE ; Tre is--Kargen
nLnJkPH SBEZTRr: MlyP

VERFAHREN : Tre is--Künden

GEMARKUNG : Treüs/Kargen

EIGENTÜMER Gemei.nde / Land RPL

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich hi.erben Ins-
besondere um Ei.nzelfelsen. Felsri.open und Steg.lwände nit typischen
Fe[sband Fe[sspa[tengese[[schaften meist in Form von Fe].s-
rasenauspragungen

LAGE DES BIOTOPEN: Besonders zu nennen si.ndi 1. Felsnase und Kuppe
des Zillesberges südexponi.ert 2 . Felsri.ppen westlich der Kuppe des
zi.llesberges süd-westexponiert 3 . Felsnase an Mönchelskopf 4.
Felskopf westlich oberhalb der Ortslage Kargen südexponiert. Alle
Lagen bea.öden sich außerha].b der Ortslage
GRößE DES BIOTOPES: ges ca. 9000 n2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : natürlich A LEER : unbekannt

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Die Felsstandorte sind als Ex-
tremstandorte in jedem Falle zu Erhalten z.T. bestehen Abst.chten
der Unterschutzstellung
BEGRÜND(JNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Es finden sich Einstufungen als
schützenswertes't Gebiet nach Biotopkartierung; manni.gfaltlge

Tier und Pflanzenwelt der Felsstandorte (Mauerpfeffer.Smaragdeid
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
nMoseltal von Schwer.ch bi.s Koblenz", Innerhalb der Bi.atapkar-
tierung erhalten a].].e das Prädi.kat iischützensvertesti Gebiet
SONST.SCHUTZ BETREUUNGSMAßNAHMEN: Felsnasen werden z.T. als ve
getan.onskundliche Charaktere von anderen Stellen bezeichnet, da
her verden entsprechende Schutz-und Entwi.cklungsmaßnahmen empf.

VERFAHRENSNAME/BEZE[CHN(JNG: Verfahren nach ë ] F].arbg Treis-
Karden (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë l und ë 37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 3057 ha BETEILIGTE: ca. 2600
DA(JER: Ein]ei.tung ]-979, vorläufiger Flurbereinigungsplan 1989
Abschluß 1994

ZIELSETZIJNGEN BEZttGL. DES BIOTOPEN : Di.e Biotope sind schon wegen
ihrer Ei.nstufung in der Bi.otopkarti.erung entsprechend zu erhal-

PIANERISCHE MAßNAHMEN: Biotopkarti-erungr WuG mit ].andespflege-
rischem Beg].eitplan, reg. Raumordnungsplan wurde beachtet. Land-
schaftsplan wurde nachrichtlich übernonnen, Pilotprojekt der
nachträge lehen Aufstellung eines qualifizierten Landschaftsplanes
GESETZLICHE/SANl<TIONELLE MAßNAHMEN: siehe Landschaftsschutzgebiet
nMoseltaln, Altbesltz: Privat. es fand ei-n Ankauf durch Land und
Gemeinde statt. Neubesi.tz : Gemei.nde/Land RPL. Unterha].tung:
Gemeinde./Land RPL

tßn



LFD NR. : 16

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenmauern VERFAHREN: Treüs-Kargen

KULTURAMTS BEZIRK : Mayen
GEMEINDE : Treüs-Kargen GEMARKUNG: Treüs/Kargen

EIGENTÜMER: Gemeinde

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich hi.erben- un
[. a].te erha]tene Trockenmauern 2. neu angelegte Trockenmauern
als Gabionen 3. eine neu angelegte Mauer i.n alter Bauwei.se
Tel]-weise finden sich typische Mauergesellschaften vie Mauer-
pfeffer und auch Felsrasengesellschaften
LAGE DES B[OTOPES: ]. Unterha]b des Zi].].esberges, sowie des Mön
chelskopfes in südwest bis vestexponierter Lage mit tei.lwei.ser
Berührung der Ortslage 2. ebenfalls dort sowie in Harder westlb.ch
oberhalb des Ortes ostexponiert 3. Unterhalb des Zillesberges
in südwestlich exponi.erter Lage
caößK DES B[OTOPES: ]. ].]oo m 2. 800 n
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär

3 250 m

t)nd 3
ALTER: ca. 5 Jahre (2

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es fanden Erhaltungs , -Entwi.ck
jungs-und NeuschaffungsmaPnahmen statt, von denen der Bau der 250n
langen naturnahen Mauer i.n alter Bauweise erwähnenswert i.st
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEITi Stab.sche Bedeutung der Mauern
wegen Erosionen, verletzende Bedeutung des Mauersystemes . Beson-
dere Bedeutung der naturnah ausgebauten Mauern
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage in Landschaftsschutzgebiet
liMoselta]. von Schweich bis Koblenz" , tei.lweise Lage in,oder Be-
rührung nit biotopkartierten Gebieten
SONST. SCHUTZ-(J. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Ständige tlberwachung der
Trockenmauern und Entbuschungen der zugewachsenen Trockenmauern

VERFAHRENSNAME/BEZEICHlJUNG: Verfahren nach ë l FlurbG Treüs-Kargen
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gerüäß ë l und g 37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 3057 ha BETEILIGTE: ca. 2600

vorläufiger Flurbereinigungsplan 1989,DAUER: Einlei.tung 1979 ,
Abschluß 1994

ZIELSETZUNGEN BEZtJGL. DES BIOTOPEN: Das Bi.stop Trockenmauer ist
zu erhalten und zu entw]cke].n. di.es gi.it besonders für die neu-
geschaffenen Teile
PLANERISCHE mAßNAHmEN: Biotopkartierungr WuG mlt landespflege-
ri.schen Begleitplan, req. Raumordnungsplan wurde beachtet. Land--
schaftsplan nachrichtlich übernommen, Pilotprojekt der nachträg-
lichen Einftlhrung eines qualifizierten Landschaftsplanes
GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Landschaftsschutzgebiet
Moseltalit. Altbesi.tz: Pri.vat. die alten Mauern wurden Im Zuge

des ?47 i-n Genelndeei.gentum übernommen und zusätzli.ch durch ? 47
Land für di.e neuen Mauern Im späteren Gemei.ndeei.genEHm bereit-
gestellt. Neubesi.tz : Geneinde. Unterhaltung: Gemeinde
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3 . 2 . 2 Kulturamt Sommern/Nebenste].].e Bad Kreuznach

Als zweites der beiden Ämter mit Nebenstellen best.tzt das
Amt Sommern eine Nebenstelle in Bad Kreuznach. welche eben-
fal].s nicht selbständi.g ist und verwaltungstechnisch zu wim-
mern gehört. Diese Nebenstelle soll in absehbarer Zeit auf-
gelöst werden. Der zuständige Landespfleger Herr Buer unter-
stützte die Ansicht, Verfahren der neueren Zeit als geeig-
nete Verfahren zu verwenden .

Folgende Verfahren kamen in betracht:

[. Senhein ]]] in Bereich des Mase]ta].es an der Mitte]nose]
zwischen Cochem und Zell
Schloßböckelheim l im Nahetal i.n der Nähe von Sobernhein
Bu].lay im Bereich des Moseltales an der Mittelmosel i.n
der Nähe von Zell

4. Meddersheim ll im Nahetal zwischen Kim und Sobernheim
5. Schloßböckelheim ll im Nahetal in der Nähe des Verfahrens

Schloßböckelheim l
Merxhein 111 als Nachbarverfahren von Meddershei.m ll eben
falls i.n Nahetal gelegen

/

2
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LFD NR. : l

TROCKENBIOTOPTYP

elnde rll . Laßt

Trackengebüsche VERFAHREN Senhein ll l

KULTURAMTSBEZIRK; Slminern
GEMEINDE : Senhein GEMARKUNG : Senke i.m

EIGENTtJMER: Gene i.nde ( 1 ) Land RPL (2 und 3)

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) ; 3 kleinere Rebflächen mlt
Gebtlschbeständen ].. Das Gebüsch könnte a].s Felstrockengebüsch be-
zeichnet werden 2. Das Gebt.et i.st als nicht mehr wei.nbaulich ge-
nutztes Terrain mi.t Trockenmauern durchzogen 3. Das Gebiet Ist
stark bebuscht und kurz vor den Waldkli.max
LAGE DES B[OTOPES: ]. Auf ei.nen Fe]srücken öst]ich oberha].b des
Ortes Bild bis stldwestexponlert 2 . östlich oberhalb des Ortes di-
rekt unterha].b der Waldgrenze südvestexponiert 3. östl i.ch ober-
halb des Ortes umgeben von veinbaulich genutzten Lagen. Alle drei
haben keine Bertlhrung nit der Ortslage
GRÖßE DES B[OTOPES: ges. ca. ].8000 n2
URSPRUNG DES B[OTOPES: ].vahrsch. nat. ALTER: ]..unbek 2.ca.]OJ.
2. u. 3. sekundär (Weinbergsbrache) 3. ca. 30 Jahre
llAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGENENTs: Für alle drei Biotope gi.It die
Erhaltungsmaßnahmen zu fördern. Eine Entbuschung der Trocken
mauern bei. 2. ist nicht angebracht
BEGRtJNDUNG DER SCHUTZlftJRDIGKEIT: Gebt.et 2 . 1 i.eqt innerhalb eines
biotopkartierten Gebietes (kei-ne Kategori-si-erunq) ; darüber hi.nous
finden sich seltene Tier--und Pflanzenarten
VORHANDENE SCH(JTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebi.et
-IMose]ta]. von Schweich bis Koblenzu, Gebiet 2. liegt innerhalb
eines Gebt.eyes nach Biotopkartierung (ohne Type.sierungsangabe)
SONST. SCHUTZ-u. BETREUUNCSnXßKXHmEU: Die Flächen können der kon-
trollierten Sukzession überlassen werden. Es bietet sich wegen
einiger Welnbergsbrachen eine Vernetzung der Biotope an
VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG : Verfahren Sensei.m 111 nach ë l FlurbG
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ?l und ë37 FlurbG
GROßE DES VERFAHRENS: 85 ha BETEILIGTE: ca. 290
DAtJER: Ein]eitung 1980, WuG 1985, Ende voraussi.cht].ich 1995

ZIELSETZUNGEN BEZtjGL.DES BIOTOPEN: Bezüglich der Biotope 1. und 3
und besonders bezüglich des Biotopen 2. sind ErhaltungsmaPnahnen
an zustreben .
PLANERISCHE M;lßUAHUEN: Bi.otopkarti-erung, keine AvP. WuG mi.t lan-
despflegerischem Begleitplan. Flurberei.nigunqsplan, Landschafts-
plan ohne Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE nXPWXHKEK: si.ehe Landschaftsschutzgebiet
UMoseltaln, Altbesi.tz: 1. Gemei.nde 2.und 3. Privat, bei. 1. Zutei-
lung a].t wie neu. bei. 2. und 3. Ankauf durch das Land RPL, Neu-
besi.tz: 1. Gemeinde 2. und 3. Land RPL. Unterhaltung: l.Gemeinde
2 . und 3 . Land RPL
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LFD NR. : 2

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen

=EHEINDE = 5enhe Lt

VERFAHREN : Senheim l ll

KULTURAMTSBEZ IRK : Sommern
GEMEINDE : Senhe i.m GEMARKUNG : Senhe im

EIGENTÜMER: Land RPL

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBtJNG) : Es handelt sich hierbei un
di.e Maqerrasenausprägung des Trockenrasens auf relativ felsigen
Untergrund

LÄGE OES B[OTOPES : Süd-öst] i.ch oberhalb des Ortes mit nörd].scher
Grenze an ei.nen Bestand Wald i.n süd bi.s südwestlich exponierten
Lage außerhalb des Ortes

GRößE DES BIOTOPES : 1300 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN: sekundär ALTER: ca 5-10 Jahre
(Weinbergsbrache)
MAßNAHMEN DES BIOTOPliANAGEUENTS: Wi.ll man die Trockenrasengesell
schaft vor der Sukzession bewahren, so si.nd ständige Erhaltungs-
und Entwick].ungsmaßnahmen nöte-g(Mahdi
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZllüRDIGKEIT: Es fi.ndet sich eine mannigfal-
tige Tierwe].t, darunter auch einige "Rote-Liste-Artenn wie z. B.
die Schli.ngnatter
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
nMoseltal von Schweich bi.s Koblenzn

SONST.SCHUTZ-U. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Eine jährliche Haha bei. zu
hohem Stand des Rasens könnte angebracht sein, desweiteren Ent
buschungen

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Sensei.m 111 nach } l FlurbG
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: genäß ët und ë37 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 8S ha BETEILIGTE: ca. 290
DAUER: Einlei.tung 1980, WuG 1985, Ende voraussi.chtlich 1995

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Das Bi.stop ist unbedi.ngt zu
erhalten und zu entwickeln gerade auch als Vernetzungsblotop

PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Biotopkartierung) , keine AvP, WuG mit
landespflegerischem Begleitplan. Flurbereinigungsplan. Land--
schaftsplan ohne Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßnAHMEn: siehe Landschaftsschutzgebiet
nMoseltaltt . Altbesitz : Pri.vat. Ankauf über Landeshaushaltsmittel,
Neubesitz: Land RPL, Unterhaltung: Land RPL

n



LFD NR. : 3

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenmauern

: ZUm Großteil

VERFAHREN : Sensei.m lll

KULTURAMTSBEZ IRK : S innern
GEMEINDE : Senheim GEMARKUNG ; Senke im

EIGENT(LEER zum Großteil Gemeinde

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt si-ch nach Stand
des WuG ausschließl i-ch um alte Trockennauern in z.T. steilen La
gen in dichter Folge und in der Li.ni.enführung oft sogar in Fall
richtung des Hannes
LAGE DES BIOTOPEN: Besonders stark direkt oberhalb des Ortes in
west bi.s südwestexponierter Lage als niedri.ge bis halbhohe )(euern
teilvei.se nit geringem Kontakt zur Ortslage

GRößE DES BIOTOPEN: 4000-6000 1rd
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär

m

ALTER: älter als 80 J

nXßNXnUEN DES BIOTOPMANÄGEMENTS : alte Trackenmauern sind sc>veit
e$ der WuG zuläßt stets zu erhalten und zu entvicke].n

BEGRtjNDUNG DER SCHUTZWtJRDIGKEIT: Vernetzungsfunktlon des Trocken
mauersystemes mi.t Beherrbergung vieler seltener Tiere und Pflan-
zen darunter z.B. Mauereldechse.Tei-lweise Lage i.n biotopk. Gebiet
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebi.et
nMoseltal von Schweich bl$ Koblenzn, teilweise Lage in oder Berüh
rung biotopkartlerter Gebiete
SONST.schuTZ-u. BETREUUNGSMAßNAHMEN: ständige statische tlberwachun
gen, sowie Ausbesserungs-und Entwi-cklungsnaßnahmen

VERFAHRENSNAME/BEZE[CHN(JNG: Verfahren Senhein ]]] nach ë ] F].urhg
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß g ]. und ? 37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 85 ha BETEILIGTE: ca. 290
DAUER: Ei.nleitung 1980, WuG 1985, Ende voraussichtli.ch 1995

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL. DES BIOTOPES: Anstreben des weitestgehenden
Erhalten des Mauernetzes, neue Mauern sind naturnah auszubauen

PLANERISCHE MAßNAHMEN: Bi.otopkartierunqr keine AvP. WuG hit lan
despflegerischem Beglei.tplan. Flurbereinigungsplan. Landschafts
plan ohne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Landschaftsschutzgebiet
UMose].tam, Altbesitz: größtenteils Privat, i.n Zuge des WuG wur-
den alte Mauern durch die Regelungen des e 47 in Gemeindeeigentum
überführt, für neue Mauern fand ? 47 ebenfalls Anwendung, Neube--
sitz : Gemeinde, IJnterhaltung: Gemeinde



LFD NR. : 4

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen

] APt. [dndeSPrleq

VERFAHREN: Schloßböckelhelm l

KULTURAMTS BEZ IRK: S innern
GEMEINDE : Schloßböckelheim GEMARKUNG : Sch]oßböcke].hei.m

EIGENTUMER zun Grotei.l Landesforstverwaltung Abt Landespflege

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Da es sich um eine sehr
schlechte Landespflege aufgrund eines alten Verfahrens handelt,
wird ein größeres Gebiet dem Trocken-und Felsrasen zugeordnet. Es
ist anzunehmen, daß das Gebiet aber lediglich mit dem angespro'
ebenen Biotoptyp durchsetzt ist
LAGE DES BIOTOPES : Es wird großräunig ei.n Gebiet direkt oberhalb
der Nahe (laut Kartierung LfuG) abgegrenzt in sannenexponierter
Lage außerhalb des Ortes

GRößE DES BIOTOPEN: ca. 120000 m2 baus Karte 1:5000 LfuG ern.)
URSPRUNG DES BIOTOPES: wahrsch. nat
aber auch sekundär denkbar
MXPUXUMCN DES B[OTOP[[ANAGEMENTS : Es sind insbesondere Erha].tunis
maßnahmen anzustreben

ALTER : unbekannt

BEGRtJND(JNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Es kommen dort sehr seltene in
sektenarten vor. darüber hi.Raus auch sonst mannigfaltige Tier
und Pflanzenwelt
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage i.m Landschaftsschutzgebiet
nNahetaln, Lage i.n NSG I'Nahegau". wei.tele geplante NSGs

SONST. SCHUTZ TREUUNGSMAßNAHMEN: Es wird für diese Flächen
eine regelmäßige Mahd empfohlen, sowie sonstige Maßnahmen um
eine eventue].l fortschreitende Sukzessi.on zu verhindern

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG; Verfahren Schlaßböckelheim l nach ëi
FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë l und ë37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 409 ha BETEILIGTE: 268
DAUER: Einleitung 1974, Besitzeinweisung 1986, Schluß voaraus-
slchtlj-ch 199 3/94

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Es gilt di.e allgemeine Aussage
des Flurberei-nigungplanes dle Landschaft zu pflegen und den Natur
haushalt zu erhalten
PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Biotopkartlerung) , vereinfachten Pflege-
und Entwicklungsplan für NSG "Nahegau" und Umgebung des LfuG,
Flurbereinigungsplan, Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan
werden nicht erwähnt
GESETZLICHE/SANKTIONELLE liXPNXHMEN: siehe Landschaftsschutzgebiet
INahetal'i und NSG "Nahegau"f A]tbesitz: größtentei.].s Privat. es
fand ein Ankauf durch das Land statt. Neubesi.tz : Landesforstver-
wa[tung Abt. Landespf]-ege. Unterhaltung: Landesforstverwaltung
Abt . Landespflege

ß



LFD NR. : S

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenwald

:arStVendltung Abt . LandeSP E

VERFAHREN: Schloßböckelheim l

KULTURAMTSBEZ IRK ; Sommern
GEMEINDE : Schloßböckelhe i.m GEMARKUNG: Schloßböckelhein
EIGENTUMER Land RPL / Landesforstverwaltung Xbt Landespflege

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch um eine
Mischform aus värmel i-ebendem Eichenmischwald auf z . T. felsigen
Standorten, so daß si.ch auch Felsgrußformen nit entsprechenden
Felsrasen und Gebüschfornati.onen ausbilden

LAGE DES BIOTOPEN: Am südwestlichen Hang des Heimberges in süd
exponi-enter Lage außerhalb des Ortes

GRößE DES BIOTOPEN: ca. 100000 m2 (aus Karte LfuG 1:5000)
URSPRtJNG DES BIOTOPEN: wahrsch. nat. ALTER: unbekannt

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es sind Erhaltungs Schutz
maßnahmen anzustreben. da es sich um ein vielschichtiges Biotop
handelt
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWtiRDICKElr: Das Gebiet schien bei. einer
früheren Ortsbegehung aus faunistischen Gründen erhaltenswert
zu sein
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
Nahetal", im Verfahrensgebiet liegt das NSG "Nahegau" , weitere

geplante NSGs
SONSl]. SCHUTZ-U. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Die Bereiche können der nat
Sukzession überlassen werden. Ein Schutz ist jedoch angebracht

VERFAHRENSNÄME/BEZEICHNUNG: Verfahren SchloPböckelhei.m l nach ë l
FlurbG (Regelverfahren}
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäPël und ë37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 409 ha BETEILIGTE: 268
DAUER: Einlei.tung 1974. Best.tzei.zwei.sung 1986, Ende voraussicht-
l ich 1993/94199]/94

ZIELSETZUNGEN BEZtJGL. DES B]OTOPES : Laut F].urbereiniqungsplan gilt
di.e allgeneine Aussage die Landschaft zu pflegen, sowie den Natur-
haushalt zu erhalten
PLANERISCHE MAßNAHMEN: Biotopkarti.errang nicht vorhanden. verein-
fachten Pflege-und Entwicklungsplan für NSG "Nahegau" des LfuG,
WuG. landespflegerischer Begleitplan offensichtlich nicht vorhang. ,
kei.ne Aussagen zu Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan
GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Landschaftsschutzgebi-et
nNahetal", sowie NSG "Nahegau", Ankauf durch das Land RPL und die
Landesforstvervaltung, Neubesitz : Land RPL und Landesforstverwal-
tung Abt. Landespf]ege, Unterha].tung: Land RPL und Landesforst-
verwaltung Abt . Landespflege



LFD NR. : 6

TROCKENBIOTOPTYP

]EMETNDE ; BU] ly

Trockengebüsche VERFAHREN: Bullay

KULTURAMTS BEZIRK : S Innern
GEMEINDE: Bullay GEMARKUNG : Bu]].ay
EIGENTÜMER Land RPL / z . T . Genelnde

TROCKENBIOTOPTYP (K(JRZBESCHREIBIJNG) : Es handelt sich um brachge-
fallene Weinbauflächen mit z.T. auftretenden Mi.schfornen zwischen
Ha].btrockenrasen und Gebüschen

LAGE DES BIOTOPEN: Es handelt sich um mehrere Flächen inmi.tten
der Weinbergslage in ausschließlich südexponierten ortsfernen
Lagen

GRößE DES BIOTOPEN: ges. ca. 3000 n2
URSPRUNG DES BIOTOPEN: sekundär
(Weinbergsbrache)
MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es bestehen 2 Mögl i-chkei.ten: l.
Aufhebung der Vertuschung dadurch Förderung des Halbtrockenrasens
2. Fortschrei-tende Sukzessi.on und dadurch Förder. d. Vertuschung
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Als Rtlckzugsräume i.m Wei.ninten
sivanbau, durch Ausdehnung der Brachen in Hangneigung hoher Ver-
netzungsgrad
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage in Landschaftsschutzgebiet
nMoseltal von Schweich bis Kablenzu . bi.otopkartlerte Gebiete
liegen in anderen Bereichen
SONST.SCHUTZ-u. BETREtJtJNGSMAßNAHMEN: je nach Entscheidung gemäß
der mög]-lehen Maßnahmen des Biotopmanagements

ALTER: einige Jahre

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG : Verfahren Bullay nach P l FlurbG
(Reqelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ? l und ë37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 70 ha BETEILIGTE: ca. 240
DAUER: Einleitung 1985, WUG 1990, Ende voraussichtlich 1996

ZIELSETZUNGEN BEZt)GL. DES BIOTOPEN: Als Erhaltungs-und Gestaltungs
zielsetzungen steht hier an erster Stelle die Biotopvernetzung

PLANERISCHE MAßNAHMEN! (Bi.otopkartierung) , WuG ni.t landespflege
Fischen Begleitplan, Landschaftsplan und Landschaftsrahnenplan
ohne Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN : siehe Landschaftsschutzgebiet
iMoselta].Pt . A]tbesitz: fast aussch].ießlich Privat und stark zer-
spl i-ttert, Ankauf durch das Land c>der teilweise übergang i.n Ge-
meindeeigentum durch Anwendung von ?47, Neubesitz: Land RPL/Ge-
meinde. Unterhaltung: Land RPL/Gemeinde



LFD NR. : 7

TROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels
fluren
KULTURAMTSBEZ IRK : S innern
GEMEINDE : BullayiEHEINDE : HUI Idy bUI Idy

VERFAHREN: Bullay

GEMARKUNG: Bullay
EIGENTUMER: Pr i.vat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich um ei.nen
Felskopf mit typischer Felsgrußgesellschaft sowie Felsrasen

LAGE DES BIOTOPEN: Inmitten der Weinbergslage in halber Höhe
ungefähr an der Bergkehre zwischen süd und westexponierten Lagen
selbst aber als südexponierte Lage außerhalb des Ortes

GRÖßE DES BIOTOPES : 200 m2
(JRSPRUNG DES BIOTOPEN : natürlich ALTER: unbekannt

MAßNAHMEN DES BIOTOPMÄNÄGEMENTS: Es ist ein Erhalt anzustreben
um dieses blei.nbiotop zu schützen ggf. Ausweisung von Pufferzanen

BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Es hande]t sich un ei.n ]nse].-
biotop inmitten der Wei.nbergslage, z . B. mit Vorkommen der Mauer
eidechse
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
nMoseltal von Schrei.ch bls Koblenzn, biotopkartlerte Gebiete
liegen in anderen Verfahrensteilen
SONST. SCHUTZ BETREUUNGSMAPNAHMEN: Außer Erhaltungsnaßnahmen
kann das Biotop si.ch selbst tlberlassen werden

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Bu]]ay nach $1 F].urhg
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß 1l und ?37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 70 ha BETEILIGTE: ca. 240
DAUER: Einleitung 1985, WuG 1990, Ende voraussi.cht].ich 1996

ZIELSETZUNGEN BEZtJGL. DES BIOTOPEN : Bezüglich der primär allzu--
strebenden Biotopvernetzung ist der Felskopf als Inselbiotop zu
si.ahern und mit weiteren Biotopen zu verkntlpfen
PLANERISCHE ll.ABRÄUMEN: (Bic>topkartierung) , WuG mit landespflege
Fischen Begleitplan. Landschaftsplan und Landschaftsrahnenplan
ohne Aussagen

3[SETZT TCHE/SANrr10NELLE MAëNAllHEN: Siehe LJndbCTÖrt=GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Landschaftsschutzgebiet
Moseltalir, Altbesi.tz: Pri.vat, es erfolgte eine Zuteilung nach

dem Grundsatz alt wi.e neu. da für diese Fläche von Altea.genttlner
keine biotopbeeinträchtigende Nutzung zu erwarten ist. Neubesitz :
Privat. Unterhaltug: Pri.vat
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l,FD NR. : 8

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen VERFAHREN: Bullay

KULTURAMTS BEZIRK: Simnern
GEMEINDE: Bu]].ay GEMARKUNG: Bullay

EIGENTÜMER: Privat

TROCKENBIOTOPTyP (KURZBESCHREIBUNG) : Es ist eine gewisse Anzahl
von Halbtrockenrasenstücken vorhanden. welche z .T. mi.t lei.chten
Gebüschbestand korrespondi-eien

LAGE DES BIOTOPEN: Es handelt sich um emi.ge Sttlcke inmitten der
Wei.nbergs].aqe in ausschließlich südexponi.enter Lage außerhalb
des Ortes

GRößE DES BIOTOPEN : ca . 640Q m2
URSPR(JNG DES BIOTOPEN: sekundär ALTER: ca 5 Jahre
(Weinbergsbrache)
MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Halbtrockenrasen bedarf einer
EntwicklunsmaPnahme um sei.nen Erhalt zu sichern (Entbuschung,

BEGRtJNDUNG DER SCH[JTZWÜRDIGKEIT: Der vor] i.elende Ha]btrockenrasen
beherrbergt eine Vielzahl von Insektenarten und ist wegen seiner
vernetzenden Funktion sehr wlchti.g
VORHANDENE SCH(JTZKATEGORIEN: Lage i.n Landschaftsschutzgebiet
nMoseltal von Schweich bis Koblenzn , bj.otopkartierte Gebiete
[iegen in anderen Verfahrenstei].en
SONST. SCH(JTZ-u. BETREUUWGSUXßNXHMKn: die regelmäßigen Entwi.ck-
lungsmaßnahnen des Blotopnanagements gehören dazu

Magd)

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Bullay nach ? l FlurbG
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë l und ë37 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 70 ha BETEILIGTE: ca. 240
DAUER: Einleitung 1985, WuG 1990, Ende voraussichtlich 1996

ZIELSETZUNGEN BEZÜGE. DES BIOTOPES: Hi.nsi.chtlich des Zi.des der
Biotopvernetzung Ist der Halbtrockenrasen in seiner Eigenart zu
erhalten
PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Biotopkarti.erung) , wuG mi.t landesplege-
ri.schen Beg].eltplan , Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan
cjhne Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE llAßNAHMEN: siehe Landschaftsschutzgebiet
nMoseltaliP. Altbesi.tz: Pri.vat. es wurde auch hier nach dem Grund-
satz alt wle neu zugetei.It. da ei.ne andere Nutzung zunächst nicht
zu erwarten ist, Neubesltz: Pri.vat. Unterhaltung: Privat
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LFD NR. : 9

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenmauern

G[FIEINDE : BUI IdY BUllay

VERFAHREN: Bullay

KULTIJRAMTSBEZ IRK : s innern
GEMEINDE : Bullay GEMARKUNG: Bullay

EIGENTülIER: Gene i.nde

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIB(JNG) : Es kommen in Verfahrensgebiet
hauptsächlich Naturmauern. aber auch taut Gesta]tungsvorsch].ag
neue Mauern i.n Fern von Gabi.onen vor

LAGE DES BIOTOPEN: Die Mauern durchzi.ehen di.e Wei.nbergslaqen als
ruhig geschwungene Gürtelnauern. Die Mauern schwanken zwischen
Westexpositi.on im Norden und Südexposi-bon i.n Süden des Verfah-
rensgebietes. Tei].weise erfolgt ei.ne Berührung nit der Ortslage

GRÖßE DES BIOTOPEN: 4000 000 Ifd. n
URSPRUNG DES BIOTOPES : sekundär ALTER: nicht zu schätzen

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Eine weltestgehende Erhaltung der
alten Mauern ist anzustreben. Neue Mauern sind in naturnaher Bau--
weise zu gestalten (Gabionen)
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWtJRDIGKEIT: in der Landschaftsbevertung ver-
den die Mauern mehrma]s gewürdigt, weit sie besonders bange. ].i.-
nienförlnige Biotope ausbilden
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
nMoseltal von Schrei.ch bis Koblenz'l, biotopkarti-erte Gebiete
liegen außerhalb der Trockenmauerstrukturen
SONST.SCHUTZ BETREUUNGSMAPNAHMEN: Stab.sche überwachungen, so-
wie ggf. Entbuschungen

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Bu].]ay nach ë ] F]urbG
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß Ë ] und ë37 F].urhg
GRößE DES VERFAHRENS: 70 ha BETEILIGTE: ca. 240
DAUER: Einlei.tung 1985, WuG 1990, Ende voraussichtlich 1996

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL. DES BIOTOPEN : Die Trockenmauern sind weltest
gehend zu erhalten und zur Vernetzung zu verwenden

PLANERISCHE MAßNAHMEN : (Biatapkarti.erung) , wuG nit landespflege
ri.schen Beg].eitp]an, Landschaftsp]-an und Landschaftsrahmenplan
ohne Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE nXßWXnMEN: siehe Landschaftsschutzgebi.et
IMoseltalit . Altbesi.tz: tei.lveise Gemeinde und Privat, durch dle
Flächenberei.tstellung nach ë47 wurden die Mauern (ahr neu ohne-
hin) in das Ei.gentum der Gemei.nde überführt, Neubesitz: Gemeinde,
Unterhaltung: Gemeinde



LFD NR. : ].O

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen

: Fledd€r5hejn GEMA[

VERFAHREN : Meddershein ll
( Prof . Rheingrafenberg)

KULTURAMTSBEZ IRK : S innern
GEMEINDE : Meddersheim GEMARKUNG : Meddersheim

EIGENTt)MER : Gemeinde

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich um 2 Flächen
mit sehr artenreichem Halbtrockenrasen mit hoher Vielfalt. teil-
weise sogar als Trockenrasen zu bezeichnen. Eine Fläche i-st mit
einem trockenen Hohlwegstück als Kleinstruktur verbunden

LAGE DES BIOTOPEN: An der nördlichen Genarkungsgrenze in süd bis
südostexponierter Lage. Bei-de Stücke sind fast zusamnenhängend
und liegen in ortsferner Lage

GROßE DES Blog'SPES: ges. 2200 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : wahrschei.nl i.ch ALTER: unbekannt
sekundär
MAßNAHMEN DES B[OTOPMANAGEMENTS : Um den Ha].btrockenrasen zu er-
halten,muß die Sukzession verhindert werden (Entbuschungen) Als
Entwicklungsmaßnahme ist eine jährliche Magd angebracht
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: bemerkenswert hohe Insektenviel-
falt (Sandbiene, Wi-Idwespen) Ein Gebiet grenztan ein USchongebiet"
nach Biotopkartierung
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: keine Schtzkategc>rien nach ëë 18-22
LPfIG, aber Pauscha]schutz nach +24 LPfIG für beide Tei.]-e

SONST.SCHUTZ-u . BETREUUnCSMaßNXHKEN: Ei.ne jährlich Mahl ist an
gebracht. ebenfalls ggf. Entbuschungen

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNIJNG: Verfahren nach ë l FlurbG Medders-
heim ll (Prof . Rheingrafenberg) (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß {] und } 37 F].uebe
cnößE DES VERFAHRENS: 207 ha BETEILIGTE: ca.200 (2S6 ODEN)
DAUER: Einlei.tung 1984, Stands Plan\funschtermin 1993

ZIELSETZUNGEN BEZÜGE. DES BIOTOPES : Di.e vati i.elenden Bi.otope sind
laut Landespflege unverändert zu erhalten. sind P'ökolog. Bedeute
Flächentt und scjllen im Kerngerüst für ei.ne Biotopvernetzung bild
PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Biotopkartierunq} r UVPr wuG mit landes
pflegerischen Begleitplan, tierökologische (Jntersuchung, kei-ne
Aussagen zu Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAß?RAHMENS ? 24 er Flächen
Altbesltz: Gemeinde und Pri.vat. es wurde Land genäß ë47 aufge--
bracht und die Flächen i.n Gemei-ndeei.gentum überftlhrt. Neubesitz
Gemei.nde, Unterhaltung: Gemeinde



EJGENIÜ

LFD NR. : ll

TROCKENBIOTOPTYP: Trockennauern VERFAHREN: Meddersheim ll
( Prof . Rheingrafenberg)

KULTURAMTS BEZIRK : S Innern
GEMEINDE : Meddershein GEMARKUNG: Meddershein

EIGENTÜMER: Gemeinde

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich um versetzte,
im alten Zustand und Bauweise aufgebaute Natursteinnauern aus
Rotsandstei-n (große Quaderung) , teilweise auch als Gabi-oden

LAGE DES BlaTQPES : Als Gürtelmauerabschnitte i.m weinbaul i.ch ge
nutzten Gebiet längs der neuen Wege in vornehml i-ch südexponi.er
ter Lage außerhalb des Ortes. Kei.ne langen durchgehenden Gtlr
telmauern

GRößE DES BIOTOPEN: ca. 500 Ifd m
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: versetzte Mauern

sind aktuell
MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Es handelt sich bel di.esel Ver-
setzung un ei.ne sehr i.nteressante Neuschaffungsnaßnahme wegen
der Verwendung alten Materials unter alter Bauweise
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Die Mauern ste]].en durch große
Quaderung und anderes Material ein etwas anderes Refugium als
die Mauern der Mosel dar. Es fi.öden sich auch hier typ. Mauerges
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: kei.ne Schutzkategori.en nach ?} 18-22
LPfIG vorhanden. keine sonstigen Schutzkategorien

soNST. SCHUTZ-(J.BETREUUNGSMAßNAHMEN: Eine stände.ge Betreuung ge
Fade wegen stab.scher Zwecke und Ansiedlung ökologischer Pöten
bale si-nd angebracht

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren nach ë l FlurbG Medders
hei.m ll (Prof . Rheingrafenberg) (Regelverfahren)
zwECK DES VERFAHRENS: genoß ë l und ë 37 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 207 ha BETEILIGTE: ca.200 (256 0nrn)
DAUER: Einleitung 1984, Stand: Planwunschtermln 1993

ZIELSETZUNGEN BEZttCL. DES BIOTOPEN : Es werden hauptsächlich Ent
wi.cklungsmaßnahnen anzustreben sein, um eine Biotopausbildung
zu übenrachen
PLANERISCHE MXßKXnMEU: (Biatopkarti.erung) , UVP, WuG ni.t landes
pflegen-schen Begleitplan f tierökologi.sche Untersuchung, keine
Aussagen zu Landschaftsplan und Landschaftsrahnenplan

GESETZLICHE/SÄNKT[ONELLE i[xßNAUMrN: A].tbesi.tz : übervi.elend Privat
es wurde Land gemäß ë 47 FlurbG aufgebracht und dle Trockenmauern
in Geneindeeigentun überführt, Neubesitz : Gemeinde, Unterhaltung:
Gemei.nde



LFD NR. : 12

TROCKENBIOTOPTYP: Trockengebüsche VERFAHREN : Meddersheim ll
C Prof . Rheingrafenberg)

K[JLTURAMTSBEZIRK: Siinmern
GEMEINDE : Meddershei.m GEltARKUNG : Meddershei.n

EIGENTÜMER: Gene i.nde

TROCKENBIOTOPTTP (KURZBESCHREIBUNG) : ES handelt sich um einen
Trockengebüschbestand auf felsigen Standort (Elsbeerengebüsch)
mi.t Übergangsstadien bis hin zun Felsrasen, womit dies eine Misch
form aus Trackengebüschen, Magerrasengesellschaften und i-m An-
satz Felsfluren darstellt
LAGE DES BIOTOPEN: (Felsrücken) der sog. Abendseite i-n Kuppen-
lage, extrem südexponiert oberhalb der Weinlage außerorts.
(Felsrücken allerdings mit überbodenmaterial)

cnößE DES BIOTOPEN : 2100 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : wahrsch nat ALTER: unbekannt

mAßNAHMEn DES BIOTOPMANAGEMENTS : Aufgrund der Artenvielfalt und
Einmaligkeit ist eine Erhaltungs-und Vernetzungsnaßnahme anzu-

BEGRÜNDUNG DER $CHtJTZWÜRDIGKEIT: Lage neben nschützenswertenu
Gebiet nach Biotopkartierung,es findet sich auf engstem Raum
eine große Artenvielfalt und verschiedene Sukzessionsstadlen
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: keine Schutzkategorien nach ëëla-22
LPfIG. Lage neben ei.nem iischÜtzenswertenn Gebiet nach Biotop-
karti.errang, Pauschalschutz nach 124 LPfIG
soNST.SCHUTZ TREUIJNCSMAßUaHmEn: Das Gelände kann der kontrol
herten natürlichen Sukzessi.on überlassen werden

stuben

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren nach ? l FlurbG M
heim ll (Prof . Rhei-ngrafenberg) (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ët und ë37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 207 ha BETEILIGTE: ca.200 (2S6 0nrn)
DA(JER: Ei.mei.tung 1984. Stand: Planwunschtermin 1993

!dders

ZIELSETZUNGEN BEZÜGE.DES BIOTOPES ; Dieses Biotop i-st, gerade we-
gen seiner zentralen Lage für Vernetzungen unbedingt zu erhalten

PLANERISCHE liAPNAHMEN: (Biotopkartierung) , UVP, WuG mit landes
pflegen.schen Beglei.tplan, ti-erökologi.sche Untersuchung, keine
Aussagen zu Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: ? 24 Fläche a]-s Pauschal-
schutz, Altbesitz: Privat, es wurde im Zuge des +47 Land für die
se Fläche aufgebracht um sie in Gemeindeeigentum zu überführen.
Neueigentümer: Gexneinde, Unterha].tung : Geneinäe



LFD NR. : 13

TROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels
fluren
KULTURAMTS BEZIRK : S i.mme rn
GEMEINDE:: sch].oßböckelhei.n

VERFAHREN Schloßböckelheim ll

GEMARKUNG: Schloßböckelheim

EIGENTt)MER: Gemeinde

TROCKENB[OTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es hande].t sich um einen
fast senkrechten Felshang mit teilweiser Bebuschung (Schlehe,
Felsenbirne) allerdi.ngs ansonsten charakteristisch für Felsfluren
mit Mauerpfeffer und Haarstrang. Kei-ne Gerölle sondern konpakte
Einheiten
LAGE DES B[OTOPES: Süd].i.ch der Burgrui.ne an Südhang des Felsen
berges i.n extrem südwest bls südostexponierter Lage außerhalb des

GRÖßE DES BIOTOPEN : 9500 m2
URSPRUNG DES BIOTOPES : nattlrllch ALTER : unbekannt

MAßNaHMEn DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es ist dringend erfordert i.ch
dieses Refugium zu schützen und zu erha].ten

BEGRÜNDUNG DER SCHUTZIVt)RDIGKEIT: Lage in einem "hervorragenden"
Gebiet nach Bi.otopkarti.erung, sehr viele und seltene Tier-und
Pflanzengesel lschaften( Smaragde idechse . Sebi i-ngnatter . Z ippammer)
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
nNahetaln, Lage in ei.nem iihervorragenden" Gebiet nach Blatop-
kartierung, südwestl . Tei.l i.st Tei.l des NSG "Nahegau"
soNST.SCHUTZ BETREUUNGSMAßNAHMEN: Da das Gebt.et natürlichen
Ursprunges ist, Ist außer Erhaltungsmaßnahnen nichts in betracht
zu ziehen

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren nach ? l FlurbG schloß
böckelheim ll(mi-t Dorflagen)(Regelverfahren)
zwECK DES VERFAHRENS: gemäß ël und ë 37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 36 ha BETEILIGTE: 157
DAUER: Ei.mei.tung 1985. Best.tzübergang 1993/94

ZIELSETZUNGEN BEZt)GL. DES B]OTOPES : Eine Erha].tungsmaßnahme steht
bezüglich der Landespflege in der Flurbereinigung an erster

PLANERISCHE MAßNAHMEN: Biotopkartierunqr wuG mit landespflege-
rischem Begleitplan, Flurbereinigungsplan, keine Aussagen zu
Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan

Seel le

GESETZLICHE/SANKTIONELLE maßNAHmEn: si.ehe Landschaftsschutzgebiet
liNaheta[u, siehe NSG "Nahegau"r A]-tbesi.tz: Gemeinde ,es erfolgte
ei.ne Zute]]ung nach dem Grundsatz a].t wle neu, Neubesitz: Genen.n-
de. Unterha].tung: Gemeinde



LFD NR. : 14

TROCKENBIOTOPTYP; Magerrasen VERFAHRENS Schloßböcke].hei.n ll

KULTURAMTSBEZIRK: Sinne rn
GEMEINDE: Schlaßböckelhei.n GEMARKUNG: SchloPböckelheln

EIGENTÜMER verschiedene Privatem.gentümer

TROCKENBIOTOPTyP (KURZBESCHREIB(JNG) : Es handelt si.ch hierbei. um
ei-ne größere Fläche ni.t Mischformen aus Trockenrasen, Halbtrocken
rasen und Gebüschen bi.s hi.n zu xerothermen Traubeneichenbeständen
dennoch dani.niere der Magerrasen teilweise ni-t tlbergängen zu
Beständen von Wiesen frlscherer Standorte
LÄGE DES B[OTOPES : süd].ich des Ortstel]es Ko]onie i.n nordwest-
exponierter Lage. Nur ganz schwache Ortsberührung

GRößE DES BIOTOPEN : 22500 in2
(JRSPRUNG DES B[OTOPES : vahrschein].ich ALTER: unbekannt
sekundär als Brache
llAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es Ist eine Erhaltung und Ent
wicklung anzustreben

BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Lage in einem viSchongebiet"
nach Biatopkartierung, darüber hi.nous Pflanzen--und Ti.errelchtun

VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN : Lage i.n Landschaftsschutzgebiet
nNahetal'i , Lage in einen "Schongebiet" nach Bi.otopkartierung

SONST. SCH(JTZ-u. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Es sind ggf. Maßnahmen gegen
fortschreitende Verbuschung, sowie eine regelmäßige Mala ange-
bracht

VERFAHRENSNAME/BEZE[CHNUNG : Verfahren nach ë ] F].urbG schloß
böckelheim ll(mi-t Oorflagen)(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë l und }37 FlurbG
CKÖßE DES VERFAHRENS: 36 ha BETEILIGTEi].57
DAUER: Einleitung 1985, Besitzübergang 1993/94

ZIELSETZUNGEN BEZÜGE.DES BIOTOPES: Es ist ei.ne Erhaltung auch
angesi.cats der Größe des Gebt.etes und der Vernetzungsfunktion
angestrebt
PLANERISCHE MAßNAHMEN: Bi.otopkartierungp WuG ni-t landespflege
Fischen Begleitplan, Flurbereinigungsplan. keine Aussagen zu
Landschaftsplan und Landschaftsrahnenplan

GESETZLICHE/SANKTIONELLE tiXßKXiimEN: siehe Landschaftsschutzgebiet
nNahetaln . Altbesi.tz : verschiedene Privateigentüner, Neubesitz:
verschiedene Privateigenttlner. jedoch andere Zuteilung (i.n Fall-
].i.nle) , Unterhaltung: durch Pri-vateigentümer ( es ist vorerst
keine andere Nutzung zu erwarten)



LFD NR. : 15

TROCKENBIOTOPTYP; Steinfluren

GEMEINDE : Hel hhel

VERFAHREN ; Merxhe i.m lll

KULTURAMTSBEZ IRK : S i.ahern
GEMEINDE : Merxheim GEMARKUNG ; Merxhe im

EIGENTtJMER : Gene hde

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich um mehrere
Lesesteinhaufen mit vallartiger Aufschüttunq und Trockengebtlsch
bewuchs (Schiebe, Wildrose)

LAGE DES BIOTOPEN: südwestlich des ortes in der Lage "Kettrensti
auf einer Kuppe i-nmi-tten der Fe]d]age außerorts, sowie süd].i.ch
des Heixitberges auf der Kuppe des Berges. Die Lagen sind i.n alle
Richtungen exponiert, besonders letztere

GRößE DES BIOTOPEN : ges . 550 m2
(JRSPRUNG DES BIOTOPES : sekundär ALTER: unbekannt

MaßNAHmEN DES B[OTOPMANAGEMENTS: Di-e Lesestei.nhaufen sind a].s
landschaftsgestaltendes Elenent und als sinnvolle Strukturierung
zu erhalten und zu schtltzen
BEGR(ENDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Es fi-nden si.ch Repti]-ien, wie
Zauneidechse. Dle Lesestei.nhaufen bi.eten ei.n Grundgertlst ftlr die
Vernetzung von Biotopen
VORHANDENE SCHUTZKXTEGORIEN! kei.ne Schutzkategori.en nach ?ëx0-22
Lpfla. kei.ne sonstigen Schutzkategori.en

SONST.SCHIJTZ-u. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Di.e Lesestei.nhaufen und Wall
hecken si.nd ständig zu pflegen und di.e Landschaftsstruktur auf-
rechtzuerhalten

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren nach ë ] F]-urhg Merxhei-xn ]]]
( Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß {l und ë37 FlurbG
CKößE DES VERFAHRENS: 138 ha BETEILIGTE: ca. 600
DAUER: Einlei.tung 1984. seit August 1993: neuer RechtszustandDAUER: Ein eiturg ly44r Seit AUgUSt IIPJ; neuer PeChL3

ZIELSETZtINGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Das Biotop ist zu erhalten
sowie zum Zwecke der Vernetzung zu entwickeln

PLANERISCHE MAßNAHMEN:(Bi.otopkartierung )
Fischen Beglei.tplan. Flurberei.nigungsplan
Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan

wuG mit landespflege
keine Aussagen zu

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßnAHMEn: Altbesi.tz : Privat, es wurde
Land durch die Anwendung von ë47 aufgebracht.Neubesitz: Gemeinde
Unterhaltung : Gemeinde
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LFD NR. : 16

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen VERFAHREN : Merxhe im lll

KULTURAHTSBEZIRK: SiRmern
GEMEINDE : Merxheim GEMARKUNG : Merxhe i.m

EIGENTÜMERN Land RPL

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch um ei-ne
schöne Ausprägung des Halbtrackenrasens (Treppen'Trackenrasen)
nit geringfügigen Gehölzbestand und geringem Trockennauervor-
kommen

LAGE DES BIOTOPES: in südexponierter Lage stldwestlich weit außer
halb des Ortes im tiReitschied"

cnößE DES BIOTOPZS : 20400 n2
URSPRUNG DES BIOTOPEN: sekundär (Brache) ALTER unbekannt

MAßNAHMEN DES B[OTOPMANAGEMENTS : Der Ha].btrockenrasen ist zu er
halten und mittels geei.gueter Pflegemaßnahmen zu entwi.ckeln

BEGRÜNDIJNG DER SCHIJTZWt)RDIGKEIT: Lage innerhalb eines Gebt.etes
nach Biotopkarti.errang (Typisierung nicht ersichtlich) f extremer
Artenreichtum. Vernetzungsfunktion
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage innerhalb ei.nes Gebietes nach
Bi.otopkartierung (Typisierung nicht ersichtl i.ch)

SONST. SCHUTZ-u. BETRUUUNGSliAßnAnnEN: regelmäßige Mahl und ggf
Entbuschungen sind angebracht

VERFÄHRENSNAME/BEZEICHNUNG : Verfahren nach ? l FlurbG Merxhei.m lll
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERTXHRENS: gemäß {l und ë37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 138 ha BETEILIGTE: ca. 600
DAUER: Einlei.tung 1984, seit August 1993: neuer Rechtszustand

ZIELSETZUNGEN BEZt)GL. DES B]OTOPES : Der wertvo].le Halbtrockenrasen
ist zu erhalten und zu entwickeln (affenhaltung)

PLANERISCHE MAßNAHMEN: Bi.otopkartierungr WUG nit ].andespflege-
rischem Begleitplan. Flurbereinigungsplan , keine Aussagen über
Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan

GESETZLICHE/SANKTIONELLE mAßNAHmEN: Altbesi.tz : Privat. es fand
ei.n Ankauf durch das Land RPL statt. Neubesitz: Land RPL, Unter
ha].tung: Land RPL

&7



3 . 2 . 3 Kulturamt Westerburg

Innerhalb des Ku].turamtsbezirkes Westerburg waren nach Aus-
kunft des Landespflegers, wi.e auch des leitenden technischen
Beamten kei.ne Verfahren anhängig. in welchen Trockenstand
orte zu finden sind. Lediglich ein AvP

1. Elbingen, Mähren. Hahn an See, Ettinghausen, Oberahr
und Sainerholz im Westerwald in der Nähe von Westerburg

kann hier beschrieben werden



LFD NR. : l

TROCKENBIOTOPTYP Magerrasen VERFAHREN: AvP Elfi.ngen.Mähren
Hahn a . See. Ettinghausen . Ober
ahr , Sainerholz

GEMARKUNG: Elbingen. Mähren,Hahn
a . See , Etti.nghausen , Oberahr . Sainerholz

KULTURAMTSBEZIRK: Westerburg
GEMEINDE : VG Wallmerod und
Wlrges
EIGENTÜMER: überwiegend Privat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch zum Hauptteil
un brachgefallene. ehenals landwi.rtschaftlich genutzte trockene
Standorte. Es findet si.ch Halbtrockenrasen nit'typischen Pflanzen.
vie Hainsimse und Borstgras. Teilweise findet sich auch die trafen
kane Ausprägung des Borstgrasrasens
LAGE DES BIOTOPES: in nehreren Stücken vor allen im westlichen
Tei.l des AvP-Gebietes, z.B. nordwestlich und nordöstlich des ortes
Salnerhalz. Alle Lagen sind süd bls südwestexponiert und li.eßen
außerhalb der Ortslagen . In Westerwald können' die trockenen und
mäßig trockenen Lagen sehr schnell und fließend in nasseockenen Lagen sehr schnell und fließend in nasse übergehen
GRÖßE DES BIOTOPEN:.ges.ca. 40000 n2 (aus Karte 1:10000)S BIOTOPEN:.ges.ca. 40000 n2 (aus Karte 1:10000)
URSPRUNG DES BIOTOPES: sekundär(Brache) ALTER: l0-30 Jahre

MAßnaHMEN DES BloTOPMANAGEMENTS: Zunächst Erhaltungs und später
xntwi.CKlungsnaßnahnen i.n Form der Offenhaltunq des Halbtrocken
rasengebi-eyes
BEGRÜNDUNG DER SCHtJTZWÜRDIGKEIT: E$ finden sich z.T. sehr viele
und auch seltene Arten Wieder. Tei.lveise liegen Flächen inner
halb biotopkartlerter Gebt.ete (keine Typisierung ersichtlich)
vuluiawuHNE SCllUTZKATEGORIEN: Lage in Gebieten nach Biatopkarw
tierung (ohne Typisierung) , Pauschalschutz nach ? 24 1.PflG

SONST.SCHUTZ TREUUNGSMAßNAHMEN: Offenhaltungen in Form
von Haha und ggf. Entbuschungen in regelmäßigen Abständen

VERFAHRBNSNAME/BEZEICHNUNG: AvP Elfi.fegen, Mähren. Hahn am See,

iiiiiiii$i:$iiii i:iiiiiiiii:viii:;lili 1:: i;iii:ä!:
ZIELSETZUNGEN BEZÜGE.DES BlaTOPES: in der AvP vi.rd eine Erhaltung
angestrebt. Größten Wert wi.rd auf eine Biotopvernetzung auch mitanderen Biotoptypen gelegt ' '
PLANERISCHE MAßNAHMEN: Biotopkartierung, P].anung vernetzter Bio
topsysteme (LfuG) , AvP eines Planungsbüros, Landschaftsrahnen
plan innerhalb des reg. Raumardnungslanes soll berücksichtigt
werden, keine Aussage zu Landschaftsplan '
GESETZLICHE/SANKTloNELLE maßNxunuK: Da e$ sich um ei.ne AvP han-
delt fi.öden noch kei.ne gesetzlichen Regelungen statt. Es ist
nach den Aussagen der AvP fraglich ob.wieviele und welche Ver
fahren innerhalb des AvP-Gebietes stattfinden sollen. Sollte
ei.n Verfahren stattfinden, wäre ei.n Ankauf deF Fläche und spä-
tere Unterhaltung der Fläche durch die Geneinde denkbar.



3 . 2 . 4 Kulturamt Prüm

Auch hier wurden nur Verfahren der neueren Zeit wegen hesse--
rer landespflegerischer Aussagekraft verwandt. Trotz einer
relativ geringen Zahl geeigneter Verfahren, l i.epen sich nit
Untersttltzung der zuständigen Landespflegerin Frau Loser, die
typischen Trockenblotopstrukturen der Ei.fel erarbeiten .
Folgende Verfahren erschienen als geei.znet:

l
2
3

4

Wei.dingen in der Eifel westlich von Bi.tburg
Schönecken in der Eifel südl i.ch unweit von Prüm
Utschei.d in der Eife]. als Nachbarort von Wei.di.fegen eben-
falls westlich von Bi.tburg
Körpern.ch im Einflußbereich des Sauertales i.n deutsch-
luxemburgischen Grenze.and in und.ttelbarer Nähe der arena
stadt Vlanden



TROCKENBIOTOPTYP: Felsflur/Stein- VERFAHREN: Heidi.ngen

KULTURAMTS BEZIRK : Prüm
GEMEINDE: Weidingen GEMARKUNG: Weidingen

LFD NR. : l

GEMETNDE: HejdinqPI Heidjngen

EIGENTtlNER : Privat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch um einen al
ten ausgelassenen Steinbruch, welcher nun eine Sukzessionsfläche
darstellt. E$ fi.öden si.ch eher Abbruchwände als Steg.nfluren. Die
Abbruchwände sind als extren trocken zu bezeichnen.

LAGE DES B[OTOPES: Südvest] i.ch auPerha].b des Ortes Wei.dingen i.n
südexponierter Lage an ei-nen Waldstrei.fen grenzend

GRÖßE DES BIOTOPEN : 500 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: nicht schätzbar

MAßNAHMEN DES BIOTOPE(ANAGEMENTS: Es ist ei.ne Erhaltung als suk-
zessionsfläche anzustreben, ansonsten keinerlei. Maßnahmen des
Bi.otopmanagements
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWtJRDIGKEIT: Innerhalb des Steinbruches fi.n
det man zahlrei.che Ti.er Pflanzenarten. Als Tri.ttsteinbiotop
von großer Wichtigkeit
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Naturpark "Südelfelit (808
des Verfahrensgebietes, hauptsächlich der nörd].u.west].. Teil)
SONST.SCHUTZ-U. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Der Steinbruch kann ohne
bedenken der natürlichen Sukzessi.on überlassen werden

VERFAHRENSNAME/BEZE[CHNUNG: Verfahren Wei.dingen nach ë]. F].arbg
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë]. und g37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 586 ha BETEILIGTE: ca.200 (274 ODEN)
DA(JER: Einleitung 1987, Stand: Planfestellung ë41 1993, Ende
voraussichtl ich 1997

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES B]OTOPES: Das Biotop i.st in jedem Fa].].e
zu erhalten und sich selbst zu überlassen. Sukzessionsflächen
bestimmung i.st geplant
PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Biotclpkartierung) , AvP, WuG ni.t landes
pflegerischen Begleitplan, Landschaftsplanung i.m RROP ( "schutz
bedürftigen Gebt.etn) , Landschaftsplan nicht angeführt

GESETZLICHE/SÄNKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Naturpark "Stldeifeln
A[tbesitz: Privat,es i.st gep].ant. a]t wie neu zuzutei]en. da eine
anderweitige Nutzung ni.cht zu erwarten ist und kein Interesse
seitens der Verwaltungen besteht. Neubesitz: Privat. Unterhal-
tung: Privat

#



LFD NR. : 2

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen/sons- VERFAHREN: Weidingen
time Strukturen
KULTURAMTS BEZ IRK : Prtlm
GEMEINDE : Wei.dingen GEMARK(JNG: Wei.dingenINDEM Ne:lingen GEHAP"" Ja: Weldirqen

EIGENTÜMER : Privat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich un eine als
trocken zu bezeichnende Sandgrube mit Vorkommen an Sandrasen und
teilvei.ser Verbuschung und einer Sandabbausteilwand. Da sie nicht
richte.g in eine Kategorie ei.nzuordnen i.st, muß sie den Zusatz der
sensei.gen Strukturen erhalten
LAGE DES B[OTOPES: Di.rekt st]d].i.ch außerha]b des Ortes in z.T.
südexponierter Lage i.n Straßennähe

GRößE DES BIOTOPEN : 2 500 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: einige Jahrzehnte

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTSi Das Biotop ist sehr stark ver-
schmutzt und wurde a].s ei.ne Art Mü].].kippe genutzt. Dementsprechend
si.nd neben Erha]tungsmaPnahmen auch vordringt . Entvi.ck].m.durchzug.
BEGRtJNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Als extrem trockener Standort
findet man ei.ne ganz ei-gene Fauna und Flora

VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN : Lage im Naturpark "Südeifel
des Verfahrensgebi.etes bes. der nördl. und vestl. Teil)

(80+

SONST. SCHUTZ-U. BETREUIJNGSMAßNAHMEN: Neben den oben angesprochenen
Säuberungen si.nd Entbuschungen der Sandabbaustellwand angebracht.
An weitere Schutzmaßnahmen gegen Müllabladen ist zu denken

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Weidingen nach ë l FlurbG
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß { l und ë37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 586 ha BETEILIGTE: ca.200 (274 0nrn)
DAUER: Ei.nleitung 1987, Stand: Planfestellung ë 41 1993, Ende
vorauss ichtl ich 1997

ZIELSETZUNGEN BEZt)GL. DES BIOTOPEN : Das Biotop ist vordringt i.ch
zu entvi.ckeln und danach gegen unbefugte Zugri.ffe (Müll abladen)
zu schützen
PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Biotopkarti-erung) , AvP, WuG mit landes-
pflegerischen Begleitplan, Landschaftsrahmenplan in RROP sieht
das Verfahrensgebi-et als "schutzbedürftiges Gebiet" an, Land-
schaftsplan nicht aufgeführt
GESETZLICHE/SXNKT[ONELLE MAßNAHMEN: si.ehe Naturpark "Südeife].n,
Altbesi.tz: Privat. es i.st ei.n Ankauf ni.t ökonitteln geplant
um di.e richtige (Jnterhaltung sicherzustellen, Neubesi.tz: öffent
l i.che Hand, z. B. Land, (Jnterhaltung: durch Neubesitzer



LFD NR. : 3

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen/sons- VERFAHREN: Weidingen
t i.ge Stru](turen
KULTURAMTSBEZ IRK ; Prtlm
GEMEINDE : Heidi.ngen GEMARKIJNG : WeidingenHei d j nqen ?rJNG = Wei d i nqen

EIGENTÜMER : Privat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch um einen
k].einen Erddeponieplatz mit Vorkommen värmel i.elender Pflanzen,
$a daß man di.eyes Biotop als Magerrasenausprägung des Halbtrok
kenrasens bezeichnen könnte. wegen der Struktur des Erddeponle
platzes jedoch den Zusatz sonstiger Strukturen vornehmen muß
LAGE DES BIOTOPEN : süd bis südostexponiert unterhalb einer
Kuppenlage östlich außerhalb des Ortes an einem Weg

GRÖßE DES B10TOPES : 700 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: emi.ge Jahre

lIAßNAHMEN DES BloTOPMANAGEMENTS i Es bestehen 2 Möglichkeiten
überlassen der Sukzessi.on bi.s zum Waldklimax 2. Offenhaltung
und Entwicklung des Magerrasenbestandes
BEGRt)NDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT; A].s Standort wärme].lebender
Pflanzen sehr bedeutend

l

VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN : Lage im Naturpark "Südeifel" (80t
des Verfahrensgebietes bes. der nördl. und westl. Teil)

SONST . SCHUTZ-U . BETRE(J(JNGSMAßNAHMEN : Je nach angestrebten Zi.e].
vastellung keine oder regelmäßige Pflegemaßnahmen wie Haha und
Entbuschungen

VERFAHRENSNAME/BEZE[CHNUNG: Verfahren Wei.di.nqen nach ! ] F].urbG
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß {l und }37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 586 ha BETEILIGTE: ca.200 (274 0nrn)
DAUER: Eine.eitunq 1987. Stand: Planfestellung €41 1993, Ende
voraussichtl ich 1997

ZIELSETZIJUCEN BEZÜCL.DES BIOTOPEN: Das Biotop ist je nach Ziel
verfo]-gukg des Biotopmanagements zu entwickeln

PLANERISCHE MAßNAHMEN : (Bic>tcjpkartierung) , AvP, WuG mit landes-
pflegerischem Begleltplan, Landschaftsrahmenplan in RROP mit
der Aussage "schutzbedürftiges Gebiet" für das Verfahrensgebi-et
Landschaftsplan nicht angeführt
GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Naturpark "Südelfelti ,
Altbesitz: Pri.vat. auch hier wird ein Ankauf über ökomittel
diskutiert um die Unterhaltung sicherzustellen, Neubesi.tz: ggf.
l,andespflegebehörden als Vertreter der öffentlichen Hand. Unter
haltung: si.ehe jeweiliger Neubesitzer

94



LFD NR. : 4

TROCKENBIOTOPTYP: Steinfluren/
sonstige Strukturen
KtJLT(JRAMTSBEZ IRK : Prüm
GEMEINDE : Schönecken

VERFAHREN i Schönecken

GEMARlCUNG : Schönecken

EIGENTÜMER: Privat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich hierbei un
mehrere Lesesteinriege[ , teiweise auf ei.ner Brachf].äche, teilweise
schon mit Gebüschen tlberzogen (ansonsten wird di-e nähere Umgebung
durch landwi-rtschaftl i-che Nutzung gekennzeichnet)

LAGE DES BIOTOPEN : in nordwestlichen I'eil des Verfahrensgebietes
nördlich des Ortes Schönecken, jedoch außerhalb der Ortslage:
].. südl i.ch der Kuppe "Meerberg" südexponiert. 2 . stldöstli.ch der-
selben Kuppe stldostexponi-ert

GRößE DES BIOTOPEN : ges. 650 m2
[JRSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER : nicht beste.ininbar

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Dle Lesestei.nrlegel dienen der
Vernetzung, besonders in dem landwirtschaftlich genutzten Gebt.et.
Sie sind zu schützen und zu entwickeln.
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWtJRDIGKEIT: Die Besonderheit und der Wert der
Strukturen liegt in der Verknüpfungsfunktion, gerade angesi.cats
des angrenzenden NSG "Schönecker schweiz"
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Naturpark "Nordeifel"
angrenzend: Landschaftsschutzgebi.et UForst bei- Schönecken" und
NSG iiSchönecker Schrei.z
SONST. SCHUTZ-U. BETREtJUNGSMAFNAHMEN: Die Biotope sind hi.nsicht].i.ch
einer Vernetzung zu entwickeln

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: verei.nfachtes Flurberelnlgungsverfah-
ren Schönecken nach ? 86 FlurbG
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ?86 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 1246 ha BETEILIGTE: ca.600 (749 0nrn)
DAUER: Einleitung 1986, Ende vorausslchtl i.ch 1998unq 1986. Ende VOnlUBSIChtliCh 199a

ZIELSETZUNGEN BEZUGL. DES BIOTOPEN : Es si.nd gemäß Biatapnanagenent
Erhaltungs-und Entvi.cklungsnaßnahmen besonders hansi.chtlich einer
eventuellen Vernetzung anzustreben
PLANERISCHE l(ABNAHMEN: (Biotc>pkartierung) , AvP, WuG nlt landes-
pflegeri-schen Begleitplan, keine Aussagen zu Landschaftsplan und
Landschaftsrahnenplan

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHmEn : siehe Naturpark "Norden.felix ,
siehe angrenzenden NSG "Schönecker Schweiz" , Altbesitz : Pri.vat,
es wird nach dem Grundsatz alt wie neu zugeteilt, allerdi.ngs so,
daß die Steg.nri.ebel nicht hinderlich sind, d.h. an den Rand der
Flurstücke fallen. Neubesitz : Privat. Unterhaltung: Privat

6



LFD NR. : 5

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen VERFAHREN: Schönecken

KULTURAMTS BEZIRK: Prüm
GEMEINDE : Schönecken GEMARKUNG : Schönecken

/erValtUnl Abt. l.nndeSPflegeEIGENTÜMER Privat/ Landesforstverwaltung Abt Landespflege

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Im Verfahrensgebiet. bes. i.m
nörd[ . Tei]. bestehen zahlreiche Vorkommen an Magerrasengese]]-
schaften. Man findet: 1. Trockenrasen (Kalktrockenrasen)
2 . Halbtrockenrasen in ausgedehnten Vorkc>mmen 3. Zvergstrauch-helden mit Wachholder und leichten Kiefernbestand
LAGE DES BIOTOPEN: Es seien 3 Gebiete entsprechend der obi.gen
Nummerierung ausgewählt: 1. südlich des Berges "Greg-melschei-d"
südexpclniert außerorts 2. nördlich direkt oberhalb des Ortes
südexponi.ert ni.t tei.zwei.ser Ortsberührung 3 . südl i.ch bis westlich
des "Schusterleis" südwestexponiert außerhalb der Ortslage
GRößE DES BIOTOPEN: ges. nehrere ha
(JRSPRUNG DES BIOTOPEN: vahrscheinl . nat. ALTER: unbekannt

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Di.ese typischen und prägenden
Magerrasenvorkommen der Ei.fel si-nd dringend zu erhalten und zu
entwickeln
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Lage i-nnerhalb t'schützenswerter
bzw. "hervorragender" (1) Gebt.ete nach Bi.otopkartierung. Es fin-
den si.ch z.T. in der Eifel einnali.ge Tier-und Pflanzengesellsch.
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage Im Naturpark "Nordeifel" , Lage
i.m NSG i'Schönecker Schrei.z" Ausweg-sung von 1. als ND "Trocken-
rasen im Hang brei.melscheid" , "schützensw.".bzw"hervorr. " (1) Geb.
SONST. SCHUTZ TREUUNGSMAßNAHMEN : Aus den Schtzkategorien gehen
z.T. intensi.ve Betreuungsnaßnahnen. wi.e z.B. Mahl hervor

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: vereinfachtes Flurbereiniqungsverfah-
ren Schönecken nach ë 86 FlurbG
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë 86 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 1246 ha BETEILIGTE: ca.600 (749 0nrn)
DAUER: Einleitung 1986, Ende voraussichtlich 1998DAUER; Einleitung [q86. Erde VOrlU55iChr]]Ch 19]8

ZIELSETZIJNGEN BEZüGL.DES BIOTOPES: Hier muß in erster Linie eine
vö].Lise und ausrei.chende IJnterschutzste]]ung zum Erha]-t der Ge-
biete angestrebt werden
P[ANER[SCHE MAßNAHMEN: Biotopkartierung, AvP. WuG mit ].andes-
pflegeri-schen Beglei.tplan, kei-ne Aussagen zu Landschaftsplan und
Landschaftsrahnenplan
GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: si.ehe Naturpark "Nordeifelit
siehe NSG "schönecker Schrei.zti si.ehe ND "Trockenrasen im Hang
Greimelschei.dn . Altbesitz: die nei.sten Parzellen Privat, es wurde
vom Kulturant grün versucht mögt i.chat vi.ele und wertvolle Grund-
stücke per Verhandlung nit den Ei.gentünern in Landesei.gentum zu
überführen. Neubesitz : Prim/Landesf.very. Unterhaltung: entspr



LFD NR. : 6

TROCKENBIOTOPTYP: Felsfluren/
Steinfluren
KULTURAMTSBEZIRK : Prtlm
GEMEINDE : Schönecken

SBEZ IRFI Prüm

VERFAHREN : Schönecken

GEMARKUNG : Schönecken

EIGENTÜMER : Privat

TROCKENBIOTOPTYP (K(JRZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch um Brach-
flächen nit auftretenden Felsköpfen und Steinen, welche mehr oder
weniger stark bebuscht sind ( Schlehengebüsch) inmitten ansonsten
].andwlrtschaftl i.ch genutzten Terrains
LAGE DES BIOTOPES: Am nordöstlichen Rand des Gebt.etes an südwest
lichen Ausläufer des "lchterberges" südwestexponiert außerhalb
des Ortes

GRÖßE DES BIOTOPEN : ges. 700 m2
URSPRUNG DES B[OTOPES : natür].i.ch ALTER: unbekannt
(obwohl als Brache bezei.chnet}
ilXßKXHnEm DES BIOTOPMANAGEMENTS : Auch hier gilt die Vernetzunqs
funktion mi.t dem umgebenden NSG "Schönecker Schweiz" durch den
Erhalt der Strukturen zu fördern
BEGRÜNDIJNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Es fi.nden sich hier Reste von
Halbtrockenrasengesellschaften wi.e Zi.ttergras , Glatthafer usw.
Ei.ne Lage nach Bi.otopkart. grenzt und.ttelbar an .Vernetzungsf.
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage Im Naturpark "Nordeifelu
angrenzende Lage des NSG "Schönecker Schweiz" , angrenzenden
biotapkartiertes Gebiet
SONST. SCHUTZ-u. BETREUIJNGSMAßNAHMEN: Eine Erhaltung mit H]nb].lck
auf eine Vernetzung ist anzustreben

VERFAHRENSNÄME/BEZEICHNUNG: vereinfachtes Flurberei.ni.gungsverfah-
ren Schönecken nach ë 86 FlurbG
ZWECK DES VERFAHRENS i genäß ë86 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 1246 ha BETEILIGTE: ca.600 (749 0nrn)
DÄ(JER: Eine.eitung 1986, Ende voraussi.cht] i.ch ].998E nleltuny Ly56. Ende VQräJSS:chtlich 1?9b

ZIELSETZUNGEN BEZÜGI,.DES BIOTOPEN : Wie schon erwähnt ist das Bio-
top i.nsbesondere wegen seiner Vernetzungsfunktion zu erhalten und
entsprechend zu entwickeln
PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Bicjtopkartierung) , AvP, WuG mit landes-
pflegerischem Begleitplan, keine Aussagen zu Landschaftsplan und
Landschaftsrahmenplan

GESETZLICHE/SANKTIONELLE iIAPNXnMEW : siehe Naturpark "NordeifelPt
Altbesitz: Pri.vat. es wird hi.erben nach dem Grundsatz a].t wle
neu zugeteilt,da kei.ne andere Nutzung zu erwarten i.st. Zutei-
[ung a]]erdi.ngs so, daß di.e Strukturen an Rande der Nutz].ächen
liegen. Neubesitz : Privat, Unterhaltung: Pri.vat. ggf. Pflege-
maßnahnen anderer Stellen

97



LFD NR. : 7

TROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels
fluren
KULTURAMTS BEZIRK : Prtlm
GEMEINDE : Schönecken

:LTUFAMTSEEaTOr= Prüm

VERFAHREN : Schönecken

G EMARKUNG : Schönecken

EIGENTÜMER : Pr ivat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich um einen
alten aufqelassenen Steinbruch nit sekundär geschaffenen Abbruch
kanten

LAGE DES BIOTOPEN: Nördlich des Ortes an der B 51 rechts der Ni.ms
in westexponierter Lage ohne Ortsberührung

GRößE OES BIOTOPEN : 4400 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: eInIge Generat

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Es i.st ei.ne Erhaltung und Ent
wicklung i.m Sinne des Blotopnanagenents anzustreben

BEGRÜNDUNG DER SCHUTZlfÜRDIGKEIT: Lage i.n einen "schiltzenswertenu
Gebiet nach Biotopkartierung, Standart typischer Felsgesellschaf

VORHANDENE SCHtJTZKATEGORIEN: Lage i.m Naturpark "Nordeifeln
Lage i.n einem "schützenswertenn Gebiet nach Biatc>pkartierung

ten

SONST.SCHUTZ-(J. BETREUUNGSllAßNAHMEN: Der Steinbruch ist zu erhal
ten und zu sichern (besonders gegen Mü]].abladen)

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG : vereinfachtes Flurbereinigungsverfah-
ren Schönecken nach ë 86 FlurbG
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë86 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 1246 ha BETEILIGTE: ca.600 (749 0nrn)
DAUER: Einlei.tung 1986, Ende voraussichtlich 1998inlejtlng lqP6. Ende VOrlUB5iChLllCh 199=

ZIELSETZUNGEN BEZttGL.DES BIOTOPEN: Ei.ne Erhaltung des Biotopen
ist anzustreben, eine Entwi.ck].ung und Sicherung Ist voranzutrei-

PLANERISCHE MAßNAHMEN: Bi.otopkarti.erungp AvP. WUG nit landes-
pflegerischem Begleitplan. kei.ne Aussagen zu Landschaftsplan und
Landschaftsrahmenplan

ben

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: si-ehe Naturpark "Norden.reIH
Altbesltz: Privat, es muß die Möglichkeit eines Ankaufes über
ökonittel offengelassen werden. Neubesitz: wenn Ankauf dann Land
RPL. Unterhaltung: siehe mögliche Regelungen des Neubesi.tees



LFD NR. : 8

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen VERFAHREN : Utscheid
KULTURAMTS BEZ IRK : Prüm
GEMEINDE: Utscheid GEMARKUNG: Utscheid

ptentei l s of ferEIGENTÜMER größtenteils öffent].ichs Hand

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es finden sich Kalktrocken
rasen (z.B. auch Treppen-Trockenrasen) . Wir haben es hier mit
ähnlich trockenen Verhältnissen zu tun, wie in dpi-nen Raum bel
den alpinen Kalknagerrasen
LAGE DES BIOTOPEN: in mehreren kiel.nen Stücken insbesondere i.m
nördlichen Teil des Verfahrens. 2 größere Stücke besitzen teil-
weise Berührung mit der Ortslage, diese sind west bis ostexpo-
niert und an den Berqhängen rechts und links eines kleinen Tales
zu fi.nden
GRößE DES BIOTOPEN: ges. ca. 2,5 ha
URSPRIJNG DES BIOTOPEN: z.T sekundär. ALTER: nicht bestimmbar
z.q'. an mag. Standorten natürlich ein Stück ca.5 Jahre
MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Die Trc>ckenrasen sind als land-
schaftstypisches und landschaftsprägendes Elenent zu erhalten
und zu entwickeln
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: teilweise liegen die beiden
größeren Flächen in ei.nem nSchonqebiet" nach Biotopkartierung
Es fi.ndet sich ein hoher Artenreichtun
VORHANDENE SCHIJTZKATEGORIEN: Lage im Naturpark "Südeife]." (nur
der nördliche Tei-l des Verfahrens) , teile. Lage in "Schongebi-etn
nach Biotopkarti.errang, Pauschalschutz nach ë 24 LPfIG
SONST. SCHUTZ-U. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Für den Trockenrasen sind
kontrollierende Entwi.cklungsnaPnahmen wie Haha und Offenhaltung
angebracht

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Utschei.d nach ë l FlurbG
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS; gemäß e l und ë 37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 602 ha BETEILIGTE: ca.300 (410 Omen)
DAUER: Ei.mei.tung 1986, Planfestellung 1993 , Ende voraussichtlich
199'/

ZIELSETZUNGEN BEZÜGE,.DES BIOTOPEN: Da die UVP ei.nen Pauschalschutz
fordert, i.st diesen durch das Verfahren soweit wie möglich nahe-
zukommen und dieses wertvolle Biotop somit zu erhalten
PLANERISCHE MXßUXnMEK: Biotopkartierungr UVPJ AvP, WuG mit lan-
despflegerischem Begleitplan, keine konkreten Aussagen des Land-
schaftsplanes und Landschaftsrahmenplanes

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN : siehe Naturpark "Südelfeln,
Altbesitz: Privat. es fand ein Ankauf über ökclmittel statt, Neu
besitz: öffentl i.che Hand, Unterhaltung: öffentliche Hand



LFD NR. : 9

TROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels
fluren/Steinfluren/Magerrasen
KtJLT[JRÄMTSBEZ IRK : Prt]m
GEMEINDE : (JtscheidSEHETN [ : EJtS :hei d

VERFAHREN : [Jtsche id

GEMARKUNG : Utscheid

EIGENTÜMER ; Privat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich um eine
Mi.schform aus Felsflur, Trockenrasen und ei.nem kleinen Steinbruch
Di.e Felsen durchstoßen hierbei die Vegetation des Trockenrasens
und lassen geringe Felsrasenbestände zu. Den Steinbruch selbst
kann nan den Steinfluren und Felsfluren zuordnen.
LAGE DES B[OTOPES : Knapp oberha].b ei.nes k]ei.nen Bachta]es im
nordöstlichen Bereich des Verfahrens südexponiert außerhalb des
Ortes. Es zeigt sich hier di.e Wechselhaftigkeit der Landschaft
der Ei.fel, da auf engsten Raun Feucht-und Trockenbi.otope zu
f i.öden sind
GRößE DES BIOTOPEN : 900 n2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : z .T. nattlrl i.ch.
z . T . sekundär
MXPNXnMEK DES B[OTOPMANAGEMENTS : Es i.st di.esel vi.e].schichtige Bio
top zu erhalten und zu entwickeln

ALTER: ni.cht bestimmbar

BEGRÜNDUNG DER SCHIJTZW(}RDIGKEIT: Es fi.ndet si.ch hi.er auf engsten
Raum ei.n großer Artenrei.chtum wie z.B. die Mauerei.dechse als
seltene Art
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Naturpark "Süden.fe].n
Es besteht nach Aussage der UVP unbedingt der Pauschalschutz
nach ë 2 4 LPf].G
SONST.SCHUTZ-U. BETREUUNGSMAßNAHMEN: ggf. sind di.e Strukturen
des Trockenrasens durch kontroll i.ente Entwicklungsmaßnahmen
offenzuhalten

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Utscheid nach ë ] F].urhg
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ël und ë37 FlurbG
aKößz DES VERFAHRENS: 602 ha BETEILIGTE: ca.300 (410 0nrn)
DAUER: Ein]eitung 1986, P].anfestellung 1993, Ende voraussichtlich
199'/

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL. DES B]OTOPES: Das Bi.stop ist zu erha].ten
und zu entwickeln auch angesichts des benachbarten Blotoptypes

PLANERISCHE maßNAHMEn: (Bi-otopkarti.erung) , UVP. AvP, WUG mit lan
despflegerlschen Beg].eitplan, kei.ne konkreten Aussagen zu Land
schaftsplan und Landschaftsrahmenplan

nBachn

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: si.ehe Naturpark "Südeifeln,
Altbesi.tz : Privat, da keine anderwei.ti.ge Nutzung zu erwarten ist
kann nach dem Grundsatz a].t wi.e neu zugetei.It werden, Neubesitz:
Privat. Unterha].tung: Pri.vat ggf. unterstützend durch Stellen
der Landespflege



LFD NR. : IO

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen VERFAHREN: Körperich
KULTURAMTSBEZIRK : Prüm
GEMEINDE: Körpern-ch GEMARKUNG: Körpern.ch.Änneldingen,

Obersgegen , Niedersgegen , Se inerlch
EIGENTÜMER: öffent].i.che Hand

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch un ein großes
zusammenhängendes Gebt.et mit der Ausprägung des Halbtrockenrasens
mit 14 0rchideenarten (sog. Orchideenrasen} und anderen seltenen
Pflanzengesellschaften. Aus den Boden treten Steinköpfe heraus.

LAGE DES BIOTOPEN: Am Westhang des "Rommersberges" in westexpo
nlerter mageren Lage westlich außerhalb des Ortes Ni.edersgegen
außerhalb der Ortslage

GRÖßE DES BIOTOPEN : 10000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN: wahrsch sekundär ALTER: nicht berti.mmbar

mAßNaHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es ist dringend eine Erhaltungs
maßnahme anzustreben. Daneben ist eine ständige Pflege und Ent
wicklung nötig
BEGRtJNDUNG DER SCH(JTZWÜRDIGKEIT: Lage in einem "hervorragenden'i
Gebiet nach Biotopkarti-erung. es finden sich 14 {! !) verschie-
dene Orchideenarten
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Naturpark "Südeifeln
Lage in einem "hervclrragenden" Gebiet nach Biotopkartierung,
ausgesprochener Pauschalschutz nach ë 24 LPfIG
SONST.SCHUTZ-U. BETREUtJNGSMAßNAHMEN: Eine j ährllche einschürige
Magd mit entfernen der Rtlckstände Ist angebracht. IJnterbindung
der Nutzung als Vi-ehweide wegen Uberdüngung

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Körperich nach ë l FlurbG
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß { l und ë37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 1517 ha BETEILIGTE: ca.550 (641 0nrn)
DAUER: Einleitung 1984, P]anfeste]].ung 1991, Ende voraussichtlich
199E

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Das Biotop ist vordri.nglich zu
erhalten, da es einen natürlichen Wert von großer Höhe darstellt

PLANERISCHE l(XßNAUKEN: Biotopkartierunq, AvP, WuG mit landes-
pf].egerischem Beqleitplan, Landschaftsplan und Landschaftsrahmen
plan ohne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE tiXßNAHMEN : siehe Naturpark "Süden.reIH
Altbesitz: Pri.vat. das Gebiet wurde mit ökomitteln angekauft
und es Brurden dort schon Pflegemaßnahmen durchgeführt, Neubesitz
öffentliche Hand. Unterhaltung: intensiv durch öffentl i.che Rand



LFD NR. : ll

euren
KULTURAMTS BEZIRK : Prüm
GEMEINDE : Körperich

TROCKENBIOTOPTYP: sonstige Struk- VERFAHREN: Körperich

GEMARKUNG: Körperich,Aimmeldi.fegen
Obersgegen , Nledersgegen , Seiinerich

EIGENTÜMER: teilweise Privat /
teilte i.se Geneinde

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch hierbei un
eine seltene Struktur welche wegen ihrer Eigenart nur unter dle
der sonstigen Strukturen ei.ngeordnet werden kann. Es sind dies
die zum Großtei.]. verfa].jenen Bunkeranlagen des sog "Westwallsti
aus dem 2. Weltkri.eg mi.t z.T. trockener Flora und Fauna
LAGE DES BIOTOPEN: Im gesammten Verfahrensgebiet i-n verschie-
denen Lagen meistens außerorts

GRÖßE DES BIOTOPEN: ges. ca. 15000 n2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER : 50 -60 Jahre

MAßNAHMEN DES B[OTOPMANAGEMENTS : Die Bunkeran].ages können wei-
testgehend erhalten werden und der Sukzession überlassen ver-
den. ein Blotopverbundsystem ist denkbar
BEGRUNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: in diesem Sonderstandort sind
tiber Jahrzehnte hinweg ganz spezielle Bi.otopstrukturen entstan
den. welche es zu erhalten gilt
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage i.m Naturpark liSüdeifelit
keine Lage in bic>tc>pkartierten Gebieten

SONST.SCHUTZ-U. BETREUtJNGSMAßNAHMEN: Die Bi.otope können der Suk
session über].assen werden, die Ausweisung von Pufferstreifen
Ist denkbar

VERFXHRENSNXME/BEZEICHNUNG: Verfahren Körpern.ch nach ë l FlurbG
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: genäß ë] und ë 37 F].urbG
GRößE DES VERFAHRENS: 1517 ha BETEILIGTE: ca.550 (641 0nrn)
DAUER: Einleitung 1984, Planfestellung 1991, Ende voraussichtlich
1995

ZIELSETZUNGEN BZZtiGL.DES BIOTOPEN : Di.e Strukturen sind zu erhal
ten. ggf. sind Pufferstreifen auszuwei.sen

PLANERISCHE MAßNAHMEN : (Biotopkartierung} f AvP. WuG mit landes-
pf[egerischem Beg[eitp[an, Landschaftsp].an und Landschaftsrahmen
plan ohne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN : sieh Naturpark "Süden.fel ll
A[tbesitz: teilweise Gemeinde/tei].weise Privat, da eine ander
weltige Nutzung nicht möglich ist, kann und sollte nach dem
Grundsatz alt wie neu zugeteilt werden, Neubesitz: tei.zwei.se
Gemeinde/teilwei.se Pri.vat, (Jnterhaltung; Prinzipiell muß
keine Unterhaltung stattfinden



3 . 2 . 5 Kulturamt Trier

Herr öffling als zuständiger Landespfleger stimmte der Er-
kenntnis zu, nur neuere Verfahren zu untersuchen. wobei. er
noch einige interessante Verfahren im Planungsstadiun anbot
Es wurde hierbei. di.e Verfahrens

l
2

3

4

5

6

7

Grilnburg im Hunsrück in der Nähe von Herneskeil
Hattingen im Ky].hal i.n und.ttelbarer Nähe der Stadt Bit

Meseni.ch i.m Einflußberei.ch des Sauertales i.n deutsch-
luxemburgischen Grenzgebiet zwischen Wasserbilliq und
Echternach
Holsthun an der Prüm zwischen Bitburg und Echternach
Wallendorf im Sauertal in deutsch luxemburgischen Grenz-
gebiet
Fusenich als Nachbarort des Ortes Mesenlch in ähnlicher
Lage
Wiltingen an der Saar zwischen Trier und Saarburg

burg

ausgewählt



LFD NR. : l

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen VERFAHREN: Grimburg

KULTURAMTSBEZIRK : Trier
GEMEINDE : Gri.iburg GEMARKUNG: Griinburg
EIGENTÜMER Landesforstverwaltung Abt Landespflege

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) i Es handelt sich hierbei un
dle Magerrasenausprägung des trockenen Borstgrasrasens mit den
charakteristischen Vorkommen von Schafschwingel , Blutwurz usw.

LAGE DES BIOTOPEN: in einem größeren Bereich im westlb.Chen Teil
des Verfahrensgebietes in westexponierter Lage Unterha].b der
nGrenderlcher Höhen in ortsferner Lage

aRößK DES BIOTOPEN : ca . Sooo m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN: wahrsch.sekundär ALTER: nicht bestlmnbar

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es ist eine Erhaltung anzustreben
welches durch ständige Betreuung und Entwicklung erreicht werden

BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Innerhalb des Borstgrasrasens
finden si.ch zahlreiche Pflanzen-und vor a]]em Schmetter].ings-
arten, darüber hi.naus erfüllt das Stück Vernetzungsfunktianen
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Naturpark "Saar-Hunsrückti ,
Lage in einem nschützensvertenn Gebiet nach Biotopkartierung

kann

SONST.SCHUTZ-(J. BETnEuumcsMAßNAHMEu: Da Teile des Rasend mit
Bäunen bestanden sind, sind Rodungsmaßnahmen erforderlich. da--
nach i$t für eine weitere Offenhaltung zu sorgen (Entbuschung)

VERFAHRENSNAME/BEZE[CHNUNG : besch]euni.gtes Zusammen].egungsver-
fahren Gri.mburq nach ë 91 FlurbG
ZWECK DES VERFAHRENS : genäP ë 91 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 558 ha BETEILIGTE: ca.350 (456 0nrn)
DAUER: Ei.mei.tung 1990, Besitzen.zwei.sung 1993

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIQTOPES: Es ist eine Erhaltung und
spätere Entwicklung des Biotopen anzustreben

PLANERISCHE MAßNAHMEN: Biotopkartierung, WuG mit landespflege-
rischem Begleitplan, extra Landschaftsbewertunq. Zusammenlegungs
plan, Landschaftsplan und Inndschaftsrahmenplan ohne konkrete
Aussagen
GESETZLICHE/SANKTIONELLE MxpnAHMEN: si.ehe Naturpark "saar--Huns-
rückn, Ältbesi.tz: Privat und sehr zersplittert, es fand ein
Ankauf über ökomi.tte] statt, Neubesitz : Landesforstverwa].tung
Abt. Landespflege, Unterhaltung: Landesforstvervaltung Abt. Lan-
despflege



LFD NR. : 2

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen VERFAHREN : Hattingen

KULTURAMTSBEZIRK : Trier
GEMEINDE: Htlttingen GEMARKUNG: Hüttlngen

EIGENTIIMER Land RPL / Gemeinde / vereinzelt Privat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich un di.e Aus
prägung des Halbtrockenrasens mi.t z .T starker Vertuschung und
z.T. großer Pflanzenvlelfalt (5 0rchldeenarten)

LAGE DES B[OTOPES: Nordwestlich oberha].b des Ortes unterha]b der
Kuppenlage "Auf der Held" in süd bis stidwestexponierter Lage
und teilwei.ser Ortsberührung

GRößE DES BIOTOPES : 71000 n2
URSPRUNG DES BIOTOPEN: sekundär (Brache) ALTER nicht zu schätzen

MXPNXUMZN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Es ist zunächst einmal eine Er-
ha[tung und ansch].legend dringend eine Entwi-ck]ung zum Erha]t
der ausgedehnten Halbtrockenrasenbestände angebracht
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Lage in einen "schützensverten"
Gebiet nach Bi-otopkartierung, daneben Ist eine Erhaltung wegen
äer Größe und Artenvielfalt des Gebietes angebracht
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Durch Rechtsverordnung wurde das
NSG "ln der Held" und dankt das Bi.stop einstweilig sichergestellt
darüber hinaus Lage i.n einem "schützeriswerten" Gebt.et nach Bloß.
SONST. SCHUTZ-u. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Durch die Ausweisung als NSG
i.st eine fachgerechte Betreuung sichergestellt. welche wohl zu-
nächst di.e Offenhaltung großer Tei.le des Gebt.etes beinhaltet

1991

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: verei.nfachtes Flurbereinigungsverfah
ren Hattingen nach Ë 86 FlurbG
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë86 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 294 ha BETEILIGTE: 227
DAUER: Ein].eitung 1984 , Bekanntgabe des F].urbereinigungsplanes
1991

ZIELSETZUNGEN BEZttGL.DES BIOTOPEN: Das Biotop ist genäP WuG
dringend zu erhalten und zu entwickeln. Daneben gelten di.e Maß
gaben des NSG
PLANERISCHE MAßNAHMEN: . Bi.otopkartierung, wuG mit landespflege-
rischem Beglei.tplan, {Flurberei-ni.gungsplan) , Landschaftsplan
nur mit allgemeinen Angaben

GESETZLICHE/SANKTIONELLE maßNAHMEN : siehe NSG "ln der Heldin
A].tbesitz: Privatbesitz sehr zersplittert, es fand innerhalb
des Gebietes des NSG ein verstärkter Ankauf durch die Bezirks-
regierung Trier statt , Neubesitz : überwiegend Land RPL/Gemeinde/
zu kleinen Tei.len Pri.vat, Unterhaltung: vornehmlich durch Lan-
despflegeverbände , soli-e die Gemeinde

6



LFD NR. : 3

TROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels
fluren/Steinf].uFeR
lqJLTURAMTS BEZIRK ; Trier
GEMEINDE : Hüttingen

IGENTÜMER : h IUF

VERFAHREN: nüttingen

GEMARKUNG : Htlttingen

EIGENTÜMER hauptsächlich Gemeinde

TROCKENBIOTOPTYP (K(JRZBESCHREIBIJNG) : Es handelt sich um ei.nen
größeren ausgelassenen Steinbruch, welcher hauptsächlich aus
Abbruchkanten besteht und daher eher zu den Fe]sf]uren zu zähe.en
ist

LAGE DES BIOTOPEN: Westlich der Gemei.nde Hattingen i-n Ri.chtung
Gondorf in teilweise westexponi-enter Lage außerhalb des Ortes
eder Steinbruch wi-rd durch di.e Verfahrensgrenze zerschnitten)

GRößE DES BIOTOPEN: ca. 73000 n2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: unbekannt

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es sind vornehnlich Erhaltungs-
und Entwicklungsmaßnahmen angebracht. Teilweise sind Rekulti.-
vierungen erfolgt
BEGRÜND(JNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Der Steinbruch beherrbergt zu-
meist typische Pflanzen-und Tiergesellschaften, welche stark an
diesen Standort gebunden sind
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Der westliche Teil l i.egt im NSG
"Wingertsberg bei. Hütte.fegen" (per Rechtsverordnung ei.nstwelllg
si-chergestellt) Di.eber Tei.l grenzt an ei.n Gebt.et nach Biotopkart.
SONST.SCHUTZ TREUUNGSMAßNAHMEN: Der Steg.nbruch kann weitest-
gehend der Sukzession über].assen werden. welche aber kontrolliert
werden sail.te

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: vereinfachtes Flurbereinigungsverfah
ren Hütte.ngen nach ë 86 FlurbG
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë 86 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 294 ha BETEILIGTE; 227
DAUER: Ei-n].ei.tung 1984 , Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes
1991

ZIELSETZUNGEN BEZÜGE.DES BIOTOPES : Das Bi.stop i.st wegen seiner
Vielfalt und Eigenart zu schützen und zu erhalten. Daneben gel-
ten dle Maßgaben des angrenzenden NSG
PLANERISCHE BI.aßWXHUEN: (Biotopkartierung) , WuG ni-t landespflege
Fischen Begleitplan, (Flurbereinigungsplan) r Landschaftsplan
nur ni.t allgemeinen Angaben

GESETZLICHE/SANKTIONELLE mXx?NAHMEN: siehe angrenzenden NSG
nWingertsberg bei. HüttlngenP' / Altbesi.tz : verschi.ebene Privat-
em.gentümer/Gemeinde . Neubesitz : hauptsächl i.ch Geneinde , Unter
haltung: vernehmlich durch die Gemeinde



LFD NR. : 4

TRaCKENBIOTOPTYP: Trockenmauern

iE FEINDE: HUEtjnqen FutLlnyen

VERFÄRBEN: nüttingen

KU LTURAMTSBEZIRK: Trier
GEMEINDE: Hüttingen GEMARK(JNG: Hattingen

EIGENTÜMER: Privat / Land RPL

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch um alte halb
hohe Bruchstei.nmauern. welche sehr lose aufgeschi.chtet sind und
in gesamnten Verfahrensgeblet auftauchen. Diese kleinen Trassen-
mauern (kei.ne langen Gtlrtelnauern) entstanden infolge weinbaull-
cher Nutzung und liegen nun z.T. verfallen i-nnerhalb von Brachen
LAGE DES BIOTOPEN : Im qesannten Verfahrensgebi.et. besonders ent-
lang der Ky[[ sowie ].mks und rechts eines k]e]nen Sei-tenbach-
tales östlich von Hüttingen. Die Lagen si.nd vornehmlich süd bis
westexponiert teilweise sogar nordastexponiert und finden sich
größtenteils außerorts
GRÖßE DES BIOTOPES: einige 1000 Ifd m
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER : 50-100 Jahre

MAßNAHMEN DES B[OTOPMANAGEMENTS : Die Mauern sind aus ku].turhis-
torischen und ökologi-schen Gründen zu erhalten und zu entwickeln
(Entbuschungen. Reperaturen)
BEGRtINDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Teile der Mauern l i.eßen Inner
halb der Bereü.che der NSGs und innerhalb biotopkarti.enter Ge-
biete. Beherrbergung typischer Mauergesellschaften
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Teilweise Lage in NSG "ln der Held"
und "Wingertsberq bel Htltti.fegen" , teilwei.se Lage innerhalb
nschützenswerterti Gebiete nach Bi.otopkartlerung
SONSlt.SCHUTZ BETREUUNGSMAßNAHMEN: Es si.nd Entbuschungs-und
Reperaturmaßnahmen für erhaltenswerte Mauern angebracht

VERFAHRENSNAME/BEZEICHN(JNG: vereinfachtes Flurbereinigungsverfah
ren Hüttingen nach ë 86 FlurbG
zwECK DES VERFAHRENS: gemäß Ë86 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 294 ha BETEILIGTE: 227
DAUER: Ei-Diel.tung 1984 , Bekanntgabe des Flurberei.nlgungsplanes
1991

ZIELSETZUNGEN BEZt)GL.OES BIOTOPEN: Das Bi.stop i.st zu erhalten,
was nur durch umfangreiche Entwicklungsmaßnahnen möglich ist
Es gelten die Maßgaben der NSG für entsprechende Tei-le der Mauern
PLANERISCHE MAßNAHMEN: Biotopkartierunq, wuG nit landespflege-
rischem Begleitplan. (Flurbereinigungsplan) , Landschaftsplan
nur mit allgene i.nen Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe tei.lwei.se NSG "ln der
Held'i und 'PWI.ngertsberg bei. Hütte.ngenn , Altbesi.tz : zerplitterter
Privatbesi.tz. es fand innerha].b der NSGs ein Ankauf durch die
Bezi.rksregierung Trier statt, Neubesltz : Privat/Land RPL,
Unterha].tung: Privat/Land RPL
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LFD NR. : 5

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen

l i e rsberq

VERFAHREN : Mesenich

KULTURAMTSBEZ IRK : Tri.er
GEMEINDE : Meseni.ch GEMARKUNG : Mesenlch . Fusenich

Liersberg
EIGENTIJMER : Land RPL

TROCKENBIOTOPTYP (K[JRZBEscHREIBUNG) : Es handelt sich hierbei. um
ei-ne größere F].sche. welche als Halbtrockenrasen beschri-eben i.st
Es ist allerdings eine tei.lweise Verbuschung zu verzeichnen. Es
finden si.ch zahlreiche Pflanzenarten wi.e Orchideen und Silber--
disteln
LAGE DES B[OTOPES : nörd].ich der BAB 48 i.n westexponierter Lage
weit außerhalb äes Ortes

GRößE DES BIOTOPEN: ca. 100000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPES : sekundär(Brache) ALTER : 4 0-50 Jahre

mAßNAHMEn DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es sind ErhaltungsmaPnahmen
dri.ngend geboten, sowie Teile der Flächen wieder zun Halbtrak-
kenrasen zu entwickeln
BEGRÜNDtJNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Lage in einem nschtltzenswerten
Gebiet nach Bi.otopkartierungf Erfassung des !24 er Statusses,
seltene Pflanzen vi.e Orchi.deenarten und Silberdistel
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: geplantes NSG "Auf der First bei
Fusenichn, Lage i.n ei.nem "schützenswerteniP Gebt.et nach Biotop-
kartierung. Pauschalschutz als {24 er Fläche nach LPfIG
SONST. SCHUTZ-IJ. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Es Ist eine Offenhaltung
der Flächen geboten einschließl i.ch wiederkehrender Pflegemaß-
nahmen wie Magd usw .

VERFAHRENSNAME/BEZEICHN(JNG: vereinfachtes Flurbereinigungsverfah
ren Mesenich nach ë8ö FlurbG
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë8ö FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 259 ha BETEILIGTE: 184
DAUER: Einleitung 1986, Best-tzübergang 1990, Verfahren dennoch
noch nicht beendet

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTaPES: Das Bi.stop ist zu erhalten und
zu entvi.cke].n. Es ge].ten dle Maßgaben des späteren NSG

PLANERISCHE MAßNAHMEN : Biotopkartierung, WuG mlt landespflege-
ri-schen Begleitplan (extra Landschaftsbewertung) , Pflege-und
Entwicklungsplan des NSG, Flurbereinigungsplan, Landschaftsplan
].legt z.Zt. nicht vor, Ausbauplanungen der BAB 48
GESETZLICHE/SANKTIONELLE mxßwxnmKu: siehe späteres NSG "Auf der
First bei Fuseni.chu . Altbesi-tz: größtenteils Pri-vat und Gemeinde
Ankauf zunächst per ökoni.ttel von Flurberei.ni.dung, danach Aus-
lösung durch Landeshaushaltsmi.ttel, Neubesi.tz: Land RPL, Unter-
haltung: Land RPL



LFD NR. : 6

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen VERFAHREN : No1sthum

KULTURAMTSBEZIRK: Trier
GEMEINDE : No1sthum GE)nRKUNG: Ho]. sthum

EIGENTijMER : Kreis

TROCKENBIOTOPTVP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich um 3 Stücke
mit halbtrockenrasenbestandenen Hängen z .T. mit Verbuschungen

LAGE DES BIOTOPEN: Östlich des Ortes auf zwei Köppen welche durch
den Eschbach getrennt verden. Di-e Expositi.oden sind west bis stld-
vest und die Lage ist außerhalb des Ortes

GRÖßE DES BIOTOPEN: ges. ca. 68000 n2
tJRSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: unbekannt

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: ES si.nd Erhaltungs-und Entwlck
lungsmaßnahmen angebracht und geplant

BEGRt)NDUNG DER scHUTZWÜRDIGKE[T: tei].weise Lage i-nnerha].b eines
schützensverteni' Gebietes nach Biotc>pkartierungf vielfältiges

Tier-und Pflanzenvorkommen
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Naturpark "Südeifel"
geplantes NSG, teilweise Lage in einem "schÜtzenswertenii Gobi.et
nach Bi.atopkartierung
SONST.SCHUTZ-u. BETREUUNGSMAPNAHMEN: Durch das geplante NSG
scheint eine Erhaltung gesichert, jedoch müssen regelmäßige
Entwicklungsmaßnahmen(Magd) durchgeführt werden

yERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: vereinfachtes rlurbereinigungsverfah
ren Holsthun nach ? 86 FlurbG
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß €86 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 940 ha BETEILIGTE: 429
DAUER: Ein]eitung 1982, P]-anvarlage 1988, Verfahren dauert noch
an

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Das Bi.stop i.st in jedem Falle
zu erha].ten und auch gemäß der Maßgaben des geplanten NSG zu
entwi.ckeln
PLANERISCHE MAßNAHMEN: Blotopkartierung. WuG mit landespflege-
rlschem Beglei-tplan. Planung vernetzter Biotopsysteme "Mager-
rasen und Scharren des Keupers im Bereich Holsthun, wi-ßmanns-
dorf und Dockendorf'v , ( Flurbereinigungsplan)
GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: si.ehe Naturpark "Südeife].VP
und geplantes NSG, Altbesi.tz: Pri.vat, es fand ein Ankauf durch
äi.e Stiftung Naturschutz Rhe]n]and Pfa].z statt, Neubesitz: Kreis
Unterhaltung : Kre i.s



LFD NR. : 7

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen/
Trockenwald
KULTÜRAMTSBEZIRK : Trier
GEMEINDE : Wal bendorf

VERFAHREN : Wa l lendorf

GEMARKUNG: Wallendorf

EIGENTUMER Landesforstvervaltung Abt Landespfleqe

TROCKENBIOTOPTyP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich um die Aus-
prägung des Trocken-und Halbtrockenrasens mit starken Baumbe-
stand van Eiche. tei.].wei.se Buche, so daß man das Gebiet auch als
Trockenwa].d bezei.ehren könnte

LAGE DES BIOTOPEN: Am Südhang des "Bocksberges
te Lage außerhalb des Ortes

also südexponier

GRößE DES BIOTOPEN : 30500 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : wahrschei.milch ALTER: unbekannt
sekundäre Brachen
MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es sind Erhaltungsmaßnahmen
sowoh[ für den Ha].btrockenrasen a]s auch für den Trockenwald
anzustreben
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Lage i-n ei.nem ttschützenswertenn
Gebiet nach Biotopkartierung, manni-gfaltige Flora und Fauna durch
die Mischform bedingt
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage i.m Naturpark "Südeifel" , Lage
in NSG "Langenberg und Bocksberg bel Wallendorf",Lage in einen
rlschützenswertenn Gebiet nach Biotopkartierung
SONST. SCHUTZ BETREUUNGSMAßNAHMEN: Für die Magerrasen ist ei.ne
ständige Entwicklung in Fclrm einer Haha durchzuftlhren. Der
Wald darf hier nicht die überhand gewinnen

yERFAHRENSNAME/BEZE[CHNUNG: Verfahren Wa]].endorf nach ë l FlurbG
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß {l und € 37 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 885 ha BETEILIGTE: ca. 300
DAUER: Ei.nleitung 1982, Stand: Berichtigung der Bücher 1993

ZIELSETZUNGEN BEZüGL.DES BIOTOPES: Das Biotop ist wegen sei-ner
Manni.gfaltigkeit zu erhalten. Es gelten die Maßgaben des NSG

PLANERISCHE MaßNAHMEn : Biotapkartierungr AvP. WuG mit landes-
pflegerischen Begleitplan, Flurbereinigungsplan. keine Aussagen
über Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan

GESETZLICHE/SANKTIONELLE liAPNAHMEN: si.ehe Naturpark "Südeifel n
si.ehe NSG "Langenberg und Bocksberg bei Wallendorfn. Altbesitz
Pri.vat. zersplittert. es fand ein Ankauf durch die Landesforst--
verwaltung statt, Neubesltz : Landesforstverwaltung Abt . Landes
pflege, Unterhaltung: Landesforstverwaltung Abt. landespflege



LFD NR. : 8

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenmauern VERFAHREN: Wallendorf

KULTURAlITSBEZIRKi Trier
GEMEINDE : Wal bendorf GEMARKUNG: Wa]].endeTE

EIGENTÜMER Landesforstverwaltung Abt Landespf].ege

TROCKENBIOTOPTyP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch um naturnahe
Trockenmauern in alter Bauwei.se mit z.T. starkem Gehölzbe\fuchs.
Di.e Mauern sind kei.ne Langen zusammenhängenden Gürtel.mauern, son-
dern kleine Mauersttlcke

LAGE DES B[OTOPES: hauptsächlich süd].ich unterha]b des Langen
berges in südexponi.erter Inge ohne Berührung mit der Ortslage

GRößE DES BIOTOPEN: ca 1000 1fd m
URSPRUNG DES BIOTOPEN: sekundär ALTER : mehrere Genervt

mAßNAHmEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Die Mauern müssen tei.lweise
erhalten und vor a]]em entwi.cke]t werden (teil.weise Entbuschungen
bei ni.cht wertvoller Bewachsunq)
BEGRÜNDIJNG DER SCHUTZWtJRDIGKEITi Es finden sich auf engstem Raum
nannigfa[tige Tier-und Pf].anzenarten. D]e Mauern besitzen star-
ken Vernetzungscharakter
VORllANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Naturpark "Südeifel'i , tei.l-
weise Lage im NSG "Langenberg und Bocksberg bei. Wallendorfv'
tellwei.se Lage in biotclpkartierten Gebieten
SONSlt. SCHUTZ BETREUUNGSMAßNAHMEN: Je nach Ziel.vorstellung
sind stärkere cjder schwächere Entbuschungs- und Reperaturmaß-
nahmen vorzunehmen

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Wallendorf nach ë l FlurbG
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: genäß ël und !37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 885 ha BETEILIGTE: ca. 300
DAUER: Einlei.tung 1982, Stand: Berichtigung der Bücher 1993

ZIELSETZUNGEN BEZtJGL.DES B]OTOPES: in jedem Fa].le ist eine Er-
haltung der Trockenmauern mlt eventueller anschließender Ent-
wicklung angebracht
PLANERISCHE llAßNAHMEN: Bi.otopkartierungp AvP, WuG mlt landes-
pflegerischem Beglei.tplanr Flurbereinigungsplanp keine Aussagen
zu Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan

GESETZLICHE/SANKTIONELLE mAßNAHmEN: siehe Naturpark "Süde]fe]- "
siehe tei.lweise NSG "Langenberg und Bocksberg bei Wallendarf"
Altbesitz: zersplitterten Pri.vatbesitz, innerhalb des NSG z.
B. Ankauf durch di.e Landesforstverwaltung, Neubesi.tz : Landes
forstverwaltung Abt. Landespflege, Unterhaltung : Landesforstver
galtung Abt. Landespflege

m



LFD NR. : 9

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen ;;;;'"PEN: F",: l.hVERFAHREN : Fusenich

K(JLTURAMTSBEZIRK: Trier
GEMEINDE : ruBenS.ch GEMARKUNG : Fusenich

EIGENTÜMER: Land RPL

TROCKENB[OTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handel.t sich um eine
Ausprägung des Trockenrasens als Kalktrackenrasen ni.t den
entsprechenden typischen Pflanzengesellschaften

LAGE DES BIOTOPEN: Südwestl i.ch des Ortes Fusenlch westlich unter
halb der Lage "Auf der Fi.rstn i.n west bi.s südexponierter Lage
außerhalb des Ortes

GRößE DES BIOTOPEN: ca. 10000 n2
URSPRUNG DES BIOTOPEN: wahrsch. sekundär ALTER : unbekannt

mAßNAHmEN DES BIOTOPlIANAGEMENTS : Es ist eine Erhaltung und
parallel laufende Entwicklung angebracht

BEGRÜND(JNG DER SCHUTZWt)RDIGKEIT: E$ finden sich seltene Tier
und Pflanzenarten, darunter auch einige Orchideenarten

VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN; geplantes NSG P'Auf der First bei
Fuseni.chn . kei.ne sonsti.gen Schutzkategari-en

SONST. SCHUTZ-U. BETREUUNGSMAßNAHMEN : Nach dem Erhalt des Biotopen
ist eine regelnäPige flankierende Entwicklung unerläßlich.welche
u.a. eine regelmäßi.ge Magd beinhaltet

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Fusenich nach ë l FlurbG
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: genäß {l und ë 37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 531 ha BETEILIGTE: 517
DAUER: Einleitung 1978. Bed.chtigung der Bücher 1990, Ende
voraussicht].]ch ].994

ZIELSETZUNGEN BEZÜGE. DES BIOTOPES : Ei-ne Erhaltung und weiterge-
hende Entwicklung ist angebracht. Daneben gelten di.e Maßnahnen
des geplanten NSG
PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Blotopkartierung) , WuG mit landespflege
Fischen Eleqleitplan, Flurberelnigungsplan, Landschaftsplan und
Landschaftsrahmenplan offensichtlich nicht vorhanden (?)

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: si.ehe späteres NSG "Auf der
First bei Fuseni.chn , Altbesitz : zersplitterten Privatbesitz ,
Ankauf mi.t Landeshausha]tsmitte].n, Neubesitz : Land RPL, (Jnter-
haltung: Land RPL



LFD NR. : IO

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenwald VERFAHREN : uvP Wiltingen

KULTURAMTSBEZIRK: Trier
GEMEINDE: Wiltingen GEMARKUNG: Wilti.fegen

EIGENTÜMER: noch nicht bestimnbar

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch um einen
Traubeneichenwald trockener Ausprägung im-t Beimischungen van
E[sbeeren, Vogel.beeren und z.T. F]auneichen rißen

LAGE DES BIOTOPEN: Im südlichen Tei.l des Verfahrensgebietes
direkt östlich oberhalb der Saar i-n ei.nen Steilhang i.n vor--
liegend westexpcjnierter Lage auPerha].b des Ortes

GRößE DES BIOTOPEN: ca. 60000 n2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : wahrsch.nat ALTER: unbekannt

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Es wird laut UVS eine Erhal
tung des Trockenwaldbestandes empfohlen

BEGRt)ND(JNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT : Der Artenrei.chtum innerhalb des
ltlckigen Trockenwaldes ist sehr hoch. besonders an Gehölzen
und Kräutern naqerer Standorte
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage i-n Naturpark "Saar--Hunsrück"
(Der südliche und westliche Tei-l des Verfahrensgebietes)

SONST. SCHUTZ-u. BnTREUUNCSnXPKXHmEn: Der Trockenwald kann der
kontrol].herten natürl i.chen Sukzession tlberlassen werden

VERFAHRENSNÄME/BEZEICHNUNG: UVP zum geplanten Flurbereini.jungs
verfahren Wilti.ngen nach } l FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß {l und Ë37 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: ca. 500 ha BETEILIGTE: unbekannt
DAUER: unbekannt

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Wie schon erwähnt ist auch
laut Aussage der UVS das Blatop zu erhalten und zu schtltzen

PLANERISCHE MAßNAHMEN : ÄvP , UVP, Landschaftsplan nicht angefilhrt,
Landschaftgrahnenplan nur mit allgemeinen Aussagen

CESCTZLZCnd/sxnKTioNULLS naßnxunzw: si.ehe Naturpark "Saar-Runs
rücke. Altbesitz: unbekannt. wenn es sich um Privatbesitz han-
delt wäre ein ä.Drauf über Landeshaushaltsmittel angebracht,
Neubesi.tz und Unterhaltung: je nach entsprechender Lösung



LFD NR. : ll

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen

WiltirqPn

VERFÄRBEN : uvP Wilti.fegen

KULTURAMTSBEZIRK : Tri.er
GEMEINDE : Wiltingen GEMARKUNG: Wiltingen
EIGENTÜMER: noch nicht berti.nnbar

TROCKENBIOTOPTYP (l<URZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich hierbei um
ei.nen k].eineren Bestand der Magerrasenart der Zvergstrauchheiden
mit Heidekraut und Gi.fester. Es handelt sich um Rel i.kte frtlherer
ausgedehnterer Zwergstrauchhei-denbestände

LAGE DES BIOTOPEN: Mehrere blei.ne Stücke auf der Kuppe ader in
Kuppennähe des "Giebelsberges" in west bls südwestexponierter
Lage inmitten ausgedehnter Gebüschbestände außerhalb des Ortes

GRößE DES BIOTOPEN: ges. ca 500-800 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : wahrsch. nat ALTER: unbekannt

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es bestehen 2 Möglichkeiten:
1. Erhaltung und Entwi.cklung der Zwergstrauchheiden 2. tJberlas
sen der natürli.chen Sukzession und damit im Endeffekt Verbuschung
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Es finden si.ch zahlreiche in-
sektenarten und Kleinpflanzen

VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN : Lage i.m Naturpark "Saar-Hunsrücktt
(Der südliche und westliche Teil des Verfahrensgebietes)

SONST. SCHUTZ-U. BETREUUNGSliAßNAHMEN: Je nach angestrebter Maß-
nahme des Biotopmanagements, bei 1. jedoch Verhindern der Ver
buschung

VERFÄHRENSNAME/BEZEICHNUNG: WP zum geplanten Flurbereinigungs
verfahren Wiltingen nach ëi FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ËI und ë37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: ca. 500 ha BETEILIGTE: unbekannt
DAUER : unbekannt

ZIELSETZUNGEN BEZÜGE. DES BIOTOPEN : Je nach angestrebten Maßnahme
des Bi-otopmanagements , zunächst ist das Biotop jedoch vordri.ng-
lich zu si.ahern und zu erhalten
PLANERISCHE MAßNAHMEN: AVP. uvP. Landschaftsplan ni.cht angeftlhrt,
Landschaftsrahmenplan mit allgemeinen Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE mAßNaHMEn: si.ehe Naturpark "Saar--Huns-
rückn, Altbesitz: ni.cht bekannt. falls Privateigentun so gilt es
auch hier di.e Mögli.chkei.t des Ankaufes z. B. über ökamittel
in betracht zu zi.ehen. Neubesitz und Unterhaltung: je nach
Ausnutzung der Möglichkeiten

7T4



LFD NR. : 12

TROCKENB[OTOPTYP: Fe].sen/Fe]s
fluren
KULTURAMTSBEZIRK : Trier
GEMEINDE : Wiltingen

VERFAHREN : UVP Wilti.ngen

GEMARKUNG: Wiltingen

EIGENTÜMER: noch nicht bestimmbar

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Wir haben es hier mit klein
strukturierten Felsfluren type-scher Flußtalausprägungen zu tun.
Teilweise sind diese spärlich von Felsgebüschen bewachsen.

LAGE DES B[OTOPES: Auf der west].lehen Saarseite a]s etwas k]ei.nele
Struktur innerhalb weinbaulich genutzter Lagen oberhalb an ei.n
kleines Terrain Schlehengebüsch grenzend in süd bis südostexpo-
ni.enter Inge außerorts

anöpE DES BIOTOPEN : ca . 1500 m2
URSPRIJNG DES BIOTOPEN: natürl ich ALTER : unbekannt

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Hier bietet sich zunächst nach
der Erhaltung eine Vernetzung im Zuge einer Entwicklung nit
anderen Bi-otopen i-m Wei.nberg an
BEGRtJNDIJNG DER SCHUTZW[JRDIGKEIT: A]s ]nse]bi.stop n]t Verbund zun
rtlckwärtigem Buschwerk ist dieses Biotop ein Retentionsraum für
die Flora und Fauna i.m sonst kargen Weinberg
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Naturpark "Saar-Hunsrückn
(Der südliche und westliche Teil des Verfahrensgebietes)

SONST. SCHUTZ-U. BETREUUNGSMAßNAHMEN : Die Entvi.cklung eines Ver
bundsystemes ist anzustreben. ansonsten kann das Biotop sich
selbst überlassen blei.ben

VERFAHRENSNÄME/BEZE[CHNUNG: UVP zum gep]-enten F]urbereinigunqs
verfahren Wi.lti.fegen nach ë l FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ël und ë37 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: ca. 500 ha BETEILIGTE: unbekannt
DAUER : unbekannt

51a r .l bE rEI L LATE : Unbeklnr L

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN : Das Biotop ist zu erhalten
und als Stützpunkt eines Biotopverbundsystemes innerhalb der
Weinlagen zu entwickeln
PLANERISCHE MAßNAHMEN: Avp, (JVP, Landschaftsplan nicht angeftlhrt
Landschaftsrahmenplan nur mit allgemeinen Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE tixßNXUmEN : siehe Naturpark "Saar-Runs
rücke . Altbesitz: nicht bestimmbar. bei Pri.vatbesi.tz ist ein
Ankauf über ökomi.ttel denkbar oder eine Flächenbereistellung
durch Anwendung von e 47 mögt i.ch, Neubesitz und Unterhaltung:
je nach ausgeschöpfter Möglichkeit



3 . 2 . 6 Kulturamt Bernkastel-Kues

Durch einen Einleitungsstopp für Weinbergsflurbereinigungs-
verfahren i.n den 80er Jahren und der geringen Kulturarntsbe-
zi.rksgröße sind nach Aussage des Landespflegers herrn Reitz
nur wenige geei-knete Verfahren auffindbar
Dazu gehören di.e Verfahren:

l

2

3

4

Erden im Bereich des Mase].ta].es an der Mitte].mosel zwi-
schen Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues
Traben-Trarbach (Prof . Schloßberg) im Bereich des Mosel
tales an der Mittelmosel
Traben-Trarbach (Prof . Würzgarten) in Bereich des Mosel
tales an der Mi.tte Imosel
Pi.export in Bereich des Mose]ta].es schon fast zur Ober-
mosel zählend in der Nähe van Neunagen-Dhron

welche i-n Folgenden näher beschrieben sind



LFD NR. : l

TROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels- VERFAHREN: Erden
fluren
KULTURAMTSBEZIRK: Bernkastel-Kues
GEMEINDE: Erden GEMARKUNG: Erden,Kinheim, Lösnich

EICEmTtjMER: Privat/ Gemeinde

TROCKENBIOTOPTyP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich hierbei um
Felsen und Felsfluren i.n z.T. ausgeprägter Form mit den type-schen
Felsgruß--und Felsbandengesellschaften und Felsgebtlschen

LAGE DES BIOTOPEN: Im westlichen Tei.l des Verfahrensgebi.etes
oberhalb der Mosel i-n südexponierter Lage außerhalb des Ortes
teilvei.se Berührung mit weinbaulich genutzten Lagen und teil-
weise Vernetzung mit Mauern

GRößE DES BIOTOPEN: ei.ni.ge IQ00 m2
URSPRUNG DES B[OTOPES : natür].ich ALTER: unbekannt

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es ist unbedi.ngt eine Erhaltung
anzustreben. ansonsten kann das Bic>top sich selbst überlassen
werden
BEGRÜNDUNG DER SCH(JTZlfüRDIGKEIT: Lage in einem biotopkarti.erLeR
Gebt.et (Type-sierung nicht erst-chtlich) , Vorkonmen typischer Fels
gruß-und Bandengesellschaften
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
nMoseltal von Schwelch bi.s Koblenz", es ist ein NSG "Moselfelsen
bei Erden/ürzi.g" geplant, Lage in einem Gebiet nach Bi-otopkart.
SONST. SCHUTZ-u. BEVREUUNGSmXßnXHMEU: in vesentl i.chen kann das
Gebiet. wi.e schon erwähnt der kontrollierten natürl i.chen Suk
jessi.on überlassen werden

yERFAHRENSNAME/BEZE[CHNUNG i Verfahren Erden nach e ]- F]-urhg
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß gl und ë37 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 114 ha BETEILIGTE: ca.400 (491 0nrn)
DA(JER: Ei.n].eitung 1987, Plan nach ë41 1991, Zutei.lung voraus-
sichtlj.ch 1996

ZIELSETZIJNGEN BEZÜGL. DES BIOTOPEN : Die Felsgebiete wurden wegen
ihrer besonderen Bedeutung vom übri-gen Verfahren abgetrennt und
sollen getrennt gefördert und behande].t werden (siehe gepl. NSG)
PLANERISCHE MaßnaHMEN: Biotopkartierungr WuG mi.t ].andespflege-
rischem Begleitplan , Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan
ohne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE uapNAHnEni siehe Landschaftsschutzgebiet
nMoseltaln . siehe gep] .NSG "Mose]fe].sen bei Erden/tirzi-g" , Altbe--
sitz: Privat. es soll wegen der kulturhistorischen Eigenart ei.ne
extensive wei.nbau].ichs Nutzung innerhalb des Bi-otapes weiterbe-
stehen, die Planung des NSG i.st noch abzuwarten. Neubesi.tz: teig.-
weise Privat, teilweise Gemei.nde, Unterhaltung: siehe Planung NSG



LFD NR. : 2

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenmauern VERFAHREN: Erden

KULTURAMTSBEZIRK
GEMEINDE : Erden

Bernkastel -Kues
GEMARKUNG : Erden, Kinheim. Lösni.ch

EIGENTÜMER größtenteils Gemeinde

TROCKENBIOTOPTyP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich größtentei.Is
uin alte erhaltenswerte Mauern. aber auch um neu errichtete Gabion
nähern . sowie un Betonmauern nit vermauerten Natursteinen und
Trockennauerfenstern. sowie eingelassenen Röhren. Es fi.öden si-ch
vi.e]e a].te Mauern im Bereich des geplanten NSG
LAGE DES BIOTOPEN: Die Mauern ziehen si.ch durch das gesammte
Verfahrensgeb[et a].s Gürte]mauern entsprechend den Höhenstufen.
Die Mauern sind vornehnlich südexponiert und größtenteils außer-
ha].b der Ortslage zu finden.

GRößE DES BIOTOPEN: ca. 10000-ISooO m2 $tirnfläche
URSPRUNG DES BIOTOPEN: sekundär ALTER: a].te M:eln=lge Gen

neue M: neu (WuG Im Bau)
l(xßuxHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Die Hälfte der Mauern kann er-
halten werden. bei. der Neuschaffung sollen vi-ele naturnahe bau-
wei.sen verwirkt.Icht werden
BEAR(ENDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Di.e Mauern dienen insbesondere
der Vernetzung und dem Aufbau ei.nes Biotopverbundsystemes und
sind daher wichtig. es finden sich typische Mauergesellschaften
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage Im Landschaftsschutzgebiet
nMoseltal van Schweich bi.s Koblenztt , geplantes NSG "Moselfelsen
bei Erden/ürzig" (teilwei.se Lage der Mauern darin)
SONST.SCHUTZ-u. BETREUUNGSMAßNAHMEN: statische tlbervachung der
Mauern. da sie eine Stützfunktion übernehmen. ansonsten ggf.
EntbuschungsmaPnahmen

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Erden nach ë l FlurbG
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß 1l und ë37 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 114 ha BETEILIGTE: ca.400 (491 0nrn)
DAUERT Ein]-eitung 1987, P]-an nach !41 1991, Zutei.].ung voraus-
sichtl j.ch 1996

ZIEl#SETZUNGEN Beat)GL. DES BIOTOPEN : Der Mauerbau und i.nsbesondere
der Erhalt i.st aus kulturhi.storischen. ökologischen und weinbau-
lichen Gründen wichtige Aufgabe des Verfahrens
PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Bi-otopkartierung) , WuG mit landespflege-
rischem Beq].eitplan, Landschaftsplan und Landschaftsrahnenplan
ohne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: si.ehe Landschaftsschutzgebiet
nMose].talk. si.ehe gepl.NSG "Moselfelsen bel Erden/ürzig't Altbe-
sitzi übervi.egenä Privat, es fand eine Anwendung des ë47 für die
Flächen der alten und neuen Mauern statt, Neubesltz: größtenteils
Gemeinde. innerhalb der neuen Grundstücke jedoch noch Pri.vat.
Unterhaltung : größtentei.Is Gemeinde



LFD NR. : 3

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenwald VERFAHREN: Erden

KULTURA)4TSBEZ IRK
GEMEINDE : Erden

Bernkastel-Kues
GEMARKUNG Erden , Kinheim , Lösnlch

EIGENTtJMER: Gemeinde

TROCKENBIOTOPTVP (KURZBESCHREIB(JNG) : Es handelt sich um einen
großen Bestand Trockenwald mit verschi.ebenen Ausprägungsformen, . sa
als Felsenahorn-Hai.nbuchen--Trockenwald und als Traubeneichen-Hai.n-
buchen-Trockenwald. Bezüglich des Felsenahorns besitzt der sehr
mediterrane Wald einen der nördl i.chsten Bestände überhaupt
LAGE DES B[OTOPES : in nordwest].lehen Teil des Verfahrensgebi-etes
östl i.ch und nördl i.ch der Felsvorkonmen bis auf das Moselplateau
rei.abend in vornehmlich südwest bis südostexponierter Lage außer-
halb des Ortes

GRößE DES BIOTOPES: ca. 25-27 ha
URSPRUNG DES B[OTOPES : natt]r].ich ALTER : unbekannt

liXßNXnMEN DES BIOTOPMÄNAGEMENTS : Es i.st gerade wegen des großen
zusammenhängenden Bestandes ein Erhalt dri.ngend anzustreben

BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: tei.lwei.se Lage in einen Gebt-et
nach Biotopkartierung (ohne Typisierung) , seltene z.T. Grenzvor
kommen von best. Pflanzen und Tieren
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
nMoseltal von Schrei.ch bi.s Kc>blenz" , Lage teilweise im gepl.
NSC "Maselfelsen bei Erden/ürzig", Lage i-n einem Geb. nach Book
SONST. SCHUTZ-u. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Der Wa].d kann nach entspre-
chenden Schutzmaßnahmen der kontrol].i.erLeR natürl i.chen Sukzes-
s i.on überlassen werden

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Erden nach { l FlurbG
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë l und ë37 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 114 ha BETEILIGTE: ca.400 (491 0nrn)
DAUER: Einlei.tung 1987, Plan nach €41 1991, Zuteilung voraus-
sicht]. j.ch 1996

ZIELSETZUNGEN BEZÜGE.DES BIOTOPEN: Der Wald i.st wegen seiner
Einmaligkeit dri.ngend zu schützen und zu erhalten. Es gelten teil
wei.se di.e Maßgaben des gepl. NSG
PLANERISCHE MAßNAHMEN : Biotopkartierungp WuG nit landespflege-
rischem Begleitplan. Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan
ohne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MXßnXnmrW: siehe Landschaftsschutzgebiet
Moseltaln ,' siehe gepl.NSG "Moselfelsen bel Erden/ürzi.gw, Alt

besitz: Gemei.nde. es kann nach den Grundsatz alt wi.e neu zuge-
tei.].t verden, Neubesitz : Genen.nde. Unterhaltung: Gemeinde



LFD NR. : 4

TROCKENBIOTOPTYP: Steinfluren/ VERFAHREN: Erden
sonstige Strukturen
KULTURAMTSBEzIRK: Bernkastel-Kues . . " ..
GEMEINDE: Erden GEMARK(JNG: ErdenpKinhei-m,Lösnich

EIGENTt)MER: Gemeinde

TROCKENBIOTOPTyp (KIJRZBESCHREIB(JNG) : Es handelt sich um geplante
Steinriege]- und Stein]esewä]]e aus a]-ten zurückgebaut?n und auf-
gelösten'Welnbergsmauern im Zusamnenhang mit dem Erhalt ei-nes
Hohlweges

LÄGE DES BIOTOPEN: Die Lage ist voraussi.chtlich an nördlichsten
Rand des Verfahrensgebietes oberhalb der Weinlagen in Stldexpo-
si.ti.on. außerhalb der Ortslage am Wegesrand

GRößE DES BIOTOPEN: ggf. einige 100 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: aktuelle Neu-

schaffungsmaßnahme
MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Da es si-ch um ei-ne Neuschaf
fungsmaßnahme handelt sind flankierende Entwicklungsmaßnahmen
und Beobachtungen wichti-g
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Di.e Lesewälle dienen hauptsäch-
].i.ch der Vernetzung nit anderen Bi.otapenr z.B. den Trockenmauern
und den TrockenwaldblotoPen in der Nähe dieser Wäl].e
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN : Lage im Landschaftsschutzgebiet
nMoseltal von Schwelch bis Koblenz". ansonsten keine Schutzka
tegorien ersichtlich
SONST.SCHUTZ-IJ. BETREUIJNGSMAßNAHMEN : Zunächst kann die Entwick-
lung unter Kontrolle sich selbst überlassen werden. später sind
MaPnahnen zur Erreichung des angestrebten Zustandes denl<bar

yERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Erden nach € 1 FlurbG
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: genäß ë l und ë 37 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 114 ha BETEILIGTE: ca.400 {491 0nrn)
DAUER: Ei.nleitung 1987f Plan nach ë41 1991, Zuteilung voraus-
slchtlj.ch 1996

ZIELSETZUNGEN BEZtjCL. DES BIOTOPES : Zielsetzungen sind insbeson
aera der Beitrag zum Aufbau eines Biotopverbundsystemes

PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Bi.atapkartierung) f WuG mit landespflege
Fischen Begleitplan, Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan
ohne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE maßNAHMEN : siehe Landschaftsschutzgebi.et
;Moseltal;;,' Altbesitz: Privat, es kommt ë 47 zur Anwendung, Neu-
besitz : Gemei.nde, Unterhaltung: Gemei.nde



LFD NR. : 5

TROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels- VERFAHRENS Traben-Trarbach
fluren (Prof . Schloßberg)
KULTURAMTSBEZIRK: Bernkastel-Kues
GEMEINDE : Traben-Trarbach GEMARKUNG : Trarbach

EIGENTÜMER: Land RPL

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIB[JNG) : Es hande]t sich um mehrere
Felsköpfe und Felsrippen nlt typischen Felsspalten-und Felsgruß
gesellschaften auf sehr kargen Fe]-sen

LAGE DES BIOTOPEN: Hauptsäch]ich i.m nordvest].lehen Tei.l des Ver-
fahrensgebietes, sowcjhl weste. als auch östl. der Ruine UGreven
burg", daneben auch in kleineren Ausprägungen i.nnerhalb des wein-
baulich genutzten Terralns in vornehnlich süd bi.s stidwestexponi.er
ten Lagen außerhalb des Ortes
GRößE DES BIOTOPEN: ges. ca. 4000 m2
URSPRUNG DES B[OTOPES : natür].i.ch ALTER: unbekannt

MAßNAHMEN DES B[OTOPMANAGEMENTS: Di.e Fe].spanien sind zu erhalten
und zu schützen, ansonsten der Sukzessi.on zu überlassen

BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Lage in ei.nen Gebiet nach Bio
topkarti-errang (keine Typisierung ersichtl i.ch) , es finden sich
typische Tier-und Pflanzengesellschaften von Felsstandorten
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
nMoseltal Von Schveich bi-s Koblenz", Lage in einem Gebiet nach
Biotopkartierung(keine Typisierung erst.chtlich)
SONST. SCHUTZ-tJ. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Außer schutz-und Erhaltungs-
maßnahmen kann das Gebiet unter Kontrolle sich selbst überlassen
werden

VERFAHRENSNÄHE/BEZEICHNUNG: Verfahren Traben-Trarbach
Schloßberg) nach { l FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: genäß {l und Ë37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 42 ha BETEILIGTE: ca.200 (292 0nrn)
DAUER: Einleitung 1990, Stand: Planfestellung ë41 1993

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Das Biotop ist auch Grundlage
der in diesem Verfahren anzustrebenden Bi.otopvernetzung, ent-
sprechend si-nd die Zielsetzungen
PLANERISCHE MaßNaHMEn: Bic>topkartierung, sehr umfangrei-che UVP
AvP. Wug mit landespflegerischem Begleitplan, tlerökologische
Untersuchungen. Landschaftsrahmenplan ohne Aussagen, Landschafts-
plan: "weitestgehender Erhalt der vorhandenen Felsköpfe
GESETZLlcnE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Landschaftsschutzgebi.et
nMoseltaln , Altbesi.tz: größtenteils Privat, es fand ein Ankauf
durch das l,and RPL statt, Neubesitz: Land RPL, Unterhaltung: LandRPI



LFD NR. : 6

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenmauern VERFAHREN: I'raben-Trarbach
( Prof . schloßberg)

K[JLTURAMTSBEZIRK: Bernkaste]-Kues
GEMEINDE: Traben-Trarbach GEMARKUNG: Trarbach

EIGENTÜMER größtenteils Privat/ Gemeinde

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch un ein aus-
geprägtes und sehr gut erhaltenen Trockenmauernetz mi.t alten halb
hohen Trockennauern in k].elneren Strukturierungen und nlt sehr
starkem Verbund zu anstehenden Felsen

LAGE DES BIOTOPEN: innerhalb des gesammten Verfahrensgebietes
nur zu kleinen Teil.en i.n Verbund nit den Ortslagen. Das Netz ist
gröPtentei[s südwestexponi.ert und best.tzt viel.e Mauern in Fa]]-
l i.n i.e

GRÖßE DES BIOTOPEN: ei.ni.ge lago Ifd n
URSPRUNG DES BIOTOPEN: sekundär ALTER: einige Genervt

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: vordringt i.chste Aufgabe Ist der
Erha[t des a].ten und gut erha]tenen Trockenmauernetzes

BEGRÜNDUNG DER SCHIJTZWt)RDIGKEIT : Durch die Verbi.ndung Fels-Mauer
werden di.e Mauern optimal an andere Biotope angebunden und wer-
den schneller zu Trittsteinbiotc>pen mit starken Vernetzungschar.
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
nMoseltal von Schweich bis KoblenzPI

SONST. SCHUTZ-U . BETREtlUNGSMAßNAHMEN: Die Mauern si.nd der Statik
wegen stände.g zu prüfen und zu überwachen. Pufferflächenausvei-
sung zur bessern Vernetzung wird überdacht,ggf. Entbuschungen

VERFAHRENSNaME/BEZEICHNUNG : Verfahren Traben-Trarbach (Prof .
Schloßberg) nach } l FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ël und ë37 FlurbG
GROßE DES VERFAHRENS: 42 ha BETEILIGTE: ca.200
DAUER: Ei.mei.tung 1990, Stand: Planfestellung ë41 1993

(292 0nrn)

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN : Die Mauern sind soweit wie
möglich e]nsch] i.eß].]ch der Verbundstruktur zu erha].ten

PLANERISCHE mAßNaHMEN: (Biatopkartierunq) , sehr unfangreiche UVP
AvP. WuG nit ]andespf]egerischen Beg]eitp]an. tieröko].oqische
Untersuchungen, Landschaftsrahmenp].an ohne Aussagen. Landschafts-
plan: "größtmögl i.che Rücksichtnahme auf die alten Trockenmauern"
GESETZLICHE/SANKTIONELIE MAßNAHMEN; siehe Landschaftsschutzgebi.et
Moseltal" , Altbesi.tz : fast ausschließllch Privat, es erfolgte

ei.ne Zuteilung alt wi.e neu, für neu errichtete Mauern wurde ë47
angewandt, Neubesi.tz : Privat/Gemeinde, Unterhaltung: Privat/Ge-
meinde



LFD NR. : 7

TROCKENBIOTOPTYP: sonstige Struk- VERFAHREN: Traben-Trarbach
türen (Prof . Schloßberg)
KULTURAMTSBEZIRK: Bernkastel-Kues
GEMEINDE: Traben ch GEMARKUNG: Trarbach

EIGENTÜMER: Gemeinde

TROCKENBIOTOPTYP (K(JRZBESCHREIB(JNG) : Es handelt si.ch hierbei um
die Burgrui-ne iiGrevenburg" mit dem (Jmfeld z.q'. aus Trockengebü-
schen, Felsen und Trockenmauern. Die Ruine selbst besteht aus
altem vernörteltem Bruchsteinmauerwerk. Dieses Biotop nuß also
unter dle Kategorie der sonstigen Strukturen eingeordnet verden
LAGE DES B[OTOPES: Südöst]]ch oberha].b des ortes Trarbach ober-
halb der weinbaulich genutzten Lagen zwischen zwei größeren
Fespartien außerhalb der Ortslage in west bis sÜdexponierteringe

GRößE DES BIOTOPEN : ca . 7000 m2
URSPR(JNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: einige hundert J

MAßNAHMEN DES B[OTOPMANAGEMENTS : Neben der Erha].tung der Ruine
ist ei.ne Erha].tung und Entw]ck].ung des Umfeldes anzustreben

BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Lage in ei-nem Gebiet nach Bio
topkartierung (kei.ne Kategori.e erst.chtl . } Di.e Ruine ist kultur
historisch und ökologi.sch schützenswert
VORHANDENE SCHUTZKÄTEGORIEN: Lage i-m Landschaftsschutzgebiet
nMoseltal von Schrei.ch bi,s Koblenzn, Lage i.n einen Gebiet nach
Biatapkartierung(kei.ne Kategorie ersichtlich)
SONST. SCHtJTZ-U.BETREUUNGSMAßNä,AMEN: Die Sonstigen schutz- und
Betreuungsmaßnahmen massen mit Maßnahmen an der Grevenburg ab-
gestlnmt werden

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNIJNG : Verfahren Traben-Trarbach (Prof .
Schloßberg) nach {l FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERTXHRENS: gemäß }l und ë 37 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 42 ha BETEILIGTE: ca.200 (292 0nrn)
DAUER: Ei.n]ei.tung 1990, Stand: P]anfeste]].ung ë 41 1993

ZIELSETZUNGEN BEZt)GL.OES BIOTOPEN: Das Biotop i.st aus kulturellen
und ökologischen Gest.chtspunkten zu erhalten und zu entwickeln.
Planungen müssen aufei.Bänder abgestimmt verden
PLANERISCHE lIAPNAHMEN: Biotopkarti-erung, sehr umfangreiche UVP
AvP. WuG mit landespflegerischem Begleitplan. tierökologlsche
Untersuchungen. Landschaftsrahmenplan ohne Aussagen. Landschafts-
plan ohne konkrete Aussagen
GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Landschaftsschutzgebiet
Mase[ta[" , A]tbes]tz= Gemeinde, es erfolgte ei-ne Zutei].ung nach

den Grundsatz alt wie neu, Neubesitz: Gemeinde, Unterhaltung:
Game i nd ë



LFD NR. : 8

TROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels- VERFAHREN: Traben-Trarbach
fluren (PrQj . Würzgarten)
KULTURAMTSBEZIRK: Bernkastel-Kues
GEMEINDE: Traben-Trarbach GEMARKUNG: Traben

EIGENTÜMER Gemeinde / Land RPL

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich hierbei un
mehrere blei.ne Areale ni.t Felsnasen bestandener Hänge mit typi-
schen FelsgruP lsbandengesellschaften. z.T. auch Felsge-
bilschen. Tei.lwei.se erfolgt ei.ne Berührung mit den Trockennauern

LAGE DES BIOTOPES: Di-e kiel.nflächiqeren Biotope li-eßen z.T. im
welnbaulich genutzten Lagen in vornehmlich süd bis südwestexpo
feierten l,aßen außerhalb des Ortes im weiteren Verlauf westexpo

GRÖßE DES BIOTOPEN: ges. ca. 1000-2000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN: natürlich ALTER unbekannt

MAßNAHME:K DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es ist eine Erhaltung wegen
der Bedeutung als Stützpunkte für eine Biotopvernetzung anm
streben. Desweiteren t]ber].assung der Sukzessi.on
BEGRUNDtTNG DER SCHIJTZWURDIGKEIT: Di.e Felsen beherrbergen die
type-schen Felsgesellschaften (Mauerei-dechse) und übernehmen
wichtige Funktionen bei der Blotopvernetzung
VORHANDEINE SCHUTZKATEGORIEN: Lage in LandschaftsschutzgebietnMoseltal von Schweich bi.s Koblenzu

SONST. SCHUTZ-u. BEPREUUNcsMxppxHmEK: Di.e Felsen können der kon
trollierten natürl i.chen Sukzessi.on überlassen verden

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Traben-Trarbach (Prof .
Würzgarten) nach ë l FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ëi und } 37 FlurbG
cnößE Dein VERFAHRENS: l03 ha BETEILIGTE: ca.450 (537 Omen)
DAUER: Ein]eitung ].990, Stand: Planfestellung ë 41 1993

#ürzqarten) nad i ! FI J=b; rRegelvqrrnh=Bn)

zln.SETZUNGEN BEZÜGE.DES BIOTOPES: Oas Biotop ist vornehmlich hin
sichtlich einer Biotopvernetzung zu erhalten und zu entwickeln

PLANERISCHE iIAßNAHnEW: (Biotopkartierung) , sehr umfangreiche UVP
AvP, WuG mit landespflegerischem Begleitplan, tierökologische
tJntersuchungen, Landschaftsrahmenplan ohne Aussagen. Landschafts
plan: "weitestgehender Erhalt der vorhandenen Felsköpfe"
GESETZLICHE/SANKTIONELLE rlXßNAHMEN; siehe l,andschaftsschutzgebiet
nMoseltal" , Altbesitz: ausschließlich Privat, die Felsköpfe wur-
den teilweise vom Land RPL und teilweise von der Geneinde ange-
kauft, Neubesitz : Gemeinde/Land RPL, Unterhaltung: Gemeinde/Land
RPL



LFD NR. : 9

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenmauern VERFAHREN: Traben-Trarbach
( Prof . Würzgarten)

KULTURAMTSBEZIRK: Bernkastel-Kues
GEMEINDE: Traben-Trarbach GEMARKUNG: Traben

EIGENTÜMER: Genen.nde/ Privat

TROCKENBIOTOPTYP (KtJRZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch hi.erben. vor
nehmlich un alte und gut erhaltene und gepflegte Trockenmauern
mi.t typischen Gesellschaften, aber auch um karge Betonmauern. Es
bestehen hier nicht so viele Verbindungen Fels auer. vie i.m
Prof ekt Sch].amberg
LAGE DES B[OTOPES: A]s ].engere Gt]rte]mauern aber auch kleinere
Strukturen Im gesamten Verfahrensberei.ch fast ohne Berührung mit
der Ortslage in süd bls südwestexponierter Lage i.m weiteren
Verlauf vestexponi-ert

ALTER: alte M: ei.ni.ge G
Betonmauern : rel . neu

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Die alten Mauern sind soweit
wi-e möglich zu erhalten und hinsichtl i.ch einer Bic>topvernetzungzu entwlcklen
BEGRtINDUNC DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Das alte Mauersysten besitzt
Vernetzungsfunkti.on, es fi.öden si.ch typische Mauergesellschaften
wie Moose , F].echten. K].ei.nqräser
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im LandschaftsschutzgebietnMoseltal von Schwer.ch bi.s Koblenzn

GRößE DE$ BIOTOPEN: mehrere 1000 Ifd m
URSPRUNG DES BIOTOPES : sekundär

SONST. SCHUTZ-U. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Übenfachunqen aus statischen
Grtlnden, sowie ggf. Entwicklungsmaßnahmen wie Entbuschungen

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG : Verfahren Traben-Trarbach (Prof .
Würzgarten) nach {l FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß {l und {37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 103 ha BETEILIGTE: ca.450 (537 0nrn)
DAUER: E]n].eitung 1990, Stand: P].anfestellung }41 1993

ZIELSETZUNGEN BEZÜGE. DES BIOTOPEN : Das Biotopverbundsysten Trok-
kenmauer i-st weitestgehend zu erhalten und zu entwi.ckeln (ggf.
Mauerpufferstrei.fen ausvei.sen)
PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Biotopkartierung) , sehr umfangreiche UVP
AvP, WuG mit landespflegerischem Begleitplan. tierökologlsche
Untersuchung. Landschaftsrahmenplan ohne Aussagen, Landschafts-
plan: "größtmögl i.che Rücksichtnahme auf die vorhandenen Mauernti
GESETZLICHE/SANKTloNELLE mAßNAHmEN: siehe Landschaftsschutzgebiet
itMose[ta[n , A]tbesitz: aussch]ieß]-ich Privat, es erfolgte für di.e
a]-ten innerhalb der Wingerte liegenden Mauern eine Zutei.lung alt
wie neu, für neue Mauern und alte am Wege liegende erfolgte eine
Zutei.lung an di-e Gemeinde , Neubesitz : Gemeinde/Privat, Unterhal-
tung : Geneinde/Privat



LFD NR. : IO

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenmauern VERFAHREN: Piesport

KULTURAMTSBEZIRK: Bernkastel-Kues
GEMEINDE : Piesport GEMARK(JNG: Piesport.Nlederenmel

Dhrc>n , Monheim , Raven i.ch
EIGENTÜMER: Gemeinde

TROCKENBloTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich hauptsäch-
lich um neue Schwergewi.chtsmörtel Schwergevichtsbetonnauern
mlt Gabionnauerfenstern und Röhren in neuer Bauweise. Alte Mau--
ern wurden nur in kiel.nen Mengen erhalten

LAGE DES BIOTOPEN : Als geschwungene Gürtelmauern langezogen durch
das gesammte Verfahrensgeblet entlang des Höhenverlaufes in vor-
nehmlich südexponi.enter Lage außerhalb des Ortes

GRÖßE DES BIOTOPES: mehrere loop Ifd m
URSPRUNG DES BIOTOPES: sekundär ALTER : 5-10 Jahre

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Es fand hier ein Verfahren al--
ten Zuschnitts nlt entsprechendem Mauerneubau als Neuschaffungs
maßnahmen statt,diese wurden wed.ostens etwas naturnah gestaltet
BzcRtJNDUNG DER SCnUTZWt)RDIGKEIT: Es muß si.ch erst herausstellen .
ob anhand der fauna.sti.schen und floristischen Best.edlung das
Biotop Trockenmauer als schützenswert angesehen werden kann
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
IMose].tal von Schwer.ch bis Koblenzn

SONST. SCHUTZ-U. GETREU(JNGSMAßNAHMEN: Ständige statische Überwa-
chungen, sowie f].ankierende Entwicklungsmaßnahmen, wie z. B. ggf
Entbuschungen

VERFAHRENSNAME/BEZEICHIIUNG: Verfahren Piespo=t nach } l FlurbG
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß {l und ë37 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 555 ha BETEILIGTE: ca.700 (8io Onrn)
DAUER: Einleitung 1984 (erst Teilung in zwei Abschnitte. später
wieder Zusammenfassung zu einem Verfahren) ,Stand: Planvorlage 1993

ZIElßETZtJNGEN BEZÜGL. DES BIOTOPEN : Nach der Neuschaffung des
Bi.otopes ]st für eine gute und geregelte Entw]ck].unq des Bi-o-
topes zu sorgen. ggf. Aufbau ei.nes Verbundsystenes
PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Biotapkarti.erung) , AvP. WuG mit landes-
pf]-egeri.schen Beg]eitp].an, Landschaftsrahmenplan und Landschafts
plan ohne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Landschaftsschutzgebiet
nMc>seltaln, Altbesi.tz : di.e alten Mauern waren i.m Privatbesitz .
für die neuen Mauern wurde { 47 angewandt und diese wurden in Ge
meindeeigentum überführt, dasselbe gilt für die wed-gen alten
Mauerfragnente, Neubesi.tz : Geneinde, (Jnterhaltung: Gemeinde



LFD NR. : ll

TROCKENBIOTOPTYP:
fluren/Steg-nfluren
KULTURAMTSBEZIRK :
GEMEINDE: Piesport

Bernkastel-Kues
GEMARKUNG: Piesport.Ni.ederemmel
Dhron . Minhei.n . Rivenich

EIGENTUMER: Landesforstverwaltung,
Abt . Landespflege

Fe].sen/Fe].s- VERFAHREN: Pi.esport

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es hande].t sich hi.erben. um
mehreren Felsstrukturen von denen 2 beschrieben werden sollen:
[. E]n ].andschaftspräqender Fe]skopf mit typischen Felsgesellschaf-
ten und ei.niger Felsgebüschen 2. Ei.ne Felsstruktur welche an einem
Gleithang eine natürliche Schutthalde gebt-Idet hat
LAGE DES BIOTOPEN: l. Im westlb.chen Teil des Verfahrens südexpo-
niert außerhalb des Ortes 2 . ebenfalls dort südexponi.ert und
außerhalb der Ortslage (Bei.de Strukturen liegen in der Nähe des
Ortsteilen Fettes)

GRÖßE DES BIOTOPEN: qes. ca. IS000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : natürlich ALTER : unbekannt

tiXßNaHMEW DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es si.nd Erhaltungs-und schutz-
maßnahmen Insbesondere zum Aufbau ei.nes Blotopverbundes durch-
zuführen besonders hi.nsi.chtl i.ch der sonst ausgeräumten Flur
BEAR(JNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Lage in einem nschtltzenswerten
Gebiet nach Biotopkartierung (fast die ges. Fläche) Typische
Tier-und Pflanzenvorkommen (Moose , Flechten , Mauerei-dechse)
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebi-et
nMoseltal von Schweich bis KoblenziP, Lage in nschützensvertemvi
Gebt.et nach Biotapkartierung (fast die gesammte Fläche)
SONST.SCHUTZ TREUUNGSMAßNAHMEN: Es si.nd i.nsbesondere Bi.stop
vernetzungsfunktionen zu fördern, ansonsten kann das Biotop der
kontroll i.enten nattlrlichen Sukzessi.on überlassen werden

VERFAHRENSNAME/BEZEICHMJNG: Verfahren Piesport nach ë l FlurbG
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß {]. und ë 37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 555 ha BETEILIGTE: ca.700 (810 ODEN)
DA[JER: Ein]eitung 1984 (wurde in zwei Abschnitten eingeleitet.
später aber vi.eder zusammengefasst) Stand: Planvorlage 1993

ZIELSETZUNGEN BEZÜGE.DE$ BIOTOPEN: Das Biotc>p ist wegen sei.ner
].andschaftsprägenden Gestalt und als Ausgang für eine Biotop-
vernetzung zu erhalten
PLANERISCHE MAßNAHMEN: Biotopkartlerunqr AvP. WuG nit landes-
pflegerischen Begleitplan, Landschaftsrahmenplan und Landschafts
plan ohne Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Landschaftsschutzgebiet
Moseltal'l, Altbesi.tz: überwi.elend Privat. es fand ei.n Ankauf

über Landeshaushaltsni.ttel statt. Neubesitz : Landesforstverwal-
tung Abt. Landespflege , Unterhaltung: Landesforstvervaltung Abt
Landespflege

f77



3.2.7 Kulturamt Neustadt an der Wei.nstraße

Es fand von zuständigen Landespfleger Herrn Köhler schon
eine Vorauswahl entsprechender Verfahren statt. Auch hi.er
waren dies insbesondere neuere Verfahren:

l

2

3

4

5

Arnheim-Ranschbach (Prof .Vll) am Haardtrand in der Nähe
van Landau
Arzhein-Ranschbach (Prof .V]]]) ebenfa].Is dort
Deidesheim-Forst (Prof. IX) am Haardtrand zwischen Neustadt
und Bad Dürkheim
Karlstadt (Prof .V) am Haardtrand i.n der Nähe von Bad Dürk-
heim
Ka[[stadt (Prof .V]) ebenfa].]s dort

Für den Kulturamtsbezirk ergeben si-ch bezüglich der Technik
eines Verfahrensablaufes allgemei.n folgende Besonderheiten:

l

2

Das Gesamtverfahren wi.rd per Beschluß eingelei.tet. sowie
ei-n WuG für das gesamte Verfahren erstellt
Um jedoch insbesondere i-n Weinbergsverfahren Ertragsaus-
fälle zu mini.mi.eien. wird das Gesamtverfahren in mei.st
IO-12 Teile=Projekte (siehe Zusätze in römischen Zi.ufern)
von je ca . 40-60ha aufgeteilt.
Diese Projekte werden nun als in sich abgeschlossene Ver
fahren meist i.nnerhalb von 3 Jahren durchgeführt. (extra
Einleitungsbeschluß, extra WuG, extra Landespflege)
Gegenüber einer Durchführung des Gesamtverfahrens i.st di.es
nicht schneller. eher sogar langsamer (bei lo-12 Projekten
inmerhin ca. 30 Jahre!) , jedoch können Neuerungen durch
die schnelle Behandlung der Teilverfahren (3-Jahres-Rhyth-
mus) dynamisch wirken und von Projekt zu Projekt schneller
Eingang finden, etwa auch die neuesten Entwicklungen in
der Erfassung und Bewertung der Landschaftselemente , was
bei einem Gesamtverfahren nicht möglich ist

3

4

Da diese interessante Technik der Durchftlhrung von Flurberei.-
nigungsverfahren daher also auch Auswirkungen auf die Ausweg.-
sung von Biotopflächen hat, sc>ll es berechtigterweise erwähnt
walden sein. Auch findet eine Projektaufteilung aus ähm i.chen
Gründen innerhalb anderer Kulturamtsbezirke statt, jedoch
nicht in solcher Konsequenz wie in diesem Bezirk.



LFD NR. : l

TROCKENB[OTOPTYP: Trockenwa].d VERFAHREN: Arnheim-Ranschbach
( Prag . Vll (Ost+Westteil) )

KULTURAMTSBEZIRK: Neustadt a.d. Wei.nstraße
GEMEINDE : Arznei.m/Ranschbach GEMARKUNG: Arzhei.m/Ranschbach

2 . PrIVat
EIGENTÜMER l

2
Verein zur Förderung der Jugendpflege
Pri.vat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBtJNG) : Es handelt si.ch um zwei gros
sehe Stücke ei.nes Trockenwaldbestandes: 1 . Lichter Eichen-Hai.n-
buchenwald nit Orchideenvarkommen 2. Eichen-Hainbuchen-Eßkasta-
nienwald mi-t ebenfalls graßer Orchideenvorkonmen. Beide Bestände
bilden eine reichhalti-ge Bodenvegetation aus
LÄGE DES BIOTOPEN: l. Im Ostteil des Verfahrens i.m westlichen
Bereich auf einer k].einen Kuppe in alle Richtungen exponiert,
außerhalb des Ortes, 2. Im westlichen Bereü.ch des Westtei.les
in süd bis west bis nordexponierter Lage außerhalb des Ortes

GRößE DES BIOTOPEN: qes. ca. 8000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : natürlich ALTER: unbekannt

MAßNAHMEN DES B[OTOPMANAGEMENTS : Es sind wegen der vertvo].]en
Bestände Erha[tungs-und Entwi.ck].ungsnaßnahmen anzustreben

BEGRÜND[JNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Lage in einem Gobi-et nach
Bi.otopkartierung (Kategorie ni.cht ersichtlich) , im sonst wein-
baul i.ch geprägten Gebt.et bi.Idea diese Bestände Retenti.onslnseln
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage i.m Naturpark "Pfä]zer Wa].die ,
lage in einem Gebt.et nach Bi.otopkartlerung (Kategorie nicht
ersichtl ich )
SONST. SCHUTZ-U. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Außer einer kontro].herten
natilrl i.chen Sukzession keine

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNtJNG: Verfahren Arzheim-Ranschbach (Prof .
v[[ (Qst+Westtei].) ) nach { ] F]urbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß €1 und ë37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 50 ha BETEILIGTE: ca.130 (178 0nrn)
DAUER: Gesantein]eitung 1976, Teilen-mei.tung Prag. Vl1 1984, Be-
st.tzeinweisung 1988 , z . Zt. Wi.derspruchsbearbeitung

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Das Bi.stop i$t wegen seiner
Inselfunktion zu erhalten. eine Vernetzung mit anderen Biotopen
ist anzustreben
PLANERISCHE MAßNAHMEN: Bi.otopkartierung, WuG mit landespflege--
rischem Begleltplan, Flurbereinigungsplanr keine Aussagen zu
Landschaftsrahmenplan und Landschaftsplan

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßnaHMEN: siehe Naturpark "Pfälzer Walde
Altbesi.tz: 1. Verein zur Förderung der Jugendpflege 2. Pri.vat,
es wurde alt wie neu zugeteilt. Neubesi.tz: 1. Verein zur Förde-
rung der Jugendpf[ege 2. Pri.vat, Unterha].tung: ]. Verein zur
Förderung der Jugendpflege 2 . Pri-vat

?29



LFD NR. : 2

TROCKENBIOTOPI'YP: Magerrasen/
sonstige Strukturen
KULTURAMTSBEZIRK: Neustadt a .d
GEMEINDE: Arnheim/Ranschbach

VERFAHREN: Arnheim-Ranschbach
(Prof : Vll (Ost+Westteil) )

Weinstraße
GEMARKUNG : Arnheim/Ranschbach

EIGENTÜMER; Pri.vat

TROCKENBIOTOPTyP (KURZBESCHREIB(JNG) : Es hande].t sich hierbei um
zah[rei-che infolge ]andwirtschaft].i.cher Bewirtschaftung entstan
done Böschungen, welche z.T. nit Magerrasengesellschaften wle
dem Halbtrockenrasen bestanden sind

LAGE DES BIOTOPES : Innerhalb des gesammten Verfahrensgebietes
Es verden jedoch hauptsächl i.ch i.n sÜd bis südostexponlerten
Lagen trockene Standorte ausgebildet. Die Böschungen laufen
paralle]. zu den Höhenlinien und liegen außerhalb des Ortes
innerhalb vornehm i.ch weinbaulich genutzter Gebiete
GRößE DES BIOTOPEN: ges. ca. 7500 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN: sekundär ALTER: nehrere Gener

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Ein Erhalt i.st aus bodenmecha
nischen. ökologischer und kulturhistori.scher Si.cht unbedingt
gegeben. ein Verbundsystem kann entvi-ckelt werden
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Aus kulturhlstori.scher und
ökologi.scher Sicht besonders als eventuelle Träger eines Ver-
bundsystemes
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage in Naturpark "Pfä].zer Wald"

SONST. SCHUTZ-u. BETREUUNGSMAßNAHMEN : ggf bodennechanische tiber
wachunqen soli.e Verhinderung des Zuwachsens durch Entbuschungen
daneben ei.ne regelmäßige Haha

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Arzhe]m-Ranschbach (Prof .
V[[ (Ost+Westtei])) nach ä]. F]urbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß Ë]. und {37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 50 ha BETEILIGTE: ca.130 (178 0nrn)
DAUER: Gesamtein]ei.tung 1976, Tei.]ein].eitung Prof Vl1 1984, Be-
st.tzelnwei.sung 1988 . z . Zt. Wi.derspruchsbearbeitung

ZIELSETZUNGEN BEZttGL.DES BIOTOPEN: Das Biotop i.st aus vielfäl
tagen Gesichtspunkten heraus zu erhalten und zu entwickeln

PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Biotopkartierung) , wuG ni-t ]andespf].ege
Fischen Begleitplanf kei.ne Aussagen zu Landschaftsplan und Land
schaftsrahnenplan, Flurberei-ni.gungsplan

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Naturpark "Pfälzer Wald"
Altbesitz: Pri.vat. es wurde nach dem Grundsatz alt wie neu zuge-
tei.It. Neubesitz: Privat, (Jnterhaltung: Pri.vat



LFD NR. : 3

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen VERFAHREN: Arznei.m-Ranschbach
(Prag . VIII )

K(JLTURAMTSBEZIRK: Neustadt a . d. Wei.nstraße
GEMEINDE: Arznei.m/Ranschbach GEMARKtJNG : Arznei.m

EIGENTtjMER; Stadt Landau

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Wir haben es hier mit der
Magerrasenausprägung des Steppenrasens zu tun. welcher an dieser
SteLLe auf ei.ner Ka]kterti.ärscho]].e, der sog. "k]einen Ka]mi.tn
in einem nachglazi.den Restposten anzutreffen ist. Er ähnelt
stark den Steppenrasen Ost und Südosteuropas
LAGE DES BIOTOPES: An Westhang der "kleinen Kalnit'P in alle
Richtungen exponiert, da die "kleine Kalni-tti ei.ne xnarkante Er-
hebung darstellt. Die Lage befindet si.ch außerhalb des ortes

GRößE DES BIOTOPEN: einige 1000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN: nattlrl i.ch ALTER: bis zu 5000 J

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Es Ist für dieses einmalige
Biotop unbedingt eine Erha].tung mi.t flankierenden Entwicklungs
maßnahmen gebc>ten
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWt)RDIGKEIT: Lage in einem "hervorragenden
Gebt.et nach Biotopkarti.erung. Daneben findet sich eine recht
interessante und vor allem wechselhafte Geologie
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Naturpark "Pfälzer wald"
Lage im NSG "klee.ne Kalmitti, l,age im flächenhaften ND "kleine
Kalmit'i , Lage in "hervorragendem" Gebiet nach Blotopkarti-erung
SONST. SCHIJTZ-U. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Neben den i-ntensi.ven
SchutzmaPnahnen werden von den LfuG gezielte Entbuschungen
enpfohlen

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNIJNG : Verfahren Arnheim-Ranschbach (Prof .
VIII) nach € 1 FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë]. und {37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 40 ha BETEILIGTE: ca.llO (156 0nrn)
DAUER: Gesamteinlei.tung 1976, Tei.leinleltung Prof . VIII 1984, Be-
st.tzelnweisung 1988 . z . Zt. Widerspruchsbearbeitung

ZIELSETZUNGEN BEZÜGE.DES BIOTOPEN: Das Biotop i-st wegen sei.ner
Einmaligkeit dringen zu erhalten,zu schützen und zu entvi.ckeln

PLANERISCHE MAßNAHMEN : Biotopkartierung, WuG nit landespflege-
rischen Begleitplan, Flurberei-ni.gungsplan. Landschaftsrahmenplan
und Landschaftsplan ohne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE maßnAHMEN: siehe Naturpark "Pfälzer Wald't
si.ehe NSG nk]eine Ka]mi.tti. si.ehe ND "k].eine Kalmitu, Altbesi.tz:
Stadt Landau. es muß und wurde alt wie neu zugetei-it, Neubesitz:
Stadt Landau, Unterha].tung : Stadt Landau und Landespflegeverbände



LFD NR. : 4

TROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels- VERFAHREN: Arnheim-Ranschbach
fluren (PrQj . VIII)
KULTtJRAMT$BEZIRK: Neustadt a . d. Wei.nstraße
GEMEINDE: Arzhein/Ranschbach GEMARKUNG: Arzhein

EIGENTÜMER: Stadt Landau

TROCKENBIOTOPTyP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich hierbei. un
Felsstrukturen des Buntsandsteines soli-e des terti.iren talks ,
welche offen zutage treten und typische Felsgesellschaften aus-
bilden

LAGE DES BIOTOPEN: Im Bereich der Erhebung der "klee.nen Kathi.tu
besonders im westlichen Tei.l nit west bis südexponierten Lagen
außerhalb des Ortes

GRÖßE DES BIOTOPEN: ges. ca. 1000 m2
URSPRUNG DES BlaTOPES : natürlich ALTER : unbekannt

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Es i.st a].].eine schon wegen der
interessanten Geologie eine Erhaltung dringend geboten

BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWt)RDIGKEIT : Innerhalb di.eßer Lage finden si-ch
besonders vie]e wärne].lebende Tier-und Pflanzengesellschaften.
Daneben Lage in ei.nem tihervorragenden" Gebiet nach Biotopkartier
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Naturpark "Pfälzer Wald"
Lage im NSG "k]ei-ne Ka].mitn, Lage im flächenhaften ND "kleine
Kalmitn , Lage in "hervorragenden" Gebiet nach Bi-otopkartierung
SONST. SCHUTZ-u. BETREUUNGSMAßNAHMEN: E$ wird eine kontroll werte
tjberlassung der natürl i.chen Sukzession empfohlen

VERFAHRENSNAHE/BEZEICHNUNG: Verfahren Arnheim-Ranschbach (Prof .
VIII) nach { l FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: genäP {] und {37 F].arbg
GRÖßE DES VERFAHRENS: 40 ha BETEILIGTE: ca.llO (156 ODEN)
DAUER: Gesamtein]eitunq 1976, Tei].einleitung Prof . VIII 1984, Be-
sitzen.nweisung 1988. z . Zt. Widerspruchsbearbeitung

ZIELSETZUNGEN BEZt)GL.DES BIOTOPEN: Es wi.rd vom LfuG eine Erhal-
tung und ein Schutz empfohlen. jovi.e von einer weiteren Erschlles
sung der "kleinen Kalmitir dri.ngend abgeraten
PLANERISCHE MAßNAHMEN: Bi.otopkartierung, wuG mit landespflege-
ri.schen Beqleitplan. Flurbereinigungsplan, kei.ne konkreten Aus-
sagen zu Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan

GESETZLICHE/SANKTIONELLE llaßWXHnEN i siehe Naturpark "Pfälzer Wald"
siehe NSG "kleine Kathi.tn, si.ehe ND "k].eine Kathi.tu. Altbesi.tz:
Stadt Landau. auch hi.er nuP und wurde nach dem Grundsatz alt wie
neu zugeteilt, Neubesi.tz: Stadt Landau, Unterha].tung: Stadt Lan-
dau



LFD NR. : 5

TROCKENBIOTOPTYP: sonstige
Strukturen
KULTIJRAMTSBEZIRK: Neustadt a .d
GEMEINDE : Arzheim/Ranschbach

VERFAHREN: Arzhei.n-Ranschbach
( Prof . VIII)

Wei.nstraße
GEMARKUNG : Arnheim

EIGENTÜMER: Stadt Landau

TROCKENBIOTOPTVP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich hi-er un ca.
l m hohe Kleinböschungen i-m Bereü.ch der "kleinen Kalmit" mit z.T
wärneliebenden Pflanzen- und Tierarten und z.T. Ausprägungen des
Halbtrockenrasens

LAGE DES BIOTOPEN: Vorwiegend in Bereü.ch der "k].einen Ka].nj.tn
sovoh[ i.m Bereü.ch st]d].ich a].s auch nördl i.ch der "klee.nen Kalni-t
Di-e Expositi.oden schwanken zwischen süd und west bi.s nardexpo-
niert. Die Lagen sind außerhalb des Ortes, z.T. im weinbaulieh
genutzten F]-schen ( zu ei.nem großen Teil)
GRößE DES BIOTOPEN: emi.ge 1000 n2
URSPRUNG DES BIOTOPEN: sekundär ÄLTER: mehrere Genen

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Auch hier Ist aus kulturhisto-
ri.schen , ökologischen und weniger bodenmechanischen Gründen
eine Erhaltung und Entwicklung angebracht.Verbund nit "kl. Kalmi.ttl
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEITI Der Vernetzungsfaktor mit
dem NSG iik]eine Ka].mi.tii spi.elt hier eine große Rolle. Es finden
sich i.nnerhalb der Böschungen "Rote-Liste-Arten"
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Naturpark "Pfälzer Wald'v
und.ttelbar angrenzend: NSG "kleine Kalni.tii und ND "kleine Kal-
mit;i, z.T. Lage in "hervorragenden" Gobi.et nach Bi.otopkart
SONST. SCHUTZ-u. BETREUUNGSMAPNAHMEN: Die Böschungen sind zu
ilberwachen und entsprechend zu pflegen und zu entwickeln (ggf.
Entbuschungen

yERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Arnheim-Ranschbach (Prof .
VIII) nach {l FlurbG CRegelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë,]- und }37 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 40 ha BETEILIGTE: CB.llO (156 0nrn)
DA(JER: Gesanteinleitung 1976. Teileinleitung Prof . VIII ts84. Be-
sitzeinweisung 1988 , z . Zt. wlderspruchsbearbei.tung

ZIELSETZ(JAGEN BEZt)GL. DES BIOTOPEN : Di.e günstigen Vernetzungs-
strukturen zum NSG "kleine Kalmit'i sind zu nutzen und zu ent-
wickeln
PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Bi.otopkartierung) , wuG nit landespflege
rischem Begleitplan, Flurbereiniqungsplan. kei-ne Aussagen zu
Landschaftsrahmenplan und Landschaftsplan

GESETZLICHE/SANKTIQNELLE MAßNAHMEN : siehe Naturpark "Pfä]zer Wa].d'i
A].tbesitz: Privat. es wurde für diese Flächen Land gemäß { 47 be-
reitgestellt und die Flächen in das Eigentum der Stadt Landau
Überftlhrt, Neubesi.tz: Stadt Landau, Unterhaltung: stadt Landau



LFD NR. : 6

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenmauern VERFAHREN : Deidesheim-Forst
( Prof . IX)

KULTURAMTSBEZIRK: Neustadt a . d. Weinstraße
GEMEINDE : Deideshei.m GEMARKUNG : Dei.desheim

EIGENTÜMER: Gemeinde / Privat

TROCKENBIOTOPTVP (KURZBESCHRE[BUNG) : Es hande].t si-ch hi.erben um
zahlreiche Trockenmauern alter Bauvei.se aus Sandstein als lange
Gürtelinauern wie auch als kurze Mauersttlcke u.a. auch i.n Fallinie
gebaut mi.t type-schen Mauergesellschaften. Es fanden teilweise na
turnahe Mauerversetzungen statt
LAGE DES BIOTOPEN: Über das gesammte Verfahrensgebi.et verteilt in
vornehmlich ost bis südostexponierter Lage außerhalb des Ortes

GRÖßE DES BIOTOPEN: ca. 12000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN: sekundär ALTER; bi.s ca . 80 Jahre

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANÄGEMENTS: Es wurde zun Großtei]. eine Er-
haltung angestrebt , daneben fanden auch Neuschaffungsnaßnalumen
in Fern der Versetzung der alten Mauern statt.
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Lage in ei-nem biotopkartierten
Gebiet (keine Typisi.errang ersichtlich) , Vorkommen zahlreicher in-
sektenarten. schachbrettarti.ge Vernetzungsmögllchkeiten
VORHANDENE SCHUTZKÄTEGORIEN : Lage in Naturpark "Pfälzer Wald"
teilweise Lage in biatopkartierten Gebieten (Kategorie ni.cht
ersichtlich)
SONSlt. SCHUTZ UUUNGSmXßNAHKEN: ES i.st ei.ne stände.ge statische
und auch ökologische tlberwachung und ggf. Entwicklung angebracht
CEntbuschungen)

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Deidesheim--Forst (Prof . IX)
nach ë l FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS; qenäß {] und ë37 F]-urbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 55 ha BETEILIGTE: ca.120 (170 0nrn)
DA(JER: Gesantein]eitung 1972. Tei.]ein].eitung Prof. IX 1986, Stand
Ausführungsanordnung 1993

ZIELSETZUNGEN BEZt)GL.DES BIOTOPEN; Dle Mauern sind soweit vie mög--
l i.ch zu erhalten und zu pflegen. ein Verbundsysten ist anzustreben

PLANERISCHE MAßNAHMEN : Biotopkartierung, WUG ni-t landespflege-
rischem Begleitplan, es ist eine Ausweg-sung eines NSG "Haardtrand"
geplant , Inndschaftsrahmenplan und Landschaftsplan nicht direkt
angesprochen
GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßnAHMEn: siehe Naturpark I'Pfälzer Wald"
Altbesitz: Privat, es wurde sc>welt wie möglich ë 47 angewandt.
Neubesitz : überwiegend Geneinde nur i-m Steillagenbereich Pri.vat,
da dort ggf. noch ei-n Landespflegeverfahren stattfindet, Unter
haltung: Gemei-nde/Privat

7J4



LFD NR. : 7

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenmauern/ VERFAHREN: Deideshein
sonstige Strukturen ( Prof . IX)
KULTURAMTSBEZIRK: Neustadt a. d. Weinstraße
GEMEINDE : Deidesheim GEltARKUNG : DeideshelniEqEINDE: DeldeShelr G[MAPKJNG=

EIGENTÜMER ; Gemeinde

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch hIerbeI um
3 Mauerhohlwege welche von Natursteinnauern begrenzt und mit
Sandsteinen gepflastert si.nd und daher sowohl unter die Trocken
mauern als auch di-e sonsti.gen Strukturen fallen

LAGE DES BIOTOPEN : in mehreren Bereichen des Verfahrensgebi-etes
im allgemeinen jedoch i.n Ri.chtung der Falle.ni.e i.n ost bis südost
exponierten Lagen außerhalb des Ortes

GRößE DES BIOTOPEN : ca . 4000 n2
(JRSPRUNG DES BlaTOPES : sekundär ALTER : ca . 80--100 Jahre

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Zusannen nlt den Weinbergsmauern
müssen di.ese Mauerhahlweqe auch aus kulturhlstorlscher Sicht er
halten und ggf. entwickelt werden
BEGRÜNDIJNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Es finden sich eine Fülle von
Pflanzen und Tieren. wle z.B. Mauereidechse und div. Schmetter-
lingsarten
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage in Naturpark "Pfälzer Waldr} ,
keine sonstigen Schutzkategorien ers]cht].Ich

SONST.SCHUTZ-U. BETREtJtJNGSMAßNAHMEN: Die Hahlwege sind i.n i.hrer
Ursprünglichkeit zu erhalten und zu pflegen, daher ggf. Ausbes
gerungen und Entbuschungen

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG : Verfahren Deidesheim-Forst (Prof . IX)
nach ? l FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë l und ë37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 55 ha BETEILIGTE: ca.120 (170 0nrn)
DAUER: Gesamteinleitung 1972, Teileinleitung Prof. IX 1986, Stand
Ausführungsanordnung 1993

ZIELSETZUNGEN BEZtIGL.DES BIOTOPEN: Das Bi.stop i.st aus ökologischer
und kulturhi.storischer Si.cht erhaltenswert und dankt zu schützen

PLANERISCHE nXßNXnmEN : (Bi.otopkarti.erung) , wuG nlt landespflege
Fischen Begleltplan, es Ist eln NSG "Haardtrand" geplant, Land-
schaftsrahnenplan und Landschaftsplan ni-cht direkt angesprochen

GESETZLICHE/SANKT[ONELLE MXßWXnMEW : siehe Naturpark "Pfälzer Wa].d"
Altbesitz: die Wege waren im Gemeindeeigentun. die Mauern meist
Privat, es fand für di.e Wege eine Zuteilung.alt wie neu statt,
hinzu kamen die Mauern durch Anwendung von ë47, Neubesitz: Wege
und Mauern Genen.nde. Unterhaltung : Gemei-nde



LFD NR. : 8

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen VERFAHREN: Kallstadt (Prof

KULTURAMTSBEZIRK: Neustadt a. d. Weinstraße
GEMEINDE: Karlstadt GEMARKUNG: Karlstadt

v)

EIGENTUMER Landesforstverwaltung Abt Landespflege

TROCKENBIOTOPTyP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handel.t sich um die Ma-
gerrasenausprägung des Trockenrasens z.T. auf sehr felsigen Un-
tergrund, sc} daß auch die Bezeichnung Felsrasen angebracht wäre
(Trockenrasenausprägung des Kalktrockenrasens)

LÄGE DES BIOTOPEN: Es handelt sich um die Lage "Gallrosenberg"
nördlich von Karlstadt in süd bis südc>stexponierter Lage außer
halb des Ortes

GRößE DES BIOTOPEN : 1300 n2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : wahrsch. nat ALTER : unbekannt

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Neben der Erhaltung soll versucht
werden den Trockenrasen in seiner Gesamtheit wiederherzustellen,
also neuzuschaffen indem das Erdreich bis auf den Fels abqetr.wi-r.
BEGRÜNDIJNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Lage in einem nschützenswertenti
Gebiet nach Biotopkartierung, mannigfaltige seltene Ti.er-und
Pflanzengesellschaften
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Naturpark "Pfä].zer Walen
Lage im geschützten Landschaftsbestandtei-l nGallrosenberg" , Lage
in einem nschützenswertenu Gebt.et nach Biotopkartierung
SONST.SCHUTZ-u. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Neben obigen Maßnahmen des
Biotopmanagenents sind ständige Überwachungsmaßnahnen angebracht
da eine Wlederherstellungsmaßnahne dieser Art sehr schwierig ist

VERFAnRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Karlstadt (Prof .V) nach {l
FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß { l und { 37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 58 ha BETEILIGTE: ca.llO {159 0nrn)
DA(JER: Gesamten.n]ei.tung 1976, Tei]ei.n]eitung Prof . V 1985, Be-
sitzeinwe i-sung 1988
ZIELSETZUNGEN BEZÜGL. DES BIOTOPEN : Der Trockenrasen ist vordring
li.ch wi.ederherzustellen. daneben ist eine Vernetzung mit in der
Nähe liegenden NDs zu planen und anzustreben
PLANERISCHE MAßNaHmEN: Biotopkartierung, WUG nit landespflege'
Fischen Begleitplan, Flurbereinigungsplan, Landschaftsrahmenplan
und Landschaftsplan ohne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE maßnAHMEn: si.ehe Naturpark "Pfälzer Wald"
siehe geschützter Landschaftsbestandteil iiGallrosenbergn . Ältbe-
si.tz: Privat, es fand ei.n Ankauf über Landeshaushaltsmittel statt.
Neubesitz : Landesforstverwaltung Abt. Landespflege. Unterhaltung:
Landesforstverwaltung Abt. Landespflege



LFD NR. : 9

I'ROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels- VERFAHREN: Karlstadt (Prag . V)
fluren
KULTURAlITSBEZIRK: Neustadt a. d . Weinstraße
GEMEINDE : Kallstadt GEMARKUNG : Karlstadt

tVena ltUnq AbtEIGENTUMER Landesforstvervaltung Abt Landespflege

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch un Abbruch
kanten und Felsrippen des terri.ären Kalkes mlt den typischen
Felsgruß-und Felsbandengesellschaften

LAGE DES BIOTOPEN: in großen Teilen des Verfahrensgebietes, haupt
sächl i.ch westlich und südlich des Sportplatzes in ost bis südex-
poni.enter Lage außerhalb der Ortschaft

GRÖßE DES BIOTOPES: einige 1000 n2
URSPRUNG DES B[OTOPES: natür].ich ALTER: unbekannt

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es ist eine Erhaltung anzustreben
Teilweise wurde auch hier Erdreich abgenommen und so versucht. den
Magerrasen neuzuschaffen
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWtiRDICKEIT: Lage in einem Gebiet nach Bio
topkartierung (kei-ne Typisierung ersichtlich) , mannigfaltigeTier-und Pflanzenwelt
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Naturpark "Pfä]zer Wa].dli
Lage in einem bi.otopkarti-enten Gebiet (keine Typisierung ersicht-

SONST. SCHUTZ TREUUNGSMAßNÄHMEN: Eine ständige tlberwachung ist
angebracht unter Verneinung nöglichst vieler Ei.ngriffe

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Kallstadt (Prof . V) nach ë l
FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ël und ë37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 58 ha BETEILIGTE: ca.llO (159 0nrn)
DAUER: Gesamtein]eitung 1976, Te]leinleitung Prof. V 1985, Be-
sitzeinweisung 1988

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Das Biotop ist Im wesentlichen
zu erhalten und di-e durchgeführten Maßnahmen zu überwachen

PLANERISCHE MAßNAHMEN: Bi.otopkartierung, WuG mit landespflege-
rischen Beglei.tplan. Landschaftsrahmenplan und Landschaftsplan
ohne konkrete Aussagen, F].urberei.ni.gungsplan

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN : siehe Naturpark "Pfälzer Walen
Altbesitz: Privat. es fand ein Ankauf über Landeshaushaltsmittel
statt. Neubesitz : Landesforstverwaltunq Abt. Landespfleqe , Unter-
haltung: Landesforstverwaltunq Abt. Landespflege



LFD NR. : IO

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenmauern VERFAHREN: Kallstadt (Prof. V)

KULTURAlITSBEZIRK: Neustadt a . d. Wei.nstraße
GEMEINDE : Karlstadt GEMARKUNG : Karlstadt} a 1 1 Cade CEsAr"-rNG : ral l S

EIGENTÜMER : Gemeinde

TROCKENB[OTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es hande].t sich um a]te
Trockennauern aus Sandstein. Bowl.e Betonmauern mit und ohne Natur-
stei.nbau, oder Mauern auf Betonsockel, mit mehr oder vene.g typisch
ausgeprägten Mauergesellschaften

LAGE DES BIOTOPEN: in gesammten Verfahrensgebiet in ost bis süd
exponi.orten Lagen außerhalb der ortslage

GRößE DES BIOTOPEN: ca. 10000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: alte M: ei.nlge Gen

neue M: einige Jahre
MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Die alten Mauern sind zu erhal-
ten und zu pflegen, die neuen Mauern hinsichtlich ihrer Bi.otop-
funkt i.on zu entwickeln
BEGRÜNDIJNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: teilweise Lage innerhalb biotop-
kartlerter Gebiete (kei-ne Typisierung ersichtlich) , Vorkonmen
zahlrei.cher Reptilien-und Insektenarten
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage i-m Naturpark "Pfälzer Wa].dvi ,
teilweise Lage innerhalb biotopkartierter Gebiete (kei.ne Typi-
sierungen ersichtlich)
SONST. SCHUTZ-U. BETREUUNGSMAßNÄHMEN: Betreuung und Entwick].ung
aus statischen und ökologi.schen Gründen (ggf. Entbuschungen)

VERFAHRENSNAME/BEZE[CHNUNG: Verfahren Ka]]stadt (Prof . V} nach {]
FlurbG (Rege]-verfahren)
ZWECK DES VERTXHRENS: genäß ët und } 37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 58 ha BETEILIGTE: ca.llO (159 ODEN)
DAUER: Gesamtein]e]tung 1976, Tei.]ei.n].ei.tung Prof . V 1985, Be-
sltzei.nweisung 1988
ZIELSETZIJNGEN BEZtJGL.DES BIOTOPES: Di.e alten Mauern sind wei.test
gehend zu erhalten, die neuen Mauern zu entwickeln

PLANERISCHE MAßNAHMEN: Biotopkartierung, wuG mit landespflege-
rischem Begleitplan, Flurbereinigungsplan. Landschaftsrahnenplan
und Landschaftsplan ohne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE UXPWXHmEN: si.ehe Naturpark "Pfä].zer Walde'
A[tbesi.tz: Privat. es wurde zum Erwerb der a].ten Mauern. sowie
zur Flächenbereitstellung file die neuen Mauern ë 47 angewandt
Neubesitz : Gemeinde. Unterha].tung: Gemeinde



LFD NR. : ll

TROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels- VERFAHREN : Kallstadt (Prof. VI
f].uFeR (Westteil ) )
K[JLTURAMTSBEZIRK: Neustadt a .d. Weinstraße
GEMEINDE: Karlstadt GEMARKUNG: Kallstadt

EIGENTÜMER Gemeinde/ Landesforstverwa].tung Abt Landespflege

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich hierbei um
eine Felswand mit den typischen Felsgruß-und Felsbandengesell-
schaften felsigen Standorte. Teilweise findet sich auch Felsrasen
in diesen Relikt eines ehemaligen Kalksteinbruches

LAGE DES BIOTOPES: in der Nähe der nGauberger Hohl
nierter trockener Lage außerhalb des Ortes

in ostexpa

GRÖßE DES BIOTOPES : ca . 800 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: ni.cht zu schätzen

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Di.eßer Standort ist zunächst zu
sichern und sodann zu entwi.ckeln. da ei.ne Vernetzung mlt in der
Nähe liegenden NDs denkbar und anzustreben i-st
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWtJRDIGKEIT: Lage in einem "schützenswerteniv
Gebiet nach Bi.otapkartlerung, es fi.aden sich Tier-und Pflanzenar
ten värmel i.elender Standorte (Mauerpfeffer. Mauereidechse)
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage i.m Naturpark "Pfä].zer Waldii
Lage in einem "schützenswertenti Gebiet nach Blotopkartierung

SONST.SCHUTZ-U . BETREÜ(JNG$MAßNAHMEN: Außer den obigen Maßnahmen
kann das Gebiet der kontrollierten natürlichen Sukzession über
lassen werden

VERFXHRINSNXME/BEZEICHNUNG: Verfahren Karlstadt (Prof .
tell)) nach ! l FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë] undp 37 F]-urbG
GRößE DES VERFAHRENS: 26 ha BETEILIGTE: ca.200 (256 0nrn)
DAUER: Gesamteinleitung 1976, Teileinleitung Prof. VI 1988, Be-
sitzeinweisung 1992 . z . Zt. Widerspruchsbearbeitung

VI (West-

ZIELSETZ(JNGEN BEZt)GL.DES BIOTOPEN: Das Bi.stop ist zu erhalten und
zu entwi.ckeln, ei.n eventueller Verbund mit den in der Nähe lie-
genden NDs i.st anzustreben
PLANERISCHE MAßNAHMEN: Blotopkarti-erungp WuG mit landespflege-
rischem Begleltplan, Flurbereinigungsplan. Lanschaftsrahmenplan
und Lanschaftsplan ohne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN : siehe Naturpark "Pfälzer Wald"
Altbesitz: Privat. es wurde ein teilweise Ankauf über Landeshaus-
ha].tsmittel vorgenommen, teilweise wurde das Biotop in Gemei.nde-
eiqentum überführt, Neubesitz : Gemeinde/Landesforstverwa].tung Abt .
Landespflege , Unterhaltung: Gemeinde/Landesforstverwaltung Abt .
Landespflege



LFD NR. : 12

TROCKENBIOTOPTYP: Steinfluren/
sonstige Strukturen
KULT(JRAlITSBEZIRK: Neustadt a .d
GEMEINDE : Karlstadt

VERFAHREN: Karlstadt(Prof. VI
(Westteil) )

Weinstraße
GEMARKUNG: Karlstadt

EIGENTt)MER: Gemeinde

TROCKENBIOTOPTyP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch un Lese
steinriegel, wie sie an zwei. Stellen i-n Westteil des Verfahrens
vorkommen. aus lose aufgeschütteten Steg.nen ni.t sehr interessanten
Pflanzen ervorkommen

LAGE DES BIOTOPEN : Beide liegen in südexponi-erler trockenwarmer
Lage außerhalb des Ortes: 1. An der westlichen Verfahrensgrenze
2 . In südwestlichen Verfahrenstei-l

GRÖßE DES BIOTOPES: ges.ca. 300 m2
URSPRUNG DES BIOTOPES : sekundär ALTER: einige Jahre

MAßNAHMEN DES B[OTOPMANAGEMENTS : bezüg].ich dieser Lesestei.nr]ege]-
ist ei.ne Erhaltung anzustreben, welche durch Entwicklungsmaßnahmen
unterstützt werden soll
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWtjRDIGKEIT: Es finden sich auf kleinstem
Raum sehr vi.ele Tier-und Pflanzenarten. so daß der Begriff des
Inselbi.otopes angebracht i.st
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage i.m Naturpark "Pfälzer wald"
kei-ne Lage innerhalb sonstiger Schutzgebi.ete

SONST . S CHUTZ -U . BETREUUNGSliAßNAHMEN
sind gezielt Entwi.cklungsmaPnahmen
durchzuführen

Neben den Erhaltungsnaßnahnen
ggf. z . B. Entbuschungen

yERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Karlstadt (PTQj . VI (West-
teil) ) nach ë l FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ët und ë 37 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 26 ha BETEILIGTE: ca.200 (256 0nrn)
DAUER: Gesamten.mei.tung 1976, Teilen.Diel.tung Prof VI 1988, Be-
sitzeinvelsung 1992 , z . Zt. Wi.derspruchsbearbeitung

ZIELSETZ[JNGEN BEZt)GL. DES B]OTOPES : Neben den Erhaltungs
wi.cklungsmaßnahmen soll der Biotopverbund gezielt gefördert wer-

PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Biotopkartierung) , WuG mit landespflege-
rischem Beglei.tplan. Flurberei.ni.gungsplan. Landschaftsrahmenplan
und Landschaftsplan ahne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Naturpark "Pfä].zer wald"
A].tbesitz: Privat, es fand eine überführung der entsprechenden
Flächen durch Anwendung von €47 statt. Neubesi.tz: Gemeinde, Unter-
haltung: Gemeinde



LFD NR. : 13

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenmauern VERFAHREN: Karlstadt (Prof. VI
(Westteil) )

KULTIJRAMTSBEZIRK: Neustadt a .d. Weinstraße
GEMEINDE: Karlstadt GEMARKUNG: Kallstadtl.Ë:n;l'F:i! : ~ ,.-'- -.'
EIGENTÜMER: Gene i.nde

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG} : Es handelt sich bei. den Trek
kenmauern in diesem Verfahren teilweise um alte bi.s zu 2,5 n hohe
Kalksteintrockennauern i.n steg.lern Lagen, sowie uln neue Beton
mauern . Interessant si.nd hierbei die Kalksteintrockenmauern mit
typischen Mauergesellschaften
LAGE DES BIOTOPEN: Innerhalb des gesammten Vesttei.les als eher
bruchstückhafte Mauern in ost bis südexponierter Lage außerhalb
des Ortes

GRößE DES BIOTOPEN : ca. 2000 m2
(JRSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: alte M: eInIge Gen

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Es sind insbesondere Erhaltungs
und EntvicklungmaPnahmen bei. den alten Mauern anzustreben

BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWtIRDIGKEIT: teilweise grenzen die Mauern an
biotopkarti-ente Gebt.ete. daneben finden sich die typischen Mauer
gesellschaften wieder. Di.e Mauer tlberni.mmt Vernetzungsfunktionen
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage in Naturpark "Pfälzer Wald"
teilweise grenzen blotapkartlerte Gebt.ete unnittelbar an (keine
Typ i-slerung ersichtlich)
SONST. SCHUTZ TREUUNGSMAßNAHMEN: Neben bautechnischen Maßnah--
men und überwachungen sind landespflegeri.sche Entwicklungsmaß-
nahmen wie z.B. Entbuschungen denkbar

VERTXnREWSNAME/BEZEICHN(JNG: Verfahren Karlstadt (Prof .
te[[)) nach ë ] F]urbG (Rege]-verfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß {l und ë37 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 26 ha BETEILIGTE: ca.200 (256 0nrn)
DAUER: Gesamtein]eitung 1976, Tei]ein].eitung Prof. VI 1988, Be
sitzeinweisung 1992 , z . Zt . Widerspruchsbearbeitung

vl (West--

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Die alten Mauern si.nd sowei.t
wie möglich zu erhalten, ein Verbundsystem ist anzustreben

PLANERISCHE nxßKxnmzm: (Bi.otopkarti-erung) , WuG mit landespflege-
rischem Beglei.tplan. Flurberei.nigungsplanf Landschaftsrahmenplan
und Landschaftsplan ohne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: si.ehe Naturpark "Pfälzer Wald"
Altbesi.tz: Privat, die Mauern wurden durch Anwendung des ë 47 in
Gemei.ndeeigentum überführt, Neubesi.tz : Geneinde. Unterhaltung:
Game i.nde



3 . 2 . 8 Ku].turamt Worms

Nach anfängt lehen Schwierigkeiten bezüglich der Terminierung
des vereinbarten Zusaimuüentreffens riet auch der zuständige
l,andespfleger Herr Scheue zu einer Wahl neuerer Verfahren
wegen deren besserer Aussagekraft bezüglich landespflegeri-
scher Tendenzen und Zielsetzungen.
Folgende Verfahren wurden begutachtet :

l
2

3

4

5

6

Guntersblum V in der oberen Rhelnnlederung
Nackenhei.m 111 in der oberen Rheinniederung am Rhein süd
].ich von Mainz
Nierstein-Auffangen (Prof . 11) in der oberen Rhei-nniederung
in der Nähe von Oppenheim
Nierstei-n-Auflangen (Prof. 111) i.n der oberen Rhelnniede--
rung ebenfalls dort
Bingen r].achberg am Begi.nn des Mi.ttelrheintales
zwi.schen Bingen und Kob]-enz
Xlbig zwischen oberer Rheinniederung und nardpfälzer
Bergland liegend in der Nähe der Stadt Alzey

Auch in Worms verden Verfahren in mehrere Projekte aufge-
tei.It, jedoch ni.cht i.n der Konsequenz wie dies in Neustadt
der Fall i.st



LFD NR. : l

TROCKENBIOTOPTYP: Steinfluren VERFAHREN : Guntersblum V

KULTURAMTS BEZIRK : Wörns
GEMEINDE : Guntersblum GEMARKUNG : Guntersblun

EIGENTÜMER: Gene i.nde

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich um eine
Schuttdeponie auf sande.gem Grund mi.t typischen Gesellschaften
auf z.T. lockerexn Materi.al auch künstlicher Art (Bauschutt)

LAGE DES BIOTOPEN : vestl i.ch des UStei.nberges" in vestexponi-after
trockener Lage außerhalb des Ortes

GRÖßE DES BIOTOPEN : 22000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN: sekundär ALTER: nicht bestlnnbar

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Es i.st ei.ne Erhaltung und Ent
wicklung anzustreben, damit die Gesellschaften nicht noch weiter
beet.nträchtigt werden
BEGRtJNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Lage i.n einem "Schongebiet" nach
Biotopkartierung. es finden sich trotz einiger Beeinträchtigungen
Reptil i-en-und Insektenarten vor
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
nRheinhessisches Rhei.ngebi.etn , Lage in ei.nem nSchongebi.elli nach
Bi.otopkartierung
SONST. SCHUTZ-U. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Es sollte keine wei.tele Er-
schl i.eßung der Deponi-e erfolgen, ansonsten kann das Gebiet der
kontrollierten Sukzessi.on tlberlassen werden

VERFAHRENSNAME/BEZE[CHNUNG: Verfahren Guntersb].um V nach ë ] F]urbG
( Rege lverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: genäP ? l und Ë 37 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 51 ha BETEILIGTE: ca. 150
DAUER; Gesamteinlei.tung 1974 , Tei.lelnleitung Guntersblum V 1988,
Schlußfestellung voraussichtlich 1994

ZIELSETZUNGEN BEZÜGE.DES BIOTOPEN: Das Biotop ist zu erhalten
und zu entwickeln. Es Ist keine weitere Erschließung der Deponie
durch die Gemei-nde Guntersblum in Erwägung zu ziehen
PI ANERISCHE MAßNAHMEN: Biotopkartierungr WuG mit landespflege-
rischem Beg[ei.tp]an, F]urbereinigungsp]-an. Landschaftsrahmenp]an
und Landschaftsplan ohne kc>nkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN : si.ehe Landschaftsschutzgebiet
nRhei-nhessisches Rheingebiet'l, Altbesi-tz : Geneinde, es wurde nach
dem Grundsatz alt wie neu zugeteilt. mi.t der Empfehlung dle De-
ponie ni.cht auszudehnen, Neubesi.tz : Genen.nde, Unterhaltung: Ge-
meinde



LFD NR. : 2

TROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels
fluren
KIJLTURAMTS BEZ IRK : Worms
GEMEINDE : Guntersblun

VERFAHREN : Guntersblun V

GEMARKUNG : Guntersb].um

EIGENTUMER Landesforstve Fuellung Abt Landespflege

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBIJNG) : Es handelt si.ch um Lößab
bruchkanten. soli.e un LÖPböschungen trockener Ausprägung mit
den typischen Gesellschaften trockener Standorte

LAGE DES BIOTOPEN: westlich bis südlich unterhalb des nStei.über
ges" in west bis stldexponi.enter trockener Lage außerhalb desortes

GRÖßE DES BIOTOPEN: einige 1000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN: natürlich. teil-
weise sekundär
MaßnAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es ist eine Erhaltung anzustreben
was besonders angesichts der sonst weinbaulich genutzten Lagen
von hoher Bedeutung i-st
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWtJRDIGKEIT: Lage i-n einen "Schongebi-etn nach
Biotopkartierung. Es finden sich Ti.er-und Pflanzenvorkommen trek
Renee Standorte
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage i-m Landschaftsschutzgebiet
nRheinhessi.scheü Rheingebiet'v , Lage in einem i'Schongebiet" nach
Biotopkarti-erung
SONSl]. SCHUTZ TRE(J(JNGSMAßNAHMEN: Das Gebt-et kann der kontrol-
lierten natür].lehen Sukzession {iber]assen werden, e$ können
aber eventuell Entwicklungsmaßnahmen (Entbuschungen) nötig werden

ALTER : unbekannt

Schanaebiet " nach

VERFAHRENSNAME/BEZE[CHNUNG: Verfahren Guntersb].um V nach ? ] F].urhg
CRegelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë l und ë 37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 51 ha BETEILIGTE: ca. 150
DAUER: Gesamtein]eitung 1974 , Tei.].ein].eitung Guntersblum V 1988,
SchluPfestellung voraussi.chtl i.ch 1994

ZIELSETZUNGEN BEZtiGL.DES BIOTOPEN: Das Biotop ist in seinem Be
stand zu erhalten und zu sichern. Eine Ausdehnung der Deponi-e
auf dieses Gebt.et ist zu verhindern
PLANERISCHE MAßNAHMEN: Biotcjpkartierung, WuG mit ].andespflege-
rischem Beg]-ei.tplan, Flurbereinigungsplan. Landschaftsrahnenplan
und Landschaftsplan ohne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANIUIONELLE nxpNXHnEK: si.ehe Landschaftsschutzgebi-et
-iRhei.nhessisches Rheingebietli , Altbesitz : Privat (wahrscheinlich)
es fand ein Ankauf über Landeshaushaltsmlttel statt. Neubesitz:
Landesfc>rstvervaltung Äbt. Landespflege. Unterhaltung: Landes-
forstverwaltung Abt. Landespflege

/44



LFD NR. : 3

TROCKENBIOTOPTYP: Trc>ckenmauern VERFAHREN: Guntersblum V

KU LTURAMTSBEZIRK : Wclrms
GEMEINDE : Guntersblum GEMARK[JNG : Guntersb].um

EIGENTÜMER l
2

Gemeinde (wahrsche i-nli.ch)
Landesforstverwaltung Abt l,andespflege

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : 1. Es handelt sich um ei.ne
aus Feldsteinen ausgesetzte Trockenmauer 2. Es handelt si-ch um
mit den Lößabbruchkanten verknüpfte Trockenmauerbestandtei.le
An beiden finden si.ch typische Mauergesellschaften

LAGE DES BIOTOPES: l. Inmitten veinbaul i.ch genutzter Lagen unter
halb des "Seel.nberges" in südwestexponi.enter Lage außerhalb des
Ortes 2. südlich bi.s sildwestlich des "Steg.nberges" in süd bis
südwestexponlerter Lage außerhalb des Ortes

cnöpE DES BIOTOPEN : l
URSPRUNG DES BIOTOPEN

200 Ifd n 2
sekundär

ca 100-200 Ifd m
ALTER: einige Jahrzehnte

MAßNAHMEN DES BIOTOPllANAGEMENTS: Für das Gebiet 1. ist eine Er
haltung anzustreben und auf ei.ne Vernetzung hinzuwirken. Bei 2
ist ebenso eine ErhaltungsmaPnahne anzustreben
BEGRt)NDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Es finden sich sehr viele in-
sektenarten (Erdbi.ene)

VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN : Lage in Landschaftsschutzgebi.et
iiRhelnhessi.scheü Rheingebietiv , sonst keine Schutzkategorlen

SONST. SCHIJTZ STREU(JNGSMAßNAHMEN: Neben den Erhaltungs
Vernetzungsfunktionen sind regelmäßige tlberwachungen angesichts
einer fortschreitenden Sukzessi.on angebracht

VERFAHRENSNAME/ BEZEICHNUNG :
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ët und ë37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 51 ha BETEILIGTE: ca. 150
DAUER: Gesamteinlei.tung 1974 , Teileinleitung Guntersblum V 1988,
Schlußfestellung voraussichtlich 1994

Verfahren Guntersblum V nach ?l FlurbG

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Es sind für beide Bi.otape
Erhaltungs-und EntwicklungsmaPnahlnen anzustreben

PLANERISCHE MAßNÄnMEN: (Biotopkarti.errang) , WuG mi-t landespflege-
rischem Begleitplan. Flurbereinlgungsplan , Landschaftsrahmenplan
und Landschaftsplan ohne konkrete Aussagen

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Landschaftsschutzgebiet
Rheinhessi.scheü Rheingebiet", Altbesitz: 1. und 2. waren im

Privatbesi.tz, Biotop 1. wurde, wie si.ch später herausste].].te,zu-
rückgebaut und eine ähm i.che Mauer als Ersatzmaßnahne in der Nähe
Brei.chtet. Nr. 2 . wurde über Landeshausha].tsmi.ttel angekauft,
Neubesi.tz und Unterhaltung: Nr. 2. Landesfarstverw.Äbt. Landespfl.



LFD NR. : 4

TROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels
fluren
KU LT(JRAMTSBEZ IRK : Worms
GEMEINDE : Nackenheim

VERFAHREN: Nackenhelm lll

GEMARKUNG : Nackenheim

EIGENTÜMER: 1 . Pri.vat
2. Landesforstverwaltung Abt . Landespflege

TROCKENBIOTOPTYP (K[JRZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich 1. um Löß
abbruchkanten ni.t typischen Felsgesellschaften. sowie 2. um direkt
an Rhein liegende Abbruchkanten des Rotliegenden als völlig andere
Fern mit Fe]sgese].lschaften bis hin zur Bebuschung, jovi.e teil
wei.ser Ausbildung kleiner Gleithangstrukturen
LAGE DES BIOTOPEN: l. Im westlichen Tei.l des Verfahrens auf den
Plateau über dem Rhein in relativ frei.er Lage außerhalb des Ortes
2 . direkt oberhalb des Rheines i.n ostexponierter trockener Lage
tei.lweise bis fast an di-e Ortslage reichend

cxößE DES BIOTOPEN : l
URSPRUNG DES BIOTOPES

ca. 1500 n2 2
wahrsch . nat .

1 1000 m2
ALTER: unbekannt

liapWXHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es sind für bei.de Bi.otope Erhal
tunis-und flankierende Entwicklungsmaßnahmen anzustreben, dies
gilt besonders ftlr die Lößabbruchkanten
BEGRÜNDUNG DER SCHtJTZWÜRDIGKEIT: Es fi.nden sich i.n beiden Biotop
strukturen zahlreiche Tier-und Pflanzenarten, darunter Erdwespen
und Reptili.enarten
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage i-n Landschaftsschutzgebiet
nRheinhessi.sches Rheingebiet'i , sonst kei.ne Schutzkategorien

SONST.SCHUTZ-(J. BETREUUNGSMAPNAHMEN: Es können hi-er i.nsbesondere
Rodungsmaßnahmen gegen übermäßige Vertuschung angebracht sein.
Dies gilt besonders für Bi.stop l.

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Nackenhei.n 111 nach ?l
FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß it und ë37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 50 ha BETEILIGTE: ca. ].20
DA(JER: Gesantein]eitung 1984 , Tei.]ei.n]ei.tung 1984 , sche.ußfestel
lung 1993

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Beide Biotope sind in ihrer
Ei-gegart vordri.ng] i.ch zu erhalten und zu entvi.ekel.n

PLANERISCHE mAßnAHMEN :(Biotopkartierung)
rischem Begleltplan r Flurberei-ni.gungsplan
Landschaftsrahmenplan und Landschaftsplan

wuG mit landespflege
keine Aussagen zu

GESETZLICHE/SANKTIONELLE tlxpnXnMEn: siehe Landschaftsschutzgebiet
nRheinhessisches Rhei.ngebi.elli , A].tbesitz: 1. Pri.vat 2. Privat/
Gemei.nde. es fand bel 2 . ein Ankauf über Landeshaushaltsnittel
statt. bei 1. wurde alt wle neu zugeteilt. Neubesitz: 1. Privat
2 . Landesforstverwaltung Abt. Landespflege. Unterhaltung; l.
Pri.vat 2. Landesforstverwaltung Abt. Landespflege



LFD NR. : 5

TROCKENBIOTOPTYP Trockengebüsche VERFAHREN : Hacke Rhein lll

KULTURAMTSBEZIRK : worms
GEMEINDE : Nackenheim GEMARKUNG : Nackenheim

EIGENTUMER größtenteils Landesforstverwaltung Abt Landespflege

TROCKENBIOTOPTyP (KURZBESCHREIBIJNG) : ES hande].t si.ch um mehrere
Bestände mit Rosen-Hagebuttengebüschen, Li.auster, -Schieben-und
(Jlmengebüschen. An einer Stelle findet man in buschfreien Räumen
sogenanntes Sebi. ].lergras
LAGE DES BIOTOPEN: di.regt oberhalb des Rheines oberhalb der Ab
bruchkanten des Rot[iegenden i.n re].ativ stei]en ostexponi.enten
Lagen außerhalb des Ortes

GRÖßE DES BIOTOPEN : ca . 9000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : wahrsch. nat. ALTER: unbekannt
z .T. Weinbergsbrache
MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Diese typischen Trockengebüsche
si.nd quasi als Pufferzone zvi.schen den Felsabbrüchen und den Ge--
bi.eien landwirtschaftlicher Nutzung unbedingt zu erhalten
BEGRtiND(JNG DER SCHUTZE?ÜRDIGKEIT: Vorkommen vieler sogenannter
nRate-Liste-Artenn und auch sonst sehr vieler Ti.er-und Pflanzen-
arten trockenwarner Standorte
VORHANDENE SCH(JTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
nRheinhessi.sches Rhei.ngebi.etPI , sanft keine Schutzkategorlen

soNST. SCHUTZ-(J. BETnEUUnCSMXßNXnMrn : Das Biotop kann wei.testge
faend si.ch selbst überlassen werden. Es sind qgf. Maßnahmen ge
gen den Ulmensp]-i.ntkäfer in betracht zu ziehen

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Nackenheim 111 nach {l
FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ëi und ë 37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 50 ha BETEILIGTE: ca. 120
DAUER: Gesamtein]eitung 1984, Tei]-einleitung 1984 . Schlußfestel
lung 1993

ZIELSETZUNGEN BEZt)GL.DES B]OTOPES: Das Biotop ist a]-s Pufferzone
vordringlich zu erhalten, da somit auch eine Erhaltung des Land-
schaftsbildes des Rheines verbunden ist
PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Biotopkarti.erung) , WuG mi-t landespflege-
ri-schen Begleitplanp Flurberei.ni.gungsplan. keine Aussagen zu
Landschaftsrahmenplan und Landschaftsplan

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßnAHmEN: si-ehe Landschaftsschutzgebiet
Rhei.nhessisches Rhelngebiet" , Altbesi.tz : größtenteils Privat,

es fand ein Ankauf über Landeshaushaltsmittel statt, Neubesltz:
Landesforstverwaltung Abt . Landespflege, Unterhaltung: Landes-
forstvervaltung Abt. Landespflege

147



LFD NR. : 6

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenmauern VERFAHREN : Nackenheim lll

KU LTURAMTSBEZIRK : Horus
GEMEINDE : Nackenhei.m GEMARKUNG : Nackenhein

EIGENTÜMER Landesforstverwaltung Abt Landespflege / Geneinde

TROCKENBIOTOPTyP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich um Trocken
nauern alten wi.e auch neuen Typs mi-t den typischen Mauergesell-
schaften. Die alten Mauern si.nd z.T. verfallen und bestehen aus
ortsansässi.gem Material, die neuen Mauern sind aus Beton mlt
Verputz oder Bruchsteinver'mauerung
LAGE DES BIOTOPEN: Verstreut i.n gesammten Verfahrensgebiet. Auf
fa].lena si.nd Strukturen i.m südlichen Bereü.ch des Verfahrens nit
teilweise hoher Vernetzung i.n ostexponierter trockener Lage
außerhalb des Ortes

GRößE DES BIOTOPEN: einige 100 Ifd n
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: alte M:einige Gen

neue M: einige Jahre
lIAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Besonders für das Mauernetz im
südl i.chen Bereü.ch des Verfahrens sind Erha].tunis--und Entwi-cklungs
maßnahmen anzustreben
BEGRtjNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Es fi.nden sich insbesondere in
den alten Mauern zahlreiche Nistplätze von Höhlenbrütern, daneben
gibt es ei.ne große Insekten-und Reptilienvielfalt
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIENi Lage im Landschaftsschutzgebiet
nRhei.nhessisches Rhei-ngebi.etei , keine sonstigen Schutzkategorlen
ersichtl ich
SONST.scHUTZ-u. BETREUUNGSMAßNAHMEN: verfallene Mauern können er--
gänzt und entbuscht werden. für die neuen Mauern gilt eine stän-
de.ge statische tJberwachung

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Nackenheim 111 nach ëi
FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë l und ë 37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 50 ha BETEILIGTE: ca. 120
DAUER: Gesamtein]ei.tung 1984, Tei.].e]n]eitung 1984, Sch]ußfeste].
lung ].993

ZIELSETZ[JNGEN BEZt)GL.DES B]OTOPES: Das Biotop ist besonders im
südlichen Bereü.ch wegen seiner Verbundstruktur zu erhalten und
zu entwickeln
PLANERISCHE }lAPNAHMEN : ( Biotopkarti-erung) ,
ri.schen Begleitplan , Flurbereini.gungsplan ,
Landschaftsrahmenplan und Landschaftsplan

wuG mit landespflege
keine Aussagen zu

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN : siehe Landschaftsschutzgebi-et
Rheinhessisches Rhei.ngebiet" , A].tbesi.tz : größtentei.Is Privat
(alte Mauern) , für die alten Mauern fand ein Ankauf über Landes-
haushaltsnittel statt. die neuen Mauern kamen ohnehin in Gemei.n-
deeigentum. Neubesitz : Landesforstverwaltung Abt. Landespflege/
Geneinde, Unterhaltung: Landesforstverw. Abt. Landespfl ./Geneinde

#



LFD NR. : 7

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenmauern VERFAHREN: Nierstei.n-Auf].anden
( Prof . ll)

KULTURAMTS BEZIRK: Worms
GEMEINDE: Nierstein GE)tARnUNG Niersteln,Auffangen

EIGENTÜMER: Gemei.nde/ Privat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es hande].t sich un Trocken-
mauern alter wie auch neuer Ausprägung. die alten aus Sandstein
des Oberrotliegenden, die neuen aus Beton teilweise mit type-schen
Mauergesellschaften

LAGE DES BIOTOPEN: Innerhalb des gesammten Verfahrensgebietes, z
T. als Kleinstrukturen und Fragmente in trockener hauptsächlich
südexpanierter Lage außerhalb des Ortes

GRÖßE DES BIOTOPES: einige 100 Ifd m
URSPRUNG DES BIOTOPES : sekundär ALTER: einige Jahre bi.s

einige Generationen
MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Für die alten Mauern sind haupt
sachlich ErhaltungsmaFnahnen anzustreben , ansonsten sind di.e
Mauern aus ökologi.scher Sicht zu entwickeln
BEGRtjNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Die Mauern bi-Iden innerhalb der
Feldflur die einzigen Retentionsräume für Ti.ere und Pflanzen
und besitzen vernetzenden Charakter
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage i.n Landschaftsschutzgebiet
nRheinhesslsches Rheingebiet" , sonst keine Schutzkategorien
erst.chtlich
SONST.SCHUTZ-u. BETREUUWCSmXßnanmEn: Es ist eine großer Teil der
alten Mauern innerhalb des Verfahren zurückgebaut worden, so daß
di.e neuen und wenigen alten Mauern gezielt entwickelt werden müs

VERFAHRENSNAME/BEZEICHN(JNG : Verfahren Niersteln--Auffangen
11) nach ë l FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß gi und ë 37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 45 ha BETEILIGTE: ca. 100
DAUER: Gesamteinleitung 1983, Tei.lei.nleitung Prof. ll 1986,
Schlußfestellung voraussi.chtlich 1994

(Prof

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL. DES BIOTOPEN : Das Bi.otoppatential i.st trotz
vieler zurückgebauter Mauern und neu eFFi.chteter Mauern vardring
lich zu erhalten. die Vernetzung i.st zu entwickeln
PLANERISCHE MAßNaHMEn: (Bi.otopkartierunq) , WuG mit ].andespflege-
rischem Begleitplan, kei.ne Aussagen zu Landschaftsrahmenplan und
Landschaftsplan

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: si.ehe Landschaftsschutzgebiet
Rheinhessisches Rheingebi-etii , Altbesitz : größtenteils Privat

viele alte Mauerfragmente wurden allerdings zurückgebaut, di.e
übri.gen und die neuen Mauern wurden größtentei.Is in Gemeindeei.-
gentum überführt, nur einige blieben in Pri.vathand, Neubesltz:
Gemeinde/Privat. Unterhaltung : Gemeinde/Privat



LFD NR. : 8

TROCKENBIOTOPTYP: Trockenmauern VERFAHREN: Ni.erstem.n-Auffangen
( Prof . lll+Rest)

KULTURAMTSBEZ IRK : Worms
GEMEINDE : Nierstein GElIARI(UNG Ni.erstem,Auflangen

EICENPttmER: Gemeinde/ Privat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich um Trocken-
mauern alter vie auch neuer Bauweise. Die alten Mauern finden sich
im gesammten Verfahrensgebi.et und bestehen aus Bruchsteinen des
Oberrotliegenden. Bei- den neuen Mauern handelt es sich un Beton-
mauern mit Verputzungen oder Vermauerungen mi.t Bruchsteinen
LAGE DES BIOTOPES: Insbesondere im mittleren Bereich des Verfah-
rensgebietes in einer besonders reichhaltigen Struktur alter
Mauern infolge kleiner Terassierung in südostexponi.erter Lage
außerhalb des Ortes

GRößE DES BIOTOPEN: emi.ge IOO Ifd m
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: ei.nlge Jahre bis

einige Generationen
MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Es müssen angesichts der Ver-
netzungsfunktion insbesondere die K[einstrukturen erha].ten wer-
den. weitere Entwicklungsmaßnahmen sind angebracht
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: in der sc>nst intensiv genutzten
Flur bilden diese vernetzenden Mauersysteme Retentionsräume be
sonders für ei-feige Insektenarten (sol i-tärbiene)
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
nRheinhessisches Rhei.ngebiet'l , sonst keine Schutzkategorien
ersichtl ich
SONST. SCH(JTZ-U. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Es können Entbuschungen
nötig sein um die Kleinstrukturen eventuell zu befreien

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Nierstein-Auffangen (Prof .
lll+Rest) nach ël FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: genäP {]. und ë37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 51 ha BETEILIGTE: ca. 130
DAUER: Gesamten.mei.tung 1983, Teilen.nleitung Prof . lll+Rest 1983
Schlußfestellung voraussi.chtl i.ch 1997BI l unq VaraUSH IChtl ICh 1997

ZIELSETZUNGEN BEZttGL. DES BIOTOPEN : Die Mauerstrukturen sind wegen
ihrer Vernetzunqsfunktlan und i.hier Funkti.on als Rilckzugsräune
weitestgehend zu erhalten und zu entvi.ckeln
PLANERISCHE mAßnAHMEN: (Bi.otopkartlerung) , wuG nit landespflege-
rischem Beglei.tplan. keine Aussagen zu Landschaftsrahmenplan
und Landschaftsplan

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Landschaftsschutzgebi.et
nRheinhessi.sches Rheinqebiet'i , A].tbesitz : zum Großtei.l Pri.vat,
es fand für die alten Mauern. soweit nicht auch hier von Inten-
si.ven Rückbaumaßnahnen getroffen vornehm].ich eine Zuteilung an
dle Gemeinde statt, was für neue Mauern ohnhin gilt, Neubesi.tz:
Genen.nde/Privat, Unterhaltung: Gemeinde/Privat



LFD NR. : 9

TROCKENBIOTOPTYP : Sonstige Struk- VERFAHREN: Ni.erstem-Auflangen
turen (Prof . lll+Rest)
KULTURAHTSBEZ IRK : Wörns
GEMEINDE : Ni.erstem.n GEMARKUNG: Ni.erstem , Auffangen
EIGENTÜMER: zun Großtei.] Gemei.nde / zum k]eineren Tei]. Landes
forstverwaltung Abt. Landespflege

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich un einen
zum Berghang hi.n mit ei.ner felsdurchsetzten Böschung abgesetzten
Hohlweg, welcher nach oben hi.n mit Verbindungsvegen an einigen
Stellen durchbrochen wurde und so felsige Steilböschungen neu
geschaffen wurden
LAGE DES BIOTOPEN: Im Verlauf des Weges wechselt di.e Lage zwischen
Süd Südwestexposition außerhalb des Ortes innerhalb weinbau
lich genutzten Terrains

CnöpE DES BIOTOPES: einige 1000 n2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER; nicht zu schätzen

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es fand aufgrund der Wegedurch--
brüche teilweise eine Biotopneuschaffung und teilweise ei-ne Er--
haltung statt
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWIJRDIGKEIT: Lage in einem "schützensvertenn
Gebt.et nach Biatopkartierunq, darüber hi.Raus dient der Weg vielen
Ti.eien und Pf]anzen a].s Retentionsraun
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
URhei.nhesslsches Rheinqebiet" , Lage in einen "schützenswertenn
Gebiet nach Biotopkartierunq
SONST. SCHUTZ-[J. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Neben kontro]]ierten Entwick-
lungsmaßnahmen kann der Weg sich se]-bst überm-assen werden

VERFÄHRENSNAME/BEZEICHNIJNG: Verfahren Ni.erstem-Auffangen (Prof .
lll+Rest) nach ël FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß {l und Ë 37 FlurbG
GRÖßE DES VERFAHRENS: 51 ha BETEILIGTE: ca. 130
DAUER: Gesamtein]e]tunq 1983. Tei.]e]n].ei.tung Prag. lll+Rest 1983
Schlußfestellung voraussichtlich 1997

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES B]OTOPES: Da der Hc>h].weq einer der best
erha[tendsten noh].wege des Gebietes ]st (B]otapkart]erung) , ]st
ei-ne Erha]-tung und Entwicklung enpfehlenswert
PLANERISCHE MAßNAHMEN: Biotopkarti.erunqr WuG mit landespflege-
ri.schen Begleitplan, keine Aussagen zu Landschaftsrahmenplan
und Landschaftsplan

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MXßNXmMEig : siehe Landschaftsschutzgebi-et
Rheinhessisches Rheingebietn , Altbesitz: zum Großtei.l Pri.vat,

es fand eine tJberführung in Gemeindeeigentum statt. tei.lweise
fand ein Ankauf über Landeshaushaltsmittel statt. Neubesitz:
zum Großtei[ Gemeinde/zum k[ei.Deren Teig Landesforstverwa].tung
Abt. Landespfl. , Unterhaltung: Gemeinde/ Landesf.Very.Äbt. Lpfl.

ß



LFD NR. : IO

TROCKENBIOTOPTYP: Trockengebüsche/ VERFAHREN: Bingen-Scharlachberg
Trockennauern
KULTIJRAMTS BEZIRK : Harms
GEMEINDE: Bingen GEMARKUNG: Bingen, Büdeshei.n=EFIETNDE: BIRTE Bingen. Baden

EIGENTtJMER Landesforstverwaltung Abt Landespflege

TROCKENB[aTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : E$ hande].t sich um einen in
der Sukzessi.on befindlichen großen Wei.nbergsabschnitt mit enorxn
vielen Trockennauerk].einstrukturen und Vorkomnen an diversen Ge-
büschen ( z. B. Berg-Ahorn. Felsenbirne.Stieleiche) und kleineren
nalbtrockenrasenabschnltten(Treppen-Trockenrasen)
LAGE DES BIOTOPEN: Unterhalb des Kopfes des "Scharlachberqes"
zwischen West und Südwestexposi.ti-on drehend i.n stei].er fast fel-
sigen Lage außerhalb des Ortes

GRÖßE DES BIOTOPEN: 45000-50000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN: sekundär ALTER: etwa l0-20 Jahre
( Weinbergsbrache )
MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Die Flächen si.nd als Sukzessions
flächen bereitgestellt, daher si.nd Erhaltungs-und Entwicklungs-
maßnahmen nötig
BEGRIJNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Lage in einem Gebt.et nach Bio-
topkarti-erung (ohne Type-si-erungsangabe) , darüber hi.maus bietet
das Biotop zahlreichen wrote-Liste-Artenn Unterschlupf
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage i-m Landschaftsschutzgebiet
nRheinhessisches Rhei.ngebiet'i, Lage in einem Gebt.et nach Biotop-
kartlerung(keine Typisierung ersichtlich)
SONST'. SCHUTZ-U. BETRE(JUNGSMAßNAHMEN: Die F].schen können der kon-
trollierten natürlichen Sukzession überlassen werden

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG : Verfahren Bingen-Scharlachberg nach $ 1
FlurbG (Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß €1 und } 37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 39 ha BETEILIGTE: ca. 80
DAUER: Einleitung 1980, Planvorlage 1988, Schlußfestellung 1993

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Das Biotop ist als Standort
vieler Tier-und Pflanzengesellschaften zu erhalten und zu entwik
kein, sowie gegen Kletterer am Scharlachkopf zu schützen
PLANERISCHE MAßNAHMEN: Biotopkartierung, mehrere tier-und pflan-
zenökologische Gutachten. WuG mit landespflegerischem Begleitplan
Flurberei-niqungsplan. kei-ne Aussagen zu Landschaftsrahmenplan und
Landschaftsplan
GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Landschaftsschutzgebiet
PtRheinhessisches Rhei.ngebiet" , Altbesitz : Landesforstverwaltunq/
Privat, es fand ei.n weiterer Ankauf durch di.e Landesforstverwal-
tung statt, um di.e Lücken zu schließen und eine große Sukzessians
fläche zu schaffen. es vi.rd auch ein NSG geplant. Neubesltz:Lan-
desfclrstverwaltung Abt. Landespflege , Unterhaltung: ebensc}

?52



LFD NR. : ll

TROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels
fluren
KULTURÄMTS BEZIRK : Worms
GEMEINDE : Bingen

l rHRAFlrSBEZTRr=

VERFAHREN Bingen charlachberg

GEMARKUNG: Bingen, Büdesheim

EIGENTUMER Landesforstverwaltung Xbt Landespflege

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt si.ch un eine mar-
kante Felsnase und deren Ungebung, jovi.e kleinerer Geröllhalden
im Bereich des nSchar].achberges" ni.t type.schen Felsgesellschaften

LAGE DES B[OTOPES : in Bereich des sogenannten iiHärt].ingsstranges
innerhalb von Wei.nbergsbrachen i.n südwest bis vestexponierter
Lage außerhalb des Ortes

GRÖßE DES BIOTOPEN : ca . 2000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN: natürlich ALTER: unbekannt

MaßNAHMEn DES BIOTOPMANAGEMENTS: Es ist eine Erhaltung und Ent-
wicklung anzustreben, besonders wichtig ist ein Schutz gegen un-
befugte Kletterer am Scharlachberg
BEGRtJNDUNG DER SCH(JTZWtJRDIGKEIT: Lage in einen biotopkartierten
Gebiet (keine Typisierung ersichtlich) , es finden sich zahlreiche
T i.er-und Pflanzenarten
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN; Lage im Landschaftsschutzgebi.et
Rhei.nhessisches Rheingeblet't , Lage in einem Gebiet nach Biotop--

karte.errang(keine Typisierung erst.chtlich}
SaNSP.SCHUTZ-U . BETREtJUNGSMAßNAHMEN: WIchtIg ist hierbei der schon
erwähnte Schutz gegen das unbefugte Begehen. daneben kann das Ge-
bt.et der Sukzession überlassen werden

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Bi.fegen-Scharlachberg nach {l
FlurbG (Rege].verfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß }] und { 37 F].urhg
GRÖßE DES VERFAHRENS: 39 ha BETEILIGTE: ca. 80
DAUER: Einleitung 1980, Planvorlage 1988, Schlußfestellung 1993

ZIELSETZUNGEN BEZtjGL.DES BIOTOPEN : Das narkante Biotop ist wegen
sei.nes Artenreichtumes zu erhalten und zu schützen. Unbefugtes
Begehen ist einzudämmen
PLANERISCHE MAßNAHMEN: Biatapkarti.errang, nehrere tier-und pflan-
zenökologische Gutachten, WuG mit landespflegerischem Begleitplan
Flurbereinigungsplan, kei-ne Aussagen zu Landschaftsrahmenplan und
Landschaftsplan
GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Landschaftsschutzgebi-et
nRhei.nhessisches Rheingebiet" , A].tbesitz : tei].wei.se Landesforst-
verwaltunq,teilweise Privat, es fand ein Ankauf über Landeshaus-
haltsnlttel und ei.ne großztlgige Zusammenlegung statt. Neubesi.tz:
Landesfarstverwaltung Abt. Landespfleqer Unterhaltung: Landes-
forstverwaltung Abt. Landespflege

753



LFD NR. : 12

TROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels
fluren
KULTURAMTSBEZ IRK : Worms
GEMEINDE: Xibj.g

VERFAHREN: Xlbi.g (Rest)

GEiiXRKUNG: Älbj.g

EIGENTÜMER: Pr i.vat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich um einen
kleinen aus dem Boden heraustretenden flachen Felskopf nit type
schen Felsgesellschaften

LAGE DES BIOTOPEN: südlich der Lage "Auf dem Fels
ter trockener Lage außerhalb des Ortes

in stldexponier

GRÖßE DES BIOTOPEN : ca. 500 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : nattlrllch ALTER : unbekannt

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es sind insbesondere Erhaltungs
maßnahmen anzustreben, Entwicklungsnaßnahnen können auf di.e
Schaffung eines Biotopverbundsystenes abz]e]-en
BEGRUNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Innerhalb der Felsflur finden
sich zah].rei.che Tier-und Pf]anzenarten. darunter auch die Trok-
kengebüsche wieder
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Es si.nd kei.nerlei Schutzkategori-en
ersichtl i.ch

SONST.SCHUTZ TREUUNGSMAPNAHMEN: Oas Bi.stop kann der control
herten Sukzession überlassen werden, ggf. sind Entbuschungsmaß
nahmen angebracht

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: Verfahren Albin(Rest)
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß { l und {37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 113 ha BETEILIGTE: ca. 150
DAUER: Gesantei.mei.tung 1966, Teileinlei.tung steht ncjch aus

nach 1 1 FlurbG

ZIELSETZUNGEN BEZttGL.DES BIOTOPEN: Das Biotop ist als Ausgangs-
punkt für ei.ne eventuell anzustrebende Biotopvernetzung zu erhal
ten und zu entwickeln
plANERlscnE MAßNAHMEN: (Bi.otopkartierung) , UVP. (WuG mit landes-
pflegeri-schen Beglei.tplan} , fauna.sti.sche Untersuchung, keine
Aussagen zu Landschaftsrahmenp]an und Landschaftsp].an

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: Altbesi.tz : Privat, es besteht
die Tendenz diese Landschaftsstruktur zu erhalten und daher ent-
weder ni.t Ökamitteln c>der durch Anwendung von {47 in das Eigentum
der öffentlichen Hand (Geneinde, Land) zu übereignen, Neubesi.tz
und Unterha].tung richten sich danach

?S4



LFD NR. : 13

TROCKENBIOTOPTYP: sonsti.ge Struk- VERFAHREN: Alba.g (Rest)
türen/Trockengebtlsche
K(JLT(JRAMTS BEZIRK : Worms
GEMEINDE : AIbj.g GEI(ARKUNG: AIbIg

EIGENTÜMER: Gemei.nde/ Privat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt si-ch un nehrere
tei.].weise als Hohlwege vorhandene Feldwege , welche eine Mischform
aus Trockengebüschen und Halbtrockenrasen sohle mi.t Naturstein
oder Betonmauern durchsetzt und gestützt darstellt und so unter
die sonstigen Strukturen ei.ngeordnet werden muP
LAGE DES BIOTOPEN: Si.e durchzi.ehen das Verfahrensgebiet in langen
Zügen und bilden süd bi.s vestexponierte Lagen aus. Keiner der
Wege best.tzt Bertlhrung ni.t der Ortslage

GRÖßE DES BIOTOPEN: einige 1000 n2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: einige Genervt

maßNAHMEN DES B[OTOPMANAGEMENTS: Es i.st ei.n Erha].t und eine Pf]ege
der Hohlwegstrukturen anzustreben un eine gute Biatopvernetzung
zu efre i.chen
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWt)RDIGKEIT: Es finden sich Innerhalb der
Hoh[vege mann]gfa].time Tier-und Pf]anzengese].].schatten, darunter
auch Ha].btrockenrasenelemente und Trockengebüsche
VORHANDENE SCH[JTZKATEGORIEN: Das Gebiet biegt innerhalb keiner-
lei Schutzkategorisierungen

SONST.SCHUTZ BETREtJUNGSMAßNAHMEN: Ggf. kann ein erweiterter
Pufferbereich um dle Wege herum diese besser schützen und das
Bi.otoppatentia]. fördern

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG : Verfahren Xlbig brest)
(Regelverfahren)
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß € 1 undp 37 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 1].3 ha BETEILIGTE: ca. 150
DAUER: Gesamteinleitung 1966, Teileinleitung steht noch aus

nach ë l FlurbG

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Das Biotop ist zum Aufbau einer
Vernetzungsstruktur zu erhalten und zu entwi.ckeln

PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Bi.otopkarti.erung) , UVP, (WuG mit landes-
pflegerischem Begleltplan} . fauna.sti.sche Untersuchung, kei-ne Aus
sagen zu Landschaftsrahmenplan und Landschaftsplan

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN : Altbesitz : Während si.ch di.e
Wege i.n Gemeindeeigentum befinden, befinden sich die angrenzen-
den Böschungen in Privatbesitz, es sollte die Möglichkeit ge-
nutzt werden diese Böschungen ebenfalls z.B. im Zuge des ë47 in
in Gemeindeeigentum zu überführen. Neubesitz und Unterhaltung
si.nd dann entsprechend



3 . 2 . 9 Kulturamt Kaiserslautern

Von der Landespflegerin Frau Schneider fanden bereits Vor-
überlegungen zur Auswahl geei-gneter Verfahren statt, da be-
züglich trockener Standorte ei.ne ähnliche Si.tuation herrscht
wie i.n Westerburg. wenn auch ni.cht ganz so extrem.
So konnten folgende Verfahren dokumentiert werden:

l

2

3

Bosenbach-Friedelhausen im Nordpfälzer--Bergland in der
Nähe der Stadt Kugel
Ruthweiler ebenfalls i.m Nordpfälzer land in und.ttel
hafer Nähe der Stadt Kugel
Niedernohr-Schrollbach zwischen Nordpfälzer-Bergland und
Pfälzerwald i.n der Nähe von Ramstei.n

Eine Auftei.lung i.n einzelne Projekte findet in diesem Ante
bezirk innerhalb der F].urbereinigungsverfahren i.n der Regel
n i.cht statt

fS6



LFD NR. : l

TROCKENBIOTOPTYP: Magerrasen VERFAHREN : Bosenbach-Friedel
hausen

KULTURAMTSBEZIRK: Kaiserslautern
GEMEINDE : Friedelhausen GEMARKUNG : Friedelhausen

EIGENTUMER Landesforstverwaltung Abt Landespflege

TROCKENBIOTOPTYP (K[JRZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich um z.T. a]s
Viehweiden genutzte und mit geringen Streuobst bestandene Mager-
rasen in der Ausprägung des Halbtrockenrasens i.n relativ groß-
flächiger Ausdehnung

LAGE DES BIOTOPEN: in westlichen Bereü.ch des Verfahrens in südex
ponierter Lage außerhalb des Ortes

GRößE DES BIOTOPEN : 69000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: einige Generat

maßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Es ist eine Erhaltung i-m ökolo
glichen und kulturhistorischen Sinne anzustreben. Eine Entwick-
lung ist zu fördern
BEGRtJNDtJNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Neben dem kulturhi.statischen
Wert finden sich vi.ele Tier-und Pflanzengesellschaften der
Halbtrockenrasenbestände wi.eder
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage i-m Landschaftsschutzgebiet
t'Königsland'i , kei.ne Lage in einen Gebiet nach Biotopkarti-erung

SONST.SCHUTZ-U. BETREUUNGSMAPNAHMEN: Wichtig ist eine extensive
aber schonende Bewg.rtschaftung aufrecht zu erhalten

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: beschleunigten Zusainmenlegunqsverfah-
ren Bosenbach-Fri.ede].hausen nach 4,91 FlurbG
ZWECK DES VERFAHRENS i gemäß i, 91 F].urhg
GRößE DES VERFAHRENS: 339 ha BETEILIGTE: ca.200 (260 0nrn)
DAUER: Einleitung 1987, Zusammen].egungsplan 1992 , Stand: Nachtrag
l 1993

ZIELSETZIJNGEN BEZÜGE.DES BIOTOPES : Das Biotop i-st in seiner Art
zu sichern und extensiv weiterzunutzen um den Bestand des Halb-
trackenrasens bestmögl ich zu entwickeln
PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Biotopkartlerung} , Nutzungskonzept Fri.e-
delhausen. WuG mit landespflegerischem Begleitplan, Zusammen-
legungsplan. keine Aussagen zu Landschaftsrahmenplan und Land-
schaftsplan
GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Landschaftsschutzgebi.et
Königsland", Altbesitz: Privat, es fand ein Ankauf über Landes

hausha[tsmi.tte] statt, Neubesitz : Landesforstverwa].tung Abt. Lan-
despflege. Unterhaltung : Landesforstverwaltung Abt . Landespflege



LFD NR. : 2

TROCKENBIOTOPTYP: Steg.nfluren VERFAHREN: Bosenbach
hausen

KULTURAMTSBEZIRK: Kai.serslautern
GEMEINDE : Friedelhausen GEMARKUNG: Fri.edelhausen

EIGENTtjMER: Privat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBIJNG) : Es handelt sich un Block-
schutthalden ei.ner ausgelassenen Grube (Steg-nbruch) . Die Hayden
beherrbergen Felsgesellschaften aber auch schon als Folge der
Sukzession Gebüschbestände(Schiebe,Rose)

LAGE DES BIOTOPEN : in östlichen Bereich des Verfahrensgebi.etes
außerhalb des Ortes in west bis südexponierter trockener Lage

GRößE DES BIOTOPEN : 53000 n2
URSPRUNG DES BIOTOPES : sekundär ALTER: eInIge General

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Es ist eine Erhaltung des der-
zeiti.gen Standes anzustreben, was auch bedeutet, daß das Gebt.et
der Sukzession überlassen werden kann
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWtJRDIGKEIT: Die Blockschutthalden beherrber
gen mannigfaltige und besondere Flora und Fauna, darüber hinaus
grenzen einige blotopkartlerte Gebt.et unnittelbar an.
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
Königsland'i , ei.ni.ge biotopkartierte Gebiet grenzen unmittelbar

an das Biotop an
soNST. SCHUTZ-U. BETREIJIJNGSMAßNAHMEN: Wichtig i.st neben der kon
trollierten überlastung der Sukzession eine Wiederaufnahme des
Steinbruchbetrlebes zu verhindern

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: beschleunigten Zusammenlegungsverfah-
ren Bosenbach-Friedelhausen nach g 91 FlurbG
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë9t FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 339 ha BETEILIGTE: ca.200 (260 ODEN)
DA(JER: Einleitung 1987, Zusainmenlegungsplan 1992 , Stand: Nachtrag
l 199]

ZIELSETZUNGEN BEZttGL.DES BIOTOPEN: Das Bi.otap ist als Sanderstand
ort schützenswert . Ei.ne Vernetzung mi.t unl i.elenden Gebieten ist
angebracht
PLANERISCHE MAßNAHMEN: (Biotopkarti.errang) , Nutzungskonzept Frie-
delhausen. WuG mit landespflegeri-schen Begleitplan. Zusammenle-
gungsplan, keine Aussagen zu Landschaftsrahmenplan und Land-
schaftsp].an
GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN: siehe Landschaftsschutzgebi.et
nKönigs[and" , A].tbesitz: Privat, es konnte kei.n Ankauf stattfi.n
den.da noch ni.cht definitiv feststeht.ob di.e Grube weiter ausge-
baut wird, Neubesltz: Privat, Unterhaltung: Privat



LFD NR. : 3

TROCKENBIOTOPTYP: Felsen/Fels VERFAHREN: Bosenbach-Friedel
flurenhausen
KULTURAMTSBEZIRK: Kaiserslautern
GEMEINDE : Fri.edelhausen GEMARK[JNG: Friede]hausenEHETNDE : Friedelhalsen CEHÄRrlJNC: F

EIGENTÜMER : Gemeinde

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich un Felsstruk
turen Insbesondere ein längeres Felswand entlang eines Weges in
der Nähe des ehemaligen $teinbruches, aber auch un Felsstrukturen
des Seel.nbruches selbst mit den type.schen Gesellschaften und teil
weiser Bebuschung
LAGE DES BIOTOPEN: Im östlichen Verfahrensgebi.et im Steinbruch
selbst, sowie an ei.nen west].ich ent]angführenden Weg in haupt-
sächlich srestexponlerter Lage außerhalb des Ortes

GRößE DES BIOTOPEN : ca . 500 m2
URSPR(JNG DES BIOTOPEN: sekundär ALTER: ei.dge Genervt

MAßNAHMEN DE$ BIOTOPMANAGEMENTS i Insbesondere das Felsband an Weg
ist wegen eventueller Vernetzungsfunkti.onen unbedingt zu erhalten
und zu entwickeln
BEGRt)NDtJNG DER SCHtJTZWt)RDIGKEIT: es grenzen emi.ge biotopkartier
te Gobi-ete unmittelbar an. daneben fi.nden sich di.e typischen
Felsgesellschaften und auch ganz kleine Halbtrockenrasenbestände
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage i.n Landschaftsschutzgebiet
i'Königsland'l , e$ grenzen einige bi.otopkartierte Gebiete unmittel-
SONST. SCHUTZ-U. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Im wei.teren kann das Biotop ,
wenn auch kontro]].left, sich se].bst überlassen verden

bar an

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNtJNG: beschleunlgtes Zusammenlegungsverfah
ren Bosenbach--Friedelhausen nach ë 91 FlurbG
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß Ë91 F].urhg
GRößE DES VERFAHRENS: 339 ha BETEILIGTE: ca.200 (260 0nrn)
DAUER: Einleitung 1987, Zusammen].egungsplan 1992 , Stand: Nachtrag
l lqq]1 19q3

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL. DES BIOTOPEN : Das Bi.oedp vordringlich zu
erhalten und ggf. als Vernetzungselement zu entwi.ckeln

PLANERISCHE MAPNAnMEN: (Biotopkartierung) , Nutzungskonzept Frie-
delhausen, WUG mit landespflegerischen Begleitplan, Zusammenle-
gungsplan. keine Aussagen zu Landschaftsrahnenplan und Land-
schaftsplan
GESETZLICHE/SANKTIONELLE KapmXnKEU: si.ehe Landschaftsschutzgebiet
nKönigs[and'i , A].tbesi.tz: Gemei.nde. e$ wurde nach dem Grundsatz
alt wi.e neu zugetei.It. Neubesi.tz: Geneinde, Unterhaltung: Genein-
de



LFD NR. : 4

TROCKENBIOTOPTYP: sonsti.ge Struk- VERFAHREN: Bosenbach-Fri.edel
turenhausen
K(JLTURAMTSBEZIRK; Kaiserslautern
GEMEINDE : Frledelhausen GEMARKUNG : Friedelhausen=EFEllJDE: FrledPlhlUsen GEMARTJNG:

EIGENT(JMER : Gemeinde

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich um einen
a[s Feldweg genutzten Biotop, we].cher aus anstehenden Gestein
besteht und di.e Klelnböschungen an der Sei.te aus Sand und steg.ni
gen Materi.al, weshalb der Weg unter die sonsti.gen Strukturen ei.n
geordnet werden muß
LAGE DES BIOTOPEN: in östl i.chen Verfahrenstei.l nordöstlich des
Ortes Friedelhausen in hauptsächl i.ch süd bi.s südwestexponierter
Lage außerhalb des Ortes

GRÖßE DES B10TOPES : 2300 m2
tJRSPRUNG DES BIOTOPEN: sekundär ALTER: ei.ni.ge Jahrzehnte

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS: Di.esel Weg Ist in sei.ner Ge-
staltung unbedingt zu erhalten. es sind Entwicklungsmaßnahmen

BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Lage i-n ei.nem nschützenswertenn
Gebiet nach Bi.otopkartierung, die Halbtrockenrasenfragmente in-
nerhalb dieser Struktur beherrbergen Orchideenvorkommen
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage im Landschaftsschutzgebiet
r'Königsland" , Lage in einem nschützenswertenn Gebt.et nach Blo-
topkartierung
SONST. SCHUTZ-U. BETREUUNGSMAßNAHMEN: Es ist ei.ne unbedingte Offen
haltung di-eser Strukturen geboten

nc>tlq

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: beschleunigten Zusammenlegungsverfah
ren Basenbach-Friedelhausen nach { 91 FlurbG
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß { 91 FlurbG
GROßE DES VERFAHRENS: 339 ha BETEILIGTE: ca.200 (260 0nrn)
DAUER: Einleitung 1987, Zusammenlegungsplan 1992 , Stand: Nachtrag

199]

ZIELSETZ(JNGEN BEZtiGL.DES BIOTOPEN: Das Biotop i.st zu erhalten
und gezielt zu entwi.cke].n. die Vernetzungsfunkti.on ist zu nutzen

PLANERISCHE MAßNAHMEN: Biotopkartierunqr Nutzungskonzept Friedel-
hausen, WuG mit landespflegerischen Beglei-tplan, Zusanmenlegungs-
plan. keine Aussagen zu Landschaftsrahmenplan und Landschaftsplan

GESETZLICHE/SÄNKTIONELLE MaßNXHliEN : siehe Landschaftsschutzgebiet
Königsland" , Altbesitz: Gemeinde, es konnte nach dem Grundsatz

alt wle neu zugeteilt werden, Neubesi.tz: Gemeinde, Unterhaltung:
Gemeinde
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LFD NR. : 5

TROCKENBIOTOPTYP: Steg.nfluren VERFAHREN : Ruthweiler

KULTURAMTSBEZIRK: Kai.serslautern
GEMEINDE : Ruthwei]er GEMARKUNG: Ruthwei].er

EIGENTÜMER: Pri.vat

TROCKENB[OTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich un Tei].e
eines ehemaligen, jetzt aufge]assenen Seel.nbruches mit B].ock
schutthalden auf Terassen , sowie Schotterflächen mit prophyrischen
Gestein, welche allerdi.ngs zum Großteil vertuscht sind
LAGE DES BIOTOPES: Südlich des Ortes Ruthweiler in der Nähe des
nHei.belberqes" in südexponierter Lage außerhalb des Ortes

GRÖßE DES BIOTOPEN : 8000 m2
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: ei.dge Jahrzehnte

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es sind ErhaltungsmaPnahnen an
zustreben, daneben soll das Gebiet der Sukzession überlassen
werden
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT: Lage in einem "Schongebiet'i
nach Biotapkartierung. Es finden sich viele Floßen--und Faunen-
elemente. insbesondere große Gebüschbestände
VORHANDENE SCH(JTZKATEGORIEN: Lage in einem "schongebiet" nach
Bi.otopkartierung , ansonsten keine Schutzkategorien

SONST.SCH[JTZ-U. BETREU(JNGSMAßNAHMEN: Außer einer kontro]] i.enten
natürl i.chen Sukzession sind keinerlei flankierende Maßnahmen
nöte-g

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNG: beschleunigten Zusanmenlegungsverfah-
ren Ruthweller nach $ 9 1 FlurbG
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß { 91 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 237 ha BETEILIGTE: ca.250 (286 0nrn)
DAUER: Einleitungsbeschluß 1982, stand: kurz vor Abschluß

ZIELSETZUNGEN BEZÜGE. DES BIOTOPEN : Das Biotop i-st vordringlich
zu si.ahern und zu erhalten. Die Einrichtung eines Rundweges i.st
geplant
PLANERISCHE MAßNAHMEN: Bic>topkartierung, WuG mit landespflege-
rischem Begleitplan, Zusaimilnenlegungsplan, keine Aussagen zu Land
schaftsrahmenplan und Landschaftsplan

GESETZLICHE/SÄNKTIONELLE mAßNAHmEN : Altbesitz : Pri.vat. es mußte
nach dem Grundsatz alt wi.e neu zugetei-it werden, da es noch nicht
feststeht. ob di.e Grube nicht wieder genutzt werden soll, ei-n
schutz der Flächen besteht dad.n, daß es si.ch un { 24er Flächen
handelt, Neubesi.tz : Pri.vat. Unterhaltung : Privat



l,FD NR. : 6

TROCKENBIOTOPTYP: $telnfluren

UNEP; P oval /

VERFAHREN : Ruthwei.ler

KULTURAMTSBEZIRK: Kai.serslautern
GEMEINDE : Ruthvei.ler GEMARKUNG: Ruthweiler

EIGENTÜMER; Privat/ Gemei-nde

TROCKENBIOTOPTYP (KtJRZBEscHREIBUNG) : Es handelt si.ch um nehrere
Lesesteinansammlungen z.T. auf einer beträchtlichen Fläche: l.
Eine Ansannlung von Lesestei-nen an Ende eines Weges nit besonderen
Grasbewuchs 2. Ei-ne Änsannlung von Lesesteinen i.nnerhalb eines
Gebüschbewuchses
LAGE DES BIOTOPEN: l. In der Inge "lm Wingert" nordöstl i.ch des
Ortes teilweise in Kontakt ni.t der Peripherie des Ortes südwest-
exponiert 2. In der Lage "lm Wingert" nordöstlich des Ortes ohne
Ortskontakt in südvestexponi.enter Lage

GRÖßE DES BIOTOPEN : l
URSPRUNG DES BIOTOPEN

220 n2 2
sekundär

1700 m2
ALTER: nicht schätzbar

MAßNAHMEN DES B[OTOPMANAGEMENTS: Diese Elemente sind a]s Teil.e
ei-ner in di-eber Lage anzustrebenden Vernetzungsstruktur zu er
halten und entsprechend zu entwickeln
BEGRÜNDUNG DER SCHUTZWtJRDIGKEIT: Es finden sich viele Pflanzen
und Tierbestände innerhalb di.esel Biotope ei-n. darüber hi.Raus
besitzen diese Flächen Vernetzungscharakter
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Es sind keine Schutzkategori-en
vorhanden

SONST. SCHUTZ TREUUNGSMAßNAHMEN: Die Lesestei.nhaufen si.nd
gegen eventuellen Schuttabladen zu sichern und hi.nsichtl i.ch ei.ner
angestrebten Vernetzung zu entwickeln

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNGi beschleunigten Zusammen].egungsverfah-
ren Ruthwei.ler nach 9 91 FlurbG
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß ë91 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 237 ha BETEILIGTE: ca.250 (286 0nrn)
DAUER: Ein].eitungsbesch].uß 1982, stand: kurz vor Abschluß

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Die Biotopstrukturen sind als
Vernetzungselemente zu sichern und zu entwi-ckeln

PLANERISCHE nXpmXHMEN : (Bic>topkartierung) , WuG nit landespflege-
rischem Begleltplan, Zusammenlegungsplanp keine Aussagen zu Land
schaftsrahmenplan und Landschaftsplan

GESETZLICHE/'$ANKTIONELLE MAßNAHMEN: Altbesitz : Gemei.nde, tei.zvei
se aufgrund natürlicher Vergrößerung Pri-vat, es wurde versucht
möglichst viel Fläche in Gemei.ndeeigentum zu überführen, Neube
sitz : Gemei.nde/Privat , Unterha].tung: Geneinde/Pri.vat



LFD NR. : 7

TROCKENBIOTQPTYP: Trockenwald

PUthHe i l er GEHAPKUNG =

VERFAHREN : Ruthweiler

KULTURAMTSBEZIRK: Kai.serslautern
GEMEINDE: Ruthwei.ler GEMARKUNG: Ruthweiler

EIGENTÜMER : Pr i.vat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich um einen
Trackenhangwald nit verschiedenen Baumarten auf recht felsigen
Kuselit teilweise unterbrochen von ehemal i.gen Abbauflächen

LAGE DES BIOTOPES : Im nordwestl i.chen Tell des Verfahrensgebi-etes
unterhalb der Burg "Lichtenberg" in südexpani-enter trockener
Lage außerhalb des Ortes

GRÖßE DES BIOTOPEN: ca. 10 ha (davon auf das Verf.geb. 2-4 ha)
URSPRUNG DES BIOTOPES: natürlich ALTER: unbekannt

MAßNAHMEN DES BIOTOPMANAGEMENTS : Es sind Erhaltungsmaßnahmen
angebracht. Der Holzeinschlag ist zu regulieren.
BEGRÜNDtJNG DER SCHUTZlittRDIGKEIT : Lage in einem "schützenswerten
Gebt.et nach Bi.otapkartierung, es finden si-ch typische Trocken-
waldvegetationen und zahlreiche Baumarten (Buche. Eiche usw.)
VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN: Lage in ei-nem nschützensvertenn
Gebiet nach Biatopkartierung, ansonsten keine Schutzkategorien

SONST. SCHUTZ-u . BETREUUWCSmXßKXHnEN: Der Wald kann der kantrol
herten natürlichen Sukzessi.on überlassen werden

VERFAHRENSNAME/BEZEICHNUNGt besch].eunigtes Zusammenlegungsverfah-
ren Ruthweiler nach { 91 FlurbG
ZWECK DES VERFAHRENS: genäß g9t FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 237 ha BETEILIGTE: ca.250 (286 0nrn)
DAUER: Einlei.tungsbeschluß 1982. stand: kurz vor Abschluß

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL.DES BIOTOPEN: Das Bi.stop ist aus landespfle
ger[scher Si.cht (Ku]tur]andschaft} und aus öko].ogischen Gabi.cats
punkten zu erhalten
PLANERISCHE MAßnAHmEN: Biotopkarti-erungr WuG mit landespflege-
rischem Begleitplan. Zusammenlegungsplanr keine Aussagen zu Land
schaftsrahmenplan und Landschaftsplan

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN : Altbesitz : Privat , der zun
Großteil private Wald wurde nach dem Grundsatz a]-t wie neu zuge
teilt. da eine andere Nutzung nicht zu erwarten l$t, Neubesitz:
Privat, Unterha].tung: Privat
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LFD NR. : 8

TROCKENBIOTOPTYP: sonstige Struk- VERFAHREN: Niedermohr-Schroll-
turen/Binnendünenbach
KULTURAMTSBEZIRK: Kaiserslautern
GEMEINDE: Niedermohr/Schrollbach GEMARKUNG: Niedermahr/Schrollbach
EIGENTÜMER Deutscher Bund für Vogelschutz / Pri-vat

TROCKENBIOTOPTYP (KURZBESCHREIBUNG) : Es handelt sich hierbei un
2 ehenalige ausgelassene Sandgruben, welche beide sehr wertvolle
Ti.er-und Pflanzenbestände beheimatet und in denen auch die Mager
rasenart des Sandrasens zu finden ist. Es finden sich hi.er ty-
pische Blnnendünenstrukturen wieder
LAGE DES BIOTOPEN: Beide Sandgruben liegen im sildöstlichen Teil
des Verfahrensgebletes und werden durch dle A 62 voneinander ge--
trennt. Beide liegen außerhalb des Ortes und sind auf einer
Kuppenlage i-n alle Richtungen exponi.ert

GRÖßE DES BIOTOPEN: ges. ca. 4 ha
URSPRUNG DES BIOTOPEN : sekundär ALTER: ni.cht zu schätzen

mAßnAHMEN DES BIOTOPMANÄGEMENTS: Es si.nd unbedingt schutz
jungs-und Entwicklungsmaßnahmen anzustreben

Erhal

BEGRtiNDIJNG DER SCHUTZWÜRDIGKEIT : Lage in nschützenswertentl bzw
Pihervorragenden" Geb. nach Bist.kart. , es finden si.ch Trocken-
und Feuchtstandorte nebeneinander, seitenlange Artenl i.sten
VORHANDENE SCH(JTZKATEGORIEN: Ausweisung als ND 'iSandgrube Etes
rech" und ND "Sandgruben Seidenhübel und Schulzendell", Lage
i.n itschützenswertenii und "hervorragenden" Geb. nach Biotopkart
SONST. SCHIJTZ-IJ . BETRE(J(JNGSMAßNAHMEN : Neben ständigen Kontro]].-
maPnahnen können die Gebiete weitestgehend sich selbst überlas
sen verden .

VERFAHRENSNAME/BEZE[CHNUNG: besch].eunigtes Zusammen]egungsverfah-
ren Niedermohr-Schrollbach nach ë 91 FlurbG
ZWECK DES VERFAHRENS: gemäß {91 FlurbG
GRößE DES VERFAHRENS: 2].2 ha BETEILIGTE: ca.100 (143 0nrn)
DAUER: Einleitung 1992 , Stand: kurz vor Planprüfung3 1992, SLänd= RUIZ VQr Planpruflng

ZIELSETZUNGEN BEZÜGL. DES BIOTOPEN: Bei.de Naturdenkmäler sind vor
dringlich zu schützen und zu pflegen

PLANERISCHE MAßNAHMEN: Bi.otopkartierungp (WuG mlt landespfleqe
Fischen Begleitplan) . kei.ne Aussagen zu Landschaftsrahmenplan
und Landschaftsplan

GESETZL[CHE/SANKT[ONELLE MaßNaHFIEK: si.ehe Naturdenkma]. itSandgrube
Etesrech" und Naturdenkna] t'Sandgruben Sei.denhübe]. und Schulzen-
dell" , Altbesi.tz : Deutscher Bund für Vogelschutz, einige Flächen
außerhalb der Sandgruben sollen zur Schaffung von Pufferzonen in
öffentl iches Ei.gentun überführt werden. ei.n wei.derer Ankauf des
Bundes für Vogelschutz wäre denkbar, Neuber.u.Unterhalt. : entspr
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4. Diskurs - Vergleich der Erfahrungen und Ergebnisse der
Kulturämter mit theoretischen Möglichkeiten nach den
Rechtsgrundlagen zur Erhaltung, Entwi.cklung und Neuschaf
rung von Trockenblotopen

Wie bereits in der Ei.nleitung zu diesem Teil der Arbeit ange-
deutet. nimmt der nun folgende Punkt eine gewichtige Rolle
bezüglich der Gesamtausgabe eln. da sich an dieser Stelle ein
Kreis sch].legt, we].cher ni.t den theoretisch erläuterten Mög
lichkei.ten aufgrund basti.Unter Rechtsnormen i.m Tei.1 2 begon-
nen wurde. Im vorangegangenen Verlauf des Teiles 3 wurde dann
versucht , hi.nsi.cht].i.ch di.eber theoreti.schen Kögl ichkei.ten
tatsächliche UaPnaluinen der Kulturämter bezüglich des Bi.oedp
managements (Erhaltung, Entwicklung und Neuschaffung von
Trockenbiotopen) zu erfassen. In einem letzten Abschnitt soll
nun der nc>ch ausstehende Schritt der Wertung der Maßnahmen
beztlglich der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten erfolgen .
Di.es i.st insbesondere dahingehend wi.chti.g, daß aufgrund die-
ser abschließenden Diskussion das Augenmerk gegebenenfalls
auf noch sozusagen bracht i.agende, well ni.cht ausgenutzte
Möqlichkei.ten des Bi.otopmanagenents gelenkt verden kann.
Zur Erleichterung di.esel Verglelches Brurde die Form des Er-
fassungsbogens, wi.e erläutert, so gewählt, daß dieser zunin
pest teilweise und auch i.nsbesondere von der Wortwahl her.
den Gllederungspunkten des theoretischen Teiles ähnelt. Di.es
läßt den direkten und auch schnelleren Vergleich der Maßnah-
nen mlt den theoretischen Möglichkeiten zu.
Dennoch kann und so].l dieser Vergleich besonders bezüglich
der Rechtsgebiete außerhalb des FlurbG ni.cht so ausführlich
erfolgen. wie die Erläuterungen theoreti.scher Möglichkeiten
innerhalb des 2. Teiles der Arbei.t. Dadurch soll das FlurbG
als Grundlage der abschn.eßenzen Di.skussi.on eher i.n den Vor-
dergrund drückt werden .
Innerhalb des Diskurses wurde bezüglich der ei.nzelnen Ver-
gleichsgrundlagen wi.ederum ei.ne ähnliche Gliederung wie im
Teil 2 gewählt, um Verdi.rrungen zu vermeiden und direkte Ver
gleiche zuzulassen. Es wurde darüber hinaus entschi.eden, in-
nerhalb der einzelnen GI i.ederungspunkte die Gegentlberstellung
Maßnahmen/Erfahrungen einerseits und Möglichkeiten anderer
seins ähnlich bezüglich der Abarbeitung einzelner Paragraphen
vc>rzunehmen, wi.e di.es i.m theoretischen Teil erfolgte, was
im Endeffekt ebenfalls zum leichteren Verständnis beitragen
sollte. Hierbei werden dann auch die Ergebnisse z.T. i.nten-
siver mündlicher Gespräche mit den zuständigen Personen der
Kulturverwa].tungen miteinbezogen, welche nicht auf den Er-
fassungsformularen erwähnt werden kannten. da sie deren Rah-
men gesprengt hätten. Wichtig ist es auch in diesen Zusam-
menhang darauf hinzuweisen, daß es nicht primär Sinn ist,



genaue stab.sti.sche Aussagen bezüglich der Ausschöpfung ge-
setzlicher Mögt i.chkei.ten zu machen, etwa in wieviel Prozent
der Fälle ë.47 zur Anwendung kam; es genügt die Beschrei.bang
von I'endenzen voll und ganz. Auch wurde nicht jede sanktio--
nelle Maßnahne z.q'. aus oben genannten Gründen des Umfanges
erfasst. Aus der Erfahrung der Gespräche und der Durchsicht
der Unterlagen heraus, lassen si.ch jedoch auch bezilglich
dieser Nomen Tendenzen abtei.ten. Vielmehr schien es zunächst
einmal sehr wichtig. zum.ndest die Eigentunsverhältni.sse um-
fangreich zu erfassen, bevor auf weitere sanktionelle naß-
nehnen eingegangen werden konnte, deren Erarbeitung aus den
Unterlagen nicht Inner leicht war. was selbstverständlich
auch ei.n Grund dafür ist, weshalb nicht a]]e sankti.one]].en
Maßnahmen in derselben Konsequenz nachvollzogen werden kann-

Es besteht dennoch di.e überzeugung, daß dieser Diskurs durch-
aus in der Lage ist, seinem Stellenwert gerecht zu werden,
nänllch an Ende eine Wertung dartlber zuzulassen, inwieweit
das F].urhg und andere Rechtsgrund]-aßen bezüglich des Biotop-
managenents vor Ort sinnvoll und erschöpfend praktiziert
werden .

ten

4 . 1 Vergleichgrundlage Flurbereiniqungsgesetz

Genäß der Erläuterungen des einführenden Punktes zu diesem
Diskurs, stellt das FlurbG selbstredend den Schwerpunkt der
nachfolgenden Gegenüberstellung dar. Ähnlich wie bei der Er-
läuterung der Mögt i.chkei.ten sollen auch hi.er i.nnerhalb des
Vergl-ei-chef di.e einzelnen Gesetzesstellen in ihrer Rei.hen-
folge abgearbei.tet werden. Dabei fließen in die Diskussi.on
nicht nur die Erfassungen des Formularen bezüglich flurberei-
nigungsrechtlicher und technischer Maßnahmen ein, sondern
es werden auch die Aussagen der zuständigen Behörden zu di.e-
ber Thematik miteingebaut werden.
Bezüglich der zu vergleichenden Einzel.kriterien ste]]t man,
darauf wurde bereits hingewiesen, eine starke Affinität zu
der Gliederung des 2. Tei].es fest, was wegen ebenfa]]s schon
erläuterten Grilnde durchaus so gewollt i.st
Neben einem Vergleich der ausgeschöpften sanktionellen Maß-
nahmen innerhalb des Biotc>pmanagements beztlglich der zur Ver-
fügung stehenden Möglichkeiten nach den FlurbG. soll dies in
ähm i-cher Weise auch für dle planen-sche Konponente in der
Flurberei.nigung untersucht werden. Letztendl i.ch soll dann
noch erarbei.tet werden. i.nwi.event die verschiedenen Verfahren
nach dem FlurbG und deren Mögt i-chkeiten beim Biotopnanagenent
zur Anwendung gelangt sind .
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Da grundsätze.ich über die Eignung von Flurbereinigungsverfah
ren bein Bi.otopmanagenent aufgrund der theoreti.schen Möglich
Reiten kein Zwei.fel neür besteht und die Grenzen der Flurbe-
reinigung betreffend dieser Problematik ebenfalls bekannt
si.nd, sc>wie Zielsetzungen bezüglich dieses Themas deutlich
formuli.ert wurden, kann sich die Di.skusslon in der Tat auf
die Untersuchung der Ausschöpfung der Mäglichkei.ten gemäß
nachfolgender 3 Kri.ted.en beschränken.

4.].. 1 Sanktionelle Maßnahnen

Betrachtet man dle Fülle der sanktionellen Möglichkei.ten. die
das F].urbG dem Bi.otopmanagement einräumt, so stellt sich die
Frage. inwiefern diese Möglichkeiten auch tatsächlich ausge-
schöpft wurden. Eine entsprechende Gegentiberste]].ung wie in
bereü.ts erläuterten Farm bietet si.ch also an. Dabei konten
neben den Informati.omen durch di.e Erfassungsformu].are auch z.
T. intensi.ve Gepräche an den Kulturämtern über di.ese Thematik
hinzu, so daß ei.n abgerundeten Bild entstehen kann.
Da gemäß ë 4 FlurbG di.e Flurbereinigungsbehörde die Flurberei.-
nigung einschließlich der Gebietsfestellung anordnen kann,
wenn sie diese für erfcjrderlich hält. wurde dabei auch die
Mögt i.chkeit zu Ausdruck gebracht, ein Verfahren u.a. aus
Gründen des Naturschutzes und der Landespflege, also auch des
Biotopmanagenents , einleiten zu können. Solche Grundgedanken
können bezügl i.ch tatsächl i.cher Maßnahmen nur sehr einge-
schränkt bestätigt werden, da dle Einleitung ei-nes Verfahrens
zunächst von dem Erforderni.s abhängt, inwiewei.t dies den Ar-
beite-und Produkte.onsbedingungen in der Landwirtschaft ein
träglich ist. Dennoch koxrmt es, insbesondere bei der Gebiets-
festlegung des Flurbereinigungsverfahrens zu einer Berück-
sichtigung des Biotopmanagements, anden bestimmte Gebt.ete
mi.teinbezogen und so in der Folge Erhaltungsmaßnahmen (z. B.
durch Unverteilung der Eigentumsverhältni.sse) angestrebt ver-
den können. ader indem bestimnte Gebiete von vorne herein
wegen i.hier Bedeutung für die Landespflege ausgeschlossen
verden (NSG. Naturdenkmale) .

An diesen gebletsfest].elenden Tei.l des ë 4 FlurbG kntlpfen{. 7,
Abs.l und 2 nahtlos an. i.ndem der durcliführenden Stelle eine
flexible Festlegung des Gebt.etes eingestanden wird. wobei
natürlich auch,genäP der Zweckbestimmung der Flurbereinigung,
landespflegerische Zi.elsetzungen eine Rolle spi-eien können .
Dennoch muß auch hi.er deutlich gemacht werden, daß der lan-
despflegerische Grundsatz eher erst in zweiter Linie di.e Ge-
bietsfestlegung beeinflußt , obwohl bei einigen Verfahren
durchaus festgestellt werden konnte, daß vor allen davon Ge-
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brauch gemacht wurde. z .B. landespflegeri-sche Flächen aus dem
Verfahren herauszunehmen. also auszuschließen und so direkt
Erha].tungsmaßnahmen sicherzustellen (z.B. bei geplanten NSG) .

Auch gab es Verfahren, in welchen gemäß ë 8 FlurbG nach-
trägl i-ch geringe Gebietsänderungen vorgenonnën wurden. wenn
auch nur nebensächl i.ch bezüge i.ch landespflegeri.scher Ziel-
setzungen .

Im Hinblick auf !42 FlurbG erscheint {.18 FlurbG von großer
Bedeutung zu sein, in we]chem in Abs.] die Tei]-nehnergemein-
schaft verpflichtet wird, die späteren geneinschaftlichen
Anlagen herzustellen und zu Unterhalten. Ohne }42 damit vor-
greifen zu vollen. blei.bt festzuhalten, daß dieser Paragraph
bezüglich Biotoperhaltung, Entvi.cklung und Neuschaffung ins-
besondere für Trockenbi.otope in Weinbergsverfahren. von zen-
traler Bedeutung ist. Dies wird unso mehr deutli.ch. wenn nan
ergänzend noch Abs.2 hinzuzieht, in welchem die Möglichkei.t
besteht. der Teilnehmergemeinschaft über die Flurbereini-
gungsbehörde durch die Länder wei.tele Aufgaben und Befugnisse
zu übertragen. wozu besondere Unterhaltungspfl i.chten file ge-
meinschaftl i.che Anlagen ni.t hoher Bedeutung für das Biotop-
potenti-al gehören können .

Nicht praktisch bestäti.gt verden können die Paragrapheni26c,
Abs.l, sowie }26e, Abs.l, wonach Verbände oder Gesamtverbän
de von Teilnehmergemeinschaften vor Anc>rdnung der Flurberei.-
nigung bestinmte Vorarbeiten oder Grundstückserwerb zum Zwek
ke des Biotopnanagements als, Im übertragenen Sinne. einer
der Zwecke der Flurbereini.dung durchführen zu können .
Eine für di.e Praxi.s des Bi.otopnanagements ganz entscheidende
Bedeutung best-tzt } 34, welcher. wi.e schon theoreti.sch erläu-
tert, nach Abs. ]., Nr.2, wesentliche Veränderungen oder Be-
seitigungen u.a. auch von Hangterrassen und ähm i-chen Anlagen
(Trackenmauern) unter Genehmigungspflicht durch die Flurbe-
reinigungsbehörde stellt. Für die Praxis jedoch noch wichti.-
ger Ist Nr.3 dieses Absatzes, welcher es nur in Ausnahmefäl-
len und wenn keine anderen Bedenken bestehen er].aubt. be-
stimnte Landschaftselemente , darunter auch einige trockener
Standorte, zu beeinträchtigen und zu beseitigen. Diese Fest
setzungen und auch die Tatsachen, daß Zuwiderhandlungen zur
Wi.ederherstellung (Abs . 2) verpflichten. bilden nach Aussagen
der Landespflegeabtei].unger ein Grundgerüst für die Erhaltung
und Entwi.cklung von Biotopen. also auch von Trockenbiotopen.
Noch größere Bedeutung für das Bi.otopnanagement innerhalb der
Landespflege besitzt Abs.3 des +34, welcher für die nicht
unter Zusti.nnung der Flurberei-ni-gungsbehörde erfolgten Verän-
derungen nach Abs.l, Nr.3 zwi.ngend Ersatzpflanzungen vor--
si.eht. Aus dieser Festlegung schöpft die Landespf]-ege in
großem Stil, da hi.erdurch das Biotoppotential zunächst ein-
mal innerhalb eines Flurbereini.gungsgebietes nicht gem.ndert
wird, sondern erhalten werden kann. Im Zuge dieser Festle-
gungen und noch mehr aufgrund ähnlicher Ausgleichslund Er-
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satzfestlegungen i.n anderen naPgebenden Gesetzesgrundlagen
Ist es Möglich,regelrechte Bepflanzungspläne oder Pläne sons-
tiger Ersatzmaßnahmen (alternativer Trockenmauerbau. Mauer-
versetzungen) auch bezüglich des Biotopmanaqements der Trok-
kenbi.otope zu verwirklichen. so werden im Zuge der Aus-
gleichs- und Ersatzmapnahnen.auf welche auch noch bei der Be-
sprechung der anderen Rechtsgrundlagen einzugehen sein wird .
in manchen Verfahren ei-dge hundert bis einige tausend Ge-
hölze gepflanzt
Ei.ne zentra].e Stellung nimmt } 37 FlurbG eln. welcher es zum
Grundsatz der Neugesta].tung des Flurberei.ni.gungsgebietes
nacht, auch auf di.e Belange der Landeskultur und Landentwick-
lung , also im übertragenen erweiterten Sinn auch auf die An-
forderungen des Biotopmanagements Rtlckslcht zu nehmen. Di.es
wi.rd in der Tat in jüngster Zeit mehr und mehr zu einer der
Hauptaufgaben der Flurbereinigung entwickelt, was schon da-
ran zu erkennen ist, daß der Unfang landespfleqerischer Ein-
flußberei.che und entsprechender Unterlagen zunimmt und zur
Freude der Landespflegeabtei.lungen nun die Zeit gekommen
schein. da man von ei.nem gleichberechtigten Nebenei.nander
mit den anderen Neugestaltungsgrundsätzen reden kann. Di.ese
festgestellte Tendenz ist, bezüglich der Fragen des Bi.otop-
managements, für den Bereich der Trackenblotc>pe nur zu begrüs-
sen. In einem ähnlichen Maße hat sich auch die auf der Grund-
lage des { 37. Abs.2 vorgeschriebene Interdisziplinäre Zusam-
menarbeit angesichts des Naturschutzes und der Landespflege
innerhalb der Flurberei.ni.gang entwickelt, vas anhand eines
intensiven Infornati.onsaustausches immer wieder zu beobach-
ten war. Hierdurch vi.rd letztendlich i.Eher nehm ein wi.rksa-
mer und allen Interessen genügender Biotopschutz und Bi.otop-
management erreicht .
Logisch ]cnüpft { 38 FlurbG direkt an } 37 an, indem hierin
festgelegt ist, daß u.a. auch im Benennen nit Behörden und
Stellen und Vertretern des Naturschutzes und der Landespfle-
ge, zwecknäßi.ge und damit i.m Si.nne des ! l FlurbG logischer-
weise auch bi.otoperhaltende. -entwickelnde-und neuschaffende
Grundsätze aufgeste]].t werden nüssen. Bei der Erfassung der
Erfahrungen und Ergebni.sse der Kulturämter zei.gte es si.ch,
daß dieser ë,38 ei.nen sehr hohen Stellenwert best.tzt. Mit
ihm verbunden ist mei.st ein Ortstermin auch iiGzüner Termine
genannt, an welchem die verschiedenen Behörden und Organi-
sationen, u.a. auch des Naturschutzes und der Landespflege
(BtJND. Pollichia) , z.T. sehr intensiv über bestimmte Maßnah-
men des Biotopmanagements für konkrete Biotope, natürl i.ch
auch Trockenbiotope,beraten und wobei die Ergebni-sse schri.ft-
[ich fixiert werden. Man kann a].so sagen, daß ë.38 F]urbG be-
züglich der theoretischen Möglichkeiten des Biotopmanagements
praktisch sehr gut ausgeschöpft wird.
Auch !39 FlurbG läßt theoreti.sch die Möglichkeit des Biotop-
managements zu, Indem Bi.otopmanagement als gemeinschaftli-
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chef [nteresse und a].s ei.n Zweck der Flurbereini.dung ange-
sehen werden kann. Di.eßer }39 muß allerdings i.m Zusammenhang
mit dem Plan nach }41 FlurbG dem sogenannten Wege-und Ge-
wässerplan. welcher noch gesondert betrachtet werden soll.
gesehen werden, und es fli.eßt noch {42 FlurbG, welcher den
Ausbau und di.e Unterhaltung der ge\peinschaftlichen Anlagen
regelt, mi-t ein. Tatsächlich spi-eien diese Paragraphen ein-
schließlich der planerischen Komponente des ë, 41 ei.ne gewo.ch-
ti.ge Rolle. gerade wa$ das Trockenbiatopmanagenent angeht.
SchllePllch ist es im wei.nbaul i.ch geprägten Rhei.Diana-Pfalz
in den vi.eien Welnbergsflurbereinigungen so, daß der Trok-
kenbiotoptyp Trockennauer bei. Erhaltungsjund besonders bei
NeuschaffungsmaPnahmen stets vom Einfluß di.eßer Paragraphen
und deren Aussagen abhängt. Dankt ist auch aft eine Erhal-
tung und Schutz oder eine Entwicklung für neu geschaffene
Maueräin durch Klärung der Unterhaltungsfrage sichergestellt,
da Trockenmauern mei.st zu den gemei.nschaftlichen Anlagen
zäh].en. Das gi.It.wenn auch im abgeschwächten Maße, für andere
innerhalb der gemeinschaftlichen Anlagen liegende oder neu-
zuschaffende Trocken\und sonstige Blotoptypen .
Auch von der Möge.ichkeit, we].che +40 bietet. Indem er u.a.
für Anlagen, die den Naturschutz und der Landschaftpflege
dienen, ermögl i.cht, Land i.n gen-gem Umfange bereitzustellen.
wird in der Praxis Gebrauch gemacht
Ein weiterer wichtiger Paragraph bezüglich des Biotopmana-
gements ist .t45 welcher, wenn es der Zweck der Flurberei.ni.
gang unbedingt erfordert , auch Eingriffe in ].andespflegerisch
geschützte Flächen legitimiert. Man nuß allerdings sagen,
daß di.eger Paragraph glückllcherwei.se i.n der Praxis kaum An-
wendung fi.ndet. da di.e nei.sten Schutzflächen oft von vorne
herein aus ei.nem Verfahren ausgeschlc>ssen werden. Ist dies
nicht der Fall und werden solche Gebiete, wenn auch nur ge
ringfügig, verändert, so ist ein enorner Aufwand nötig. di.e-
se Veränderung als unabdingbar glaubhaft zu machen. (z.B. ge-
n.ngfügige Veränderung des NSG t'kleine Kalnlt't) , was aus si.ch

heraus Veränderungen an so].chen Flächen auf das nötigste zu-
rückschraubt
Ein i.n der Praxi.s sehr wi.chti.ger Paragraph ist { 47 FlurbG.
wei-l er dle Landabgabe für die gemeinschaftlichen (.i3sP{ 42)
wie auch die öffentlichen Anlagen ({40) regelt. Dies i.st an-
gesichts des Eigentumsüberganges und der späteren Unterhal-
tung der innerhalb der gemeinschaftlichen und öffentlichen
Anlagen befindlichen Flächen enDEn wichtig. Dieser 4 47 er--
möglicht es überhaupt erst. Biotope zu erhalten oder neuzu-
schaffen UndjgFäter Isle/ zu schützen und zu entwickeln. da
solche Anlagen meist in Geneindeei.gentum überführt werden.
Von diesen Regelungen wi.rd bezüglich des Biotopmanagements
intensi.v Gebrauch gemacht, wobei. bezüglich der späteren Ei-
gentums-tina Unterha]tungsfrage an anderer Ste]]e noch K].ä-
rungen vorgenommen werden massen.
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Zur Sicherung und Erhaltung festgestellten Bi.otope trägt
äSO intensiv bei, welcher den Empfänger Verpflichtet. auf
der Landabfindung bea.ndliche Gegenstände. welche aus Grtln-
den des Naturschutzes und der Landschaftpflege erhaltenswert
si-nd, also auch z.B. Trockenbiotope. zu übernehmen. Dankt
wird bei der i.n der Praxi.s auch oft prakti.zi.erten Zuteilungs-
weise alt vie neu gewährlei.stet. daß auch diese Biotope
nicht beschädigt oder beseitigt werden. Eine Regelung, wel-
che a]].erdings angesichts wertvoller Biatoptypen möglichst
vermieden wird .

Di.e große Möglichkeit, die .!52 FlurbG dem Biotopnanagement
bietet, i.aden ein Tellnehner auf ei.genen Wunsch ganz oder
teilweise in Geld abgefunden werden kann, wird vo immer ein
solcher Fall auftri.tt, prinär für Belange der Landespf]-ege
ausgenutzt, di.e Möglichkeiten die dieser Paragraph bi.eßet
werden dsa auch gut ausgeschöpft. Dies wird ja, wie schon
erwähnt. auch vc>n {54 FlurbG unterstützt. in welchen das
Land nur zum Zwecke der Flurberei.ni.gukg, alba auch für das
Bi.otopmanagement verwendet werden kann .
Nachdem nun alle theoretischen Mögl i.chkei.ten sanktioneller
Art und deren praktische Bedeutung erläutert worden si.nd.
muß noch ei.nigel zum Eigentumsübergang und der Unterhaltung
gesagt werden, da dies innerhalb der Erfassung der sankti.o-
nellen Maßnahmen primär untersucht wurde und von der Rei.-
henfolge her gemäß der {4ö2,{65 undj66 zur Besprechung an-

bei den beschriebenen Trockenbiotopflächen ergaben sich im
wesentl lehen 2. ElgeDËx!!ggiiëe;gänge
Zunächst wäre hierzu der Ei.gentumsübergang und die dankt ver-
bundene Unterhaltung an di-e Gemeinde oder öffentl i.che Hand
zu nennen. Dies gi-it i.nsbesondere, wie schon erwähnt. ftlr
Biotopflächen. welche si.ch im Bereich der gemeinschaftlichen
und öffentlichen Anlagen befanden. Besonders stark tri.fft
dies für den Trockenbi.otoptyp Trockenmauer zu. Oft i.st mit
di-eben Besitzübergang ein weiteres geregeltes Trockenbi-otop-
management sichergestellt, da die Unterhaltungsfrage geklärt
ist. (Mauern benötigen oft Entbuschungen und Reparaturen, Ma-
gerwi.esel z .B. Mahd usw. )

Als zweiter Eigentumsüber93Bg ist der Ankauf der Bi.otopflä-
chen durch Landespf].egeverbände und Naturschutzorganisationen
zu nennen. Oi.es trifft insbesondere für flächenhaftere und
vor allem schutzwürdige Bi.otope, also auch Trockenbiotope,
zu. Bezüge i.ch der Erfassung der Trockenbiotope kri.stalli-
sierte sich di.e Landesforstverwaltung als größter Käufer he-
raus , welche neben Trockenwaldbeständen auch Magerrasen und
Trockengebüsche ankauft. Daneben gibt es in klee.neuem Um-
fang Anläufe anderer Organe.san.onen und Stiftungen sowie der
entsprechenden Gemeinden.
Den letzten Eigentumsübergang stellt schließlich di.e Zutei.-
lung nach dem Grundsatz alt wie neu dar. Dies bedeutet, daß
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z.B. Privatem.gentun etwa wieder i.n pri.vote Hände zugeteilt
wird. Di.ese doch recht unsi.there Zutei.lungsveise bezüglich
eines Ordentlichen Bi.otopmanagements wird dadurch relati-
viert, daß es si.ch meist um solche Biotoptypen handelt, wel-
che aufgrund ihrer Eigenart keine andere Nutzung zu-+>der er-
warten lassen, wle etwa für den Berti.ch der Trockenbiotope
Felsen oder Felsfluren. Es kann aber auch sei.n, daß eine ex--
tensive Bewirtschaftung aufrecht erhalten werden soll. wi.e
etwa z.B. extensiven Weinbau oder eine jährliche Haha bei.
Trockenrasen .

Am Schluß di.esel Ausführung i.st es angebracht zu sagen, daß
viele der sanktionellen Mögl i.chkeiten. welche das FlurbG
bezüglich des Bi.otopmanagenents zu bieten hat. auch tatsäeh-
].i.ch hinsichtlich der Erhaltung, Entwicklung und Neuschaffung
von Trockenbiotopen zur Anwendung können und so heute Behr
und mehr zun Natur-lund Landschaftsschutz in der Flurbereini.-
gunn beitragen.

4 . 1 . 2 Planungsmaßnahnen

Auch di.e nachfolgend erläuterten Planungsmaßnahmen sollen
dahingehend diskutiert verden, ob und wie sie bezügl i-ch der
erörterten planerischen Möglichkeiten ausgeschöpft verden.
SO nuß vor dem Einstieg in die ei.nzelnen planerischen Kom--
ponenten deutlich genaeht werden, daß besonders bezüglich
landespflegerischer Planung i.n den Flurbereini.gungsverfah-
ren innerhalb der letzten IO 15 Jahre enorme Fortschritte
genaeht \funden und daß di.esbeztlgllch noch kei.n Endstadi.um er-
reicht ist. Dies war auch der Grund, Weswegen nur Verfahren
ausreichend landespflegerisch im Teil 3 der Arbeit erfaßt
werden kannten, deren Planungsstadien nicht älter sind als
10 re. da die landespflegeri.schen Beiträge älterer
Verfahren für diese Arbeit einfach unzurei.cheng gewesen wä--

Die jeden Flurberei.nigungsverfahren vorausgehende agrarstruk-
turelle Vorplanung wurde nur i.n den Fällen erfaßt. In welchen
diese konkret ei.ngesehen werden konnte, oder i.n welchen Hin-
weg.se auf die Exi.stenz ei.ner solchen Planung vorlagen. Bei
der Begutachtung dieser ÄvPs konnte festgeste].It werden. daß
es sich z.T. um amtsintern angefertigte AvPs handelte. oder
daß entsprechende Institute damit beauftragt wurden. Di.e oft
sehr umfangreichen Ergebnisse ste]].en nicht nur einen Ver-
such der Konflil&iinlieierung bezüglich fremder Interessen dar.
sondern bei.nhalten oft in Form ei.ner schon hier durchgeführ-
ten detaillierten Landschaftsaufnahme sehr differenzierte
Aussagen und Vorschläge zur Durchführung des späteren Verfah-
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jens i.m einblick auf das Biatopmanagenent in bestimmten Tei.-
len des Flurbereinigungsgebletes . Aufgrund dieser Aussagen
und Hinweise der AvPs können spätere Planungen schon von vor-
ne hebei.n entsprechend durchgeführt werden. Bezüglich der
vorzeiti.gen Planung des Bi.otopnanagements geli.nnt di.e AvP al-
so immer neür an Bedeutung .
Eine wei.tele Form der Vorplanung, welche sei.t jtlngster Zeit
sogar gesetzlich geregelt i.st. stellt die sogenannte Unwelt-
verträgl i.chkei.tsprtlfung (UVP) mi.t i.hier Unveltverträglich-
keisstudie (UVS) dar. welche si.ch auch konkret ni.t Flurberei-
nigungsverfahren ausei-nandersetzt , jedoch eher unter den Pla
nungsmaßnahmen sonsti.ger Rechtsgebiete besprochen werden

Der zentrale Plan der Neuordnung des Flurberei.ni.gungsgebietes
ist der sogenannte Plan nach {41 Oder auch Wege-\ind Gewässer-
plan (WuG) genannt. Seit es gesetzliche Regelungen gibt. wel-
che bei einem landschaftlichen Eingriff aufgrund eines Fach
planes wiederum einen Fachplan mit Ausgleichs atzmaß-
nahnen vorschreiben (BNatSchG, LPfIG) , beinhaltet dieser wuG
auch einen landespflegerischen Begleitplan. Da ei-n WuG mi.t
].andespflegerischem Begleitplan bis auf einige verfahrens-
spezifische Ausnahmen (Bz-Verfahren. u.u. vereinfachtes Flur-
berei.nigungsverfahren) stets aufgeste].It wird, ist er in der
Praxi.s auch das zentra].e Element zur Durchsetzung der mög-
l i.chkei.ten des Biotopmanagements. Insofern könnte diese pla-
nerische Möglichkeit bezüglich des Bi.otopnanagements als in
säntl i.chen Verfahren ausgeschöpft angesehen werden.
Da jedoch auch in dieser P].anungsebene der Einfluß landes-
pflegeri.scher Tendenzen inner nehm zunimmt. ließen sich auch
hier z .T. beträchtliche ünterschi.ede bezüglich Quantität und
Qualität des ].andespflegerlschen Begleitheftes erarbeiten.
Während die Landespflege bei älteren Verfahren i.n bezug zun
WuG leni.gli.ch den Charakter einer Randnoti.z best.tzt, stellen
neueste landespflegerlsche Begleitpläne in jeder Hinsicht
ei.ne bedeutenden Tei]. des WuG dar. Die Aufwertung der landes-
pflegerischen Kclmponente kann. auch angesichts der Thenatik
dieser Anbei.t. am besten an der Entwi.cklung der Landschafts-
bewextung beobachtet werden. Während es in älteren Verfahren
gar keine Landschaftsbewertung i.n hebei.gen Sinne gab. wurde
diese nach der Novellierung der Naturschutzlmnd Landespflege-
gesetze und des F].urhg in Form ei.nes Bewertungsrahmens, ver--
gleichbar nit einem Wertermittlungsrahmen. eingeführt. Grund-
lage war eine Begehung des sesam\ten Verfahrensgebietes ein
sch[ i.eP].ich der Erfassung ]andschaftsbedeutender E]emente
und ihrer Einteilung in Wertstufen. Es entstand so der lan-
despf[egerische Beg[eitp[an, einsch].ieß]ich der Beschrei.bund
der Landschaftse[emente . eines Er].äuterungsberichtes und der
Aufführung nötiger Ausgleichs-\ind Ersatznaßnahmen für di.e i.m
Zuge des WuG wegfa].lenden Landschaftselemente. Seit einigen
Jahren geht man diesbezüglich noch einen Schritt weiter, i.n
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den die Landschaft des Verfahrensqebietes heute flächendec-
kend landespflegerisch erfasst wird. Auch dle Erfassung
se]-bst hat sich geändert. Daneben wurden Erläuterungsberi.cht
und d[e Beschreibung von Ausg].eichslund Ersatzmaßnahmen qua
l i.tati.v wesentlich umfangreicher. wonit schon ein solches
Stadium erreicht wurde. daß es manchen Landespflegeabtei-lun-
gen schwer fä]].t. di.ese Analysen durchzuführen, da ganz ein-
fach oft die Kapazitäten fehlen.
Es b].erbt also aufgrund der gesammelten Erfahrungen und Er
gebnlsse zu sagen. daß der landespflegerische Begleitplan
zun WuG den Ziel immer näher konnt, die Erfordernisse an das
Bi-otopmanagement innerhalb eines Verfahrens gebührend zu be-
rücksichtigen .

Im Plan nach !58 FlurbG, oder auch Flurbereinigungsplan ge-
nannt, fi.öden sich Inhaltli.ch dle Zi.ele des WUG wieder. Ob-
wohl dieser Plan i.m ei.nzelnen i.m Rahmen di.eßer Arbeit keiner
genauen Betrachtung unterzogen wurde, kann auch hi.er gesagt
werden, daß si.ch die Tendenz zur verstärkten Belqlcksichti-
gung landespflegerischer interessen auch in diesem Plan wie-
derspiegelt. Dies hängt damit zusammen, daß ja di.e Festset-
zungen des WuG in den Flurbereinigungsplan ilbernommen werden
womi.t bei einem landespflegerisch bereicherten WuG auch sehr
vi.ele di.esbezügliche Festsetzungen i-n den Flurbereinigungs-
p[an einf] -eßen. ]n F]-urberei.ni.gungsp]an besteht darüber hi-
E3us die Möglichkei.t. z.B. di.e Unterhaltung festgestellten '
Biotope zu regeln und festzusetzen, über deren Ausschöpfung
allerdings kein Urtei.l abgegeben verden kann. Man kann also
sagen, daß i-nnerhalb des Flurberei.ni.gungsplanes di.e durch
andere Planngsebenen entstandenen landespflegerischen An-
sprtlche gesichert und Vollzogen werden.
Zun Abschluß ist zu sagen, daß, bezüglich der planen.schen
Möglichkeiten, in der Praxis heute ein sehr hoher Grad an
Ausschöpfung landespflegerischer Zielsetzungen und dani.t
auch Möglichkeiten des Biotopmanagements besteht

?

4 .1. 3 Verschiedene Verfahren nach den Flurbereinigungsge
setz

Innerhalb dieses Punktes soll nun noch untersucht werden, in-
wi.event die verschiedenen Verfahren nach dem FlurbG mit ihren
unterschiedlichen theoreti.schen Mögt i.chkei.ten des Biotopmana-
genents auch tatsächlich zur Anwendung ge]-anden.
Um hierbei der Meinung vorzugreifen, es gäbe Projekte, bei
denen si.ch di.e Art des Verfahrens nach den Ansprüchen der
Landespflege ri.côte. muß gesagt verden. daP solche Verfahren
reine Ausnahmen si.nd. Ausschl i.eßlich der Landespflege dienen-
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de Verfahren gab es in Zuge der Erfassung ni.cht. jedoch gab
es einige Verfahren. bei denen davon ausgegangen werden kann,
daP das dad.n enthaltene landschaftl i.che Potential die Wahl
der Verfahrensart mitbeeinflußt hat
Den weitaus größten Anteil der Verfahrensarten niimint die Re-
gelflurberelniqung ein, deren sanktionelle. wie auch plane-
rischen Mög].ichkeiten ebenso, wie die aufgrund dieser mög-
lichkeiten bestehenden tatsächlichen Maßnahmen, in den vo-
rangegangenen Punkten bereits besprachen wurden. Dies l i.egt
insbesondere daran, daß man innerhalb der zahlreichen Wei.n-
bergsflurbereinigungsverfahren gar nicht umhin kommt, eine
andere Verfahrensart wäh].en zu können. da hier stets ei.n
WUG aufgestellt werden muß. Dankt ergibt sich jedoch auch
der Vortel]. für das Biotcjpmanagement. indem sämtliche Mög-
lichkeiten, we].che das F].urhg bezüglich des Rege]verfahrens
bi.etet, ausgeschöpft werden können. Ein Aspekt, der gerade
bei. Wei.nbergsverfahren überaus wichtig ist, da hier. wie
zu sehen war. oft ein enormer Bedarf an Blotopnanagement

Insbesondere bei den Weinberqsverfahren beginnt man nehm
oder weniger konsequent aus Gründen außerhalb des Bereü.chef
der Landespflege, Regelverfahren in kleine Projekte aufzutei
len. was angesichts der Landespflege ganz bestimmte, schon
beschriebene (siehe Erläuterungen 3.2.7) Vorteile hat. Der
größte Vcjrtell liegt wohl darin, daß die Projekte.erung des
Gesamtverfahrens es erlaubt, landespflegerische Neuerungen
(neue l,andschaftsbewertung) sehr viel schneller sogar i.n be-
reits laufende Gesamtverfahren zu übernehmen und so bezüglich
des Biotopmanagements und dessen Anforderungen sehr vi-el
schneller zu reagieren.
Reine Waldflurberei.nigungen mi-t deren Sondervorschri.sten der
jëa4 und 85 FlurbG gab es bei der Erfassung keine
In einigerl Fällen fand das vereinfachte Flurbereini.gungsver-
fahren nach ë8ö FlurbG Anwendung, wobei. dabei. tei.lweise si-
cherlich auch landespflegerische Gründe für die Wahl der Ver-
fahrensart gesprochen haben werden. So wurden i.nnerhalb der
verei.Brachten Flurbereinigungsverfahren Schönecken (KA Prüm)
und Htlttingen (KA Trier) z.T. umfangreiche landespflegerische
Flächen bereitgestellt, $o daß wenigstens für diese beiden
Verfahren bezüglich äer wahl der Verfahrensart der Ei-nfluß
der Landespflege geltend gemacht werden kann. Es kann also
gesagt werden, daß zumindest die Möglichkeit des verei-nfach-
ten Flurbereinigungsverfahrens in puncto Landespflege teil-
weise ausgeschöpft wurde
Noch seltener, da nur i.n einem Fall angedeutet und da auch
nur innerhalb ei.ner AvP, wird das Unternehmensverfahren nach
{87 FlurbG angewandt. Wi.e zu erfahren war, wi.rd auch das Un
ternehmensverfahren i.m allgemeinen ni.cht aufgrund landes--
pflegerischer Beweggründe. etwa landespflegerischer Unterneh-
men, eingeleitet,obwohl ja zumi.ndest theoretisch die Möglich-

hnst.eht

\



keit dazu bestünde. Vielmehr handelt es sich dabei. tatsäch-
li.ch meist um Bau-juno Ausbaumaßnahmen von oft regionaler Be
deutung. Das hierfür natürlich auch die Möglichkeit flanke.e-
lender Maßnahnen des Biotopmanagenents bestehen. ist ein
l euchtend .

Die Regelungen des ä 91 FlurbG. der sogenannten beschleunig--
ten Zusamnenlegung, lassen i.n der Tat den Gedanken zu, ein
solches Verfahren zun Zwecke der Landespflege ei.nzuleiten.
In der Praxis ist das aber auch hier nicht der Fall. In der
nach der Erfassung, zwei.thäufigsten Verfahrensart, kann der
Zeitvorteil nur dann angewandt werden, wenn ein brauchbares
Wegenetz i-n Sinne der Flurbereinigung vorliegt, ansonsten
kommt das Verfahren gar nicht zur Anwendung. Ob ei-n solches
Verfahren dann aus Gründen der Landespflege eingeleitet
wird, i.st nicht festzuste].]en. Di.e n]t einem solchen Verfah-
ren verbundenen Möglichkei.ten bezüglich des Biotopnanage-
nents werden allerdi.ngs ausgenutzt. Wi.chtig i-st festzustel-
len. daß die Verfahrensart der beschleunigten Zusammenle-
gung in Rheinland-Pfalz regional sehr unterschiedlich ange-
wandt wird, was die Anzahl angeht. Dies ].legt daran, daß
z.B. im Raum des Westervaldes und der Pfalz meist aufgrund
der agrarstrukturellen Gegebenheiten ein gutes Wegenetz vor
banden ist und sich die beschleunigte Zusammenlegung andi.e-
ßet. während dies in weinbaulich genutzten Gegenden überhaupt
gar ni-cht in Erwägung gezogen werden kann.
Der freiwillige Inndtausch gemäß {l03a FlurbG schließlich
bi.etet zwar dle Möglichkei.t, unkomplizi.ert und schnell Maß-
nahmen des Biotopnanagements zu verdi.rkl i.chen. meist jedoch
nur i-n verhältnismäßig k]ei.nen, vor a]]em räun].i.ch begrenz--
tein Umfang. Es nag sein.daß bezüglich Landespflege schon da-
von Gebrauch genaeht wurde, jedoch konnte kei.ne solche Ver-
fahrensart verzei.ebnet werden .
Die Mögt ichkei.t der Kombination verschiedener Verfahrens-
arten zur besseren Verwirklichung von Zielen des Naturschut
zes und der Landespflege gemäß {,103j,X FlurbG konnte zwar in
einigen, wenigen Fällen festgestellt werden, doch es i.st
auch hier fraglich, ob eine Aufteilung in verschiedene Ver-
fahrensarten ausschließlich im Sinne des Natur-judd Land-
schaftsschutzes vorgenommen wurde. über die Verteile der
ei.nzelnen Verfahrensarten bezüglich des Biatapmanagements
wurde schon Intensiv eingegangen .
SO bleibt abschließend festzuhalten, daß das Regelverfahren
in der Flurbereinigung und die dankt verbundenen Möglich-
kei.ten und Maßnahnen zum Biotopmanagement in Rheinland-Pfalz
in jedem Fall die Majorität bilden. Es wäre allerdings denk-
bar, daß in Zukunft eine Tendenz h]n zu der zeitz.ich schnel--
leben beschleunigten Zusammenlegung besteht. oder daß ganz
geli-elt Verfahren. welche nur der Landespflege und damit
auch dem Biotopnanagenent di.enen, für Gebietsbereiche nit
hohem Biotoppotential ei.ngelei.tet werden, um so diese Berei-
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che gezielt zu fördern und di-e übrige Flurberei.nigung ar-
beitsmäßig und zeitl i.c;h zu entlasten. Das Sprichwort "für
jede Belange ein Verfahren nach Manu könnte Slogan der Flur
bereinigung werden .

4 . 2 Vergleichsgrundlage Sonstige Rechtsgebiete

Neben dem in Vordergrund stehenden Vergleich der Möglich
kei.ten zum Biotopmanagement mlt den tatsächlichen maßnahmen
auf der Grundlage des FlurbG können und dürfen Maßnahmen und
deren Vergleich mit erläuterten Mögt i.chkeiten auf der Grund-
lage anderer Rechtsgebi.ete ni.cht unterschlagen werden. Dies
soll allerdings i.n etwas kompri.nierterer Form erfolgen. als
bei der Erläuterung der Möglichkeiten in zweiten Tei.l der
Arbeit, weswegen di.e al i.ederung nicht nach den einzelnen Ge-
setzesgrundlagen aufgeschlüsselt ist
Den Schwerpunkt bildet innerhalb dieses Punktes das Landes-
pf[egegesetz , dessen sanktione]].e und p]anerische Möglich-
kei.ten doch noch recht starken Ei.nf]uß i.nnerha].b des Bio-
topmanagements in Flurberelnigungsverfahren einnehmen . We-
gen der weitestgehenden überei.nstz.innung von BNatSchG und
LPfIG muP auf das BNatSchG bei. der Besprechung der einzelnen
Punkte oft nur querverwiesen werden. Von den wei.terführenden
Rechtsgebi.eien komnen dann, wenn überhaupt, nur di.e raumord-
nerischen Normen i.n betracht .
Auch innerhalb dieses Punktes ist, i.n Analogie zum zweiten
Teil der Ärbei-t, eine Gliederung in Sanktionelle und plane
Fische Maßnahmen vorqenoEnen worden, um dem Leser den tiber
blick zu erleichtern und direkte Vergleiche zuzulassen.

4 . 2 . 1 Sanktionelle Maßnahmen

In Bereich sanktioneller Maßnahmen bietet sich hauptsächl i.ch
der Vergleich mit den Möglichkeiten des LPfIG. bzw. des BNat-
SchG an, da scjnstige Rechtsgebiete prinzipiell keine Rolle
sp i.eien .
Für die Praxis sehr wichtig ist der i.n den ë} 8 BNatSchG sowie
4, 5 und 6 LPflC fc>rmulierte Ausgleichungsgrundsatz bei Ein-
griffen in die Natur und den Naturhaushalt. Von herausragen-
der Bedeutung ist dabei { 8. Abs.4 BNatSchG soli.e #6, Abs.4
LPfIG, welcher bei. einem Ei.neri.ff aufgrund ei.nes Fachplanes
in den Naturhaushalt wi.ederum ei.nen Fachplan tiber Ausgleichs-



und Ersatzmaßnahmen verlangt. un so unsachgemäße Eingri.ffe zu
vermeiden . Da jedes Flurbereini.gungsverfahren einen Ei.ngrlff
aufgrund eines Fachplanes darstellt, werden die weiteren Maß-
nahmen in Farm der Erste[[ung eines Fachp]-ares über Aus-
gleichsjund Ersatzmaßnahnen in der Praxi.s unungänglich - es
besteht 'also praktisch di.e Verpflichtung zur Ausschöpfung
di.esel gesetzt i.chen Mögt i.chkei.ten, was i.n der Fern des WuG
mit ].andespflegeri.schen Begleitplan bei Flurbereinigungsver-
fahren geschieht. Die darin enthaltenen Ausgleichsnaßnahmen
werden sogar oft unter dem Hinweis auf äe, Abs.4 Bnatschg ge-
führt. Auf das große Potential ftlr das Biotapmanagement auf-
grund di.esel Planes wurde schon ausführlich eingegangen. Auf
di.e im ë 3 LPfIG erwähnten Verpfli-chtungen von Behörden und
Ste].len' zur Landespflege muß, bezügl i.ch der Thenati.k. eigent
lich nicht mehr ei.ngegangen werden, da dies ohnehi.n eine
Grundvoraussetzung darstellt. oas die Erhaltung eines Natur
haushaltes von vi.eien Gemeinden angestrebt wird, steht ohne-
hin außer Frage
Von großem Interesse ist festzustellen, Inwiefern die Mög-
].i.chkeiten der {i12-18 BNatSchG, bzw.{$18-22 LPfIG tatsäch-
[ i.ch ausgeschöpft wurden, we].che die Landespflege dazu be-
fähigen. bestimmte Teile der Landschaft unter Schutz zu stel-
len und dani.t sehr zum Biotopnanagement bei.zutrauen. Es zeig-
te sich hi.erben, daß ftlr fast alle festgestellten Trocken-
biotopflächen Schutzkategori.en der verschiedensten Arten Vor-
lagen. So lagen sehr vi.ele Gebiete innerhalb von per Landes-
verordnung festgelegter Landschaftsschutzgebiete oder Natur-
parke, welche zwar nicht eine hohe gesetzliche Schärfe be-
züglich des freien Handlungsspielraurnes in diesen Gebt.eten
besitzen, aber dennc>ch gerade wegen ihrer flächenmäßigen
Ausdehnung durchaus einen gewissen Pauschalschutz darstellen
können. Darüber hinaus wurden im Zuge der Erfassung vi-ele
Gebt.ete Innerhalb von geschützten Landschaftsbestandteilen,
flächenhaften Naturdenkmalen und i.nsbesondere Naturschutzge-
bi.sten festgestellt, in welchen ein intensiver Schutz und
Entwi.cklung des entsprechenden Bi.otoppotentials , also auch
der Trockenbiatope. erfolgen kann .
Vi.ele der innerhalb der Erfassung festgestellten Trockenbio-
tope fi.eien darüber hinaus noch i.n ei.ne wei.tore Schutzkatego-
ri-e, nän]]ch unter den Pauscha].schutz des {24 LPfIG {= teil-
vei.se }20c BNatSchG) als sogenannte tl { 24er Flächenn. Hier-
durch i.st das Biotop automati.sch allee.ne wegen seiner Eigen-
arten nattlrli.cher Art ohne Jedes dazutun geschützt. indem un-
erlaubte Handlungen untersagt werden. Auch di.ese Art insbe-
sondere des Schutzes von Bi.otopen wird i.n der Praxis c>ft ver-
wandt, indem z .B. Innerhalb eines Flurbereini-gungsverfahrens
solche Flächen erfaßt und als 24er Flächen festgehalten wer-
den. So fi.ndet nan in mancher Landschaftsbewertung unter der
Beschreibung des Biotopen den Zusatz UFläche nach }24ll. Um es
noch einmal deutlich zu machen: Aufgrund des { 24 steht eine



entsprechende Fläche wegen ihrer natürlichen Eigenarten unter
Schutz, ohne daP diese Schutzkategorie bestätigt oder festge-
stellt werden muß. Das dieser Paragraph in der Praxi.s des
Biotopmanagements sehr wichtig ist, steht damit außer Frage

{42 LPfIG, weicher die Finanzhi].fen des Landes z.B. bei.
Unternehmen des Biotopmanagements regelt. ist ebenfalls von
sehr großer Bedeutung. Durch die Bereitste].lung von Mitteln
aus dem Landeshaushalt insbesondere auch innerhalb von Flur
bereinigungsverfahren , konnte vie].fach dafür gesorgt werden,
Trockenbiotope zu erhalten und zu schützen. sowie eine kon-
troll i.ente und geschützte Entwicklung zu gewährleisten. Das
von solchen Regelungen intensiv Gebrauch genaeht wurde, zeig-
ten di.e erfassten Eigentumsverhältni.sse und Eigentumsübergän-
ge. In welchen das land oder entsprechende Landesorganisatio-
nen jovi.e Sti.ftungen als größte Erwerber der festgestellten
Trockenbi.otopflächen auftraten .
ni.t diesen, an die sankti.onellen Maßnahmen nach FlurbG an-
knüpfenden Aussagen, sebi i.eßt si.ch auch hier der Kreis der
sankti.onellen Maßnahmen und deren Ausschöpfung beztlgl i.ch des
Biotopmanagements mi.t Trockenbiotopen .

4 . 2 . 2 Planungsmaßnahmen

Im Bereich der Planungsmaßnahmen besteht auch eine vesent-
].sche Übereinsti.Innung zwischen LPfIG und BNatSchG, so daP
bei einer Betrachtung des LPflG das BNatSchG nur nachricht-
lich erwähnt werden soll. Innerhalb der Besprechung nachfol--
gender Punkte muß jedoch stets deutlich genaeht werden, daß
bei den P[anungsmaßnahnen auch noch andere Ste]].en und
dani.t deren Rechtsgrundlagen miteinbezc>gen werden massen.
Dies gilt insbesondere für die Raumordnung und die Bauleit-
planung .
Während der Erfassung der Trockenbiatapflächen und der dani.t
verbundenen sonstigen Daten kannte meist festgestellt werden,
daß d[e Landschaftsrahmenp[anung, we].che gemäß } 16 LPfIG
({5 BNatSchG) "die Erfordernisse und MaPnahnen zur Verdi.rk--
llchung der Ziele des Naturschutzes und der Landespflege"
zur Aufgabe hat. oft gar nicht und wenn nur nachrlchtl i-ch
innerhalb der Verfahrensunterlagen der Flurbereinigung er-
wähnt wird. Dies kann zum einen daran liegen, daß di.ese Land-
schaftsrahmenplanung nicht aussaqekräftiq genug bezüglich
der Landespflege in der Flurbereinigung ist, oder zum ende--
ren. daß eine besonders enge Zusammenarbeit auf diesem Ge-
bt.et zwi.schen Flurbereinigung und Landespflege fehlt. Das di.e
Bi.ndung zwischen Raumordnung und Landespflege sehr gut her--
gestellt wurde, zei.gt, daß die Aufnahme des Inndschaftsrah-



menplanes in den regt.onalen Raumordnungsplan, wi.e auch im
LPf].G gefordert, prakti-ziert wird und daher die schon be-
sprochene planerische Zweigleisigkeit vernleden wird. Dani.t
gehen dle Zielsetzungen und Festlegungen des ROG in bezug
zur Landespflege voll auf
Die oben beschriebene Situatic>n besteht auch auf der Ebene
der Landschaftsplanung, also der ertl i.chen Ebene. Meist waren
auch hier kei.nerlei. Aussagen darüber zu finden. i.nwlefern
Maßnahmen und Zielsetzungen bezüglich Naturschutz und Land-
schaftspflege auf ertl i.cher Ebene in einen Landschaftsplan
umgesetzt wurden. Das dieser Landschaftsplan allerdi.ngs gemäß
LPfIG sowie ROG und auch gemäß BauGB Tei]. der Flächennut
zungsplanung und der Bebauungsplanung ist und so.vie auch bei.
der Landschaftsrahmenplanung , die planerbche Zweiglei.sigkeit
vermg-eden wurde, kann bestätigt werden .
Es muß a].so festgestellt werden, daß weder die Landschafts-
ralunenplanung nach die Landschaftsplanung, zumindest innerhalb
der Erfassung nicht. di.e an si.e gestellten Erwartungen be-
züglich Naturschutz und Landespflege und dani.t dem Biatopma
nagement erfüllten. Di.es l i.egt jedoch auch, wi.e bereits an-
gedeutet, viellei.cht daran, daP innerhalb der Flurbereinigung
entsprechende Planungen zwar berücksichtigt, jedoch ni.cht
ausführlich aufgeführt verden, weshalb der Eindruck ei.ner
halbherzigen Planung entsteht. Das solche Planungen doch
recht detailliert sein nassen, dafür sprechen einige soge-
nannte Umweltverträglichkeitsstudien zu geplanten Flurbe-
rei.nigungsverfahren . Da solche F].urberei.nigungsverfahren ja
auch i.m engeren Sinne raumardneri.sche Verfahren im Gebar--
kungsrahmen ader kleiner sind, muP dabei. den in LPfIG und
im ROG festgeschriebenen Grundsatz stets genüge getan wer-
den, bei. raunordnerischen Verfahren di.e Unweltverträqlich-
kei.t zu prüfen, was nattlrli.ch nur aufgrund detai.llierter
Landschaftsrahmenplanung geschehen kann .
Solche Umweltverträg].ichkei.tsstudi.en werden i.nsbesondere
innerhalb der Vorplanung ei.nes Flurbereini.gungsverfahrens
immer unerläßl i.cher. ni.cht zuletzt deshalb. da si.e per neuem
UVP-Gesetz bel geplanten raumordnerischen Maßnahmen vorge-
schrieben sind. Ohne auf den Inhalt solcher Studien wei.ter
einzugehen sei gesagt, daß diese Studien ähnlich einer AvP
eine sehr detai.llierte Aufnahme der Landschaft aufvei.sen
und oft von pri-baten Instituten durchgeführt und ausgear-
beitet werden .

Eine weitere planen-sche Grundlage, welche bei der Bespre-
chung der theoreti.schen Möglichkeiten etwas zu kurz kan,
für die Landespflege und insbesc>ndere für äas Biotopmanage-
ment jedoch i.nnerhalb der Planung enorm wichtig ist, i.st
die vom LfuG durchgeführte Biotopkartierung. Sie gi.bt Aus-
kunft tiber Biotopflächen , welche aufgrund ihrer botanischen
oder zoalagischen Eigenschaften als hervorragend, schützens-
wert oder schanenswert erscheinen. wamlt an dieser Stelle



die Kategori.sierung angedeutet wurde. Solche Flächen stellen
für die landespf]-egeri.scheËbnd besonders für di.e Flurberei--
nigungsp[anung gewisse Zwangspunkte dar. Da fast a].]e inner-
halb dieser Arbeit;erfassten Flächen innerhalb von biotap-
kartierten Gebt.eten l i.eßen, i-st die Bedeutung di.eger plane
Fischen ErgänzungsmaPnahme i.n der Praxis in puncto Biotop-
management extrem hoch.
Abschließend soll noch gesagt werden, daß vereinzelt z.T.
sehr i.nteressante und aussagekräftlge sonstige Untersuchun-
gen meist tier-jeder pf].anzenökaloglscher Art von überwi.elend
pri.Taten Instituten zur Planung i.nnerhalb der Landespflege,
wie auch der Flurberelni.gukg bei.getragen haben.

l

4 . 3 Fazit

Nachdem nun sämtliche innerhalb der Erfassung der Biotop-
f[ächen angetroffenen sanktione]]en, wie auch p].anerischen
Maßnahmen bezüglich deren thec>retischer Möglichkeiten dis-
kutiert wurden, nuß abschließend noch ei.nnal darauf einge-
gangen werden, inwiefern der Rahner der Maßnahmen in Si.nne
der Anforderungen und Ziele des Bi.otopmanagements ausge-
schöpft wurde und wo gegebenenfalls noch neri.zi.te bestehen.
Diese Betrachtung soll naturl i.ch auch schverpunktnäßlg auf
der Grundlage der Flurbereinigung erfolgen.
Bezüglich der Ausschöpfung der sanktionellen Möglichkeiten.
die das FlurbG dem Bi.otopmanagement bietet, ist die erfreu-
liche Tendenz festzustellen, daß im allgemeinen doch recht
intensiv auch vor allem von der Vielfältigkeit der Högl i.ch-
keiten Gebrauch gemacht wird. Darüber hinaus werden auch
Eigentumsjund Unterhaltsfragen recht gut abgeklärt. Besonders
gut scheinen innerhalb des Verfahrens bestehende planen.sche
Maßnahmen hinsichtlich des Biotopmanagements ausgeschöpft zu
werden, wohingegen die Möglichkeiten zun Biotopmanagement
welche die verschiedenen Verfahrensarten beinhalten. eher
nicht so zum tragen kommen. Dies liegt jedoch daran. daß
Flurbereini-gungsverfahren nicht nur zu landespflegerischen
Zwecken eingeleitet werden können, da dies am ël FlurbG zu
großen Teilen vorbeizie].en würde. Es besteht jedoch aus be-
reü.ts angedeuteten Gründen die Aussicht, doch in Zukunft ei.n
mal eher das eine ader andere ausschließllch landespflege-
ri.sche Verfahren anzutreffen.
Betrachtet man die sanktianellen und planerischen Maßnahmen
anderer Stel].en aufgrund anderer rechte i.cher Grundlagen , so
muP auch hi.er fesgestellt werden, daß hansi.chtl i.ch des Bio-
topmanagements im wesentl i.chen diese Mögl i.chkelten zur Zeit
recht gut ausgeschöpft werden. Da allgemein dle Tendenz be-



steht, den Naturschutz und der Landespflege unä damit auch
den Biotopmanagement einen größeren Ste].].enwert zuzubi.lllgen
kann file die Zukunft erwartet werden. daß die bereits beste-
henden Tendenzen und deren Möglichkeiten noch weiter ausge-
schöpft werden. Dies lügt für di.e Zukunft di.e Hoffnung zu,
daß Bi.otope und ganz konkret Trockenbi.otope als wesentlicher
Bestandtei.l unserer Landschaft erhalten blei.ben .
Ganz zum Schluß dieses Tei.les sei noch darauf hingewiesen,
daß aufgrund der sehr detai.ll i.enten Erfassung der Erfahrun-
gen und Ergebnisse der Kulturämter genügend Material vorhan-
den ist. um noch sehr vi.el weiterreichende und fächerüber-
grei.fendere Diskussionen zu führen. Sc> wäre z.B. die Betrach
tung der Verfahren nach dem FlurbG hansi.chtllch ihrer Größe,
i.bret Beteiligten und ihrer Dauer ei.n lohnenswerter Diskus-
sionspunkt. Ebenso wäre durchaus die bi.ologi.sche Komponente
der Erfassungr etwa dle Bi.otoptypen und ihre Lagen, sowie
deren Herkunft und After, ei.ne Di.skussion wert. Di.es a].les
würde jedoch zu ei.ner Verlagerung des Themenschwerpunkten
ftlhren, welches eine für den Leser verwirrende Überflutung
mit Daten und Diskussionen zur Folge hätte. Für den Leser
kann allerdings die Anregung in den Rann gestellt verden,
aufgrund der vorhandenen Erfassungsunter].ages selbst Zusan-
menhänge zu knüpfen und Schlüsse hieraus abzuleiten.



Tell 4

Dokumentation ausgewählter
Trockenbiotoptypen



1. Ei.mei.tung

Im Anschluß an die Zusaimiinenstellung der Erfahrungen und Er
gebnisse der Kulturämter in Form der Bestandsaufnahme deren
Trockenbiotape , ist es rluli noch einmal Aufgabe repräsenta-
ti.ve Trockenbiotoptypen innerhalb 'ei.ner Photadokunentation
zusammenzuste[[en. Es sail. dabei mög]ichst auf a]]e Trc>cken-
bi.otoptypen eingegangen werden. oder besonders i.nteressante,
weil seltene oder einmal i.ge Trockenbi.otope angeführt werden.
Am Ende sollte der Betrachter ei.nen Querschni.tt bezüglich
diverser Trockenbiotoptypen in Rheinland Pfalz erhalten ha
ben. womit neben dem im 1. Teil aufgeftlhrten Bildmateri.al die
zuwei].en sehr trockenen Darstellungen der vorangegangenen
Tei.le etwas transparenter werden sollen.

l
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2 Grundlagen der Photodokumentation

Bevor eine Photodokumentation, wie z.B. dle folgende über
Trockenbiotoptypen angelegt werden kann, inüssen einige
grundsätzliche Sachen abgeklärt werden. So ist es z.B.
vichti.g, sich über das Ziel der Dokumentation klar zu wer-
den, um, davon ausgehend, die Objektwahl richtig treffen zu
können. Auch i.st es gerade für diese Arbeit wichtig, di.e
dokumente.enten Objekte in Rahmen der vorangegangenen Be
standsaufnahme richtig einordnen zu können. un Irretati.oden
und Verwirrungen möglichst klein zu halten. Nur wenn diese
Punkte themenbezogen berücksi.chai.gt wurden. kann davon aus
gegangen verden. daß di.e Photodokumentati.on ihrem Zweck ge
recht werden kann .

2 . 1 Zi.el der Dokumentation

Ziel dieser Dokumentation muß es in erster Li.nie sei.n. den
Anforderungen der Aufgabenstel].ung gerecht zu werden. Den
nach besteht das Hauptaugennerk darin, ausgewählte , besser
noch repräsentative Trockenbiotoptypen in Rheinland-Pfalz
photographisch festzuhalten. Dies bedeutet also, daß, und
das Ist unter den Begriff repräsentativ zu verstehen, gemäß
der Nennung im ei.nführenden Teil (Tei.l 1) möglichst charak-
teristische Trockenbi.otoptypen erfasst verden. Es i.st dante
nicht gemeint, mögl i.chat quanti.tati.v zu arbeiten. etwa gar
10 Magerrasen darzustellen, sondern vi.elnehr qualitativ vor
zugehen und die ganze Palette der Trockenbiotoptypen aufzu-
zeigen. Natürlich hei.ßt dies aber nicht. daß interessante,
weil originelle oder einmalige Trockenbiotope. ni.cht mltauf-
genommen werden können. Schließlich sollte jedoch nicht ein
umfangreicher Bildband entstehen, sondern der kiel.ne. aber
l(onpakte Unfang angestrebt werden .
Man könnte nun meinen. diese Dokumentation wäre daher über-
f[üssig, weiß im Tei]. ] schon zur Erklärung der Trockenbio-
toptypen entsprechende Photos herangezogen worden si.nd. Dies
ist nicht der Fa].].. Während im Einführungsteil die Gedanken-
bildung nur durch das nötigste Material unterstützt werden
sollte, so kann hier wesentlich weiter gegangen verden und so
ist das Bild van den Trockenbiotapen in diesem Tei]. abzurun-
den



2 .2 Wahl des objektes zur Dokumentation

wi.e schon angedeutet, ist es nicht Ziel der Dokunentatlon.
in quantitativer Weise Trockenbiotope anzuführen. sondern
repräsentativ vorzugehen. Dementsprechend sind auch die Ob-
jekte zu wäh].en. Ist nun das richtige Objekt gewählt, so
konnt es darauf an. durch die aufzunehnenden Photographien
ei.ne mögl i-chat effektvolle Darstellung zu errei.chen . Auch
dies ist ei.ne Foen der Objektwahl, nur auf den Bereich inner
halb des Trockenblotoptypes bezogen. so sollte es mögt i.ch
sein, das Objekt mlt wenigen Aufnahnen gut in Szene zu set
zen. Dabei. i.st es zunächst einnal wIchtIg, das Objekt ei.n-
na]. in seiner Gesanthei.t darzustellen. bevor einige Detai.Is
die Dokumentation vervo].lständi.gen können. Di-e sa erhaltenen
Bilder geben dann trotz geringer Anzahl ein anschauliches
Bild des Trockenbi.otoptypes wieder

2 . 3 Ei-nordnung in den Bestand festgestellten Trockenbiatope

Da di.e Photodokumentation eine Dakumentatlon repräsentativer
Trackenbi.otoptypen in Rheinland-Pfalz ist, deren Bestandsauf-
nahme den Haupttei.l des Teiles 3 di.eber Arbeit bildet, ist es
nahe].legend. nur solche Trockenbi.otope zur Photadokumentation
heranzuziehen. we].che in diesem Tei]. auch beschrieben wurden.
Auf di.ese Wei.se wird nän].i.ch zwei.erler erreicht. Zun einen
muß dann ni.cht i.nnerhalb der Photodokumentation eine Be-
schreibung des Trockenbiotopes erfolgen. sondern kann si.ch
auf das nötigste und wi.chti.ge beschränken. Zum anderen. und
di.es ergibt si.ch aus dem obi.g gesagten. kann bei der Betrach
tung des Trockenbiotoptypes auf die Beschreibung aus der Be-
standsaufnahne zurückgegriffen werden. woraus ja noch ei.ne
Fü].le von Mehrangaben, besonders zu flurberelnigungstechni.
schen Fragen, bereü.tgestellt verden kann und so nun mit dem
zusätze.lehen Bildmaterial das Trockenbi.otop abgerundet dar-
gestellt wird. Die nötigen Quervervei.se können hierbei an Ort
und Ste].le hergestellt verden.



Photodokumentatian repräsentati.ver Trockenblotaptypen

Bevor mi.t der Photodokumentati.on begonnen werden kann. sind
noch ei.ni.ge erläuternde Sätze angebracht. Sinn der vorliegen
den Dokumentation i.st es, wi.e bereü.ts angesprochen. nach den
zuweilen recht theoreti.schen Erläuterungen nun mittels ei
nigel Bi-Idmateri.als ei.nen überblick bildli.cher Art über die
ei-nzelnen Trockenbi.otoptypen zu geben, von denen z.T. ja
schon i-ntensiv i.m Zuge der Erfassungen berichtet Blurde. Ge-
mäß schon angesprochenen Gründe der Übersichtlichkei.t und
innerlichen Geschlossenheit der Arbeit. sind hier nur solche
Biotaptypen dokumentiert, welche auch innerhalb des Tei.les 3
der Anbei.t erfasst wurden. was den zusätzlichen Effekt der
größeren Informationsdichte des einzelnen Biotopen bi.etet .
Dies war nicht immer leicht. denn meist ist die tatsächl i.che
Situation durch die oft schicksalhafte Tatsache gekennzei.ch
net. daß die schönsten Trockenbiatape außerhalb jeglicher
Möglichkeiten erfassungstechnischer Art liegen. also z. B.
außerhalb eines Flurbereinigungsverfahrens. Dennoch ist es
mögl i.ch, daß aufgrund eines reichhaltigen Bildmaterials von
über 200 Photos, jeder Biotoptyp sei.n Recht auf Darstellung
erhält. Hierbei gab es allerdings erhebt i.che quantitative
Unterschiede hinsicht].ich des Photomateri.als ei.nzelner Bio-
toptypen. Während bei den neüsten Typen Photos in mehr als
ausrei.chender Menge angefertigt werden konnten. stellten ei.
feige Biotoptypen, insbesondere die Bi.nnendünen, ei.n echtes Pro
bien bezüglich deren photographlscher Erfassung dar, welches
jedoch auch gelöst Werden konnte. Das gleiche gi.It auch für
die Dokumentation l:hzelner Ausprägungsfornen innerhalb ei-nes
Bi.otoptypes. So war es z.B. nicht nögli.ch. di.e Ausprägungs-
form des trockenen Kiefernwaldes i.nnerhalb des Typs Trocken--
wald photographisch festzuhalten. Di.es gilt auch für die
Darstellung von anderen Ausprägungsforlnen innerhalb bestim-
ter Trockenbi.otoptypen, was aber kei-neswegs sche i.mm ist,
denn di.e Photodokunentatlon soll ja keine botani.sche Katalo-
gisierung bls ins k].ernste Detai.l verden. Wi.chti.g ist, ähn-
lich vi.e hi.nsicht]ich des Bi.]dnateri.a]s des ]. Tei].es, nur
hier in etwas umfassenderen Form bzw. ergänzend dazu, einen
abgerundeten Überblick über die Palette der Trockenbiotop-
typen geben zu können .

Zur Systematik der vor].legenden Dokumentation i.st zu sagen,
daP i.m nachfa]genden Textteil. die Beschrei.burg der Trocken-
bi.otoptypen erfolgt, während die Photos i.n Anlagenteil aufge
f(Ihre sind. Nach der Änfilhrung der entsprechenden Bildnum-
nern des An]-agenteiles erfolgt ei.ne kurze Beschreibung des
Biotoptypes (zur ausftlhrl i.chen allgenei.nen Beschreibung
dient Teil 1) , soli.e di.e Nennung des entsprechenden Flurbe-
rei.nigungsverfahrens. Um den wei.teren Informati.onsbedarf des
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Lesers zu decken. erfolgt abschließend ein Querverweis zum
Erfassunqsbogen des Tei-les 3, wodurch dem Leser der Zugang
zur abgerundeten Beschreibung des Bi-otopes ernögllcht wird.
Hierdurch schließt si.ch bei. ei.nißen Trc>ckenbiotopen erneut
eln Kreis, indem den theoretischen Darstellungen der ersten
Teile nun nach einige Photos folgen.

3 . ]. Trockenwälder

(verglei-che Anlage 4-1)

Ausgesprochene Trockenwä].der i.m Sinne der Dea.ni.tier des ers--
ten Teiles konnten verhä]-tni.snäßi.g wed.ge erfasst werden, wo-
bei. auch nicht alle Arten und Ausprägungen vertreten waren.
Unter den wed.gen erfassten Trockenvaldbeständen var die Art
der wärmeliebenden Ei.chenmischwälder dominant vertreten . Hin-
sichtlich der Bestandgröße ist zu sagen, daß es sich neigt un
größere Trockenwaldbestände handelt.

BILDER NR. : 1-3

Es handelt sich hierbei um die Trockenwaldart des värmel i.e-
benden Eichenmischwaldes in einen sehr großen Bestand. Daher
kommen innerhalb des Bestandes mehrere Ausprägungsfornen vor
Zunächst wäre dies die Ausprägungsforn des Traubeneichen-
Halnbuchenwa].des, we]che einen großen Tei]. des Bestandes ein
Rinnt. Als zweites wäre noch die Ausprägung des Felsenahorn-
Hainbuchen-Trockenwa].des zu nennen. welcher auch leicht mit
Eichen durchsetzt ist und bezüglich des Felsenahorns einen
der nördlichsten Bestände überhaupt darstellt. Der Wald ins-
gesamt best.tzt stark mediterrane Gestalt
VERFAHREN: F].urbereinigungsverfahren Erden
QUERVERWE[S FÜR WEITERE INFROMAT[ONEN: Te]]. 3 , Punkt 3. 2 . 6.
Lfd Nr 3

BILDER NR . : 4 -6

Hi.erben handelt es sich ebenfalls um einen recht großen Be-
stand eines Trockenwaldes, indem jedoch dle Baumarten stark
wechse].n und dieser so den Trockenbuchenwäldern. wie auch
den wärme]iebenden Eichenmischwä].dern, mithin auch deren
verschiedenen Ausprägungsfarmen , zuzuordnen wäre. Da dieser
Trockenwald auf recht felsigen, z.I'. lockeren Felsmateri.al
steht, hat sich ein recht mageren Wuchs entwickelt
VERFAHREN: Zusammenlegungsverfahren Ruthweller
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QUERVERWEIS FtJR WEITERE INFORMATIONEN: Teil 3, Punkt 3.2 .9.
Lfd Nr. : 7

3 . 2 Trockengebüsche

(vergleiche Anlage 4-2)

Ähm i.ch karg , wie mit der Literatur über Trackengebüsche
(si.ehe Teil 1) , sieht es mit der phatagraphi-schen Erfassung
di.eyes Trockenbiotoptypes aus. Hier mußte insbesondere fest
gestellt verden. daß es weit mehr Ausprägungsfornen als die
im Teil l als Beispiele angesprochenen gab, wobei es sich
auch oft un Mi.schfornen von Gebtischbeständen ohne dominie-
rende Gehölzart handelt. Di.e Trockengebüsche kommen flächen
mäßig in allen BestandsgröPen vor

BILDER NR. : 1-3
Es handelt si.ch hi.erben. un ei.nen besonders seltenen Gebüsch
bestand an Buchsbaum. welcher als größter zusammenhängender
Buchsbauinbestand nördl i.ch der Alpen bezeichnet werden kann
und unter sehr kargen Berti.ngungen als Felsgebüsch existiert
Daneben fi.aden si.ch hi.er auch Trockengebüschbestände des
Berberitzen-Gebüsches und des Ligustergebüsches .
VERFAHREN: Flurberei.ni.gungsverfahren Treüs-Kargen
QUERVERWEIS FtJR WEITERE INFORMATIONEN: Tei.1 3, Punkt 3 .2 .1,
Lfd Nr. : 14

BILDER NR. : 4 -6

Dieser flächenmäßig große Trockengebüschbestand beherrbergt
eine Vielzahl verschiedener Ausprägungsformen. So finden sich
z .B. Felsenbirnen-Gebüsche , sowie Gebüschbestände zurückge
bllebener sti.dei.chen und des Bergahorns. In sei.ner Struktur
stellt das vaTI i.elende Trockenbi-stop als aufgelassener Wein-
berg eine Mischform aus Trockengebüsch-und Trockenmauerbio-
topen dar. Da der Wei.nbau i.nnerhalb des Gebt.etes nicht zur
selben Zei.t aufgegeben wurde, si.eht man gut verschiedene Suk
zessionsstadi.en und daher dani.ni.ert i.n ei.nen Bereü.ch der
Trockenbi.otoptyp Trockennauer. während sonst der Trockenbio-
toptyp Trockengebüsch dani.nant i.st .
VERFAHREN: F]urberei.n]gungsverfahren Bi.ngen-Schar].achberg
QUERVERWEIS FuR WEITERE INFORMATIONEN: Teil 3 , Punkt 3 .2.8,
Lfd Nr. : IO



3 . 3 Magerrasen

(vergleiche Anlage 4-3 )

Bezüge i-ch der Magerrasengesellschaften konnten nehrere, z .T.
sehr ausgedehnte und sehr i.nteressante Biotope photographisch
erfasst werden. Es muß allerdings auch hier gesagt werden,
daß es nicht möglich war. die gesammte Palette der Magerra-
senarten und deren Ausprägungen zu erfassen. Da dle Magerra-
sen, wie im Tei.l l der Arbeit zu erkennen var. einen recht
umfangreichen Trockenbi.otc>ptyp darstellen, soll dem mi.t emi
gen Phc>tos mehr genüge getan werden.

BILDER NR . : 1-3

Man sieht hier sehr ausgedehnte Magerrasen verschiedener Ar-
ten, besonders des hier zu erkennenden Halbtrockenrasens in
zuweilen steiler Lage mit übergängen zur Trockenrasenausprä-
gung des Kalktrackenrasens in der Nähe anstehenden kleiner
Felsfornati.oden. Teilweise beginnen di.ese Flächen vom Rande
her zu verbuschen .
VERFAHREN : vereinfachtes F].urberei.ni.gungsverfahren Schönecken
QUERVERWEIS FuR WEITERE INFORMATIONENI Tell 3 . Punkt 3 .2.4.
Lfd Nr. : 5 (Teig. 2)

BILDER NR . : 4 - 10

Es handelt sich hi.er un ei.nen sehr großen und ei.nmaligen Be
stand an verschiedenen Magerrasenarten. So fi-öden sich hier
Reste nachglazi.eier Steppenrasenausprägungen ähm i.ch der
Steppen Osteuropas und Asi.ens, sowie durch den anstehenden
tertiären Kalk berti.nöte Trockenrasenbestände i.n der Ausprä-
gung des Kalktrockenrasens, welche in ähnlicher Form nur im
dpi-nen Raum zu fi-nden si.nd. An einigen kargen Stellen auf-
grund auftretender Felsen. bi.Iren sich in geringem Maße Be-
stände aus, welche man als Felsrasen bezeichnen könnte
VERFAHREN: Flurberei.ni.gungsverfahren Arznei.m-Ranschbach
Prof . VIII
QUERVERWEls rtIR WEITERE INFORMATIONEN: Teil 3. Punkt 3 .2.7,
l,fd Nr.: 3 (und auch tei.zvei.se Lfd Nr.: 4)



3 . 4 Binnendünen

(vergleiche Anlage 4-4)

Innerhalb der Erfassung bei den Kuturämtern, sowie innerhalb
der darauf aufbauenden photographischen Erfassung der ver-
schiedenen Trockenblotoptypen. konnten kei.ne echten Binnen-
dünen registry.ert werden. Ledigli.ch konnte ganz an schluß
der Erfassung eine Sandgrube ausfi-ndlg gemacht werden. welche
aufgrund ihrer sehr gen.fegen Ni.veauänderungen gegenüber dem
Umland, sowie aufgrund i.bret Wei.tläufi.gkeit, teilwei.se Struk-
turen von Bi.nnendünen beherrbergt, so daß entsprechende Pho
tos nun anstelle der nicht zu erlassenden aechten Bi.nnendü-
nen" zur Veranschaulichung di-enen müssen.

BILDER NR. : 1-6

Es handelt sich hierbei. wie schon angedeutet, un keine echte
Binnendünenstruktur, jedoch um. aufgrund der Verhältnisse in
der Sandgrube, vergleichbare Gegebenheiten. so daß doch noch
von Binnendünenstrukturen, genauer gesagt der Ausprägung der
Schwenumsanddünen. gesprochen werden kann. Man fi.ndet inner--
halb der nur zu klee.nen Tei.len verkrusteten und versteinerten
Dünenstrukturen typische Bewuchserscheinungen von Dünen. so-
wie Sandrasenstrukturen als Ausprägungen des Trockenrasens,
welcher ja eine Magerrasenart ist
VERFAHREN: Zusainmenlegungsverfahren Niedermohr-Schrollbach
QUERVERWEIS FÜR WEITERE INFORMATIONEN: Teil 3. Punkt 3. 2 .9.
Lfd Nr. : 8

3 . 5 Steinfluren

Cverglelche Anlage 4-5)

Steinfluren gehören, wie i.n Teil l der Ärbei.t zu sehen war
zu den extremsten Trockenbi.otoptypen überhaupt. Innerhalb
der Erfassung zeigte sich, daP jedoch recht wed.ge Stein-
fluren und Steg.nflurstrukturen zu finden waren. welche den
Ansprtlchen der per festgelegter Definition (Tei.l 1) erläu-
terten Steg.nfluren nahekamen. So konnten auch hi.er nicht
alle Ausprägungen photographlsch festgehalten werden .
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BILDER NR. : l

Man findet hier ei.ne Blockschutthalde als Ausprägungsfarm
der Steinflur als Folge eines aufgelssenen Steinbruches vor
Neben dem Blockschutt findet sich am Gleithang sehr vi.el
[ei.chter Boden, dabei befindet sich die Ha].de in ständiger
Bewegung, was während der Aufnahnen herunterrieselndes zer-
kleinertes Felsmaterial zeigte. Entsprechend zeigte sich nur
punktuell ei.n gewisser Bewuchs, welcher der Magerrasenart
des Felsrasens zugeordnet werden kann.
VERFAHREN: Zusammen]egungsverfahren Bosenbach-Friede].hausen
QUERVERWEIS FÜR WEITERE INFORMTIONEN: Teil 3, Punkt 3.2.9,
Lfd Nr. : 2

BILDER NR. : 3

Bei vaTI i.elenden Trockenbi.stop handelt es si.ch un einen
l,esesteinhaufen als weitere Ausprägung des Trockenbiotop-
types der Steg.nfluren. Dieser Lesesteinhaufen ist teilweise
bebuscht, ansonsten jedoch frei. von jeglichen Bewuchs, was
die z.T. extremen lebensfei.ndl i.chen Bedingungen unter-
streicht .

VERFAHREN : Flurbereini.gungsverfahren Merxheim lll
QUEnVERWEls FÜR WEITERE INFORMATIONEN: Teil 3, Punkt 3.2.2.
Lfd Nr. : 15

3 . 6 Fe]sen/Fe]-sfluren

(vergleiche Anlage 4-6)

Die Ausprägungsformen von Felsen und Felsfluren konnten im
wesentlichen alle erfasst werden, da es u.a. auch aufgrund
tagebergbaulicher Anbei.ten recht viele sekundäre Felsflur-
trockenbiotope in Form aufgelassener oder noch extensi.v ge-
nutzter Steinbrüche gi.bt. Nicht zu].etat ist es bei. der Doku
mentation von Felsfluren auch einmal recht interessant, ver
schiedene Felsfluren hi.nsichtlich ihres verschiedenarti.gen
Ausgangsnateriales aufzunehmen .

BILDER NR . : 1-2

Es handelt sich hierbei um die Ausprägung eines Einzelfel-
sens (Felskopf) , jedoch in Zusannenhang mit mehreren Fels-
ketten aus sehr kompakten Schlefermaterial. Es finden sich
nur sehr karge Felsgesellschaften an di.eßen extrem lebens
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feindli.chen Fels ein .

VERFAHREN: Flurbereinigungsverfahren Pi.export
QUERVERWEIS FtJR WEITERE INFORMATIONEN: Tei.1 3 . Punkt 3 .2.6
l,fd Nr. : ll (Tei.l l)

BILDER NR. : 3-4

Hierbei handelt es sich um eine lange Abbruchkante des ter-
ri.iren Kalks mit Felsrippenr wofür die Ausprägung der Fels-
kette wohl die geeignetste wäre. Di.ese Felsflur ist teilvei.se
schon bebuscht. teilweise finden sich aber nach typische
Felsgesel].schaffen und auch Felsrasen .
VERFAHRENS Flurberei.ni.gungsverfahren Karlstadt Prof . v
QUERVnRWEls FtJR WEITERE INFORllATIONEN: Teil 3 . Punkt 3 .2 .7.
Lfd Nr. : 9

BILDER NR. : 5-6

Die photographierte Lößabbruchwand ist als Folge sekundärer
Einflüsse entstanden. Während der LÖP i.n den oberen Sche.ch-
ten lockere Konsistenz aufwei.st, i.st di.eber i.n den unteren
Schichten aufgrund starken Druckes so verfestigt. daß sich
die Bezeichnung als Felsflur i.n der Ausprägung der Fels-
kette oder Felsterasse anbi.etet. Es si.nd z.T. Felsgesell-
s chatten zu fi.nden .

VERFAHREN: Flurberei.ni.gungsverfahren Guntersblum V
QUERVnRWEls FÜR WEITERE INFORMATIONEN: Teil 3, Punkt 3.2.8,
Lfd Nr. : 2

3 . 7 Trockenmauern

(vergleiche Anlage 4-7)

Trockenmauern und deren Ausprägungsfornen konnten sehr zahl
reich erfasst und photagraphisch dokumente.ert werden. Den-
noch war es auch hier nicht mög].i.ch, alle Ausprägungen von
Trockenmauern zu erfassen. Bei der Aufnahne war es Ziel, ne
ben den verschiedenen Ausprägungen von Trockennauern, auch
ei-n Augenmerk auf die verschiedenen verwendeten Materialien
zu werfen. Da die Trockenmauern. wie schon im Teil l der Ar
bei.t angedeutet, gerade in Rheinland-Pfad.z sehr große Bedeu
tung besitzen, wurde dem durch ei.ne leicht erhöhte Anzahl
von Bildern Rechnung getragen.
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BILDER NR . : 1 -2
Es handelt si.ch hi.erben ei.nerseits un ei.ne neue Bruchstein-
mauer i.n :jedoch alter. d.h. ohne Verfugung aufgesetzten Bau-
weise. Wegen der Aktualität der Mauer ist diese erst teil-
weise von Mauergesellschaften angenonmen worden.
Zum anderen ist die Trockenmauerausprägung der Gabionmauer
(Drahtschotterkörbe) , ebenfalls aus Sebi.eferbruchsteinen, zu
erkennen. Beztig]ich der Besiede].ung gilt dasselbe wie für
obige Mauer.
VERFAHREN: Flurbereinigungsverfahren Treüs-Kargen
Q(JERVERWEIS I'ÜR WEITERE INFORMATIONEN: Teil 3, Punkt 3.2 .1,
Lfd Nr. : 16 (Tei.1 2 und 3)

BILDER NR. : 3-4

Es sind Mischformen zwischen Gablonen und Naturmauern. Insbe
sondern aus anderem Material, nämlich Sandstein. zu erkennen
welche von alter Stelle dorthin versetzt wurden. Es ist noch
kei.ne Best.edlung durch Pflanzen oder Ti.ere zu erkennen.
VERFAHREN: Flurberei.nigungsverfahren Meddershei.m ll
QIJERVERWEIS I'tJR WEITERE INFORMATIONEN: Tei.1 3. Punkt 3 .2.2,
l,fd Nr. : ll

BILDER NR. : 5 -6
Man erkennt eine recht interessante Form des Trockenmauerbaus
in der Ausprägung der Schwergewichtsbetonmauer mit Zyklopen-
mauerwerk allerdi-ngs unter Einbau von Gabiclnmauerfenstern, in
welchen schon Mauergesellschaften Fuß gefaßt haben. Daneben
di.enen Dränagerohre sowie Niströhren, als weitere ei.ngebaute
Komponenten, verschiedenen Mauerbewohnern .
VERFAHREN: Flurbereinigungsverfahren Piesport
QIJERVERWEIS FÜR WEITERE INFORMATIONEN: Teil 3 , Punkt 3.2. 6,
Lfd Nr. : lo

BILDER NR. : 7

Es handelt si.ch un eine ganz grob aus Bruchstei.nen aufgesetz
te Trockenmauer mit z.T. starker Vertuschung in alter Bau-
weise. Es fi.nden sich type.sche Mauer-und Folgegesellschaften
VERFAHREN: vereinfachtes Flurberei.ni.gungsverfahren Hüttingen
QUERVERWEIS FtJR WEITERE INFORMATIONEN: Tei.1 3 . Punkt 3.2.5,
Lfd Nr 4



BILDER NR. : 8

Zu erkennen ist eine Mischform aus neuer Schwergevichtsbeton
neuer nit Bruchsteinmauerwerk und eingestreuten Niströhren
und terassenartig darüberliegend ei.ner Trockennauer in alter
Ausprägung aus Rotsandstei.n. Bei.de Mauern beherrbergen Mauer
gesellschaften an Flora und Fauna.
VERFAHREN: Flurbereini.gungsverfahren Nackenhei.m lll
QUERVERWEIS FÜR WEITERE INFORMATIONEN: Teil 3. Punkt 3.2 .8.
Lfd Nr. : 6

3 . 8 Sonstige Strukturen

(vergleiche Anlage 4--8)

Wi.e i.n ].Tei] der Arbeit bereits er].äutert,sollen nun letzt-
endl i.ch solche Trockenbiotope berücksichtigt werden , welche
wegen Ihrer Besonderheiten nur teilweise oder gar nicht in
die vorangegangenen Trackenbiatoptypen ei.ngeordnet werden
können. In Zuge der Erfassung an den Kulturäntern. sowie der
Photodokumentati.on vor Ort, fanden sich auch einige solcher
Strukturen und sollen nun ebenfalls aufgeführt verden.

BILDER NR. : 1 -2

Die fast völlig zerfallene Ruine der Grevenburg bei Traben-
Trarbach läßt sich wegen der Vielfalt der dort vorkoimimenden
Trockenbiotoptypen sehr sch].echt ei.stellen. so daß diese der
Rubrik der sonstigen Strukturen zugewiesen wurde. Es finden
sich hi.er auf engstem Raum Trockengebüsche. Magerrasen sowie
kleinere Felsflur-und Steg.nflurabschnitte. Der Trackenbio-
toptyp Trockennauer Ist jedoch der dani.Dante. ni.t seinen
typischen Mauergesellschaften .

VERFAHREN: Flurberei.ni.gungsverfahren Traben-Trarbach (Prof .
s chl c>ßberg )
QUERVERWEIS FÜR WEITERE INFORMATIONEN: Teil 3 . Punkt 3 .2.6
Lfd Nr

BILDER NR. : 3

Ein ganz besonderes und nur unter sonstige Strukturen ei.nzu
ordnendes Trackenbiotop stellt der dargestellte Bunker aus
dem 2. We].tkrieg dar, welcher tei.lwelse von Pflanzengesell-



schuften trockener Standorte besiedelt Ist.
VERFAHREN: F].urbereinigungsverfahren Körperich
QUERVERWEIS FtJR WEITERE INFORMATIONEN: Teil 3 , Punkt 3.2.4
Lfd Nr. : ll

BILDER NR. : 4 -5
Es handelt sich hierbei um einen in großen Abschnitten als
trocken zu bezeichnenden Mauerhohlweg nit alter Pflasterung,
welcher unter anderen deswegen zu den sonsti.gen Strukturen
angeftlhrt werden muß. Gezei.gt wi.rd hi.er auch di.e Pf].alterung
und deren Fugengesellschaften .
VERFAHREN: Flurberei.ni.gungsverfahren Dei.deshei-m-Forst (Prof .

QUERVERWEIS PtIR WEITERE INFORMATIONEN: Teil 3, Punkt 3.2 .7.
Lfd Nr. : 7

lx)



Tell 5

Erhaltung, Entwi.cklung und Neuschaffung von
Trockenbiotopen -

verschiedene Bodenordnungsbei.spiele



1 . Einleitung

Nachdem nun sämtliche Teile der Diplomarbeit abgehandelt
wurden, steht jetzt, neben einem abschließenden Resumee,
nochmals ein dokumentierender Teil zur Diskussion an. Da
Ziele und Mögt i-chkei.ten des Biotopmanagements eingehend er-
läutert si.nd und auch hinsichtlich der tatsächlichen Aus-
schöpfung dieser Möglichkeiten eine Betrachtung infolge der
Samm].ung der Erfahrungen und Ergebnisse der Kulturämter in
Form einer Bestandsaufnahme erfo].gte. konnten diese eher
theoretischen Teile im Tei.1 4 der Arbeit durch Photomaterial
dokunentarisch unterstützt, bzw. ergänzt werden. Auch der
nun folgende Teil S soll in wesentlichen eine solche Funktion
ei.nnehnen. innen er in einigen Beispielen ganz konkret die
Ergebni.sse des Biotopmanagements der Kulturämter aufzeigt
Allerdi.ngs i.st hierbei di.e Ausrichtung, insbesondere hin-
sichtl i.ch der Darstellungswei.se di.eßer Ergebni-sse eine etwas
andere. So so]].en hier ni.cht Photos di.e Grundlage der Doku-
mentati.on sei.n, sondern Kartenausschni.tte berti.Unter Biotop-
beispiele di.e Darstellung der Ergebni.sse des Biotopnanage-
ments verdeutlichen. Da sami.t Alt-und Neuzustand gegenilber-
gestellt werden sollen, welche durch das Flurberei.nigungs-
verfahren selbst voneinander abhängen. soll i.n di-ehem Teil
der Anbei.t das Augennerk eher auf di-e flurberei.nigungstech-
nische Konponente, d.h. auf di.e Behandlung der Flächen der
Bi.otope i.n flurberei.ni.gungstechni.scher Sicht. gelegt werden.
Dennoch dürfen biologische und auch andere Biotopkonpanenten
nicht außer acht gelassen werden.
Es ist ein]euchtend. daP auch bezüglich dieser Darste]].ungs-
form der Ergebni.sse des Bi.otopmanagelnents stark auf die Er-
fassungen des Tei.les 3 zurückgegriffen wurde. ohne jedoch
auch,besonders auf di.e angeführten Bei-spiele abgesti.nnte Ge
spräche , zu vernachlässi-gen. Tei.lweise \funden auch i-nsbescjn-
dere durch di.e anderen Unterlagen. wi-e etwa Karten. neue
Komponenten i.nnerhalb der Ergebni-sdarstellungen entwickelt,
vas am Ende zu einem abgerundeten Bi.Id auch di.esel Teiles
der Anbei.t bei.tragen sollte
Zunächst sollte jedoch noch ei.neal der Gedankengang dieses
Teiles durch die Abk].drang ei.niger grundsätze i.cher eberle--
jungen unterstützt werden. bevor dann allerdings, aus diesen
Überlegungen resultierend, in die Darstellung konkret einge-
gangen werden kann, deren Systematik noch an anderer Stelle
zu beschreiben ist. Zum Sch]uß sa]].te somit auch dieser Tei.l
der Arbeit seinen Teil zur Gesamtsystematik beigetragen ha-
ben
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2 . Grundsätzliches

Wie schon i.n der Einlei.tung zu diesem Tei.l angedeutet. sol-
len vorab dem ei.geRtI i.chen Hauptteil noch ei.ni.ge einführende
Gedanken vorgetragen werden . welche die Gedankenbildung und
Systenatik zum Aufbau und der Darstellung eines solchen Ka
pi-tees in graben Zt]gen wiederspiege]-n. Schließlich muß man
sich bereits vorab tiber den späteren Aufbau ei.ner solchen Ab
handlung in Bi-Ide sei.n. um ni.cht Gefahr laufen zu massen.
ggf. unvollständi.ge oder einseitige Materialien zu samneln
und ebensolche Ergebni-sse und Darstellungen abzuliefern.
Dennoch erscheinen folgende Betrachtungskriterien, wie z . B.
dle Erarbeitung des Zieles der Darstellungen, Überlegungen
zur Wah]. der Beispiele und deren Einordnung in den Bestand
festgestellter Biotope als sehr wi.chai.g und klärenswert und
sollen i.m Folgenden kurz betrachtet werden.

2 . 1 Ziel der Darstellungen

Als erster grundsätzl i.cher Punkt muß es sein, sich über die
Ziele der Darstellungen klar zu werden. Hierbei können die
nachfa].gender Erläuterungen der Ziele des Teiles der Arbeit,
bzw. der Ziele der Darstellungen. genannt werden. Zunächst
ei.nnal soll dieser Teil der Anbei.t, wle schon in der Einlei--
tung angedeutet,gewissermaPen den flurberei.nigungstechni.schen
Aspekt des Trockenbiatopnanagements transparent nacheni es
geht also i.n gewisser Weise un di.e Vollziehung der Maßnahmen
des Trockenbiotopmanagements und deren Darstellung anhand e-
mi.ger Bei.spi.ele. Das dies ni.cht ohne di.e Mi.teinbeziehung der
Erfahrungen und Ergebnisse der Erfassungen aus Tei]. 3 erfol-
gen kann und darf, liegt auf der Hand und muP auch entspre-
chend deute i.ch genaeht werden. Es so]] ferner ei.ne mög].ichst
vie[fä[ti.ge Darste]].ung, besonders hi.nsicht] i.ch ggf . ver-
schiedener Bodenordnungsverfahren oder verschi.eßener Maßnah-
men des Bi-otopnanagenents, sowie verschiedener anderer Kc>mpo-
nenten innerhalb der Beispi.ele erfolgen. was ungekehrt auch
die wahl di.esel beeinflußt
Ni-cht Zi.el sei.n kann die Erläuterung flurberelni.gungstechni-
scher Vorgänge bls Ins klee.nöte Detail, soul.e ei.ne Darstel-
lung, welche den Tei.1 3 der Arbeit ni.cht, oder nur unzurei-
chend mi.tei.nbezi.eht, da di.esel Teil auch hier aufgrund der
Erfassungen der Ergebni.sse Grundlagen schafft. Es darf aber
ebensowenig die vollkolnnene Konformität mit Teil 3 angestrebt
werden, indem kei.ne wei.terftlhrenden Ergebnisse angeführt wer-
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den. Ziel der Darstellungen ist es auch nicht, Beispiele i.n
quanti.tativ hohem (Jmfange zu präsentieren. sondern eher auf
ei-ne schon angesprochene Vielfältigkeit zu achten . SchlieP-
li.ch i.st es noch wichtig zu klären, daß es auch nicht Ziel
sei-n kann. ausschließlich Pläne und Karten zur Darstellung
der Beispiele vorzulegen. Die Darstellung der Ergebnisse des
Bi.otopmanagements aufgrund von Karten i.st zwar ei.n bedeu-
tender Punkt di.esel Tei.les, :jedoch bedarf es noch in einem
hohen Maße erläuternden Erklärungen, um ei.ne wi.rkungsvolle
Darstellungswei.se zu errei.chen .
Wie das si.ch aus diesen Erläuterungen ergebende Zi.elfi.Id kon
kret aussieht und wi.e es umgesetzt werden kann, wird in den
weiteren Punkten noch zu besprechen sein.

2.2 Überlegungen zur Wahl der Bei-spi-ele

Die Beispi.ele und deren Darstellung der Ergebnisse des Bia-
tc>pmanagements bi-Idea ei.nen Schwerpunkt des vorliegenden Tei.
les der Arbeit. Denentsprechend müssen. bezüglich deren Wahl
sehr genaue und umfangrei-che überlegungen angestellt werden,
wobei die schon besprochenen Zielsetzungen mitberücksi.chtigt
werden massen. Di-e folgenden {Jberlegungen di-ellen hauptsäch
].ich der Klärung des quantitativen (Jmfanges der Wahl der
Beispiele, soul.e des qualitativen (Jmfanges, hauptsächlich be
zügllch der darzustellenden Kompc>nenten innerhalb der Bei.-

Bezüglich des quantitativen Umfanges stellt sich die klasse.
sche Frage. wieviele Beispiele für dle Darstellung insgesamt
a[s angemessen erscheinen. Da es Zie]. ist. verschiedene Bei.--
spi.ele darzustellen, ergibt sich daraus schon eine quantita-
ti.ve Festlegung, welche pri.nzlpiell nur mehr als 3 Beispiele
zu[äPt. Die Höchstgrenze wäre wohl dann anzusiede].n, wenn
pro Kulturant ein Beispiel aufgezei.gt würde. alba insgesant
9. Da jedoch weder Höchst-noch Mi.ndestgrenze erreicht werden
so]-len.blei.ben noch Anzahlen von Bei.spielen zwi.schen 4 und 8
übrig, von welchen die Zahlen 5 Oder 7 aus i.ntuitiven G='ün-
den am sinnva]].sten erscheinen. Ei.ne genaue Fest].egung wird
diesbezügl i.ch noch erfolgen ntlssen.
mit qua[itativem anfang ist, innerha]b der Er].äuterungen, di-e
Vi.elschichtigkeit der zu betrachtenden und darzustellenden
Komponenten innerhalb des Zustandsverglei.chef alt-neu des
Beispie[es geneigt. Daneben so]] eine mög].ichst unterstützen
de Palette an Maßnahmen und Verfahren bezüglich des Biotop-
managements !n diesem Beispiel vorhanden sein. Aufgrund der
obigen Erläuterungen deutet si.ch hi.nsi.chtlich der Behandlung
des Bei.spieles schon eine gewisse Gli.ederung an, auf welche
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noch einzugehen sei.n wi.rd. Vi.elschi.chtig bedeutet aber auch.
daP die Beispiele hi-nsichtlich bestimmter Kc>mponenten ver-
schi-edenartig sein sollen (z.B. Verfahrensart, Maßnahme des
Biotopnanagenents) und es Ist auch ei.n Zei.chen der Viel-
schichtigkeit, daß verschi.ebene Informationsquellen der Dar-
stellung der Beispiele zugrunde ]-legen. wie z.B. Tei.1 3 der
Anbei.t und intensive Gespräche var Ort. Nur wenn diese über-
legungen intensiv durchgeftlhrt werden. besteht die gute
Chance ei.ner abgerundeten Darstellung. Daß das nicht inner
einfach ist, bewei.st di.e Tatsache, daß die Wahl der Beispie-
le dadurch eingeschränkt ist, daß als brauchbare Verfahren
bezüglich des Informationsgehaltes für Teil 3 der Arbeit
nur Verfahren der neueren Zeit qe].ten können. welche aber
oftmals verfahrensmäßig und so auch kartennäßig noch gar
ni.cht abgeschlossen sind und dani.t für di.eßen Teil der An-
bei.t ungeeignet si.nd. Da si.ch dieses Di.lemma nicht ungehen
läßt, muß versucht werden, di.e Folgen daraus für di.eben Teil
der Arbeit durch eine dennoch möglichst objektive Wahl klein
zu halten .

Dle aus den obigen Überlegungen gewonnenen Erkenntnisse sol-
len bei. der Wahl der Beispiele unbedingt beachtet und im wei.
teren Verlauf an gegebener Stelle konkrete.si.ert werden .

2.3 Einordnung in den Bestand festgestellten Biotope

Nachdem nun grundsätz]iche Fragen zu diesem Tei]. der ä.rbei.t
und seiner Darstellungsweise geklärt sind, geht es abschlie--
peng noch darum, wie die zu benutzenden Bei.spiele angesichts
des Bestandsverzei.chnisses des Tei.les 3 ei-ngeordnet werden
sollen .
Auch hier gilt dasselbe wi.e schon hinsichtl i.ch der Beispiele
des Teiles 4 erläutert. Aus ähnli.chen Gründen werden auch
hi.er nur so]che aufgenommenen Biotope herangezogen, we]-che
im Erfassungs-Auswertetei.l des Teiles 3 der Anbei.t ausführ-
lich beschrieben wurden. Hier spielt weniger der Grund der
sonst nötigen zusätzlichen und verwirrenden Extrabeschrei.
burgen eine Ro]]e. a]s vie].mehr dem Grund, daß die Darstel-
lung der Beispiele im Teil 5 der Arbeit ja hauptsächli.ch von
den Informationen der Erfassungen und Auswertungen des Tei.les
3 abhängt und so eine bereits erfolgte Erfassung und Be-
schreibung unerläßli-ch ist.
Auf ei.ne Verbindung zwischen den Beispielen im Teil 5 und der
Photodokumentation wurde wegen möglicher Verwirrungen ver-
di.chtet und auch, weil manche als Bei.spi.ele gewählte Trocken-
biotope zwar für di.esel Tei.l aussagekräfti-g, aber für Teil 4
der Anbei.t von eher untergeordneter Bedeutung si.nd. Wenn al-
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lerdings eher zufällig eine solche Beziehung bestehen sollte,
so kann der Leser diese sicher über entsprechende Verweise
und damit über den Erfassungstei.l i.m Tei.1 3 knüpfen. da sol--
che Querverweise zur Einordnung i.n den Bestand ohnehin vor-
genommen werden massen .



3 . Verschi.ebene Bodenordnungsbeispiele zur Erhaltung, Ent
wicklung und Neuschaffung von Trockenblotopen

Da nun alle Vorüberlegungen geklärt sind, kann nun,unter Be
achtung dieser Punkte, eine Betrachtung der verschiedenen Ba-
denordnungsbeispiele zur Erhaltung, Entwicklung und Neuschaf
rung. kurz dem Biotopnanagement und der entsprechenden Ergab
nasse erfolgen. Doch auch an di.eßer Stelle ntlssen teilweise
zunächst noch einnal Gedankengänge des ei-nführenden Abschnit
tes aufgegriffen werden und weiter konkrete.si.ert verden. um
auf bestimmte vorab zu klärende Fragen differenzierte Antwor
ten geben zu können.
Zur quanti.tati.ven Wahl der Beispiele ist zu sagen, daß vom
(Jmfang her di-e Zahl von 5 Beispielen als di.e viellei.cht
idealste Zahl gewählt wurde, auch angesichts dessen, daß es
bei einem Kulturamt gar ni.cht möglich war. ein Beispiel zu
erarbeiten und darüber hinaus ja nach gewisse Auswahlmöglich
kelten gegeben sein sollten. Es zeigt sich auch der bereits
zusätze i.ch angesprochene Prc>blenpunkt. hansi.chtllch ihrer
Aussagekraft bezüglich Landespflege und Biotopmanagement
taugliche und gleichzeitig schon abgeschlossene Verfahren
zu finden .

Hi.nsichtlich des qualltati.ven Umfanges (Vi-elschichtigkeit)
der Bei.sp]e]e und deren Behand]-ung innerhalb der Aufgaben-
stellung deutete si.ch eine beste.amte Untergliederung der Be-
sprechung des Belspleles an. In di.ese Diskussion flossen
hauptsächl i.ch Angaben aus den Erfassungs-Ausverteteil, also
der Bestandsaufnahne des Tei-les 3, ein. dessen Angaben auch
für diesen Tei.l naßgebend si.nd. Daneben konnten aber auch
Ergebnisse z .T. intensi.ver konkret beispielbezogener Gesprä-
che miteinbezogen werden, sovd.e aus der Auswertung des Kar
tenmaterials zusätze i.che lnforlnationen abgeleitet werden.
Als bereits angesprochene Untergliederung bat sich an, jedes
zu besprechende Beispiel nach einem kurzen geschrei-benden
und einführenden Punkt, einsch]ieß].ich des Querverwei.ses i.n
das Verzeichnis des Teiles 3 der Arbeit. in drei Unterpunkte
aufzuteilen. Im ersten wird der Altzustand anhand verschie-
dener Komponenten, vie z.B. Lage des Biatapes, Zuschnitt,
Anzahl der Flurstücke, charakterisiert, waren sich logi-
scherweise ein Punkt anschließt, in welchem das Flurbereini--
gungsverfahren allgemei.n und die beispiel-und dante biotop-
relevanten MaPnahnen konkret erläutert werden. Letztendlich
erfolgt dann di.e Beschrei.bund des Neuzustandes. teilweise
mit analogen Komponenten der Altzustandsbeschrelbung, teil-
weise lüi.t neuen Faktoren, wie z. B. Zusammenlegungsfaktor,
neue Festsetzungen. Die Abhandlungen zu den einzelnen Punk-
ten sind eher beschrei.Dena a]s tabe]].frisch gehalten, da
].etzteres zu stark auf die Bestandsaufnahne des Teiles 3 der



Anbei.t herauslaufen würde. Das entsprechende Kartenmaterial
unterstützt hierbei sowohl di.e Alt. auch di.e Neuzustands
beschreibung und liegt als Anlagen vor
Zu diesen Anlagen i.st zu sagen. daß sie in jeweils ei.nem
Exemplar den Alt-und Neuzustand des Trockenbiotopbeispi-des
darstellen. welcher zusätzli.ch kenntlich gemacht ist. Inner-
halb des Textes werden die nötigen Anlagenverweise herge-
stellt. Problematisch var es nanchnal. brauchbare Karten des
alten und neuen Zustandes zu erhalten, da in einigen Fällen
Maßstabsunterschiede bestanden. desweiteren nur die Altzu-
standskarte tüit Eintragung des neuen Zustandes oder anderer
Gegebenheiten existierte. oder eine oder beide Karten ganz
einfach nicht mehr aufzufinden waren.
Daß dennoch ein vollständiges Bild als Eindruck, ni.cht zu
letzt auch vielleicht auf Grund ei.ner abschließenden Bemer-
kung an Ende des Teiles, entstehen kann, ist überzeugung des
Autors .

3 . 1 Beispiel 1 : Trockenwald in Flurbereinigungsverfahren
Preis

(verg[eiche Än[age 5-].)

Das vorliegende Beispiel stellt im wesentli.chen die Zustands
beschreibung, einschließlich der Vorgänge und Maßnahmen zum
Erhalt und zur wei.teren Entwicklung als Maßnahnen des Bi.stop
managements , an einem Trcjckenwald innerhalb des Flurbereini.-
gungsverfahrens Preis-Kargen dar . Dieses Beispiel steht nun
zur Betrachtung an.
QUERVERWEISE FÜR WEITERE INFORMATIONEN: Tell 3, Punkt 3.2.1,
Lfd Nr. : 13 (Tei.1 2)

3 . 1 . 1 Altzustand

Cverglelche Anlage 5-1 Karte l rat narkiertes Gebiet)

Gemäß der erwähnten G]iederungssystenatik so].len nun zunächst
Si.tuation und Verhä]tni.sse des A].tzustandes, also im Prinzip
vor oder zu Beginn des Flurbereinigungsverfahrens, darge-
stellt werden, um in den Vergleich ei.nsteigen zu können und
di.e Bedeutung späterer Ergebnisse beztlgllch des Bi.otopnana-
genents besser erfassen unä würde.gen zu können.



Im wesentlichen wird hierbei auf erfasste Daten aus Teil 3
der Arbeit zurückgegriffen. aber auch Ergebnisse aus Karten
erarbeitet
Bel dem vorliegenden Trockenwald handelt es sich um die Aus-
prägung des Eichen-Hainbuchen-Waldes in typisch mediterranen
Struktur. welcher i.n Zuge der Flurbereinigungsmaßnahmen er-
halten werden soll und vom.t dadurch der Erhaltungs-und ggf.
auch der Entwicklungsmaßnahme des Biotopmanagements große Be
deutung zukomnt. Ki.nsi.chtlich ausführlicher blotopspezifi--
scher Angaben wird auf die entsprechende Ste].le innerhalb
Teil 3 der Arbeit vexviesen .
Das Trockenvaldbiotop liegt außerhalb des Ortes in der Lage
des sogenannten Eierberges und besitzt die Größe von ca.
15000 m2. Das Bi.stop an sich besitzt ei.ne recht kompakte
Form ohne große Zersplitterungen.
Die das Biatapgeblet belnhaltenden Flurstücke sind zahlen-
mäßig extren hoch und der Besitz sehr zersplittert. Das Bi.o
topgebi.et dehnt sich über 60-70 Flurstücke aus, was ei.ner
durchschnittlichen Flursttlcksgröße zwischen 200 und 250 m2
bei ei.ner vi.e oben erwähnten Biotopflächengröße von 15000 m2

entspricht. Zun zuschni.tt der Flurstücke ist zu sagen, daß
dieser sehr ungünsti-g verläuft. Zunächst sind dle Flurstü-
cke überwi.elend schmal-lang, mit z.T. sehr geringer Breite
hus durch das Längen-Breitenverhältnls von z.T über 20:1
zum Ausdruck kommt. (Man findet z.1'. 80-100m lange Flurstüc-
ke, welche nur eine Breite von ca. 2-3m besitzen) Daneben
ist deren Zuschnitt flurbereinigungstechni.sch sehr ungünstig
da selbst di.e Längsseiten meist nicht parallel zueinander
sind. Viele Flurstücke besitzen darüber hi.naus keinen An
sch].uß an einen Wirtschaftsweg.
Zur Nutzung und den E]gentumsverhä]tnissen si.nd fo].mende Aus
sagen zu naehen .
Die Nutzung der auf die Trockenbi.otopfläche entfallenden
Flurstücke ist vallkannen aufgegeben worden. Während di.e ei.n
zelnen. auf den eigentlichen Trockenwald entfallenden Flur-
stücke. wahrscheinlich und ursprünglich keine andere Nutzung
besaßen. bestehen an Rande des Gebietes ausgelassene Wei.n-
berge nlt z.T. starker Vertuschung. Alteigentüner sind daher
teilweise Gemeinde und tei.zwei.se Privateigner
Sonstige Besonderheiten. vi.e etwa Altlasten c>der Bauvorhaben
und andere Festsetzungen bestehen offenbar nicht
Aus di.esel Situati.on heraus befindet sich die Flurbereini.-
gunn i.n einer recht schwi.eri.gen Lage. Will sie. und das i.st
angesi.cats der Bedeutung di.eger Trockenbiotopfläche (siehe
auch Bestandsverzeichnis des Teiles 3) unabdingbar, di-ese
im Si.nne des Biotopnanagenents erhalten, so nuß hier i.ns-
besondere ein Konsens nit den verschiedenen Eigentümern er-
reicht verden. Auch bezüglich anderer Arbeiten Innerhalb des
Verfahrens ist der Anspruch des Biotcjpes zu berücksichtigen
und durch entsprechende Tätigkeiten in die Tat umzusetzen.



3 . ], . 2 Verfahren/Maßnahmen

Nachdem nun der A]tzustand und di.e akten Verhä]tni.sse f].ur-
berelnigungstechnischer Art ausführlich beschri.eben wurden ,
sollen nun. bezüglich des Vorliegenden Biotopen , durchgeführ-
te Maßnahmen beschrieben und erläutert verden.
Bevor hierbei auf konkret das Trockenbiotop betreffende Maß
nahmen eingegangen werden kann, sollten einige allgemei.ne
verfahrensspeziflsche Klärungen vorgenommen verden. Auch
hierbei Wurde. wie schon bei der Besprechung des Altzustan-
des, intensiv auf das Bestandsverzeichnis zurückgegri-feen.
Zusätzlich unterstützt wurde dies durch Gespräche z. B. nit
entsprechenden Sachbearbeitern .
Bei. der Wahl der Verfahrensart kam nur di.e Regelflurbereini-
gung gemäß g [ und ä37 F]urbG in betracht. we].che sich über
Wein..tAckerP corts-luna Waldlagen erstreckt, da es sich z.T. um
erhebliche Bäu-und Finanzlerungsmaßnahnen, i.nsbesondere der
Weinbauabschnitte, handelt. welche nur durch ein Regelflur-
berelnigungsverfahren entsprechend abgedeckt werden können .
Damit bestehen für das Bi.stop di.e im zweiten Tell bereits
ausführlich erläuterten Möglichkeiten des Biotopnanagements
aufgrund des F].urbG bei Regelverfahren. Das Biotop srürde be
ztlgl i-ch der verschiedenen Lagen eine Grenzlage zwischen Wei.n-
bau und Wa ].d einnehmen .

Das Verfahren Ist mi.t 3057 ha und einer Anzahl von ca. 2600
Beteiligten das, nach Aussagen, größte Verfahren in Rhein-
land-Pfalz und stellt entsprechend hohe Anforderungen an die
zuständige Behörde in Mayen. Von dieser Behörde wurde das
Verfahren in. angesichts des Umfangesp immerhin nur voraus--
sichtlich 15 Jahren zvi.schen Einleitung 1979 und erwarteten
Abschluß 1994 durchgeführt, was auch seine Vc>rteile für die
dort befindl i.chen Biotope hat
Hinslchtl i.ch planerischen Maßnahmen auf der Grundlage des
FlurbG ist zunächst wohl der WuG mit landespflegerlschem Be-
gleitplan zu nennen. Durch die Berücksichtigung der Blatop-
struktur im WuG, wurde die Grundlage für dessen Erhalt ge-
schaffen. Ferner wurde im Zuge des neuen Wegenetzes das Bio-
top behutsam an dieses Wegenetz angeschlossen. Das für die
Erhaltung ebenso wi.chtige Flächenmanagenent übernahm der
Flurberei-ni.gungsplan, i.n welchem die Zusammenlegung des sehr
zerspl i.tterten Grundbesi.tees erfolgte . Hinsichtlich landes
pflegerischen und landesplanerscher Maßnahmen sind i.nsbeson-
dere, neben der nachri.ehelichen übernahme der Landschafts-
pläne, ei.n Pilotprojekt zu nennen, bel welchen eln neuer
Landschaftsplan nachträglich erstellt und eingeführt werden
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Ball. Ansonsten ist noch die B]otopkartierung a]s p].anerische
Komponente zu nennen, we].che das vorliegende Trockenwaldbia
top schon vorab als hervorragendes Gebiet mit allen daraus
folgenden Konsequenzen für die Weiterbehandlung einstufte
Bel den sanktionellen Maßnahmen sind hauptsächlich die Rege
lung der Eigentumsverhältnisse zugunsten der ttbertragungsnög-
llchkeit und besseren Sicherung und Verwirklichung der ange-
strebten Maßnahmen des Biotapnanagements interessant. So
fand als entsprechende sanktlonelle Maßnahme ei.ne übertragung
des Landes in Farm eines Ankaufes durch das Land Rheinland-
Pfalz statt. womit ein großer schritt i.n zi.elrichtung des
Bi.otopnanagenents bezüglich di.eyes Trockenwaldbiotopes getan
wurde, da so auch die Unterhaltungsfrage geklärt i.st und der
Punkt Verfahren und Maßnahmen ausreichend diskutiert \funde

3 . 1 . 3 Neuzustand

(vergleiche Anlage 5-1 Karte 2 rot narklertes Gebiet)

Der aus dem Altzustand mi.ttels des Verfahrens und der Maßnah-
men gewonnene Neuzustand soll nun für das Gebiet des Trocken--
waldbiotopes kurz erläutert verden.Dabei werden auch hier An-
gaben des Teiles 3 der Arbeit, sowie Angaben aus dem Karten-
material verwandt
Genäß der Zielsetzungen des Biotopnanagements fand auch hier
tatsächlich eine Erhaltungsnaßnahne statt, welche wahrschein-
lich den innerhalb des Altzustandes beschri.ebenen Biotoptyp
Trockenwald am besten dient .
Die Lage des Biotopen, sowie dessen Größe von ca. 15000 n2
sind beibehalten worden. Auch äie Fern der Biotopfläche hat
sich dementsprechend nur recht gen.ngfügi.g geändert.
Die in Bi.otopqebiet ursprünglich entha].tenen und aufgrund
sehr großer Zersp].itterung zahlenmäPI.g sehr hohen Flurstücks-
mengen sind verschwunden. es besteht nur noch ein ei.nzlges,
das gesammte Trockenbiotop beinhaltende Flurstück. womit sich
so di.e auf die Biotapfläche bezogene durchschnlttli.che Flur-
stücksgröße enorm gesteigert hat und jetzt loki-scherwelse
15000 m2 beträgt. Der Zuschnitt dieses neuen Flurstückes
spi.elt eigentlich keine Rolle, da dieses ja aus einer even-
tuell auftretenden Nutzung ohnehin ausgenoimmen i.st, dennoch
kann nan ihn als gut geschrei.ben. da das Flurstück ni.cht sehr
verwinkelt ist und eine recht einfache, gerade unä trotzdem
den Ansprüchen des Biotopmanagenents genügende Grenzzi.ehung
erfolgt ist. Bezüglich der Zusammenlegung und deren Effekti-
vität ist di.e Betrachtung eines Zusanunenlegungsfaktors recht
interessant, welcher dle Zahl der alten Flurstücke denen der



neuen gegenüberstellt. Errechnet man diesen Faktor. nur be
zügli-ch der Biotopfläche, so beträgt dieser 60:1 bis 70:1,
d.h. auf 60-70 alte Flurstücke kam in diesem konkreten Bei.-
spiel nur ei.n neues Flurstück. Dieser Aspekt der Flurbereini-
gung hansi-chtlich dieser Biotopfläche und überhaupt, kann
gar nicht hoch genuhg bewertet werden, da in di.eßen konkreten
Fal]. ohne diese Zusammenlegung und die begleitenden sankti.o-
nellen Maßnahmen. i.nsbesondere des Ei.gentumsüberganges, sl
cher bei weiten nicht das Zie]. des Biotopmanagenents erreicht
walden wäre
Hinsichtl i.ch der dankt angesprochenen neuen Ei.gentumsverhält
nasse und der Nutzug ist zu sagen, daß der durch den Ankauf
durch die Landesbehörden erfo].gte Eigentumsübergang ei.n Opti-
num in Sinne des Biotopnanagements an diesem Trockenbiotop
ist. Durch die aufgegebene welnbauliche Nutzung in den Rand
gebieten des Blotopes Ist es dadurch sogar möglich, Entwlck
lungsmaßnahnen in Si.nne ei.ner Ausdehnung des Trockenwaldes
anzustreben. da di.ese ja tei.lveise auch in den neuen Ei.gen
tunsverhältnissen aufgegangen sind. Di.e Überwachunqs-und Un-
terhaltungsfrage ist dani.t ebenfalls gut gelöst und wird von
den angesprochenen Landespflegebehörden vorgenommen verden.

So nuß zum Abschluß der Betrachtung des Beispieles ge-
sagt werden, daß dem Anspruch des Biotopmanagements zur Er
haltung dieses Trockenbiotopes durch die Flurbereinigung in
voller Weise Rechnung getragen wurde

3 . 2 Beispi-el 2 : Magerrasen i-n Flurberelnigungsverfahren Kör
perl-ch

(verglei.che Anlage 5--2)

Das nun folgende zweite Beispiel dient den Zustandsvergleich
a].t-neu, einschl i.ePI i.ch der Beschreibung entsprechender Maß-
nahmen zur Erhaltung und weiterer Entwicklung eines Magerra-
sens in Si.nne des Bi.otopmanagements, innerhalb des Flurberei
nigungsverfahrens Körperich .
QUERVERWE[S FÜR WEITERE INFORMATIONEN: Tei]. 3, Punkt 3.2.4,
Lfd Nr. : IO



3 . 2 . 1 Altzustand

(vergleiche Anlage 5-2, Karte l rot markleltes Gebiet)

Un di.e späteren Ergebnisse bezüglich des Biotopmanagenents
richtig einschätzen zu können. soll nun zunächst die Si.tu-
tion vor der Flurbereinigung, also der Altzustand, darge-
stellt werden. Wesentliche, zur Darstellung wichtige Daten,
wurden auch hierbei. dem Erfassungs-Ausverteteil des Teiles
3 der Anbei.t entnommen, sowie aus den Ergebnisse von Gesprä
chen vor Ort an den Kulturäntern, Boyle eInIge Komponenten
der Darstellung aus den Karten, erarbeitet
Das zu betrachtende Trockenbiotop stellt einen Magerrasen
in der Art des Halbtrockenrasens dar, welcher wegen seiner
Vielfalt an Orchdeenvorkommen (14 ! verschiedene Orchideen-
arten) auch unter den oft benutzten Begriff des Orchideenra-
sens fällt. Hansi.chtlich dieser Besonderheiten und noch wei-
terer Faktoren, wird eine Erhaltung und dani.t verbundene Ent
wicklung als Maßnahmen im Sinne des Biatopnanagenents, drin
geng angestrebt. Bezüglich weiterer biatopspezi-fischer Daten
kann auch bei diesem Beispiel auf Teil 3 der Arbeit hingewie
sen werden .

Der Halbtrockenrasen liegt außerhalb des Ortes am Hang des
sogenannten Rommersberges nit einer Flächenausdehnung von ca
10000 n2 . Die Trockenbiotopfläche ist zusamnenhängend und
kompakt ohne wei.tausdehnende Zersplitterungen .
Anders a]s im Bei.spieß ], ist die Anzahl. der. i.nnerhalb oder
teilweise im Biotopgebiet liegenden Flurstücke, mit 4 Flur-
stücken recht gering - zusätzlich sind weitere 3 Flurstücke
nur an Rande betroffen - was zu ei.ner recht hohen durch
schnlttli-chen Flächengröße von ca. 2500 m2 führt. Dies liegt
im wesentlichen an der völlig anderen Besitz rtschaf
tungsstruktur im Vergleich zum Verfahren Trois-Kargen. Die
ei.nze].nen Flurstücke sind gut zugeschnitten, ni.t einem län
gen-Breitenverhältnis von maximal 3:1 bis 4:1 bei. befriedi-
gender Flurstücksbreite . Auch sind di.e Grenzen wei.testgehend
parallel oder nur leicht davon abtei.abend. Ein Anschluß an
eln Wlrtschaftswegenetz ist jedoch ni.cht vorhanden.
Bezüglich der Nutzungs-und Elgentunsverhältni.sse bleibt fest
zustellen, daß die einzelnen, auf das Gebt.et des Halbtrocken
rasend fa[[enden Grundstücke . ausch].ieß]]ch in Privatbesitz
sind. Eine Nutzung findet in Form einer zuwei].en recht star
ken Viehbevei-dung nlt Milchvieh statt. wobei jedoch dies kei
nen Dauerzustand darstellt. da keine festen Weideeinrichtun-
gen vorhanden sind, sondern lediglich Elektrozaunei-nrichtun-
gen. Sonsti.ge Besonderheiten, vie etwa Altlasten oder Bauvor
haben, konnten nicht festgestellt werden.
Bezüglich der anzustrebenden Erhaltungsmaßnahmen befindet
si.ch di.e Flurberei-nigung in einer diffizilen lage. Wahl'end
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hier sicher nicht die Zusammenlegung und di.e damit verbunde
ne Konfliktni-ni-mi.erung mit verschiedenen Eigenttlmern proble
mali.sch ist, so ergeben sich umso neür Problene aus der Nut
dung des Biatopgebietes als teilwei.se i.ntenslve Wei.de. enge
siehts der Empfindlichkeit des Ha].btrockenrasens und in Hin
b].ick auf die durchschnittliche Länge eines Verfahrens bis
zur endgilltigen Klärung des Eigentumsübergangea. sind auch
schon während des Verfahrens Erhaltungs nd Entvicklungsnaß
nahmen angebracht. was auf den nun folgenden Punkt der Ver-
fahrens/MaPnahnenbesprechung hi.nveist .

3 .2 . 2 Verfahren/Maßnahmen

Ki-t den Ende des vorangegangenen Punktes kann nun di.Text in
allgemei-ne Verfahrensbeschreibungen, sowie konkrete Maßnah--
menerläuterungen für das Trockenbiotop des Halbtrockenrasens
übergegangen werden. Wie bei allen Teilen und Beispielen
spielt Tell 3 der Arbeit auch hier eine ganz entscheidende
Rol].e als Informationsquelle
Allgenei-nen verfahrensspezifischen Charakter besitzt dle Fest
stellung. daß es sich bei vorliegenden Verfahren hinsichtlich
der Verfahrensart, ebenso wie im Beispiel if un ei.n Rege].ver-
fahren gemäß { l und €37 FlurbG handelt. Auch hi.erben Ist der
Grund für die Wahl dieser Verfahrensart di.e Notwendigkeit.ein
sehr umfangreiches neues Wegenetz schaffen zu mtlssen. was nur
auf der Grundlage von einem Regelverfahren effekte.v möglich
ist. Für Maßnahmen des Biotopmanagements bedeutet dies, daß
si.e auf der Grundlage der durch diese Verfahrensart gegebenen
Möglichkeiten erfolgen können und massen.
Mi.t einer Verfahrensfläche von insgesant 1517 ha gehört das
Verfahren auch angesichts der Zahl von ca. 550 Beteiligten zu
den größeren Verfahren in Rheinland Pfalz. Das Verfahren wur
de von der zustände.gen Flurbereini-gungsbehörde. den Kulturant
Prüm. 1984 einge]eitet und so]] erstaun].leber Weise schon
nach [[ Jahren, a]so 1995, zun Absch].uß kennen. Diese,für ein
Verfahren solcher Größe, überraschend kurze Zeit. {es ist ja
kein Verfahren ei.ner beschleunigten Zusammenlegung) ist si-
cher auf dle agrarstrukturellen Gegebenheiten in der Eifel
zurückzuführen. Vergleicht man diese nit denen an der Mosel,
so nuß man di.e voraussi.chtliche Abarbeitungszeit des Verfah-
rens Treü.s unso nehm würdigen.
An planerischen Maßnahmen ist eine agrarstrukturelle Vorpla-
nung zu erwähnen. über deren Inhalt insgesamt und beztlgli.ch
der Behandlung des voll i.elenden Halbtrockenrasens allerdings
ke i.nerlei. Kenntnis besteht
Daneben i.st auch i.nnerhalb dieses Verfahrens der WuG mit lan-



despflegerischem Begleitplan das wohl bedeutenste planerische
Instrument, da hierbei aufgrund der landespflegerischen Auf-
nahme und der Formul i.erung von Grundsätzen des Biotopmanage
cents hinsichtlich beste.iminter Biotopflächen den Ansprüchen
dieser Flächen genüge getan wird. Die Inhalte dieses Planes
Boyle des landespflegerischen Begleitplanes wurden in den
Flurberelnigunqsplan übernommen, in welchem eine Zusannenle
gunn des Grundbesitzes innerhalb der Blotopfläche erfolgte
sowie dieses neue Stück einen. wenn auch gen.fegen. (im Sinne
der Erhaltungsmaßnahme i$t das viellei-cht am sinnvollsten)
Wegeanschluß gemäß des Wegenetzes des WuG emi.elt. Während
die Landschaftspläne und Landschaftsrahloenpläne ohne Aus-
sagen beztlglich des konkrete.si.enten Trockenbi-otopes bleiben.
besitzt der Halbtrockenrasen nach der Biotopkartierung das
Prädikat des hervorragenden Gebt.etes , wonit der Erhaltungs
grundsatz nochnals bekräfti.gt wird.
Di.e sankti.amelie Maßnahme des Eigentumsüberganges erfolgte
i.n Form ei.nes Ankaufes der öffentlchen Hand über sogenannte
ökomittel, womit di.e Perspektiven auf eine angestrebte Er-
haltung als MaPnahne des Biotopmanagements sehr gut sind.
DaP diese Perspekti-ven so gut sind liegt, abschließend ge-
sagt, allerdi.ngs auch daran, daß während der Durchfilhrung
des Verfahrens schon Pflegemaßnahmen in Sinne des Biotopma-
nagenents durchgeführt wurden, was widerun auch die Flexi-
bilität der Landespflegeabteilungen mancher Kulturämter be-
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3 . 2 . 3 Neuzustand

(vergleiche Anlage 5-2 Karte 2 rat markierten Gebiete

Gevissermaßen als Ergebnis der auf den Altzustand angewandten
Maßnahmen entsteht ein Neuzustand. den es der Vo].].ständigkeit
halber auch für dieses Magerrasenbiotc>p zu erläutern gilt.
Daß, wie nun schon mehrmals angesprochen. Teil 3, besser ge
sagt di.e Bestandsaufnahme der Trockenbiotope innerhalb des
Teiles 3 der Anbei.t. sowie z.T. Gespräche diese Ausführungen
stark unterstützen. kann als vorausgesetzt betrachtet werden
und soll daher im vei.teren ni.cht mehr angesprochen werden.
Insgesamt kann nan sagen. daß es bei der Betrachtung des Neu
zustandes a].s ge].unten angesehen werden kann, die Erhaltungs-
maßnahme in Sinne des Biotopnanagements für dieses Trocken-
bi.stop des Magerrasens verfolgt zu haben. Da solche Magerra
sen stark standortgebunden si.nd, sind NeuschaffungsmaPnahnen
fast unmöglich, so daß sich mei.stens bezüglich des Bi-otop-
managenents bei solchen Biotopen nur die Frage Erhaltung unä



Entwicklung ader nichts stellt. was den Stellenwert dieser
Biotopstrukturen als Zwangspunkte innerhalb einer Flurberei-
nigungsplanung noch erhöht
Zurück zum konkreten Beispi.el kommend ist zu sagen, daP das
Biotopgebiet in seiner Lage und wesentlichen Form erhalten
wurde. Der unterschiedliche Grundbesi.tz wurde zu einem Flur-
stück zusamnengelegt. boni.t di.e durchschnittliche Größe des
in Blotopgeblet enthaltenen Flurstückes natürlich 10000 n2
beträgt. Der Zuschnitt des neuen Flurstückes i.st fast op-
ti.mal, sa daß dieses und dani.t auch das Bi.stop, ei-nen kom-
pakten Eindruck macht, wobei. di.e Grenzziehung den Ansprüchen
des Bi.otopes großztlgi.g gerecht wird. (keine Ourchschneidung
des Bi-otopes oder Abschneiden von Teilflächen) Der Zusainnen-
legungsfaktor. welcher si.ch, vi.e schon beschrieben wurde,
errechnet, beträgt hier 4:1, d.h. auf 4 A].tflurstücke konnt
l Neuflurstück. Di.es gilt wohlgemerkt stets nur für den Be-
reich der Biotopfläche. keinervegs exemplarisch für das ge-
sammte Flurbereini.gungsgebiet. Das der Faktor wesentlich
kiel.ner ausfällt. als z.B. in Verfahren Trois-Kurden. hat
eher gebietsspezifische agrarstrukture]-le Gründe und \funde
bereü.ts angeprochen. Dennoch ist die Zusanmenlegung und die
dankt verbundene Rege]ung der Eigentumsverhä].tnisse bezug
l i.ch der angestrebten Maßnahmen des Biatopnanagenents sehr
wichtig.
Di-e neuen Eigentumsverhä]tnisse ste].len. wle schon im voran
gegangenen Beispiel, eine gute Lösung in Sinne der Erhaltung
des Trockenbiotopes dar. ]n Gegensatz zu den Trockenwa].d des
Bei-spi-des l sind hi-er jedoch auch erhebliche und vor allen
ständige Entwicklungsmaßnahmen nötig, um das Biotop zunächst
erhalten und dann weiterentwickeln zu können. Sa wurden der
Dringlichkeit wegen. Pflegemaßnahmen schon während des Ver-
fahrens durchgeführt und für die Zukunft sind hinsichtl i.ch
der Pflege und Entwicklung dieses Blotopes 2 Punkte sehr
wichtig. Zunächst muß strikt dafür gesorgt werden. daß die
Beweidung zu unterlassen ist, da durch Viehtrltt der Halb
trockenrasen stark geschädigt und durch den Dung stark
überdüngt wird, was zur Verdrängung der Magerrasengesell-
schaften führt. Zum anderen muß aber glelchzei.tlg eine ex-
tensive Bewirtschaftung in Form einer jährlichen Haha auf
rechterhalten werden. un den Rasen erhalten zu können. Die-
sen Ansprüchen wurde dani.t Rechnung getragen, daß die ent-
sprechenden Fachbehörden für ein weiteres ordnungsgemäßes
Bi.otopmanagement sorgen, wong.t die Komponente der Flurberei-
nigung zum Biotopnanagenent an die Landespflege übergeben
und abgeschlossen ist



3.3 Beispiel 3: Magerrasen i.ia vereinfachten Flurbereini.
gungsverfahren Hütte.nqen

(vergleiche Anlage 5-3)

Als drittes Bei.spiel soll in bekannter Form die Erhaltungs-
maßnahme einschließlich einer Entwicklungsnaßnahme gemäß dem
Biotopmanagenent für einen Magerrasen i.nnerhalb des verein-
fachten Flurbereinlgungsverfahrens in Hüttingen erläutert
werden .

QUERVERWEIS FÜR WEITERE INFORMATIONEN: Teil 3, Punkt 3 .2 .5
Lfd Nr 2

3 . 3 . 1 Altzustand

(vergleiche Anlage 5-3 Karte l rot narkiertes Geli.et)

Auch für dieses Beispiel steht zunächst die Beschreibung des
Altzustandes, also der Gegebenheiten vor der Flurbereinigung,
zu Diskussion an, um so die durchgeführten Maßnahmen richtig
werten und den neuen Zustand eher nachvo].lziehen zu können.

Es handelt sich bei diesem Trackenbiotop un einen Mager-
rasen hauptsächlich in der Art des Halbtrockenrasens i.n sehr
großflächigen Vorkommen und sehr hoher Pflanzenvielfalt (da-
runter 5 0rchideenarten} , allerdings auch mlt z.T. starker
Vertuschung, weswegen hansi.chtlich des Blotopnanagements in
nerhalb des Flurbereinigungsverfahrens im wesentlichen Erhal-
tungs, -sowie Entwicklungsmaßnahmen durchgeführt werden BeI-

Der Magerrasenbestand besitzt die sehr große Ausdehnung von
rund 71000 m2 und schließt mehrere Lagen ein. von denen die
Lage "in, bzv. auf der Helen das Gebiet i.n Hinblick auf spä-
tere Erläuterungen am besten charakterisiert. Die Inge be-
rührt wei.testgehend den Ort nicht. dringt aber teilweise bis
an di-e Ortsrandlage vor
Durch die extreme Größe dieses Magerrasenvorkommens bei.nhal-
tet die a].s Bi.oEDp zu bezei.chnende Fläche ca 145 Flurstücke,
voraus si.ch eine durchschnittliche Flursttlcksgröße von rund
500 m2, bel ei.ner Gesamtbiotopfläche von 71000 m2 ergibt.
Hierzu muß allerdi-ngs gesagt verden, daß die Größen inner-
halb di.eyes recht großen Biotopgebietes recht unterschiedlich
si.nd und si.ch teilweise Gebt.ete mit vornehmlich größeren
Flurstücken befinden. So finden sich. anders als z.B. im
Verfahren Treü.s öden. in welchem kaum nenneswerte Größen-
klassen an Flurstücken i.nnerhalb des Trockenwaldblotopes vol-

len



kamen. hier nun z.T. extreme Größenunterschiede in den Flur-
stüc;ken des Biotopgebietes. $o gibt es F].urstücke nit einer
Größe von bi.s zu JOAO m2 und daneben solche mit Flächengrös-
sen unter 100 m2, als um den Faktor 30 kleiner. Ebenso ver
schiedenartig si-eht es mit dem Zuschnitt der Flurstücke aus.
Während entsprechende Flurstücke im Verfahren Treüs-Faeden
vornehnlich schnal-lang waren, finden wi.r hier verschiedens-
te Zuschnitte und Farben. so gibt es Flurstücke ni.t sehr gu-
ter Fern, parallelen Grenzen und ei.nem recht ausgewogenen
Längen Breitenverhältnis von ca. 3: 1 ebenso, wie entweder
von der Form her extren stark verve.nkelte Flurstücke oder
Flurstücke nit einen Längen i.tenverhältnis von bis zu nehm
als 30:1 (durchschnittliche Breite: 3iR , Länge: 100n) und
daher absolut ungünsti.gen Zuschnitten. Darüber hinaus ist
di.e Andi.ndung an ei.nen Wi.rtschaftsweg nur für ca. 30-408 der
Flurstücke gegeben.
von der Best.tzstruktur her handelt es sich fast ausschlieP-
lich um Pri-vatgrundstücke , welche allerdings offensichtlich
z.T. schon Belt langer Zeit nicht Behr genutzt werden, so daß
sich neben den Magerrasen eine z.T. schön sehr fortgeschrit-
tene Bebuschung ei.ngestellt hat. Teilweise noch bestehende
alte Trockenmauerfragmente deuten auf einen Weinanbau in
früheren Zeiten hin, was z.T. auch andere Gewannenbezeichnun-
gen beweisen. Darüber hinausgehende Besonderheiten. vie Alt-
lasten oder Bauvorhaben und sonstiges gi.bt es nicht
Die Flurbereinigung muß aufgrund dieser Si.tuation ni.t sehr
schwierigen Verhältnissen bezüglich der angestrebten Maßnah-
me des Biotopmanagements an diesen Magerrasenbi.stop fertig
werden. vas insbesondere wiederum das Anstreben ei.nes Kon-
senses nit a].len Eigentümern angeht. Wi.e di.es zu lösen ist
und gelöst wurde sollen die weiteren Punkte zei.gen.

3 . 3 . 2 Verfahren/Maßnahmen

Da der Altzustand nun ausführlich erläutert wurde. geht es
nun darum, ob und vie die angestrebten Maßnahmen des Biotop
managements bezüglich des Trockenbiotapes verdi.rklicht wur-

Anders als bei den bei-den vorangegangenen Beispielen wurde
in diesem Falle das verei-nfachte Flurbereinigungsverfahren
genäß ë 86 FlurbG gewählt. welches bezüglich Naturschutz und
Landespflege und damit auch bezüglich des Biatopmanagements
die bereü.ts erläuterten Möglichkeiten besitzt. Das also bei.
der Wahl der Verfahrensart auch der Aspekt der Landespflege
hinsichtlich des Tori i.elenden Biatapes und auch anderer gos
ser, im Verfahrensgebiet befindlicher Trocken-und sonstiger

den



Biotope. eine Ro]].e gespi.elt haben kann, i.st nicht ausm
suhl i.eßen. Gerade auch angesi.cats der später noch ausführli-
cher zu erläuternden Planungen hinsichtlich der EFFI.chtung
zweier Naturschutzgebiete i.nnerhalb des Verfahrensgebi-etes

u.a. ei.nes für das vorliegende Biotopbeispiel, ist dies
durchaus denkbar
Das Verfahrensgebiet kann mit einer Flächengröße von 294 ha
als nittleres Verfahren bezei.chnet werden. Die Anzahl der
Beteiligten ist nit 227 auch i.m mittleren Bereich anzusle
dein, was file die Bearbei.tung des Verfahrens seitens der
Flurberei.ni.gungsbehörde Trier somit bedeutet, daß es sich um
ei.n durchschnitts i.cheß Verfahren handelt. welches 1984 ein-
geleitet wurde und bei. welchen der Flurbereinigungsplan 1991
bekanntgegeben wurde. vas bedeutet, daß das Verfahren ni.cht
mehr allzu lange laufen wird.
Daß das Verfahren hansi.chtl i.ch planerlscher Maßnahmen be-
züglich des Biotopmanagements an dem vorliegenden Bei.spi-el
jedoch nicht nur ganz ei.nfach durchschnittlich ist. wird
sich i-m weiteren Verlauf der Erläuterungen zeigen. In lan-
despf].egerischen Begleitheft zun WuG des vorliegenden Ver-
fahrens wurde der Schutz und der Erhalt des Blotopes zu-
nächst landespflegerisch gefordert und durch relativ geringe
Planungen bezüglich des Wegeausbaues in diesen ohnehin
ausgelassenen Gebiet manifestiert. bevor durch Maßnahnen der
Zusammenlegung für eine Ordnung des zerspl i-tterten Besitzes
gesorgt wurde. Dies gilt auch insbesondere file di.e an das
Biotop angrenzenden Flächen. we].che z.T. bebaut si.nd, was
vor allem angesichts der nach wei.terrelchenden landespflege-
rischen Planungen von hoher Bedeutung ist, wie noch zu sehen
sein wird. Neben den, nur a]]geneine Aussagen entha].lenden
Landschaftsp[anungen, ninmt, bezt]g].ich ]andespf]egerischer
Planungen, die Bi.otopkart]erung ei.ne konkret]s]erende Ro]].e
ein. Indem sle das vorliegende Magerrasenbic>top als beson-
ders schützenswertes Gebiet einstuft und soul.t den entspre-
chenden Anspruch an das Biotopnanagenent stellt. Nun geht
jedoch die Planung noch den entschei.elenden Schritt weiter,
indem zur Sicherstellung der Erhaltung des Bi.otopes eine Un-
terschutzstellung in Form eines Naturschutzgebi.eyes geplant
wird. womit direkt der Übergang zu den sankti.one]].en Maß-
nahmen gefunden werden kann .
Durch dle Rechtsverordnung vom April 1992 zur einstweiligen
Sicherstellung des NSG "ln der Heldlt. wurde der Erhaltungs-
maßnahme des vaTI i.elenden Biotopes von landespflegerischer
Seite sanktionell maxi.maler Nachdruck verliehen. Die sich
hieraus ergebenden Ei.gentumsverhältnisse liegen auf der Hand.
So fand i.nnerhalb des Naturschutzgebietes. welches nit der
Fläche des Nagerrasenbi.otopes zu großen Teilen ilbereinsti.Hirt,
ein Landankauf durch die Bezirksregierung Trier und t)berfüh-
rung in Landesei.gentum statt, wonit die wesentlichen Schritte
zur Erhaltung di-esel Biotopes in Si-nne des Biotopmanagenents



erläutert wurden

3 . 3 . 3 Neuzustand

(vergleiche Anlage 5-3 Karte 2 rot markierten Gebt.et)

Der insbesondere aufgrund der Verfahrensmaßnahmen aus den Alt
zustand hervorgehende interessante Neuzustand so]]. nun für
die Fläche des Halbtrockenrasenbic>topes charakterisiert wer-
den, u]ü aus di-eßen neuen Zustand auf den Erfo].g der ursprüng-
lich angestrebten Maßnahmen des Biotopnanagements schließen
und diesen auch beurteilen zu können.
Die Lage des Biotopen ist selbstverständlich beibehalten. so-
wie die Form durch bessere Grenzziehung verbessert Worden.
Die Flächengröße ist sami.t wei.testgehend identisch geblieben.

Die im Biatopgebiet ursprünglich enthaltene hohe Än
zahl von Flurstücken und di.e daraus erfolgende Zersplitterung
einschl i.eßl i.ch der auftretenden Mißfonüen ist versah\funden,
da sehr großzügi.g zusammengelegt und gerade und einfache
Grenzen gezogen werden konnten. So hat sich die Anzahl der
Flurstücke auf nunmehr 17 Stück verringert. was einer durch
schnittlichen Flächengröße von tiber 4000 m2 entspricht und
was wiederum gegüber dem Altzustand fast einer Verzehnfa-
chung der durchschnittlichen Flächengröße entspri.cht. Obwohl
aufgrund der neuen Nutzungs-und Besitzverhä].tni.sse der Zu-
schni.tt der Flurstücke prinzipie]]- keine Ro]]e mehr spiel.t,
wurde ein, von der Form her, oft guter Zuschni.tt mi.t einer
sehr einfachen Grenzziehung errei-cht. Der Zuschni.tt des Ge-
samtbiotopes wurde jedoch aufgrund des Zuschni.ues dieser
neu geschaffenen Biotope wesentlich besser und vor allen dle
Grenzen sehr vieh übersicht].scher. Di.ese neuen Flurstücke
und ihre Grenzen kannten i.n wesent]i.chen durch eine überm.ente
und durchdachte Zusanmenlegung entstehen, wobei der Zusammen-
legungsfaktor 145:17 oder 8 bi.s 9:1 lautet. Angesichts der
Ausweisung des Naturschutzgebietes u in der Heldu bedeutet
das, daß das Gebiet sehr vi.el ei.nfacher und konpakter defi-
niert und abgegrenzt werden kann. Ergänzend nuß noch hinzuge-
fügt werden. daP, durch die Zusammenlegung und neue Grenz-
ziehung. auch im Bezug zu der teilweise an die Biotopfläche
bzw. das NSG grenzenden bebauten Grundstücke nun klare Ver-
hältnisse geschaffen wurden.
Zu den neuen Eigentumsverhältni.säen ist zu sagen, daß der
überwi.agende Anteil des Bi.otopgebietes, bzw. des NSGs, Lan-
deseigentum Ist. während verei.nzelt auch noch Gemeinde oder
Privatem.gentum besteht. Durch die Basti.nmungen des NSG sind
di.ese letztgenannten Ei.gentüner jedoch hinsichtlich der Nut



zeng ihrer Grunstücke recht ei.nqeschränkt. wa$ sicher auch
im Sinne der Erhaltung dieses Biotopen ist. Durch die Bestim-
mungen des NSG i.st natürli.ch, wie schen oben erwähnt, insbe
sondere die Nutzung innerhalb des NSG und damit ja auch des
vorliegenden Biotopen i.n Si.nne des Biotopmanagements gere
ge].t. So ist auf fachlicher Ebene abzuwägen. i-nwieveit in-
nerhalb des Biotopen der Halbtrockenrasen zu erhalten ist,
indem Entwicklungsmaßnahnen, vie jährliche Haha und Entbu-
schungen vorgenamnen werden und ob daneben für bereits ver-
buschte F].äonen Rodungs-oder Entwicklungsmaßnahmen angebracht
sind. Da dies jedoch nun unter fachkompetenter Regie erfol
gen kann. muß man das Ziel der Erhaltung des Halbtrockenra
senf im Sinne des Biatapmanagenents unter maßgeblicher ni.t-
wirkung der Flurbereinigung, als erfüllt sehen.

3.4 Beispiel 4: Sonstige Strukturen im Flurberei.ni.gungsver
fahren Arzhein-Ranschbach Prof. VIII

(vergleiche Anlage 5-4)

Im Verlauf dieses Punktes steht die Besprechung des Zustands-
vergleiches alt-neu, ei-nschließlich der Maßnahmen in Sinne des
Biotopmanagements zur Erha]tung und Entwick].ung,van als sons
tigers Strukturen zu bezeichnenden und ei.nzuardnenden Klein-
böschungen z.T. ni.t trockenbiotoptypischer Ausprägung in
Verfahren Arzhein-Ranschbach Prof. VIII im Mittelpunkt
QUERVEKWEls rtJR WEITERE INFORMATIONEN: Teil 3, Punkt 3.2.7,
Lfd Nr 5

3 . 4 . 1 Altzustand

(verglei.che Anlage 5-41 Karte l rot markl.ertes Gebiet)

Wi.e gewohnt. soll nun zunächst der Altzustand, also gewisser
maßen der Zustand vor dem Flurbereinigungsverfahren und da-
mit verbunden. den Zustand vor den entsprechenden Maßnahmen
des Biotopmanagenents, erläutert werden, bevor tatsächliche
Maßnahmen besprochen und daraus abschließend der Neuzustand
abgelei-tet verden kann. Es muß einleitend noch darauf hin-
gewiesen verden. daß die in der Anlage enthaltene Karte des
Altzustandes wegen schlechter Qual i-tät nachgezogen wurde
und dadurch gen.ngfügige Abweichungen oder kiel.ne Fehler un



verneidl i.ch waren, was jedoch bezüglich der allgemeinen Sicht
des Flurbereini.gungsgebietes nicht schadet
Die vorliegenden Strukturen si.nd als sonstige Strukturen im
si.nne des Teiles 3 zu bezei.ebnen. weil sie ni.cht di.sekt i.n
ei.ne Kategorie van Trockenbi.otoptypen gemäß Teil l ei.nzuord-
nen sind. da es sich hierbei. un ca. Im hohe Kleinböschungen
z.T. mageren Standorte in Bereü.ch tertiären Kalkablagerungen
(k].ei-ne Kalnit) handelt. Teilweise fi.nden sich an diesen
Böschungen Bestände an Ha].btrockenrasen, weswegen sie Trek
kenbic>topstrukturen aufweisen und so als Trockenbiotope zu
bezeichnen sind. Da diese Situation sowohl. einen kulturhis-
torisch-landschaftsprägenden, als auch einen bi.otopvernetzen-
den Charakter besitzt, ist im wesentlichen ei.ne Erha].jungs
und nachfolgend Entwicklungsmaßnahnen im Sinne des Biatopna-
nagements angebracht
Die oben beschri.ebenen Strukturen sind ni.cht zusammenhängend,
sondern durch l i.nlenförnigen Verlauf entlang der Höhenstufen
in Form von kleinen Terassen Innerhalb sonst wei.nbaulich ge-
nutzten Terrai.ns i.m nördlichen und süd].i.chen Bereich der so-
genannten iikleinen Kalmitn gekennzeichnet. Zusammengenommen
läßt si-ch i.hre Größe auf einige 1000 m2 schätzen.
In dem vorn.elenden Falle ist es nicht möglich und auch nicht
angebracht. di.e auf das Bi.otopgebiet entfallenden Flurstücke
zu bestimmen, da di.ese Klelnböschungen kei-ne flächenhafte,
sondern linienhafte Strukturen besitzen und so leni.gl i-ch
Randbestandtei].e der F].urstücke sind, bzw. diese nur tangie-
ren. Ebenso erübrigt sich daher ei.ne Berechnung einer nett
].epen Flurstücksgröße in Relati.on zum Biotogebi-et. Es läßt
sich jedoch festhalten, daß innerhalb des Altzustandes die
Böschungen ca. 50 Flurstücke z.T. sogar beidseitig tangieren.
Diese Flurstücke besitzen dabei. ei.nen z.T. sehr ungünstigen
Zuschnitt und sind darüber hinaus oft noch recht klein, was
bezüglich weinbaulicher Nutzung keine opti.naßen Paraneter

Bezüglich der Eigentumsverhä[tnisse i.st festzuste]].en, daß
sich die Kleinböschungen ausschließlich in Privatbesitz be-
finden und durch i.hre Randlaqen oft Grenzen zu den Nachbar-
flurstücken bilden oder dadurch im Besitz oft hin-und ver-
wechseln. Genutzt werden di.ese Böschungen nicht. jedoch
reicht die weinbauliche Nutzung, wegen versuchter opti.naßer
F].ächenausnutzung, bis sehr dicht an diese Böschungen heran.
Dadurch ergibt sich hinsichtlich der anzustrebenden Erhal-
tungs--und Entvi.ckungsmaßnahmen die Prob]-ematlk. daß diese
Böschungen sehr schnell überdüngt und nit Pflanzenschutzmit-
teln überimpft werden können. Daneben ist die Versuchung
seitens der Winzer sehr graf, Erntexückstände in diese BÖ
schungen einzubringen.
Aus den Eigentuns-und Nutzungsverhältnissen ergibt sich für
das Bi.otopnanagement auch i.nnerhalb dieser Flurbereinigung
dle Herausforderungr den Konsens mit den Eigentümern zu

sind



schaffen und danach und darauf aufbauend, weitergehende Maß
nahmen des Bi-otopnanagements zu verwirklichen, welche im
Folgenden noch zu erläutern si-nd.

3 . 4 . 2 Verfahren/Maßnahmen

Nachdem nun, neben der Zielvorstellung des Bi.otopnanagenents
hinsichtlich dieser K[einböschunqen. auch der A].tzustand und
die damit verbundene Problematik kurz angerissen wurden, sol
[en nun Maßnahmen erläutert werden, we].che in Endeffekt zun
nögl i.obst optimalen und konfliktfreien Erreichen der erwähn-
ten Zielvorstellungen führen sollen.
Di-e Verfahrensart der Regelflurbereinigung gemäß (l und ë 37
FlurbG wurde wegen der z.T. umfangreichen Wegebau-und daher
auch Finanzierungsmaßnahmen unumgänglich. wodurch für die
Maßnahmen des Bi.otopmanagements hinsicht].ich der Erhaltung
der K[einböschungen entsprechende Gesetzesgrund].aßen maßge-
bend sind. deren Mögt i.chkeiten bezüglich des Bi-otopnanage-
ments bereits i.n zwei.ten Teil der Arbeit besprochen wurden.

Das Verfahren zähe.t mit 4a ha Verfahrensfläche und ca.
110 Betet.li.sten zu den kleineren Verfahren. Die geringe Gros-
se des Verfahrens i.st allerdings auf die bereits angesproche
ne Tatsache zurückzuführen, daß besonders beim zuständigen
Kulturamt Neustadt an der Wei.nstraße zunächst eingelei.tele
Gesamtverfahren danach projektwei.se aufgetei.It und abgear-
beitet werden. Die in dieser Konsequenz nur i.n Neustadt a.
d. Weinstraße durchgeführte Farm der Verfahrensabarbeitung
hat die bereits erläuterten Gründe und für die Landespflege
den Vortei.l , entsprechende Weiterentwi.cklungen wegen der Auf-
tei.lung in Projekte sehr viel schneller ansetzen und ver-
wirklichen zu können. da die durchschni-ttliche Projektbear-
beitungszei.t ca. 3 Jahre beträgt, wobei Im nachfolgenden
Projekt schon neue landespflegerische Ausrichtungen beachtet
werden können, da dieses wi.e ei-n neues Verfahren angesehen
wird. Dennoch betrug die Bearbei.tungszeit dieses Projektes
von der Teileinleitung 1984 bls zur derzeitigen Widerspruchs-
bearbeitung imnerhi-n ungewöhnliche 9 Jahre, vas vor allem
daran liegt, daß die Miteinbeziehung und ganz geringfügige
Änderung des NSG "kiel.ne Kalnit'l, sehr viele Probleme aufwarf
und entsprechend Zei.t i.n Anspruch nahm.
An planen.schen MaPnahnen bildet der WuG nit landespfleqe-
ri.schen Beqleitplan das Grundgerüst für die Neuornung des Ge-
bietes. E$ ist einleuchtend. daP, nach Aussage der zustän-
digen Landespflege. innerhalb der flächenmäßi.g kiel-neben Pro-
jekte. a]-so auch hi.er. eine wesentlich detailliertere Land-
schaftsaufnahme und Bewertung durchgeführt verden kann, wo-
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durch auch di-e Strukturen der Kiel.nböschungen profi.tIerE ha-
ben. da man sie a]s erha].tenswert i.m Sinne des Bi.otopnanage-
ments ansah und dies fc>rtan zu berücksi.chti.gen war. Denent
sprechend wurden sie im Flurberei.nigungsplan berücksichtigt,
welcher den Böschungen eigene Flurstücke mbi.lli.gte, auf de-
ren Ei.gentülüer einsch]ieß]ich des Ei.gentunswechse].s noch
einzugehen sein wird. Bezüge i-ch landespflegerischer und
landschaftsplanerischer Maßnahmen lagen weder in landschafts
planerischen(Landschaftsplanp Landschaftsrahnenplan) noch
in landespflegerischer (Biotopkartierung) planerische Kom-
ponenten vor. jedoch wurde ni.cht zuletzt angesichts des
nahe[iegenden NSG "k]ei.ne Ka]init'v die Erha].tung der BÖ
schungsstrukturen begrüßt.
Der. bezüglich sankti.oneller Maßnahnen, interessante Eigen-
tumsübergang Brurde durch die Anwendung von ë47 ernöglicht
Demnach wurde das Land für die Böschungen und dani.t deren
Ausbi.Idungsnöglichkeit als eigene Flurstücke , durch die Ge-
neinschaft in Farb eines a]-lgeneinen Landabzuges nach {47
aufgebracht. da die Klelnböschungen zurecht als gemei.nschaft
liche Anlagen angesehen werden können. So konnten di.e neuen,
die Böschungen beinhaltenden F].urstücke, der Stadt Landau
ilbertragen werden. wodurch di.e angestrebte Zielvorstellung
der Erhaltung dieser sonsti.gen Trockenbiotopstrukturen zu-
nächst einmal errei.cht wurde

3 . 4 . 3 Neuzustand

(vergleiche Anlage 5-4 Karte 2. rot narkiertes Gebiet)

Der sich durch Anwendung der beschriebenen Maßnahmen aus den
Altzustand entwickelnde Neuzustand für dle Kleinböschungen
läßt sich wie folgt charaktere.si.eien.
Gemäß der schon angetrebten Zielvorstellung des Biotopnanage-
ments kann gesagt werden, daß hier auch tatsächli.ch eine Er-
haltungsnaßnahme stattfand.
Die Lage der Biotopstrukturen war logischerweise ei.n Zwangs-
punkt der P[anung und mußte und wurde auch bei-beha].ten. Das-
selbe gilt für di.e li.nienhafte Form, sowie deren Größe von
einigen 1000 m2. wobei. gesagt verden muß. daß anscheinend
die Böschungsbreiten. sprich dle Breite der Böschungsflur-
stücke. etwas: zugenannen haben. Da es si-ch bei den Böschungen
nun um echte Flurstücke handelt. kann nun natürl i.ch auch eine
entsprechende geschrei.Dung erfolgen. SO sind di.ese F].urstücke
natürlich dem Verlauf der Böschungen angepaßt und schnal-lang
mit einen l,engen-Breitenverhältni.s von bis zu 45:1, was in
diesem besonderen Fall allerdings aus verschiedenen, haupt-



sächlich bi.otopspezi.fi.schen Grtlnden günstig ist . Die Durch-
schnittsflächengröFe ei.ni.ger Böschungsflurstücke beträgt bi.s
zu einigen 100 n2. Neben dem Merkmal des schmal-langen Zu
schni.tts verlaufen sle recht geradl i.nig ohne viele Brechpunk-
te und haben fast alle Zugang zu ei.nen Wegenetz, was weniger
aus Gründen des Biotopmanagements , als vi.elmehr aus Gründen
elgentunsrechtlicher Art wichtig ist. Eln Zusamnenlegungsfak-
tor kann aus bereü.ts in Altzustand beschri.ebenen Gegebenhei-
ten nicht abgeleitet werden. Neben den neu entstandenen BÖ
schungsflurstücken muß natürlich auch eine kurze Betrachtung
der angrenzenden F]urstücke erfo].gen. Diese si-nd in wesent-
lichen auch großzügig zusammengelegt und Im Zuschnitt und
Form verbessert worden. wodurch dle Koexistenz nit den ni.cht
mehr zuiü Privatbesitz gehörenden Flurstücken der Kleinböschun
gen als für den Wi-nzer akzeptabel erscheinen kann, was bezüg-
lich der Erhaltung und Pflege der Böschungen sehr wichtig ist
Damit kl i.ngt auch schon die Besprechung der neuen Eigentums-
verhältni.sse an, welche für die Erhaltung der Böschungsstruk
euren im Sinne des Bi.otopmanagements sehr gut gelöst i-st. So
war es sehr wi.chai.g. di.ese Strukturen durch die überführung
in öffentli.chef Ei.gentum ggf. vor einer zu intensiven Nut
zeng zu schtltzen, wei.s nan doch, daß gerade Trockenbiotope.
bzw. Vorkommen recht nährstoffarmer Halbtrockenrasen, durch
überdüngung sehr schne]]. eutrophi-epen können, was auch durch
die Ab].agerung von nährstoffrelchen Ernterückständen enorm
beschleunigt wird. Durch die erfogte Bildung von Flursttlcken
sowie die übereignung in die öffentliche Hand, kann in zu-
sannenhang mit der Einführung entsprechender Normen zunin
desk dafür gesorgt werden. daß der direkte Ei.ntrag von nähr
stoffreichen oder schadstaffha].ti.gen Rückständen mininiert
wird. Zumindest tei.lweise ist sa das Zi.el der Erhaltung der
Kleinböschungen einschließlich der Erhaltung deren lebens-
gemeinschaften erfüllt . Jedoch rnilssen die Kleinböschungen
von der öffentlichen Hand nun auch s]nnvo]] unterha].ten
verden, wozu ei.ne Erhaltung und Pflege, sowie eine Entwi-ck-
lung des Bi.otopesl z.B. durch ei.ne jährliche Haha nit Ab-
transport des Mahdgutes gehört. Eine Aufgabe, welche sicher
lich viel Zeit und Sachkenntnis in Anspruch ni-mmt, welche
aber überhaupt erst durch di.e Möglichkeiten und Zielsetzungen
der Flurbereinigung zustande gekommen Ist, wobei sonst auch
hi-er abschließend gesagt werden nuß, daP di.e Flurbereini-
gung den Zielsetzungen bezüglich der vorliegenden Bi-otop-
strukturen sehr gut gerecht geworden ist.



3 . 5 Bei.spiel 5 i Trockengebüsche/Trockenmauern im Flurberei
nigunqsverfahren Bingen-Scharlachberg

(vergleiche Anlage 5-S)

Das letzte Beispiel dieses Teiles der Arbeit beinhaltet die
Zustanäbeschreibung alt-neu einschl i.ePI i.ch der Beschrei.Dung
der durchgeführten Maßnahnen zum Erhalt und zur Entwicklung
von Trackengebüschen/Trackennauerstrukturen gemäß Biatopna-
nagenent innerhalb des Verfahrens Bi.fegen-Scharlachberg .
QUERVERWEIS FÜR WEITERE INFORMATIONEN: Teil 3, Punkt 3 .2 .8,
Lfd Nr. : IO

3 . S . l Altzustand

(verglei-che Anlage 5-5, Karte 1, rot markierten Gebiet)

Auch für dieses ].etzte Bei.sp]e] muß, der Systematik der vo
rangegangenen Beispiele folgend, zunächst der Zustand vor
den Maßnahmen der Flurberei.ni.gukg, also gewissermaßen der
Altzustand dargestellt und beschri.eben verden, um so dle
nötigen Verständnisgrundlagen für di.e weiteren Punkte zu
schaffen. Bezüglich der Karte des Altzustandes i.n der Anlage
muß dabei darauf hingewiesen werden, daß di.ese zwar den Alt-
zustand der Flurstücksauftei].ung beinhaltet. jedoch thema-
tisch die Karte der Ausgleichs, -Ersatz Äusbaumaßnahnen
ist. Dieser Mißstand wäre gerne vermieden worden, wenn dies
nicht di.e einzige naßstäblich zu der Karte des Neuzustandes
passende Karte vor Ort gewesen wäre. Dennoch ist die Darstel-
lung recht übersi.chtllch. so daß durchaus diese Karte der
Darstellung des Altzustandes genügt
Das zu behande]nde Trockenbiotop ste].It eine Art Mischform
aus Trockengebüschen und Trockennauern dar. da es sich um
ei.nen Wei.nberg mit sehr starker Terassierung handelt, wobei
di.e einzelnen darin enthaltenen Welnqrundstücke jedoch nicht
zur blei.chen Zeit ausgelassen Brurden, weswegen zwar haupt-
sächl i.ch die Trackengebüsche mit Felsenbirnen, buscharti-gen
Stielelchen und Felsenahorn dani.nieren. in den noch ni.cht
so lange,oder erst während und nach der Flurbereini.gang durch
Ankauf bedingt, ausgelassenen kleineren Weinbergsabschnltten
jedoch noch die Trc>ckenmauern vorherrschen. Innerhalb der
verbuschten Weinbergsabschnitte finden sich ebenfalls Trok-
kennauerabschnitte . Gemäß des Biotopnanagenents sind hier Er
haltungs, er auch angesichts der verschi.ebenen Sukzessions-
stadien Entwicklungsmaßnahmen anzustreben .



Das Trockenbiotop liegt bls auf emi.ge Randber'iihrungen außer
halb des Ortes in der Lage des Scharlachberges und besitzt
ei.ne Größe von ca. 50000 n2. Das Biotop an si.ch besitzt el
ne sehr kcjmpakte Form ohne Verdi.nkelungen .
Die i.nnerha].b des Blotapgebietes liegenden Flurstücke sind
m[t einer Anzah]. von 27 recht geringe was bezüg]ich der Ge
santf[äche von 50000 m2 zu ei.ner durchschitt] i.chen F].ur-
sttlcksgröße van ca. 1800 n2 pro Altflursttick i.nnerhalb des
Biotopen führt. Auch der Zuschni.tt di.eßer F].urstücke ist
recht gut. Es finden sich Längen ltenverhältnisse von
durchschni.tt].ich 4 bis 8:1 und recht oft verlaufen dle Gren-
zen paral].el zueinander und ohne viele Brechpunkte und auch
ein Wegeansch].uß ist für alle Grundstücke gegeben. Es stellt
si.ch sonst di.e berechtigte Frage, ob ni.cht ei.ne solch gute
Ausgangssituation Resu]-tat ei.ner vorhergegangenen Neuordnung
war. oder ob dies ei-ne rühmllche Ausnahme der sonst anzutref
lenden Situationen in We]nbergsverfahren ist. wobei. si.ch a].-
verdi.ngs beides meiner Kenntnis entzieht.
Vie].leicht kann jedc>ch die Besprechung der Eigentums
Nutzungsverhä].tnisse schon eine gewisse Antwort auf die ge-
stellten Fragen geben. Einige größere Teile, insbesondere
der älteren Gebüschbestände. sind näml i.ch bereü.ts i.n Eigen-
tum der Landesforstverwaltung, also einer Landespflegebehör-
de. so daß als Folge einer an den Erwerb anschließenden ka-
tastertechnischen Zusanmen[egung tei.].weise diese großen. gut
geschnittenen Flurstücke entstanden sei.n können. Neben der
Landesfortsverwaltung gibt es noch emi.ge Prlvatbesltzer,
wobei, wie bereits oben angedeutet. noch nicht festzustellen
ist. ab und vor allem wann (vor. während, nach den nach zu
besprechenden Verfahren) diese ihre Wei.nberge ausgelassen
haben. so daß diese wie die tlbrigen anderen Wei.nbergsab-
schnitte nicht genutzt und so der nattlrl i.chen Sukzessi.on
überlassen wurden .

Aufgabe der Flurbereinigung ist es nun, die bereits beste-
henden und die i.m Werden begriffenen Gebüschbestände mi.t den
ihr zur Verfügung stehenden Mitte].n und Maßnahmen entspre-
chend zu erhalten und zu entwickeln.

3 . 5 . 2 verfahren/Maßnahnen

Nach der Beschreibung folgt. wle fast schon gewöhnlich. die
Beschreibung der Verfahren und Maßnahnen. ni.t denen die for
mutierten Ansprüche des Biotopmanagenents real i.slert werden
können und auch \runden, un an Ende den Neuzustand präsentie
ren zu können .
Auch hier kommt das Flurbereinigungsverfahren gemäß ?l und



ë37 FlurbG zur Anwendungr da auch hier. trotz eines recht
brauchbaren Wegenetzes , z .I'. umfangreiche Ausbaumaßnahmen
anstehen, wonit fur das Biotop bzw. dessen Erhaltung und Ent-
wicklungen die Mögt ichkeiten entsprechender Paragraphen des
FlurbG in betracht gezogen werden nassen.
Mit einer Flächengröße von nur 39 ha und ca. 80 Beteiligten,
ist dieses Verfahren eines der kleinsten i.nnerhalb der in
Teil 3 der Arbeit erfassten Verfahren und läßt der zustän-
digen Flurberei.nigungsbehörde in Wörns si.cherlich viel Frei-
raun, was die Möglichkei.ten des Biotopmanagements angeht.
Dennoch dauerte dieses Verfahren von seiner Einleitung 1980
bis zur Sch]ußfeste].lung 1993 Insgesamt 13 Jahre an. was
für ein Regelflurbereini.gungsverfahren ohne Pro:jektaufteilung ,
wi.e in Neustadt an der Weinstraße, kei.n übermäßig langer
Zeitraum ist
Als planerische Maßnahme zun Errei-chen der Ziele des Biotap-
managenents kann in diesen Zusammenhang zunächst der WuG mit
landespflegerischen Beglei.tplan gelten. welcher durch die
Beachtung der Aussagen der landespflegerischen Komponente in
Verdi.ndung mlt der Planung eines neuen Wegenetzes, die
Grundlage für den Erha].t der Trockenbiotopstrukturen schafft.
So wurde angesichts der Maßnahmen des Biotopmanagements das
Wegenetz in Bereich der Bi.otopflächen auf das nindeste. den
noch aber ausreichende. reduzi.ert und entsprechend ausgebaut.
[n ansch].i.elenden F].urberei-ni-gungsp]an \funde dann noch das
nöte.ge Flächenmanagement i.n Foen ei.ner entsprechenden Zusam-
menlegung geregelt
Landesplanerische oder landschaftspflegerische Planungen ent
halten bezüglich der angestrebten Maßnahmen des Biotopnanage-
nents keinerlei konkrete Aussagen. Als Ausnahmen sind die
Bi.otopkartierung zu nennen,welche das Gebt.et zwar beschreibt,
wobei jedoch i.nnerha].b der Unterlagen kei-ne kategorisierung
zu fi-öden war, sowie mehrere tier-und pflanzenökologlsche
Gutachten, welche den vorliegenden Flächen z .T. hervorragende
Qual i.täten zuerkennen und durch diese Wertung auch zur Ver-
folgung des Zieles der Biotoperhaltung beitragen. Es wurde
teilweise sogar die Einrichtung eines Naturschutzgebietes
angeraten, welches seitens der Landespflege auch weiterver-
folgt zu verden scheint
Hansi.chtl i.ch sanktioneller Maßnahnen l$t der rune des Eigen-
tunsüberganges wohl das wichtigste Faktum. Sa konnte ein An-
kauf der sonstigen, innerhalb des Biatapes liegenden Flächen,
durch die Landesforstverwaltung vorgenomnen werden und das
Biotop somit gest.ebert, erhalten und weiter entwickelt ver
den. Auch di-e Unterhaltungsfrage ist somit schon vorab ge
klärt, so daß nun schon i.n die abschließende Beschreibung
des Neuzustandes übergegangen verden kann.



3 . 5 . 3 Neuzustand

(vergleiche Anlage S-5, Karte 2. rot narkiertes Gebt.et)

Auch für di.esel ].etzte Beispiel soll nun abschn i.eßens der
aus den Altzustand und den durchgeführten Maßnahmen hervor
gegangene Neuzustand des Trockenbiotopes beschrieben werden .

Wertet man d]e erfo].sten Maßnahmen hinsichtlich der
Zi.elsetzungen des Bi.otopmanagements , so nuß iran schlußfol-
gern, daP für das vati i.agende Trockenbiotop tatsächl i.ch eine
Maßnahme i.n Fern einer Erhaltung sattgefunden hat, wobei
di.ese Erhaltungsnaßnahne zusammen lügt flankierenden Entvlck-
lungsmaßnahnen den Biotop sowieso wohl an di.enl i.chsten sind.

Die Lage des Bi.otopes wurde selbstverständlich ebenso
bei.behalten, wi.e dessen Größe von rund 50000 n2, wobei. je
doch di-e Eigentumsverhältnisse, wie später noch zu sehen sein
vi-rd, anders geregelt Bniirden.
Die erfolgte großzügige Zusammenlegung hat es ermöglicht, die
ursprüngliche Zahl der im Biotopgebiet liegenden Flurstücke,
auf lediglich 2 zu reduzieren, womit so die durchschnittliche
Flurstücksgröße sehr gute 25000 n2 beträgt. Aus der Reduzie-
rung der ursprünglichen Flurstücke von 27 auf 2. läßt si.ch
dementsprechend auch ein Zusammenlegungsfaktor von rund 14 :1
errechnen. d.h. auf 14 Altflurstücke konnt ein neues Flur-
stück, was wohlgemerkt jedoch immer nur für das konkrete
Biotopgebiet gilt. Auch der Zuschnitt ist sonia etwas ver-
bessert worden. Es handelt si.ch um zwei flächenmäßig recht
große. jedoch auch sehr kompakte Flurstücke,welche sich durch
ein ausgewogenes Längen-Breitenverhältnis von ca. 3: 1 und ei-
ner. trotz ihrer Größe recht einfachen und geradlinigen
Grenzziehung, kennzeichnen lassen, obwohl und dies nuß i.auer
wieder gesagt werden. solche Faktoren innerhalb der das Blo
top kennzei-chnenden Flurstücke eher zweitrangig sind, da sie
ohnehin mei.st aus der Nutzung ausgenommen werden. vas ja
auch oft Ziel des Bi.otopmanagements auf diesen Flächen ist.
Dennoch muß auch erwähnt werden, daß sich denentsprechend
bezüglich der Biotopfläche, das Wegenetz zwar auf das nötig-
ste, aber auf eine trotzden optimale Lösung beschränkt hat.
innen das Wegenetz das Bi.stop nicht durchschneiden
Der eher flurberei.nigungstechni.schen Besprechung des Blotopes
erfolgt anschließend, wle gewohnt, die eher flurbereini.gungs-
rechtliche Kc>mponente des Neuzustandes , welche insbesondere
Eigentumsverhä].tnisse und weitergehende Unterhaltungs-und
Boni.t Entwicklungstendenzen charakterisi.eien soll. So erfolg-
te zusätzlich zu den bereits im Besitz der Landesforstverval
tung befindlichen Grundstücke des Trockengebtischbestandes ein
weiterer Ankauf an ausgelassenen Weinbergen und überführung in
das Eigentum der Landesforstverwaltung, womit flächenmäßig



Ltlcken geschlossen werden konnten, so daß eine große zukam
menhängende Sukzessi.onsfläche mit verschiedenen Gebüschsuk
zessionsstadi.en entstehen konnte. Anknüpfend an diese ver-
schiedenen Sukzesi.onsstadien stellt sich nun für di.e wei-
tere Entvi.ck]ung die Frage, vie di.ese gegebenenfa]].s ge
steuert werden kann. So wäre es z.B. nöglich, di.e gesammte
Fläche der Sukzession zu überlassen und so Im Ergebnis einen
geschlossenen und vi.elfältigen Trockengebüschbestand zu er-
halten. Angesi-cats der i.nnerhalb des Gebietes teilwei.se ge-
häuft auftretenden Trockenmauerstrukturen . besteht die Al-
ternative , ein wechselgliedriges Landschaftsbild ni-t teilwei-
se dominanten Trockengebüsch-oder Trockenmauerabschnitten zu
schaffen. Die Lösung di-eßer, die Unterhaltungsfrage betreü
lenden Entwi-cklungsfragen. Ist der Landespflege als geei.gueter
dachorganisation zu überlassen, womit die Aufgaben der Flur-
bereinigung hinsichtlich der Ziel.setzungen des Biotopmanage--
menüs als gelungen und abgeschlossen anzusehen sind.

3 . 6 Zusannenfassung der Ergebnisse der Bei.spiele

Der vorliegende Teil. der Anbei.t kann nicht abgeschlossen wer
den, ohne dle erwähnten Bei.spiele noch einmal zusamnenfassend
zu di.skutieren und einer kurzen Wertung zu unterzi.ehen.
So ist z.B. hinsichtlich den. i.n äen ei.nführenden Punkten an-
gesprochenen Grundsatz der Vi.elschichti.gkei.t, bzv. des quali-
tativen Umfanges der Bei.spi.ele, bezüglich der Darstellung van
Belspi.eien mit verschiedenen Bi.otoptypen, gut gerecht gewor
den. Hi.ngegen gilt. daß es si.ch bei allen 5 Beispielen un
Erhaltunqs-und flankierende Entwicklungsmaßnahmen i.n Sinne
des Biotapnanagements und nicht auch ei.Dual um Neuschaffungs-
maPnahmen von Trockenbiotopen handelt. Dies liegt jedoch da
ran, daß es außer den ausschließlich oder hauptsächlich se-
kundären Biatapen, wie z.B. Trockennauern, sehr wenig, bzw.
gar kei.ne NeuschaffungsmaPnahnen gi.bt, wei.l es, anders als
z.B. bei den Feuchtbiotopen. oft aus hauptsächli.ch Dialogi-
schen Gründen extren schwierig, oder gar nicht erst möglich
ist. manche Trackenbiotapstrukturen, wie Magerrasen. als Neu-
schaffungsnaßnahne anzulegen. Auch hi-nsichtllch des zur Ver-
fügung stehenden Kartennaterlals, was ni.cht zuletzt auch über
di.e Wah]. des Belspleles entscheidet, waren brauchbare und an
schauliche Beispiele fast nur im Bereich der Erhaltungs--und
Entwicklungsmaßnahmen zu finden. Man muß allerdings sagen.
daß, obwohl e$ sich bezüglich der Maßnahmen des Blotopmana'
genents nur um Erhaltungs-bzw. Entwicklungsmaßnahmen handelt,
di.ese lei.alte Einsen.tigkeit durch dle Verschiedenheit anderer
betrachteten Kc>mponenten aufgehoben wurde
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So ist es natürlich auch so, daß innerhalb der Beispiele di-e
verfahrensart der Regelflurbereinigung gegenüber anderen Ver-
fahrensarten dominiert, da diese ja auch gemäß der Erfassung
innerhalb des Teiles 3 der Arbeit als überwiegend prakti-zier-
te Verfahrensart festgeste].].t wurde. Das dies sich logischer-
weise auf die Vielschichtigkeit der Bei.spiele auswirkt, ist
unvermeidlich, da die zahl.enmäßig wed.gelten Beispi.e]e anderer
Verfahrensarten auch nicht einfach nur. um diesem Aspekt der
Vielschichtigkeit genüge zu tun. genomnen werden können,
wenn si.e insgesamt aber wesentl i.ch weniger aussagekräftig

Zusammenfassend ist u.a. auch aus den vorangegangenen kurzen
Erläuterungen zu entnehmen. daß es hinsichtlich der besteck
ten Ziele zur Auswahl der Beispiele nicht i-omer einfach
und auch lösbar war. allen selbst gesteckten Anforderungen
gerecht zu werden. Dennoch. und daß kann als allgemei.ne und
abschließend wertende Aussage erarbeitet werden, ist es of-
fensichtlich gelungen, die Ergebnisse der Kulturämter hin
sichtlich der Maßnahmen des Biotopmanagenents in Form emi.
ger aussagekräftiger Bei.spiele darzustellen und sonst die
hohe Bedeutung der Flurbereinigung im Rahmen des Bi.otopmana-
genents zu untermauern.

si.nd



Te i.1 6 :

Resunee - nazi.t - Ausbli.ck



1 . Resumee

Da nun sämtliche Tei.le der Arbeit ausführlich erläutert sind,
ist es nun an der Zeit. den gesammten Themenkreis der Arbeit
mit einen Resunee abzusch].legen, welches die vielen bespro-
chenen Einzelpunkte und Faktoren allgenei.n und zusannenfas-
send beinhaltet , darüber hinaus aber auch noch wei.tergehende
Schluß bestellungen zieht
So wurde sich dafür entschieden, di.e Trockenblotopthematik
innerhalb des nachfolgenden Resumees ei.ner fächerübergreifen
den Beurtei].ung zu unterzi.ehen. Di.ese fächerübergreifende
Di.skussion soll in wesentli.chen aus drei verschiedenen Blick
winkeln erfolgen.
Zunächst e]nma]. erscheint es wi.chtig, die Frage nach dem
Stellenwert der Trockenbi.otope in der Natur zu stellen, also
den bi.ologi.schen Aspekt der Trockenbi.otopthenatik abzuklären .
Da ei-ne solche Frage schon von Anfang an über der Thenatlk
schwebt und schon dort hätte beantwortet werden können. i.st
es vichti.g, zur Lösung di.esel Frage, die Aussagen der Teile
l und 4 heranzuzi.ehen, deren Aussagen schon eine Antwort zu
diesen Problem geben können und vielleicht auch schon gege-
ben haben .
Als logische Konsequenz der Abhandlung der biologe.schen Kom
ponenten des Stellenwertes der Trockenbiotope ergibt sich
di.e Hinterfragung der Themati.k hinsichtlich gesellschaftl i.-
cher Faktoren. Mit diesen Faktoren ist in wesentlichen der
Stellenwert der Trockenbi.otope Innerhalb der Gesellschaft,
bzw. di-e Akzeptanz und di.e Kenntnis bezüglich der Trocken-
biotope genen-nt. Oa di.eber Aspekt nicht innerhalb der Arbeit
erläutert wurde . bedarf er der besonderen Aufmerksamkei.t
Als letzter BI i.ckvinkel nuß natürlich nc>ch der Stellenwert
der Trockenbi.otope in Flurbereinigung und Landespflege er-
läutert verden. Hi.erben. kann allerdings tatsächl i.ch resumi.e-
lend gearbeitet werden. da dieser Aspekt prinzipiell einen
Schwerpunkt der Anbei.t darstellte und so bereits eingehend
behandelt und erörtert wurde. dennoch und ni.cht vi.elleicht
auch gerade deshalb aber auch schwerpunktsmäßi.g zusamnenge-
faßt verden muß .

Aus di.esel drei Tei.].resunees kann dann abschließend ei.n Ge-
santfazit gezogen werden. um hieraus wi.ederum ganz zun
Schluß ei.nen Ausblick wagen zu können, wong.t dann arbeits-
techni.sch und auch inhaltlich das Ende der Anbei.t erreicht
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1.1 Stellenwert der Trockenbi.otope in der Natur

Gemäß der bereits erläuterten, fächerübergrei.lenden Zusannen
fassung der Thematik, steht als erstes die Erörterung des
Stellenwertes der Trockenblotope in der Natur zur Diskussion.
Hierbei i.st schon angeklungen, daß die in diesen Zusammen
hang qenachten Aussagen des ersten und dle unterstützenden
Ausführungen des vierten Teiles an dieser Erörterung teil-
haben und in sie ei.nfl i.eßen können.
Da es hier in erster Li.ni.e um di.e rei-n biologische Komponente
des Trockenblotapbegriffes geht. ist es nicht vervunderl i.ch,
nochmals an die Aussagen des Tei.les l äer Arbeit anzuknüpfen.
So ist ein Biotop nach der allgemeinen. von der Literatur
unterstützten Begriffsbestimnung, ein Lebensraum, welcher
Art auch immer, in welchen sich aufgrund dessen bestimnten
Eigenschaften auch ganz spezifische Lebensgeneinschaften ein
finden. was ja zusammengenonnen oft fälschl i.ch. aber veit
verbreitet unter den Begriff Biotop verstanden wurde und so
auch hier Verwendung fand. Aus dieser noch einnal kurz in
Erinnerung gerufenen, etwas allgemeineren Dea.niton aber
läßt sich schlußfolgernd ableiten. daß wir es auf unseren
Planet überall, wenn auch mit verschiedenen Arten. so doch
stets mi.t Biotopen (also nach genauer Definiti.on: ökosyste-
men) oder, wenn man den verschiedenen Ausprägungen Rechnung
trägt. mi.t verschi.ebenen Biotoptypen zu tun haben. Der Bio-
topbegri-ff i.st also allumfassend, vir selbst leben i-n i.hnen
und von i.innen, ihr Stellenwert kann also auch für uns nur
von existenzi.e].ler Bedeutung sei.n. Die von uns so beschrie-
bene Natur wäre ohne Biotope gar nicht denkbar. entsprechend
ist ihr Stellenwert auch anzusiedeln.
Wie bereits angeklungen, kann man. anhand berti.enter Krite-
rien, versuchen diesen Biotopbegri-ff zu differenzieren. indem
man verschiedene Arten oder Typen von Biotopen abgrenzt,da es
bestimmte Faktoren gi-bt, welche für die Art des Blotopes
ausschlaggebenden Charakter besitzen. worauf teilweise schon
im einführenden Tei.l ei.ngegangen wurde. Diese von uns aus
erkorenen Faktoren entscheiden darüber. ob ei-n Biotop z.B.
ei.n Feucht-oder eln Trockenbi.stop ist, soul.t laßt si.ch also
bestellen. daß jedes aufgrund solcher Faktoren entstandene
Biotop seinen berechtigten Platz best-tzt und weitergedacht
kann man schlußfolgern. daß jeder Bi.otoptyp, ob Feucht-oder
Trocken-oder sonsti.ges Biotop, innerhalb der Natur denselben
Stellenwert besitzt. Dementsprechend ist also ei-n Trocken-
biotop, vi.e etwa ein Magerrasen, an seinem charakteristischen
Standort ebenso wi.chai.g und sinnvoll für den Naturhaushalt,
vie ein Tei.ch. Dies kann. angesichts der oft verbrei.teten
Tendenzen. bestlmnte Bi.otoptypen anderen gegenüber überzube
werten. gar nicht oft genug gesagt werden.
Selbstverständ].Ich gilt das obi.ge ni.cht gebietsbezogene in

227



derselben Konsequenz für alle Gebiete. also auch für die
Stel].ung der Trockenbiotopgebi.ete in Rheinland-Pfalz, mit
Ihrer z .T. hochgradig interessanten und schützensverten
Flora und Fauna. Es steht a].so zu hoffen. daß di.e Trocken-
biotope und ihre Typen in Rheinland-Pfalz hinsichtlich i-bret
Beurteilung, und di-es gilt weniger für dle Landespflege und
Flurberei-ni.gukg, als anscheinend eher file den normalen Bür-
ger, denselben und i.innen zustehenden Stellenwert und Ader
kennung erfahren. wi-e die übri.gen Biotoptypen. gerade auch
weil der entsprechende Stellenwert tatsächlich in der Natur
ebenso hoch ist. wi.e der anderer Bi.otoptypen.

1. 2 Stellenwert der Trockenbi.otope im menschlichen Natur
bewußtsein

Ein zweiter wi.chtiger, abschließend zu erörternder Faktor
ist die Frage, inwieweit Trockenbiotope einen gewissen Std
lenvert i.m nenschlichen Naturbewußtsein besitzen. wurde
doch der Ste[[enwert i.m Naturhaushalt se].bst anhand voran
Begangener ttber].egungen recht hoch angesiedelt
Obwohl dieser Punkt nicht di.sekt Innerhalb der Anbei.t be-
trachtet wurde. i.st seine Bedeutung recht hoch, da man an
hand der erhaltenen Ergebni.sse ggf. Initiativen z. B. zur
$tellenwertverbesserung starten kann und muß. denn es Ist ja
Letztendlich der Mensch, bei. we].ehem si.ch der Ste]]enwert
der Biotcjpe mani-festieren muß, dante er diese rlchti.g aner-
kennen und schützen kann. Insofern kann auch für die I'henen-
ste[[ung der vorliegenden Arbeit teil.weise ein begründender
Sinn erarbe i.tet werden.
Es steil.t si.ch allerdi.ngs die Frage, wie es anzustellen ist,
den Stellenwert der Trockenbi.otope i-n menschlichen Naturbe
wußtsei.n zu ermitteln. Di.e beste Antwort die es darauf zu ge
ben gibt, ist dle die Ergebni.sse i.n Form einer gezielten Un
frage zu ermitteln. was auch durchgeführt wurde. Di.e anhand
ei.nes selbst erstellten Formularen (siehe Anlage 6-1) durch-
geführte Befragung, sollte recht einfach durchzuführen sein
und hauptsächlich darauf abzielen, inwieweit anhand des Trek
kenbiotopbegriffes überhaupt eine Sachkenntnis in puncto
Trockenbi.otopen besteht. Dementsprechend wuz'den 3 Fragen ge-
wählt. welche die Antwort ja/nei-n oder nur eine schlagwort-
arti.ge Beantwortung zuließen. aus welchen aber trotzdem die
relevanten informationen gewonnen werden konnten. Neben di.e-
ben Kompaktheitsbedingungen der Umfrage wurden noch weitere,
insbesondere statistische Grundregeln, wie z.B. Anonymität,
aussagekräftige Anzahl und vor allem sinnvoller Querschnitt
der Befragten. sowie std.ktes Befolgen des Befragungsbogens



ei.ngehaltenp um an Ende auch eine möglichst reale.sti.sche
Umfrage nit entsprechenden di-rekt ausvertbaren Ergebni.säen
zu erhalten .

Was die Ergebnisse betrifft (si.ehe Anlage 6-2) , so ist dies
hansi.chtlich der überschri.ft di.esesPunktes si.cherl i.ch ei.n
Wechselbad der Erfolge und Niederschnetterungen. So ist sehr
interessant zu verzeichnen, daß seitens der insgesamt 204
Befragten ein, mit 97,ö8 äußerst reges und vor allem großes
Interesse an Natur-und Naturschutz besteht. was ganz in dle
Erschei-dung unserer heutigen Zeit paßt und sicherlich auch
tei.lveise ei.n Verdienst der z.T. unermüdlichen Arbeit der
gesaalpften Naturschutzorgani-san.oden und Behörden im Zusam-
menhang mit den Medien ist. Es i.st a]].erdings als nieder-
schmetternd zu bezei.ahnen. daß von den Befragten über 90+
(90,7t) der Frage nach der Kenntnis des Begriffes des Trok-
kenbiotopes mi.t Kopfschütteln begegnen und di.e prozentuale
Zah[ der 9,3&, weiche mit diesem Begriff angeb].ich etwas
anfangen konnten durch unsinni.ge Antworten im Sinne der The
matlk (Bei der Befragung bestand allerdings keine Einschrän-
kung, also si.nd auch Nennungen vie ';Wüsten im PrInzIp rlch-
ti.g) auf di.e Frage nach der Nennung konkreter Beispiele noch-
mals auf nur 6.S8 year(lckt wurde. Das diese Unkenntnis nicht
an der Unwissenheit bezüglich des Begriffes 'tBI.stop" liegen
kann. wurde. und das entwickelte si.ch leider erst während
der Unfrage. daran deutlich. daß sich schätzungsweise zwi.-
schen 60 und 708 unter den Begriff Feuchtbi.stop etwas vor
stel].en und Beispiele hätten nennen können.
Aus diesen Befragungsergebnissen heraus und den si.ch dadurch
automatisch stellenden Fragen, nuß nan schließen. daß der
Stellenwert der Trockenbiotope in nenschl i.chen Naturbewußt-
sei.n trotz z.T. einiger erfreulicher Antworten recht gering
ist. Dies soll aber ni.cht zur Resignation führen. sondern
stellt vielmehr eine Herausforderung für sämtliche Behörden,
Stellen und Organe-nationen dar, den Bürger auch diese Art
der Bi.otope näher zu bri.ngen, um das Interesse seitens der
Bevölkerung, was ja durchaus besteht, auch hi-er befriedigen
zu können. Es ist näm].i.ch zu bedenken. daß man Trockenbi-otope
nur erhalten. entwickeln und neuschaffen kann, wenn man um
deren Bedeutung weis und alle Bemühungen des Trockenbiotop-
managenents seitens der entsprechenden Behörden sind si.nnlos ,
wenn das Bewußtsein und die damit verbundene Akzeptanz für
diese Bestandteile der Natur fehlt



1. 3 Ste].lenwert der Trackenbiotope in flurbereinigung und
Landespflege in Rheinland

mit der Besprechung dieses Punktes ist inhaltlich der eigene
eiche Schwerpunkt des Resumees erreicht. da innerha].b dieses
Punktes in der Tat ei-ne Zusammenfassung. wenn auch recht all-
gemeiner Natur, der i.n der Arbeit entwickelten Aussagenp so-
wie der gesammelten Erfahrungen und Ergebnisse vor ort erfol-
gen kann. Wle i.nnerhalb der Arbeit meistens praktiziert müs
sen, genäß der überschri.ft, Flurbereinigung und Landespflege
als si.ch gegensei-ti.g ergänzende Instrumente zum Biotopmanage-
ment gesehen werden.
Resumi.ert nan noch elnnal die nögl i-chkeiten. welche seitens
der ei.nzelnen Rechtsnornen bestehen, Trockenbiotope zu erbat
ten. entwickeln und neuzuschaffen, so muß man insbesondere
in Betrachtung der ausgesprochenen Naturrechtsnormen ei.ne
ausreichende Anzahl an vorhandenen Möglichkei-ten bestellen.
was sich nach und nach auch i.m Bereich des FlurbG durchge-
setzt hat. Manchen Kritikern geht dies jedoch noch lange
nicht wei-t genug, jedoch nuß zu bedenken gegeben werden. daß
dle sanktionellen Möglichkeiten. welche heute zun Trocken
bi-atopmanagement geboten werden. noch nicht sehr lange exis-
tieren und von nanchen Nomen viellei.cht heute noch ni.cht
ausschöpfend gezerrt wird. Ebenso können auf der planerischen
Ebene viele neue Konzepte zu einen effektvolleren Biatopma-
nagenent entvicke]t und verwirk].Icht werden. Es kann heute
keinesfalls die Rede davon sein, die Möglichkeiten sankti-o-
neller und auch planerischen Art seien bezüglich deren Aus--
führung zur Stagnati.on gelangt. Viele neue Kanzeptep wie
etwa planerische Komponenten z.B. eine neue Form der Land-
schaftsbewertung bewei.sen das Gegenteil, worauf aber noch ei.n
zugehen sein wird. da es sich eher un Dinge handelt. welche
Im Zusannenhang mi.t erfolgten Maßnahmen zu besprechen si.nd.
ES kann also diesbezüglich gesagt verden, daß der Stellen
wert der Trockenbiotope und auch der Biotope allgenein i-n
Flurbereinigung und Landespflege in Rheinland-Pfalz alleine
schon durch entsprechende gesetzliche und auch planerische
Würäigungen in Forlü theoretisch zur Verfügung stehender
Möglichkeiten gewahrt und anerkannt wird. Daneben muß gesagt
werden, daß diese Möglichkeiten nicht statisch eingerichtet
wurden, sondern auch durchaus erweiterbar und abänderbar

Betrachtet man zusammenfassend di.e tatsächlich i.nnerhalb der
Maßnahnen des Biotopmanagenents umgesetzten Möglichkei.ten ,
so kann nan, anknüpfend an entsprechende Tei-le i-n der Arbeit
festste[[en. daß diese Maßnahmen in a]].genen.nen auch recht
ausschöpfend durchgeführt werden. Di.es zei.gt, daß auch in
der Tat die durch die Gesetze legitimierten Möglichkei.ten
zun B]otopmanaqement nicht nur ei.ne Art ]eere Luftb].aßen



si.nd. sondern auch tatsächl i.ch i.nnerhalb von Maßnahmen zum
tragen kc>mnen und ausgeschöpft werden. Auch planen.sch be-
stehende Möglichkeiten werden immer intensiver genutzt und
vor allen Dingen verfeinert. So wurde dle schon angesprochene
Landschaftsbewertung zunächst nur für beste.amte, nbewertbaren
Landschaftsteile durchgeführt, während eine diesbezügliche
grundlegende Reform heute eine flächenhafte Bewertung der
Landschaft vorsi.eht. So tragen Flurbereinigung und Landes
pflege auch durch entsprechende Maßnahnen dazu bei, daß der
Ste].].enwert der Trockenbiotope in allgeneinen wächst, da si.e
selbst schon seit längerem den Stellenwert der Biotope all-
genei-n und der Trockenbiotope iin besonderen kennen und zu
schätzen wissen .

Wertet Enan di.e Aussagen bezüglich des Stellenwertes der Trok-
kenbiotope in Flurbereini.gang und landespflege ri.chtlg. so
laßt sich daraus i.nsbesondere für die Flurberei.nigung ei-ne
teilweise Verschi.ebung der Aufgaben ableiten. welche schon
sei.t emi.ger Zelt ei.nzutreterl scheü.nt und auch in novelller
ten FlurbG i.nnerhalb ël dargestellt ist. So kann es ni.cht
mehr länger nur Aufgabe der Flurbereinigung sein, die An-
bei.ts-und Produkte.onsbedingungen in der Landwirtschaft zu
fördern, sondern es muß auch als Ziel angesehen werden,
Zwecke des Naturschutzes und der Landespflege zu verfolgen.
Der Stel].enwert des Naturschutzes und der Landespflege, also
auch der der Trockenbiotope ist ein andererp größerer gewor-
den. Da hier der Ste].].enwert der Trockenbi.otope bereü.ts er-
kannt und richtig eingeschätzt i.st. übernehmen Flurberei.nl-
gung und Landespflege möglichervei.se noch eine weitere Auf-
gabe. welche sich aus den Erläuterungen des vorangegangenen
Punktes ergeben. Es wäre wichti.g, wenn diese Behörden die
Aufgabe der Aufklärung des nornalen Bürgers hansi.chtlich des
Trockenblotopbeqriffes übernehmen würden, was sich schon bei.
anderen ähnlichen Projekten bewährt und ausgezahlt hat. Soul.t
nehmen die Flurbereinigungsbehörden und Landespflegebehörden
bezüglich der Stellenwertbestiinmung des Trackenbiotopbegrif-
fes ei-ne fächerübergreifende Ro]].e ein. ein Tatbestand, wel-
cher unbedi.ngt zu würdigen ist.

1 . 4 Fazit

Aus den vorangegangen diskuti.arten Punkten läßt sich, bezug
lich des allgenmeinen Stellenwertes des Trackenbiotopes, fol
gender kurzes nazi.t ziehen.
Der Stellenwert der Trockenbiotope warf Ist und bleibt inner
halb der Natur und des Naturhaushaltes sehr bedeutend. Ei.n
Trockenbiotop Ist i.nnerhalb der Biosphäre genau so ein Cha-



rakteristikun, vie jedes andere Bi.oedp auch und bedarf daher
desse[ben Schutzes. Di.es gilt innerhalb sänt].scher Gebiets-
einheiten und di.esel Ste]]enwert innerhalb der Natur so].lte
bezüge i.ch der Bewußtseinsbildung und dem naturbewußten Han-
deln des Menschen stets beachtet werden.
Tatsächl i-ch scheü.nt der Stellenwert des Trackenbiatopes im
durchaus geschäften nenschl i-chen Naturbewußtsein auch vor
dem Hintergrund der Stellenwerte anderer Biataptypen nicht
besonders hoch zu sei.n .
Die F[urberei.nigung und Landespf]ege hat innerha].b der jungs
ten Zeit den Stellenwert der Bic>tope allgemein und der Trok-
kenbi.otope i.n besonderen innerhalb des Naturhaushaltes er-
kannt und di.eßen entsprechend Rechnung getragen, womit der
Stellenwert der Trockenbi.otope und auch ganz allgeiüein der
des Naturschutzes und der Landespflege angemessen berücksich-

Aus di.eßen Fazit heraus erwächst nun die Möglichkeit, mittels
des Instrumentes der Flurberei.ni.gunn und mehr noch des der
Landespflege. das Defizit i.m Stellenwert im Naturbevußtsein
des Menschen auszugleichen und so auch hier die Lücken zu
schließen. Auf weitere Ausbli.cke sollte deshalb im Anschluß
noch eingegangen werden.

Etat istg
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2 . Ausbl j.ck

Die vorliegende Arbeit soll ni.cht enden,ohne noch einen Aus
blick auf voraussichtl i.che oder wünschenswerte Entwicklungen
hinsichtlich des Trockenbiotopmanagenents und des Biotopna-
nagenents allgemei-n zu wagen .
So Ist es gut zu wissen. daß die Entwicklung hin zur Hebung
des Stellenvertes der Trockenbiotope sowie der Biotope all-
gemein innerhalb von Flurbereinigung und Landespflege in
Gange und noch keinesfalls abgeschlossen ist. Schon heute
wird i-nnerhalb von Flurbereinigungsverfahren, aber auch an-
derer raunordneri-scher Verfahren. ein Höchstmaß an Möglich-
keiten und Maßnahmen des Biotopmanagements eingebracht.
Mittlerweile haben bei. solchen Verfahren landespflegeri.sche
Ansprüche ebenfalls die Gevichtungen, welche sie verdi.eden.
Doch die Entwicklung vi-rd nicht zuletzt auch durch di.e Er-
kenntnisse von Forschungen auf entsprechenden Gebieten immer
weiter gehen, weswegen in naher Zukunft gegebenenfalls schon
Kapazltätsverlagerungen hin zur Landespflege, wegen der zu
bewältigenden Aufgaben, innerhalb der Flurbereinigungsbehör-
den vorgenoxrmen verden massen.
Trotz all dieser erfreulichen bussi.chten darf jedoch nicht
das Ziel jeder Planung aus den Augen verloren werden. daß
jegliche P].anung letztendlich dem Menschen dienen soll, was
var a].len für den Bereich der Flurbereinigung gilt. Es wi.rd
also in Zukunft verstärkt auch darum gehen, den Konsens zwi.-
schen den Menschen auf der einen und den Ansprüchen der Na-
tur auf der anderen Seite zu finden. wobei dies sichern.ch
oft genug auf dem Felde der Flurbereinigung und Landespfle-
ge auszutragen ist. Dementsprechend kommen auf diese Behör-
den und Stellen recht große Aufgaben zu und es ist ei.ne
große Herausforderung, jeweils eine optinale Lösung zu fi.n-

[n diesem Sinne scheü-nt di.e F]urberei-nigung und Landespf]-ege
auf dem richte.gen Weg zu sei.n.

den
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VORWORT/HINWEIS

Wie bereits in Vorwort zur Di.plonarbeit (siehe BAND 1) er-
wähnt, wurde der übersi.chtllchkeit wegen eine Teilung von
Text-und Anlagenteil in Fclrm zweier Bände vc>rgenammen.
An dieser Stelle soll nun Kurz die Anordnungssysteinati.k er
läuteTE werden, um dem Benutzer auch di.eßen Tell der Arbeit
zu erschließen.
Der Anlagenband ist in Analcjgie zum Textband in die entspre-
chenden Teile gegliedert. Dies ist durch das jeweilige Deck-
blatt ersichtlich. Innerhalb der einzelnen Tei.le sind die
Anlagen, wie z. B. Abbildungen oder Tabellen fortlaufend hume
viert. Der Hi.nweis auf die entsprechende An].age mit Nummer
erfolgt bereits in Textteil. Sc> wäre z.B. Anlage 2 eine
Anlage zum Teil 2 der Arbeit mit der laufenden Nummer 10 in-
nerhalb dieses Teiles. Die Anlage wäre also im Anlagenteil
als 10. Anlage hinter dem Deckblatt des Tei.les 2: Trocken-
biotope und Bc>denordnung ide und Mögli-chkei.ten zu finden

Mlt diesem Beispiel dürfte di.e Systemati.k erkennbar ge-
worden sein und der Zugriff richte-g erfolgen können.
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Zu Teil 5 : Erhaltung, Entwicklung unä Neuschaffung
von Trockenbiotopen-verschiedene Boden-
ordnungsbeispiele

Anlage 5-1 Bei-spiel 1: Trockenwald in Flurbereini-
gungsverfahren Trois-Kargen
Beispiel. 2: Magerrasen im Flurbereini-
gungsverfahren Körpern.ch
Beispiel 3 : Magerrasen i.n vereinfachten
Flurbereini.gungsverfahren Hütte.fegen
Beispiel 4: Sonsti.ge Strukturen in Flur-
berei.ni.gungsverfahren Arnheim-Ranschbach
Prof VIII
Beispiel 5: Trockengebüsche/Trockenmauern
im Flurberei-nigungsverfahren Bingen-
Scharlachberg

47Anlage 5-2

Anlage 5

Anlage 5-4

Anlage 5-5

Zu Tell 6 : Resumee-Fazit-Ausblick

Anlage 6-1: Befragungsbogen zur Erhebung des Ste].].en
wertes der Trockenbi.otope im Naturbewußt
sei.n des Menschen

Anlage 6--2 : Auswertung des Befragungsbogens
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Anlagen 1-1 bis 1-8

zu Teil l:

Einfilhrung



Anlage 1-2 Trockengebüsche

Bild Nr. l und 2 : TrockengebÜsch nit vielfälti.gen Ausprä
gungsformen (Eiche , Wildrose, Gi-nster
Elsbeere)

Bild Nr. l



Bild Nr. 2



Anlage 1-3 : Magerrasen

Bild Nr. l Magerrasenart des Trockenrasens (Ausprägung :
Kalktrockenrasen) , teilweise bls hin zur Zwerg-
strauchheide(Ausprägung der Zvergginsterheide)
sukzessiert
Magerrasenart des Trockenrasens(Ausprägung:
Kalktrockenrasen) . kann auch fast als Felsrasen
bezeichnet werden .

BiJ.a Nr. 2

Bild Nr. l

Bild Nr. 2
4



Anlage 1-4 Binnendünen

Bild Nr. 1 : Einer Binnendüne nahekommende Formation in ei.ner
weitläufigen Sandgrube von Schwemmsanden.

Bild Nr. l



Anlage 1-5 Steg.nf].raren

Bild Nr. 1 : Steinflurausprägung der Schutthalde mit kleine
rem Blockschutt

Bi[d Nr. 2 i Ste]nf].urausprägung ei.nes Lesestei.nrlegels
( stark bebuscht) .

h

Bild Nr. l

Bild Nr. 2

6



Anlage 1-6 Felsen / Felsfluren

Bild Nr. l und 2 : Felsflurausprägung als Elnzelfelsen (Fels
nase) mit Felsgesellschaften .

Bild Nr. l



Bild Nr. 2



Anlage 1-7 Trockenrnauern

Bi.Id Nr. l Trockenmauer alter Ausprägung (unverfugte, auf
gesetzte Mauer) .
Trockenmauerausprägung als Gabionmauer(neue
Bauwei.se) .

Bild Nr. 2

X

Bild Nr. l



i' ,. :", . ..+ '::F.

'q

q
4

Bild Nr 2



Anlage 1-8 Sonsti.ge Strukturen

Bild Nr. 1 : Unverfugt gepflasterter alter Hohlweg durch For
nationen des Rotliegenden.

Bild Nr. l



Anlagen 2-1 bis 2--1

zu Teil 2

Trockenbi.otope und Bodenordnung
Z i.ele und Mögl ichkeiten



Anlage 2-1 Ziele und Möglichkei.ten der verschi.edenen
Rechtsgrundlagen zur Erhaltung. Entwicklung
und Neuschaffung von Trockenbiotopen

Gesetze/
NaEHen

Ziele/
Möglichkeiten

entsprechende Gesetzesstellen/
Paragraphen

BNatSchG
( BArtSchV)

Zielsetzungen
sankt i.on . Mögt

ët, ë 2, ({20)
(ë3),(ë4), ëo,ëët2-1-a, g20ö,
ë20c, ë 20e / {1, { 4 BArtSchV
{5, ëÖ, (ë7)planer . Mögl

LPfIG Zielsetzungen
sanktion . Mögl

#1, {2, (}24)
ë3 , ëë 4-6, {{ i8-22 , { 24 , (ë 27)
(ë28) , ( ëË30-34) , g 40, e 42,
({43) + entspr. LVO und VV
}16, } 17planer . Mögt

FlurbG Zielsetzungen
sankt i.on . Mögl

{1, {37
!4, { 7, } 8, { 18, { 26c, { 26e,
1 34, {{ 37-42, { 45, { 47. ë 50,
{52, { 54, ({58) . ({62) . ({6S) ,
({66) , 154
äs, (ä8) , { 4i, { 58
}1, {37, }e4, ë 8s, {86rë 87pg91
} 97, } 1a3a, ({l-03j ) , ({i03k)

planer . Mög ].
versah . Verf

ROG
(LPIG)

BauGB

Zielsetzungen
Möglichkeiten }.6, {6a

Zielsetzungen
mögl lchke i-ten 5 Ë 9, { 35 C }ë i87-i9 z)

GG nur Rahmenkom . : Art . 7 0-7 5

Bemerkung: Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Voll
ständigkeit oder Ri.chti.gkei-t und di.ent damit le-
diglich der übersicht zu den i.m Kontext gemachten
Aussagen .



Anlagen 3-1 bi-s 3-3

zu Tei.1 3

Erfahrungen und Ergebnisse der
Ku].turänter



Anlage 3-1 Naturräume in Rhei.Diana

l Westerwald/
2 Ahr/

ffittel-
rhein/

Taunus

oblenz

M os e,l.t a l

3 . Ei.fel

MAINZ e

4 . Hunsrüc k

6 . Obere
Rhei.n

niede
ung

5 . Pfä lzerua Id Neustadt
a.d

instraße



An].age 3--2 Administrative CI i.ederunq des Landes Rhein].and-
Pfalz bezüglich Flurbereinigung und Landespflege

westerburg
EG. BEZ

Adenau
+ O ) Koblenz

e Mayen

+ Prüm BLENZ

REG . BEZ
Bernk8stel

Kues +

e
D

MAINZ
Si rn m e r n

TRIER Bad +
Kreuznach REG . BEZ

o Trier
N="s al

RHEINHESSE
Kaisers- a
lautern Ö Neu

stadt a . d .
Wei. n str aß e



Anlage 3-3

LFD NR. :

TROCKENBIOTOPTYP :

KU LTURAMTSBEZ IRK:
GEMEINDE :

EIGENTÜMER :

TROCKENBIOTOPTYP(KURZBESCHREIB(JNG) :

Erfassungsformular

VERFAHREN

GEMARK(JNG :
(allgemeine

Daten)

LÄGE DES BIOTOPEN
(biotopspezi.fische

Daten)

GRÖßE DES BIOTOPEN :
URS PRUNG DES BIOTOPEN :

lIAßNAHMEN DES BIOTOPMaNXGEMENTS :

BEcntJNDuwc DER SCHUTZWtIRDIGKEIT:

VORHANDENE SCHUTZKATEGORIEN :

SONST . SCHUTZ-Ü . BETREUÜNGSMAPNAHMEN

ALTER

VERFAHRENSNÄME/BEZEICHNUNG:(allgemei.ne verfahrensspe
z i.fi.sche Daten)

Z WECK DES VERFAHRENS :
CKÖPZ DES VERFAHRENS : BETEILIGTE :
DAUER :

ZIELSETZUNGEN BEZUGL. DES BIOTOPEN :
(verfahrensspe zifische

Daten)
PLANERISCHE mAßnAHmEn :

GESETZLICHE/SANKTIONELLE MAßNAHMEN
(blotoprelevante verfah-

rensspezifische Daten)



Anlagen 4-1 bis 4-8

Teil 4

Dokumentation ausgewäh].ter
Trockenbiotoptypen



Anlage 4-1 Trockenwälder

Bilder Nr. l rackenwald im Flurberei-ni.gungsverfahren
Erden

Bi.Idee Nr. 4-6 : Trockenwald im Zusammenlegunqsverfahren
Ruthweiler

/

M
LB

'Ü

Bild Nr. l

l

Bild Nr

f6



Bild Nr 3

8

r.

Bild Nr 4

17



r

Bild Nr 5

w'

äH

Bild Nr 6



Anlage 4-2 Trockengebüsche

Bilder Nr. 1-3 : Trockengebüsch im Flurbereinlgungsverfahren
Treüs-Kargen

Bilder Nr. 4-6 : Trockengebüsch in Flurbereinigungsverfahren
Bingen charlachberq

Bild Nr. l



Bild Nr. 2

:;Ft':P :p9-
#

r 8
j'2.'i

(

Bild Nr. 3



Bild Nr 4

Bild Nr 5



Bild Nr. 6

a



Anlage l-l Trockenwälder

B[[d Nr. ] und 2 : Art des wärme].lebenden E]chenmischvaldes
in der Ausprägung des Eichen inbuchen
Waldes .

Bild Nr. l

Bild Nr. 2



Anlage 4-3 : Magerrasen

Bilder Nr 1-3

4-10

Magerrasen im vereinfachten Flurberei.ni-
gungsverfahren Schönecken
Magerrasen und teilweise Felsfluren in
Flurbereinigungsverfahren Arznei.n-Ransch
bach (Prof . VIII)

Bilder Nr

Bild Nr. l

Bild Nr



Bild Nr. 3

Bild Nr. 4



Bild Nr 5

'q6

Bild Nr 6



©
Bild Nr. 7

Bi.Id Nr. 8



+!-.

P

w.

Bild Nr 9

Bild Nr 10

?7



Anlage 4-4 Binnendünen

Bilder Nr. 1-6 : Blnnendtlnenstrukturen in Zusammenlegungs
verfahren Ni.ederlnohr-schrollbach

Bild Nr. l

Bild Nr. 2



Bild Nr 3

Bild Nr 4

?9



Bild Nr 5

Bild Nr 6



Anlage 4-5 Steinfluren

Bi.ader Nr. 1-2 : Steinfluren im Zusammenlegungsverfahren
Bosenbach-Friedelhausen

Bilder Nr. 3-4 : Steinfluren in Flurbereinigungsverfahren
Merxheim lll

Bild Nr. l



Bild Nr

!;h' .b

H

W
Bild Nr

#



+

Bi.Id Nr. 4



Anlage 4-6 Felsen / Felsfluren

Bilder Nr. 1-2 : Felsen/Felsfluren im Flurbereinigungsverfah
ren Piesport

Bilder Nr. 3-4 : Felsen/Felsfluren im Flurbereinigungsverfah
ren Karlstadt (Prof . V)

Bilder Nr. 5-6 : Felsen/Felsfluren im Flurbereinigungsverfah
ren Gunterblum V

b

Bild Nr. l

j4



Bild Nr. 2

Bild Nr 3



TK+g'ä.ü

B i.Id Nr 4

Bild Nr 5



Bi.Id Nr. 6

37



Anlage 4-7 Trockenmauern

Bilder Nr . 1--2 Trockenmauer im Flurbereinigungsverfahren
Frei.s-Kargen
Trockenmauer im Flurbereini-gungsverfahren
Meddersheim ll
Trockenmauer im Flurbereinigungsverfahren
Piesport
Trockenmauer im vereinfachten Flurberei.ni
gungsverfahren Hüttingen
Trockennauer im Flurbereinigungsverfahren
Nackenhe i.m lll

Bi].der Nr . 3-4

Bilder Nr. 5-6

Bild Nr. 7

Bild Nr. 8

Bild Nr. l



Bild Nr 2

Bild Nr 3



Bild Nr 4

b

4

+ +
Bild Nr 5



Bild Nr 6

Bild Nr 7



Bild Nr. 8



An].age 4-8 Sonstige Strukturen

Bilder Nr. 1--2 Sonsti.ge Strukturen in Flurbereinigungs-
verfahren Traben-Trarbach (Prof . Schloßberg)
Sonstige Strukturen im Flurberelni.gungs-
verfahren Körperich
Sonsti.ge Strukturen im Flurbereini.gungs-
verfahren Deidesheim-Forst (Prof . IX)

Bild Nr. 3

Bilder Nr. 4-5

Bild Nr

Bild Nr. 2

j



j.;-a.

B i.Id Nr

Bild Nr. 4

44



Bild Nr. 5



Anlagen 5-1 bis 5-5

zu Tei.l S

Erhaltung, Entwicklung und Neuschaffung
von Trockenblotopen -

verschiedene Bodenordnungsbeispiele



Anlage 5--1 : Beispiel 1: Trockenwald im Flurberelnigungsver
fahren Tre i.s--Kargen

Karte 1 : Altzustand (rot markierten Gebiet) , Maßstab 1: 2000

Karte 2 : Neuzustand (rot narkiertes Gebiet) , Maßstab 1: 2000
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